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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

3. Satzung 
 

zur Änderung der 
Satzung über die Abfallbewirtschaftung im 

Gebiet des Landkreises Diepholz 
(Abfallbewirtschaftungssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 10 und 13 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl. Seite 576) zuletzt geändert durch Artikel 2 Gesetz zur Änd. des PersonalvertretungsG 
und des KommunalverfassungsG vom 22.9.2022 (Nds. GVBl. S. 588) in Verbindung mit § 11 Abs. 1 
des Nds. Abfallgesetzes (NAbfG) in der Fassung vom 14.07.2003 (Nds. GVBl. Seite 273), zuletzt geän-
dert durch Art. 1 Gesetz zur Änd. des AbfallG und Änderung von Verordnungen vom 23.3.2022 (Nds. 
GVBl. S. 206) hat der Kreistag des Landkreises Diepholz am 05.12.2022 folgende Satzung erlassen: 
 

Artikel I 
 

Die Satzung über die Abfallbewirtschaftung im Gebiet des Landkreises Diepholz (Abfallbewirtschaf-
tungssatzung) vom 21.12.2015 (Amtsblatt für den Landkreis Diepholz Nr. 1/2016, Seite 5 - 28) zuletzt 
geändert durch die 2. Satzung zur Änderung der Abfallbewirtschaftungssatzung vom 17.12.2018 (Amts-
blatt für den Landkreis Diepholz Nr. 1/2019, S. 3 - 4) wird wie folgt geändert: 
 
1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Zeile „§ 19 Besondere Abfuhrbedingungen“ folgende Zeile 

eingefügt: 
„§ 19 a Halbunterflurbehälter“ 
 
 

2. § 17 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 
„Zugelassene Abfallbehälter sind: 
 
1. Restabfallsäcke á 60 l Volumen mit dem Aufdruck „Landkreis Diepholz“ 
 
2. Restabfallbehälter mit 60 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1.100 l Volumen sowie 2.400 l Volumen als  
    Halbunterflurbehälter 
 
3. Bio-Tonnen mit 120 l oder 240 l Volumen sowie 2.400 l Volumen als Halbunterflurbehälter 
 
4. Altpapierbehälter mit 120, 240 l, 360 l oder 1.100 l Volumen sowie 2.400 l Volumen als  
   Halbunterflurbehälter“ 
 

b) In Absatz 2 UA 3 Satz 1 wird die Zahl „1.100“ durch die Zahl „2.400“ ersetzt. 

 
 

3. § 19 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
I. In Satz 1 wird die Zahl „240“ durch die Zahl „360“ ersetzt. 

 
II. Ziffer 1. Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:  

„Die Restabfallbehälter bzw. Restabfallsäcke werden 4wöchentlich, die Altpapierbe-
hälter 4wöchentlich oder 8wöchentlich, die Bio-Tonnen werden 14täglich entleert.“ 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
I. Ziffer 1. Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Behälter mit 660 l, 1.100 l bzw. 2.400 l Volumen werden wöchentlich, 14täglich oder 
4wöchentlich entleert.“ 
 

II. Ziffer 1. Wird um folgenden letzten Satz ergänzt: 
„Halbunterflurbehälter für Bioabfälle werden ausschließlich 14täglich geleert.“ 
 

III. In Ziffer 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Abfallbehälter“ die Wörter „bis 1.100 l Volu-
men“ eingefügt. 

 
 

4. Nach § 19 wird folgender Paragraf eingefügt: 

 
„§ 19a 

Halbunterflursysteme 
 

(1) Halbunterflursysteme sind halb unterirdische Abfallsammelstationen. Sie bestehen aus ei-
nem im Erdboden versenktem Betonschacht bzw. Grube sowie einer Sicherheitsplattform 
und dem eigentlichen Halbunterflurbehälter. Halbunterflurbehälter stehen mit einem Füllvolu-
men von 2.400 l zur Verfügung. 
 

(2) Die Nutzung von Halbunterflurbehältern setzt die Errichtung eines geeigneten Standplatzes 
(Grube, Betonwanne, Sicherheitsplateau, etc.) voraus. Auf schriftlichen Antrag kann der An-
schlusspflichtige einen Standplatz für Halbunterflurbehälter auf privatem Grund betreiben. 
Die Herrichtung obliegt dem Anschlusspflichtigem und ist mit dem Landkreis oder dem von 
ihm Beauftragten abzustimmen. Das Nähere wird zwischen dem Landkreis oder dem von 
ihm Beauftragten und dem Anschlusspflichtigem vereinbart. Die letzte Entscheidung liegt 
beim Landkreis. 
 

(3) Halbunterflursysteme werden für Restabfall, Bioabfall, Altpapier und Leichtverpackungen an-
geboten und eingesetzt. 
 

(4) Halbunterflurbehälter werden an ihren Standplätzen entleert. 
 

(5) Die Haftung des Landkreises oder dem von ihm Beauftragten für Schäden am Behälter-
schacht ist auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln beschränkt. Kosten für die Be-
seitigung von Schäden am Behälterschacht, die nicht auf grob fahrlässiges oder vorsätzli-
ches Handeln durch den Landkreis oder dessen Beauftragtem zurückzuführen sind, wie Fol-
geschäden von Behälterbränden und das Auspumpen von Löschwasser, gehen zu Lasten 
des Anschlusspflichtigen.“ 
 

 
Artikel II 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft, spätestens am Tag nach der Veröffentlichung.  
 
Diepholz, den 05.12.2022 
gez. Bockhop 
- Landrat - 
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6. Änderung der Neufassung der 
Ordnung 

über die Erhebung von Entgelten für die Abfallbewirtschaftung 
im Gebiet des Landkreises Diepholz 

(Entgeltordnung - EO) 
 

Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat am 05.12.2022 Folgendes beschlossen: 
 

Artikel I 

 
Die Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Abfallentsorgung im Gebiet des Landkreises Diepholz 
(Entgeltordnung) in der Neufassung vom 21.12.2015 (Amtsblatt für den Landkreis Diepholz Nr. 1/2016,  
S. 28 - 33) zuletzt geändert durch den Beschluss des Kreistages vom 20.12.2021 (Amtsblatt für den Land-
kreis Diepholz Nr. 83/2021, S. 5) wird wie folgt geändert: 
 
1) In § 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Unterliegen die Entgelte einer Umsatzsteuerpflicht, gelten die in dieser Ordnung und in der Anlage 1 
zu dieser Ordnung genannten Entgelte als Brutto-Entgelte und beinhalten die gültige Umsatzsteuer.“ 
 
 

2) § 2 wird wie folgt geändert: 
 
a) In der Überschrift wird die Zahl „1.100“ durch die Zahl „2.400“ ersetzt. 

 
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
I. Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Das Benutzungsentgelt setzt sich aus einem Grundentgelt und einem nutzungsbezogenen 
Leistungsentgelt, sowie einem zusätzlichen Bereitstellungsentgelt bei zugelassenen Hal-
bunterflurbehältern zusammen.“ 
 

II. Folgender Unterabsatz 5 wird neu eingefügt: 
„Das Bereitstellungsentgelt für Halbunterflurbehälter (§ 19 a Abfallbewirtschaftungssat-
zung) wird pro Behälter erhoben.“ 

 
 

3) § 3 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
I. In Ziffer 4. wird die Alternative „/ 770 l“ gestrichen. 

 
II. Nach der Ziffer 5. wird folgende Ziffer 6. neu eingefügt: 

 
„6.    2.400 l Restabfallbehälter (Halbunterflurbehälter) 
 

a) bei wöchentlicher Leerung       8.400,00 EUR 
b) bei 14täglicher Leerung       4.200,00 EUR 
c) bei 4wöchentlicher Leerung       2.100,00 EUR 
d) je Zusatzentleerung           162,00 EUR“ 
 

III. Am Ende des Absatzes wird folgender Unterabsatz neu eingefügt: 
„Für die Bereitstellung von Halbunterflurbehältern (§ 19 a Abfallbewirtschaftungssatzung) 
wird pro Behälter ein jährliches Entgelt von 300,00 EUR erhoben.“ 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
I. Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Für die Nutzung von Halbunterflurbehältern für Bioabfälle wird ein jährliches Leistungsent-
gelt von 1.080,00 EUR pro Behälter abzüglich des Abschlages gem. Abs. 1 Satz 3 erho-
ben.“ 
 

II. In Unterabsatz 2 werden nach der Aufzählung „1.100 l“ folgende Wörter „2.400 l“ ergänzt. 
 
 
4) § 4 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 4 wird in Satz 1die Zahl „1.100“ durch die Zahl „2.400“ sowie nach Unterabsatz die Zahl 

„2“ durch die Zahl „3“ ersetzt. 
 

b) In Absatz 6 werden vor der Zahl „660“ die Wörter „bis zu“ eingefügt und am Ende ein neuer Spie-
gelstricheintrag wie folgt ergänzt: 
„- 2.400 l  150,00 EUR“ 

 
 

5) § 7 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Entgeltpflicht (Grund-, Leistungs- und Bereitstellungsentgelt) bei der regelmäßigen Abfuhr 
von Abfallbehältern bis 2.400 l Volumen (§ 3 Abs. 1 bis 3) entsteht mit dem Anschluss an die Ab-
fallentsorgung.“ 
 

b) In Absatz 3 wird die Zahl „1.100“ durch die Zahl „2.400“ ersetzt. 
 
 

6) In § 8 Absatz 3 wird die Zahl „1.100“ durch die Zahl „2.400“ ersetzt. 
 

 
7) Die Anlage 1 zur Ordnung wird wie folgt geändert:  

 
Unter c) Bauabfälle wird bei Nr. 13. in der Spalte 4 der Betrag „100,00“ in „130,00“ und in Spalte 

5 der Betrag „200,00“ in „260,00“ geändert. 
 

 

Artikel II 

 
Diese Änderung tritt am 01.01.2023 in Kraft, spätestens am Tag nach der Veröffentlichung.  
 
Diepholz, den 05.12.2022 
gez. C. Bockhop 
- Landrat - 
 
 

Satzung 
des Landkreises Diepholz über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte, 

Gemeinden und Samtgemeinden zur Durchführung von Aufgaben nach dem 
Sozialgesetzbuch (SGB), Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe - 

(Heranziehungssatzung SGB XII) 
 

Aufgrund der §§ 10 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), in Kraft getreten am 01. November 2011, zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes (Nds. GVBl. S. 252, 279) und der §§ 46b, 99 Abs. 1 des 
Sozialgesetzbuches – Zwölftes Buch – Sozialhilfe (SGB XII) vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022) in der 
zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 3, 4 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung 
des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII) vom 24.10.2019 – 
zuletzt geändert am 23.05.2022 (Nds. GVBl. v. 07.07.2022, S. 426) hat der Kreistag des Landkreises 
Diepholz am 30.09.2013 folgende Satzung beschlossen (zuletzt geändert in der Sitzung am 05.12.2022): 
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§ 1 

 

Der Landkreis Diepholz als zuständige bzw. herangezogene Behörde für die Durchführung des SGB XII 
- Sozialhilfe - zieht die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden - im Folgenden die 
Gemeinden genannt - zur Durchführung der nachstehenden Aufgaben des örtlichen Trägers sowie des 
überörtlichen Trägers der Sozialhilfe heran: 
 
1. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel außerhalb von Einrichtungen (§§ 27 bis 33,  

§§ 35 bis 39a und §§ 67 bis 69  SGB XII), 
2. Schulbedarf (§ 34 Abs. 3 und § 34a SGB XII), 
3. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel außerhalb von voll-

stationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege (§§ 41 - 46 SGB XII), 
4. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), 
5. Altenhilfe (§ 71 SGB XII) mit Ausnahme der Leistungen nach Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5 
6. Sofortzuschlag (§ 145 SGB XII) 
 

§ 2 
 

(1) Die Gemeinden verfolgen (unter Beachtung der Ausnahmen der Heranziehung gem. § 5 Nds. AG 
SGB IX/XII) bei der Wahrnehmung der Aufgaben alle Ansprüche des Trägers der Sozialhilfe und zwar 
 
1. Übergang und Durchsetzung von Ansprüchen nach § 93 SGB XII , 
2. Feststellung der Sozialleistungen (§ 95 SGB XII), 
3. Kostenersatz (§§ 102 - 105 SGB XII), 
4. Kostenerstattung zwischen den Trägern der Sozialhilfe (§§ 106 - 111 SGB XII), 
5. Geltendmachung anderer gesetzlicher Forderungsübergänge (z.B. Erstattungsansprüche gegen 

andere Sozialleistungsträger nach § 102 ff SGB X), 
6. Rückforderung darlehensweise gewährter Hilfen. 
 
(2) Dem Landkreis als örtlichem Träger der Sozialhilfe bleibt die Durchführung von Verfahren vor den 
Zivil-, Verwaltungs- und Sozialgerichten vorbehalten. 
 

§ 3 
 

(1) Die Gemeinden entscheiden selbständig im Namen des Landkreises Diepholz. Dies gilt auch für die 
Stundung, Niederschlagung und den Erlass von Forderungen bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000 €. 
Sie vermerken ihre Entscheidungen in einer Liste. 
 
(2) Der Landkreis ist berechtigt, zur Sicherstellung einer ortsnahen und gleichmäßigen Durchführung 
der Sozialhilfeaufgaben und eines einheitlichen Verfahrens bei der Ermittlung und Bemessung der So-
zialhilfeleistungen innerhalb des Landkreises Richtsätze und Richtlinien zu erlassen und Weisungen 
allgemein oder in Einzelfällen zu erteilen. Der Landkreis behält sich das Recht vor, die Bearbeitung und 
Entscheidung besonders gelagerter Einzelfälle an sich zu ziehen. Er kann jederzeit die ordnungsge-
mäße Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde überprüfen und Einsicht in die Sozialhilfeakten neh-
men.  
Die Gemeinden haben das Recht, rechtlich und tatsächlich schwierige Einzelfälle an den Landkreis zur 
Bearbeitung abzugeben. 
 
(3) Der Landkreis  ist  Widerspruchsbehörde im Sinne von § 99 Abs. 1 SGB XII. Die Gemeinde ist 
berechtigt im Wege der Abhilfe zu entscheiden. Kann dem Widerspruch nicht abgeholfen werden, ist 
der Landkreis darüber mit einer entsprechenden Stellungnahme zu informieren.  
 

§ 4 
 

(1) Die Gemeinden treffen die organisatorischen Vorkehrungen, die für eine ordnungsgemäße Durch-
führung der Aufgaben aufgrund dieser Heranziehung erforderlich sind; insbesondere stellen sie die er-
forderlichen Dienstkräfte und Einrichtungen zur Verfügung. 
 
(2) Der Landkreis stellt die für die Aufgabendurchführung anzuwendenden EDV-Verfahren   zur unent-
geltlichen Benutzung durch die Gemeinden zur Verfügung. Die Gemeinden sind zur Nutzung der ein-
heitlichen EDV-Verfahren verpflichtet.  
Die Kosten für die Bereitstellung der Verfahren trägt der Landkreis. Er ist für die notwendigen Fortbil-
dungen verantwortlich. 
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(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, bei der Auswahl der mit der Durchführung des Gesetzes beschäf-
tigten Personen § 6 Abs.1 SGB XII zu beachten. Sie gewähren den zuständigen Beschäftigten die nach 
§ 6 Abs.2 SGB XII erforderliche Fortbildung. 
 

§ 5 
 
(1) Der Landkreis stellt die für die Durchführung der Aufgaben nach dieser Satzung erforderlichen Haus-
haltsmittel unmittelbar zur Verfügung. In diesem Rahmen sind die Gemeinden berechtigt, die Kreiskasse 
in Anspruch zu nehmen. 
Der Landkreis trifft die dafür erforderlichen Regelungen.  
 
(2) Die Gemeinden  haben keinen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen, soweit Leistungen zu Un-
recht erbracht oder Ansprüche gegen Dritte nicht geltend gemacht worden sind und soweit dies auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung von Pflichten bei der Aufgabenerfüllung, ein-
schließlich der Pflichten nach §§ 17 und 18 SGB X, beruht.  
Der Landkreis kann von den Gemeinden Ausgaben für Hilfen, die den gesetzlichen Bestimmungen und 
Weisungen des Landkreises widersprechen, zurückfordern. 
Er kann gegenüber der Gemeinde Ersatzansprüche geltend machen, wenn dem Landkreis durch die 
grob fahrlässige oder vorsätzliche Nichtverfolgung von Ansprüchen ein Schaden entstanden ist.  
 
(3) Persönliche und sächliche Verwaltungskosten der Gemeinden werden nicht erstattet. 
 

§ 6 
 
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.07.2022 in Kraft.  

 
(2) Die Satzung in der Fassung vom 22.06.2020 tritt außer Kraft.  
 
Diepholz, den 05.12.2022 
Landkreis Diepholz 
(C. Bockhop) 
Landrat          

 

 
Bekanntmachung 

über den Wegfall eines Erörterungstermines 

 
- Durchführung eines Genehmigungsverfahrens nach den Vorschriften des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
 
Antrag des Herrn Michael Wendt, Vossen-Bruchhof 1, 49356 Diepholz, auf Änderung einer Anlage zum 
Halten von Mastschweinen, Sauen und Ferkeln - Teilabbruch/Wiederaufbau Sauenstall (BE 4), Ände-
rung Tierzahlen in BE'en 4 (+ 23 Zuchtsauen, + 436 Ferkel, - 38 Abferkelplätze, - 3 Jungsauen), BE 5 
(- 6 Abferkelplätze), BE 6 (- 18 Zuchtsauen, ausschließlich Kranken-/Quarantänestall), Errichtung Ab-
ferkelstall mit 64 Plätzen (BE 15), Abluftreinigung für BE 4 , BE 5 und BE 15, Errichtung Güllegrube, 
Betrieb der Gesamtanlage mit 2.046 Mastschweine-, 168 Zuchtsauen-, 64 Abferkel-, 5 Jungsauen- und 
1.268 Ferkelplätzen auf dem Grundstück der Gemarkung Diepholz, Flur 113, Flurstück 45. 
 
Im vorstehenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren wurden keine Einwendungen 
erhoben. Der für den 25.01.2023 ab 16.00 Uhr geplante Erörterungstermin findet daher nicht statt.  
 
Diese öffentliche Bekanntmachung ist auch im Internet unter http://www.diepholz.de und dort über amt-
liche Bekanntmachungen zu finden.   
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
i. A.  gez. Fenker 

 

 

http://www.diepholz.de/
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B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Stadt Bassum 
 
Bauleitplanung der Stadt Bassum; 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 (74/16) „Am Jakobsberg“ 
 

Der Rat der Stadt Bassum hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB)  
i. V. mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 (74/16) „Am Jakobsberg“ als Satzung mit Begründung beschlossen. 
 
Der ca. 1,48 ha große Geltungsbereich befindet sich am nördlichen Rand der Ortschaft Neubruchhau-
sen und erstreckt sich nördlich der Straße „Jakobsberg“. 
In dem nachfolgend abgebildeten Lageplan ist der Geltungsbereich schwarz umrandet dargestellt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 2 (74/16) „Am Jakobsberg“ gem. § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft.  
 
Der Bebauungsplan mit Begründung liegt ab sofort während der Dienststunden und darüber hinaus 
nach Vereinbarung in der Stadtverwaltung Bassum - Fachbereich Bauwesen - Alte Poststr. 14,  
27211 Bassum, zur Einsicht aus. Über den Inhalt des Bebauungsplanes kann Auskunft verlangt werden. 
Zusätzlich sind die Unterlagen im Internet unter https://www.bassum.de/bauleitplanung sowie über das 
Landesportal www.uvp.niedersachsen.de abrufbar. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach § 44 
Abs. 3 und 4 BauGB: 
  

Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften sowie  
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges  
 

https://www.bassum.de/bauleitplanung
https://uvp.niedersachsen.de/


Amtsblatt für den Landkreis Diepholz  Nr. 57/2022 vom 23.12.2022 
Seite 11 

 
beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Bassum unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Dieser Hinweis gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
Vermögensnachteilen, die durch die Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes eintreten, sowie über 
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.  
 
Bassum, 09.12.2022 
Stadt Bassum 
Der Bürgermeister 
gez. 
-  Porsch - 

 

 
Ergänzende Satzung (Sondersatzung) 

nach § 4 Absatz 4 der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Bassum 
 
Aufgrund der §§ 5, 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), § 6 und 6 b des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), und des § 4 Absatz 4 der Straßenausbaubeitragssatzung 
der Stadt Bassum vom 27.02.2018, zuletzt geändert am 29.09.2020, hat der Rat der Stadt Bassum in 
seiner Sitzung am 08.12.2022 folgende ergänzende Satzung beschlossen: 

 
Artikel 1 

 
Für die Maßnahme „Ausbau/Überbau der Außenbereichsstraße, Weg Nr. 272 Teilst. des Wegebe-
standsverzeichnisses Bassum“ in der Stadt Bassum (von mittig der Zufahrt des Hauses Helldiek 56 bis 
zum Ende des Wendehammers vor der PrinzHöfte Schule) wird der Anteil der Anlieger am beitragsfä-
higen Aufwand wegen der verkehrswichtigen, überörtlichen Bedeutung in Abweichung von § 4 Abs. 1 
Nr. 2 der Straßenausbaubeitragssatzung für die Fahrbahn auf 25% festgesetzt:   

 
Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Bassum, den 12.12.2022 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
gez. 
- Bödeker - 

 
 

Satzung der Stadt Bassum zur 
Aufhebung von Satzungen 

(Aufhebungssatzung) 
 

Aufgrund der § 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. 
GVBl. S. 588), §§ 95 und 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom 19.02.2010 (Nds. 
GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578), § 4 
des Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz (Nds. AGWVG) vom 
06.06.1994 (Nds. GVBl. S. 238), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 16.05.2018 (Nds. 
GVBl. S. 66) hat der Rat der Stadt Bassum in seiner Sitzung am 08.12.2022 folgende Aufhebungssat-
zung beschlossen: 
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Artikel 1 

Aufhebung der Satzung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht 

 
Die Satzungen der Stadt Bassum zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungs-
berechtigten von Grundstücken vom 19.09.2000 für die jeweiligen Ortschaften Albringhausen,  
Apelstedt, Bassum, Bramstedt, Eschenhausen, Groß Henstedt, Groß Ringmar, Hallstedt, Hollwedel, 
Neubruchhausen, Nienstedt, Nordwohlde, Osterbinde, Schorlingborstel, Stühren und Wedehorn wer-
den aufgehoben. 

 
Artikel 2 

Aufhebung der Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe 
 

Die Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 21.06.1982, zuletzt geändert am 
18.12.2001, wird aufgehoben. 

 
Artikel 3 

Inkrafttreten 

 
Diese Aufhebungssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
Bassum, 12.12.2022 
Stadt Bassum 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
gez.    L.S. 
Bödeker 

 
 
Stadt Diepholz 

 
Schlussbilanz 2020 der Stadt Diepholz 

 
Der Rat der Stadt Diepholz hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 nach Kenntnisnahme des Prüfungsbe-
richtes des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Diepholz den Jahresabschluss für das Jahr 
2020 gemäß § 129 (1) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) festgestellt und 
dem Bürgermeister ohne Einschränkung die Entlastung für das Jahr 2020 erteilt. 
 
Der festgestellte Jahresabschluss 2020 liegt mit dem Anhang gem. § 129 (2) NKomVG in der Zeit vom 
02.01. bis einschließlich 13.01.2023 während der Öffnungszeiten der Stadt Diepholz im Zimmer 116 
des Rathauses, Rathausmarkt 1, in Diepholz zur Einsicht aus. Außerdem ist der Jahresabschluss 2020 
auch auf der Homepage der Stadt Diepholz – www.stadt-diepholz.de – eingestellt. 
 
Folgende Schlussbilanz hat sich für das Rechnungsjahr 2020 ergeben: 
 
  

http://www.stadt-diepholz.de/
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Schlussbilanz der Stadt Diepholz 2020 
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2. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Niederschlagswasserbeseitigung der Stadt Diepholz 

 
Aufgrund der §§ 10 und 13 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. 
GVBl. S. 588) und der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 
20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. 
GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Diepholz in seiner Sitzung am 08.12.2022 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

Artikel 1 
 

§ 5 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser beträgt je angefangene 10 m2 überbaute 
und befestigte Grundstücksfläche jährlich 3,10 €. 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
Die durch sie ersetzten Bestimmungen der Satzung vom 19.12.2013 treten zum gleichen Zeitpunkt 
außer Kraft. 
 
Diepholz, den 08.12.2022  
gez. Marré     (L.S.) 
Bürgermeister 

 
 

11. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 

Schmutzwasserbeseitigung der Stadt Diepholz 
 

Aufgrund der §§ 10 und 13 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. 
GVBl. S. 588) und der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 
20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. 
GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Diepholz in seiner Sitzung am 08.12.2022 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

Artikel 1 
 

§ 13 erhält folgende Fassung: 
 
Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,40 € je Kubikmeter. 

 
Artikel 2 

 

§ 20 erhält folgende Fassung: 
 
Für die Entleerung der Hauskläranlagen, den Transport und die Aufbereitung des Abwassers und des 
Fäkalschlamms werden folgende Gebührensätze festgesetzt: 
 
a) Transportkosten und Behandlungskosten pro abgefahrener cbm Inhalt:  24,60 € 
 
b) Gebühren für eine vergebliche Fahrt:      11,80 € 
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Artikel 3 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
Die durch sie ersetzten Bestimmungen der Satzung vom 18.12.2007 treten zum gleichen Zeitpunkt 
außer Kraft. 
 
Diepholz, den 08.12.2022 
gez. Marré     (L.S.) 
Bürgermeister 

 
 

1. Änderungssatzung 
zur Gebührensatzung der Stadt Diepholz für die Straßenreinigung 

(Straßenreinigungsgebührensatzung) 
 

Aufgrund der §§ 10 und 13 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. 
GVBl. S. 588), des § 52 des Niedersächsischen Straßengesetztes (NStrG) vom 24.09.1980 (nds. GVBI. 
1980 S. 359), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.06.2022 (Nds. GVBI. S. 420) und 
der § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBI.  
S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat 
der Stadt Diepholz in seiner Sitzung am 08.12.2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

§ 5 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt jährlich je Meter Frontlänge in 
 
Reinigungsklasse I Sommerdienst:     1,55 € 
Reinigungsklasse II Sommerdienst:   14,95 € 
Reinigungsklasse Winterdienst:      0,75 € 

 
Artikel 2 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
Die durch sie ersetzten Bestimmungen der Satzung vom 14.12.2017 treten zum gleichen Zeitpunkt 
außer Kraft. 
 
Diepholz, den 08.12.2022 
gez. Marré     (L.S.) 
Bürgermeister 

 
 

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Friedhöfe der Stadt Diepholz 

 
Aufgrund des § 13 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen vom 08.12.2005 
in der zurzeit geltenden Fassung, der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 4 und 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabegesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 in der zurzeit geltenden Fas-
sung in Verbindung mit § 40 der Friedhofssatzung der Stadt Diepholz vom 20.03.1973, zuletzt geändert 
durch die Satzung vom 13.06.2013, hat der Rat der Stadt Diepholz in seiner Sitzung am 08.12.2023 
folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 

Gebührengrund 
 

(1) Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe, seiner Einrichtungen und Geräte sowie für sonstige 
in § 3 aufgeführte Leistungen werden Gebühren nach dieser Satzung erhoben. 
 

(2) Maßstab für die Gebührenbemessung sind Art und Umfang der Inanspruchnahme. 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auftrag der 

Friedhof und die Bestattungseinrichtungen benutzt oder besondere Leistungen in Anspruch genom-
men werden. 
 

(2) Wird der Antrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrerer Personen gestellt, so haftet jeder 
einzelne als Gesamtschuldner. 

 
§ 3 

Gebührenkatalog 
 
Ziffer   Art der Leistung         Gebühr 
 

A. Überlassung der Grabstätten  
 

1   Reihengräber (Sargbestattung) 
  
   a) für Leichen bis zu 5 Jahre je Grabstelle   468,60 € 
 
   b) für Leichen über 5 Jahre je Grabstelle   642,60 € 

 
1a   besondere Reihengräber 
  
   a) Rasenreihengräber mit Pflege             1.625,15 €* 

 
2   Familiengräber (Sargbestattung) 
  
   a) für die ersten 30 Jahre je Grabstelle    771,10 € 

 
2a   besondere Partnergräber  
 

a) Rasenpartnergräber mit Pflege für 2 Grabstellen 
für die ersten 30 Jahre               4.302,12 €* 
 
b) Partnergräber mit Stele in teilbepflanzter Anlage  
mit Pflege für 2 Grabstellen für die ersten 30 Jahre           7.243,75 €* 

 
3   Urnengrabstätten 
 
   a) Urnenreihengrab      350,20 € 
 

b) anonyme Urnenreihengräber in Rasenfläche mit  
Pflege        398,40 €* 
 
c) Urnenfamiliengräber für die ersten 30 Jahre je  
Urnenstelle       420,30 € 
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Ziffer   Art der Leistung         Gebühr 
 
3a   besondere Urnengrabstätten 
  

a) halbanonyme Urnenreihengräber in Rasenfläche  
mit Stele und Pflege      434,65 €* 

 
   b) Urnenreihengräber in bepflanzten Beet mit Pflege  915,75 €* 
 

c) Urnenreihengräber unter einem Baum in bepflanzter 
Anlage mit Pflege               1.234,80 €* 

 
d) Urnenpartnergräber in bepflanzten Beet mit Pflege 
für 2 Grabstellen für die ersten 30 Jahre             2.179,15 €* 

 
e) Urnenpartnergräber unter einem Baum in bepflanzter 
Anlage mit Pflege für 2 Grabstellen für die ersten 30 Jahre       2.438,32 €* 
 
f) Urnenpartnergrabstätte mit Stele in bepflanzter Anlage 
mit Pflege für 2 Grabstellen für die ersten 30 Jahre           3.841,38 €* 

 
g) Urnenstelengräber als Partnergrabstätten in gestaltetem 
Umfeld je Kammer mit Pflege der Anlage            2.250,89 €* 
 

Die Verlängerung des Nutzungsrechtes je Jahr entspricht für die Einzelgrabstätten 1/25 und für die 
Partnergrabstätten 1/30 der Gebühr der entsprechenden Grabart. 

 
   B. Bestattungen 
  
4   Ausheben und Schließen einer Grabstelle einschl. 

Benutzung des für die Beisetzung erforderlichen Gerätes, 
Herrichtung des Grabhügels und Auflegen der Kränze 

  
   a) für Leichen bis zu 5 Jahren     243,30 € 
 
   b) für Leichen über 5 Jahre      484,10 € 
 
   c) für die unterirdische Beisetzung einer Urne   154,10 € 

 
   C. Trauerfeier  
 
5   Benutzung der Friedhofskapelle     336,40 € 

 
6   Benutzung der Leichenkammer je Tag      33,70 € 

 
7   Aufnahme von Leichen außerhalb der Dienstzeit 
    des Friedhofspersonals        80,00 € 

 
   D. Ausgrabungen 
  
8   a) Überreste und Leichen bis zu 5 Jahre   345,90 € 
 

b) Leichen über 5 Jahre      691,80 € 
   
   c) Urnen         86,40 € 
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Ziffer   Art der Leistung         Gebühr 
 
   E. Umbettungen 
  
9   a) Überreste und Leichen bis zu 5 Jahre    518,90 € 
 
   b) Leichen über 5 Jahre      951,30 € 
 
   c) Urnen       148,70 € 

 
   F. Sonstiges 
  
10   Ausstellen einer Berechtigungskarte für gewerbliche 

Betriebe  
 

   a) für erstmalige Ausstellung        47,10 € 
 
   b) für Erneuerung        31,40 € 

 
11   Umschreibung einer Nutzungsberechtigung     35,30 € 

 
12   Genehmigung für das Aufstellen eines Grabmales    70,70 € 

 
13   Grabräumung          nach Aufwand 

 
*inklusive 19 % Mehrwertsteuer für die Grabpflege 

 
 

§ 4 
Friedhofsunterhaltungsgebühr 

 
(1) Zur Deckung der allgemeinen Unterhaltungs- und Verwaltungskosten, insbesondere der Wegeun-

terhaltung, wird für einen Nutzungserwerb bis zur Wirksamkeit dieser Satzung, folgende Friedhofs-
unterhaltungsgebühr für die Dauer des Nutzungsrechts erhoben:    
je Grabstelle eine jährliche Gebühr von  5,20 €. 

 
(2) Für den Nutzungserwerb ab der Wirksamkeit der Satzung sind die Kosten der Friedhofsunterhal-

tung in der jeweiligen Gebühr nach § 3 (Gebühren für Grabstätten) enthalten. 
 

§ 5 
Zuschlag für Beerdigungen außerhalb der  

regelmäßigen Dienstzeit 
 

Bei Beerdigungen außerhalb der für das Friedhofspersonal festgesetzten regelmäßigen Dienstzeit wer-
den die Gebühren in § 3 Ziff. 4, 8 und 9 um einen Zuschlag von 50% erhöht. 
 

§ 6 
Vergütung von Nebenarbeiten und Beschädigungen 

 
Die anlässlich einer Bestattung, Ausgrabung oder Umbettung für Nebenarbeiten (z.B. Versetzen von 
Grabmalen und Einfassungen, Öffnen und Schließen von Gewölben, Versand von Urnen usw.) oder zur 
Beseitigung von Beschädigungen auf Nachbargräbern entstehenden Kosten werden besonders berech-
net. 
 

§ 7 
Gebührenzahlung 

 
Die Gebühren gemäß § 3 Ziffern 1 bis 13 und §§ 4, 5 und 6 werden mit Erteilung des Gebührenbeschei-
des fällig. 
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(1) Über die Gebühr nach § 4 wird ein Gebührenbescheid erteilt, der bis zu seiner Abänderung für die 

folgenden Jahre fort gilt. Die Jahresgebühr ist am 15. August jeden Jahres fällig. Auf Antrag des 
Gebührenpflichtigen kann die Gebühr für die gesamte Laufzeit/Restlaufzeit des Nutzungsrechtes 
im Voraus gezahlt werden. 
 

(2) Bei Ablauf oder Aufgabe des Nutzungsrechtes im Laufe eines Jahres endet die Gebührenpflicht 
mit dem Ende des vorangehenden Jahres. 
 

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 
 

§ 8 
Aufgabe des Nutzungsrechts 

 
Bei der Aufgabe des Nutzungsrechts an unbelegten Familiengräbern und Urnenfamiliengräbern werden 
von 50 % der dafür entrichteten Gebühren für jedes volle Jahr der restlichen Nutzungsdauer die anteilig 
bezahlten Beträge erstattet. Das gleiche gilt für die Rückgabe oder Teilrückgabe von Familiengräbern 
nach Ablauf der in den Friedhofssatzungen festgelegten Ruhezeiten. 

 
§ 9 

Aufrechnung 
 

Die Aufrechnung der Gebühren gegen eine Forderung an die Stadt Diepholz ist ausgeschlossen. 
 

§ 10 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Stellt die Heranziehung zu den Gebühren im Einzelfall eine unbillige Härte dar, so können sie gestundet, 
ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden. 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
 

Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Friedhöfe der Stadt Diepholz vom 
15.12.1992, zuletzt geändert am 18.12.2014, außer Kraft.  
 
Diepholz, den 08. Dezember 2022 
gez. Marré     (L.S.) 
Bürgermeister 

 
 

Satzung über die Festsetzung der 
Realsteuerhebesätze der Stadt Diepholz 

(Hebesatzsatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58, 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), des § 1 des Niedersächsischen Kommunalab-
gabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), der §§ 1 und 25 Abs. 3 des Grundsteu-

ergesetzes (GrStG) i. d. F. vom 07.07.2021 (BGBl. S. 502), der §§ 1 und 16 Abs. 3 des Gewerbesteu-

ergesetzes (GewStG) vom 11.08.2011 (BGBl. I S. 279) und des § 1 des Gesetzes zur Übertragung der 
Festsetzung und Erhebung der Realsteuern auf die hebeberechtigten Gemeinden (Realsteuer-Erhe-
bungsgesetzt) vom 22.12.1981 (Nds. GVBl. S. 423) hat der Rat der Stadt Diepholz in seiner Sitzung am 
08.12.2022 nachstehende Satzung beschlossen: 
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§ 1 Hebesätze 

 
Die Realsteuerhebesätze werden wie folgt festgesetzt: 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2023: 
 

1.   Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)                     400 v. H.  
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                                               360 v. H. 

2.   Gewerbesteuer                                                                                                      410 v. H. 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2024: 
 

1.   Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)                     410 v. H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                                               410 v. H. 

2.   Gewerbesteuer                                                                                                      410 v. H. 

 
§ 2 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hebesatzsatzung vom 18.06.2015 au-
ßer Kraft. 
 
Diepholz, den 08.12.2022 
Stadt Diepholz 
Der Bürgermeister 
gez. Marré     (L.S.) 
Marré 

 
 

4. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Festlegung von Schulbezirken 

für die Grundschulen in der Stadt Diepholz 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in Verbindung mit § 63 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) 
in der Fassung vom 03.03.1998 (Nds. GVBl. S. 137), beide Gesetze in der jeweils aktuell geltenden 
Fassung, hat der Rat der Stadt Diepholz in seiner Sitzung am 08.12.2022 folgende Änderung der Sat-
zung über die Festlegung von Schulbezirken für die Grundschulen in der Stadt Diepholz beschlossen: 
 

§ 1 
Änderungen 

 
§ 1 Ziffer 1 erhält folgende Fassung:  
 
Der Schulbezirk der Mühlenkampschule umfasst den südwestlichen Teil des Ortsteils Diepholz, nach 
Norden und Osten begrenzt durch die Steinfelder Straße, Mollerstraße, den Flöthebogen und Verlauf 
der Lohne. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 in Kraft. 
 
Diepholz, den 08.12.2022 
Stadt Diepholz 
Der Bürgermeister 
Marré 
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Stadt Syke 
 

1. Änderungssatzung zu der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Syke 
vom 01.10.2013 

 
Aufgrund der §§ 5, 10, 58 und 111 des Gesetz zur Zusammenfassung und Modernisierung und Moder-
nisierung des niedersächsischen Kommunalfassungsrechts (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl.  
S. 576) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191) und §§ 1, 2 und 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl.  
S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700) hat der Rat 
der Stadt Syke in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 

 
§ 4 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Die Steuer beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat 20 v.H. der Einspielergebnisse. 

 
Artikel 2 

 
§ 15 

Inkrafttreten 
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
Syke, den 15.12.2022 
Gez.         L.S. 
Suse Laue 
Die Bürgermeisterin 

 
 

7. Änderung zu der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Straßenreinigung 

 
- Straßenreinigungsgebührensatzung 

 

Auf Grund der §§ 5, 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 
(Nds. GVBl. S. 588), des § 52 des Niedersächsischen Straßengesetz (NStrG) in der Fassung vom 
24.09.1980 (Nds. GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.06.2022 (Nds. GVBl. S. 420)  
und § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April  
2017), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Syke 
in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgende 7. Änderung zu der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Straßenreinigung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Der § 4 erhält folgende Fassung:  
 
Die Reinigung beträgt jährlich je Meter Straßenfront 0,88 €.  

 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.  
 
Syke, den 15.12.2022  
Gez.         L.S. 
Suse Laue  
Die Bürgermeisterin 
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8. Änderungssatzung der Friedhofsgebührensatzung für den 
Friedhof der Stadt Syke im Ortschaft Okel 

 
Auf Grund des §§ 5, 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in 
der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 
(Nds. GVBl. S. 588), des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fas-
sung vom 20. April 2017 ), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), § 13 
des Gesetzes über Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) vom 08.12.2005 (Nds. GVBl. 
S. 381) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.02.2022 (GVBl. S. 134) und des § 30 der Neufassung 
der Satzung der Stadt Syke für die Benutzung des Friedhofes in der Ortschaft Okel  vom 18.12.2019 
hat der Rat der Stadt Syke in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgende 8. Änderungssatzung der Fried-
hofsgebührensatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 3 wird wie folgt neu gefasst: 

 
§ 3 

Gebührentarif 
 

(1) Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten betragen für eine 25-jährige 
Nutzungszeit: 
 

Wahl- und Reihengrab: für Personen über 5 Jahren 
für Sarg- und Urnenbestattungen 

500,00 € 

Wahl- und Reihengrab: für Personen bis zu 5 Jahren 
für Sarg- und Urnenbestattungen 

234,00 € 

Anonyme Urnenbeisetzung  227,00 € 

Halbanonyme Urnenbeisetzung 312,00 € 

Baumgrab  2.907,00 € 

Dyadengrab 1.655,00 € 

 
 

(2) Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten an Grabstätten betragen  für: 
 

Verlängerung der Nutzungsdauer  Bis 10 Jahre 
pro Jahr 

Von 11 bis  
24 Jahre pro 

Jahr 

Wahl- Reihengrab: für Personen über 5 Jahren: 20,02 € 20,00 € 

Wahl- Reihengrab: für Personen bis zu 5 Jahren: 9,37 € 9,36 € 

Anonyme Urnenbeisetzung  Nicht möglich Nicht möglich 

Halbanonyme Urnenbeisetzung Nicht möglich Nicht möglich 

Baumgrab  116,28 € 116,22 € 

Dyadengrab  66,22 € 66,20 € 

 
 
(3) Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle betragen: 

 

Benutzung der Friedhofskapelle je Bestattungsfall  
(die Kosten für die Ausschmückung der Friedhofskapelle sind in 
der Leistung nicht enthalten) 

197,00 € 

Für das Orgelspiel 25,00 € 

 
 
(4) Gebühren für das Ausheben und Schließen des Grabes betragen: 

 

Für die Erdbestattung einer Person über 5 Jahren  350,00 € 

Für die Erdbestattung einer Person bis 5 Jahren 180,00 € 

Für eine Urnenbestattung  140,00 € 
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(5) Gebühren für die Aufstellung von Grabmalen betragen: 
 

Für Grabmale bei einem Grabplatz 51,00 € 

Für Grabmale bei 2 und mehr Grabplätzen 66,00 € 

 
 
(6) Gebühren für die Fertigung und Montage eines Namensschildes aus Bronze betragen: 

 

Halbanonymes Gräberfeld  250,00 € 

Baumgrab 420,00 € 

Dyadengrab 420,00 € 

 
 
(7) Für besondere zusätzliche Leistungen, die in dieser Gebührensatzung nicht ausdrücklich ge-

regelt sind, wird ein privatrechtliches Entgelt im Einzelfall nach dem tatsächlichen Aufwand 
vereinbart. 

 
Artikel 2 

 

Inkrafttreten 
 
Die 8. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.  
 
Syke, 15.12.2022 
Gez. Laue    (L.S.)     
Die Bürgermeisterin 
Suse Laue 

 

 
Stadt Twistringen 
 

Bekanntmachung 
Steuer- und Abgabenfestsetzung für das Kalenderjahr 2023 

 
Die nachstehenden Steuern für das Kalenderjahr 2023 werden für die Stadt Twistringen durch diese 
öffentliche Bekanntmachung, in der zuletzt veranlagten Höhe, festgesetzt. Dadurch werden in den Fäl-
len, in denen nicht aus anderen Gründen Änderungen notwendig werden, für das Jahr 2023 keine neuen 
Grundsteuerbescheide erlassen. Die zuletzt erteilten Bescheide gelten bis zu einer Änderung weiter.  
 
Grundsteuer A und B sowie Hundesteuer 

Der jährliche Gesamtbetrag wird in den bisher festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11.2023 fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit der Jahreszahlung 
Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer 2023 in einem Betrag am 01.07. 2023 fällig. 
Liegt der Jahresbetrag der jeweiligen Steuer unter 15,00 €, ist der Betrag zum 15.08.2023 fällig. Liegt 
die jeweilige Jahressteuer zwischen 15,00 € und 30,00 €, ist die Steuer in Halbjahresbeträgen am 15.02. 
und 15.08.2023 fällig. 
 
Sollten sich die Bemessungsgrundlagen für die Steuerfestsetzung ändern, so werden im Einzelfall Än-
derungsbescheide erteilt. 
 
Die Steuerfestsetzung durch öffentliche Bekanntmachung ist für die Grundsteuer durch § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes vom 07. August 1973 (Bundesgesetzblatt I, Seite 965), in der z.Zt. geltenden 
Fassung, zugelassen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Steuer- bzw. Abgabenfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Hannover, Leonhardstraße 15, 30175 Hannover, schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichtes erhoben werden. Die Klage kann auch 
in elektronischer Form nach Maßgabe der Nds. Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in 
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der Justiz eingelegt werden. Die Klage ist gegen die Stadt Twistringen, Lindenstraße 14, 27239 Twist-
ringen, zu richten. Sie hat keine aufschiebende Wirkung und entbindet nicht von der fristgerechten Zah-
lung. 
 
Twistringen, den 15.12.2022 
Der Bürgermeister 
(J. Bley, Bürgermeister) 

 
 
Gemeinde Wagenfeld 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Wagenfeld 
- 1. Änderung des Bebauungsplanes Ströhen Nr. 14 ”Bioenergiepark” 
 
Der Rat der Gemeinde Wagenfeld hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Ströhen Nr. 14 ”Bioenergiepark” mit der Begründung gem. § 1 Abs. 3 und § 10 Baugesetz-
buch (BauGB) sowie den §§ 10 und 58 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes als Satzung beschlos-
sen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist aus der folgenden Übersichtskarte, dargestellt durch eine gestrichelte 
Linie, ersichtlich. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungsplanes Ströhen Nr. 14 ”Bioenergiepark” 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan mit der Begründung liegt im Rathaus der Gemeinde Wagenfeld, Pastorenkamp 25, 
49419 Wagenfeld, Zimmer 31 OG, öffentlich aus. Während den Öffnungszeiten, sowie nach Vereinba-
rung, kann jedermann die Unterlagen einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Der Bebau-
ungsplan ist ergänzend auch auf der Webseite der Gemeinde Wagenfeld unter www.wagenfeld.de/bau-
leitplanung zu finden. 
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Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften sowie  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges  
 
beim Zustandekommen des Bebauungsplanes unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Wagenfeld unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Gleiches gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleit-
planung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechen-
der Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Wagenfeld, den 19.12.2022 
Der Bürgermeister 
Kreye 

 
 

Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
- Gemeinde Brockum 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
- Jahresabschluss 2018 

 

Der Rat der Gemeinde Brockum hat in seiner Sitzung am 30.11.2022 den Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2018 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemeindedirektor die Entlas-
tung für das Haushaltsjahr erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG werden hiermit die Beschlüsse 
über den Jahresabschluss 2018 sowie über die Entlastung öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresab-
schluss und der um die Stellungnahme des Gemeindedirektors ergänzte Schlussbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes liegen gem. §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsicht-
nahme im Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Hauptstr. 80, 49448 Lemförde, Zimmer 
A.07, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 

Lemförde, den 01.12.2022 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Gemeinde Hüde 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
- Jahresabschluss 2018 

 

Der Rat der Gemeinde Hüde hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 den Jahresabschluss für das Haus-
haltsjahr 2018 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemeindedirektor die Entlastung 
für das Haushaltsjahr erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG werden hiermit die Beschlüsse über 
den Jahresabschluss 2018 sowie über die Entlastung öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss 
und der um die Stellungnahme des Gemeindedirektors ergänzte Schlussbericht des Rechnungsprü-
fungsamtes liegen gem. §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung 
im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Hauptstr. 80, 49448 Lemförde, Zimmer A.07, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus. 
 

Lemförde, den 15.12.2022 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
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Flecken Lemförde 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
- Jahresabschluss 2018 

 
Der Rat des Flecken Lemförde hat in seiner Sitzung am 30.11.2022 den Jahresabschluss für das Haus-
haltsjahr 2018 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemeindedirektor die Entlastung 
für das Haushaltsjahr erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG werden hiermit die Beschlüsse über 
den Jahresabschluss 2018 sowie über die Entlastung öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss 
und der um die Stellungnahme des Gemeindedirektors ergänzte Schlussbericht des Rechnungsprü-
fungsamtes liegen gem. §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung 
im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Hauptstr. 80, 49448 Lemförde, Zimmer A.07, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 01.12.2022 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 

 

 
Samtgemeinde Barnstorf 
 

8. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen 
(Gebührensatzung für die dezentrale Abwasserbeseitigung) 

 
Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und des § 6 Abs. 1 des Nie-
dersächsischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz, jeweils in der z. Z. geltenden Fas-
sung, hat der Rat der Samtgemeinde Barnstorf in seiner Sitzung am 19.12.2022 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
 

Der § 3 der Gebührensatzung der Samtgemeinde Barnstorf für die dezentrale Abwasserbeseitigung 
vom 11.12.2014 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die Abwassergebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung: 
  
a)   aus abflusslosen Sammelgruben     25,01 € 

 
je angefangenen m³ eingesammelten Abwassers / Klärschlammes, 
zuzüglich 82,63 € je Abfuhr; 
   
b)   aus Hauskläranlagen      60,96 € 

 
je angefangenen m³ eingesammelten Abwassers / Klärschlammes, 
zuzüglich 82,63 € je Abfuhr. 
 
Kann aus Gründen, die der Grundstückseigentümer zu vertreten hat, eine Grundstücksabwasseranlage 
trotz vorheriger satzungsmäßiger Bekanntgabe oder bei Anforderung durch den Grundstückseigentümer 
nicht entsorgt werden, wird für jeden vergeblichen Entsorgungsversuch je Anlage eine sich nach Aufwand 
berechneten Gebühr in Höhe von 110,18 €/Std. fällig.“ 
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§ 2 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.  
 
Barnstorf, den 19. Dezember 2022 
Samtgemeinde Barnstorf  
gez. 
Grimm 
Samtgemeindebürgermeister 

 
 

8. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Barnstorf 
(Gebührensatzung für die zentrale Abwasserbeseitigung) 

 

Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und des § 6 Abs. 1 des Nie-
dersächsischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz, jeweils in der z. Z. geltenden Fas-
sung, hat der Rat der Samtgemeinde Barnstorf in seiner Sitzung am 19.12.2022 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
 

§ 4 der Gebührensatzung der Samtgemeinde Barnstorf für die zentrale Abwasserbeseitigung vom 
11.12.2014 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Die Abwassergebühr beträgt 2,90 €/m³.“ 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.  
 
Barnstorf, den 19. Dezember 2022 
Samtgemeinde Barnstorf 
gez.  
Grimm 
Samtgemeindebürgermeister 

 

 
Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 
Benutzungs- und Gebührenordnung 
 
Bruchhausen-Vilsen, Asendorf, 
Martfeld, Schwarme 
 
Benutzungsordnung für die Büchereien der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 

 
1.  Allgemeines 

 
Die Büchereien in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sind öffentliche Einrichtungen, die der Infor-
mation, Fort- und Weiterbildung sowie der aktiven kulturellen Freizeitgestaltung dienen. Neben der 
Hauptbücherei in Bruchhausen-Vilsen sind zurzeit Nebenstellen in Asendorf, Martfeld und Schwarme 
eingerichtet. Jede Person ist im Rahmen dieser Benutzungsordnung auf öffentlich-rechtlicher Grund-
lage während der Öffnungszeiten berechtigt die Büchereien zu nutzen. Die Öffnungszeiten werden 
durch Aushang bekannt gemacht. 
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2.  Anmeldung 

 
Die Anmeldung erfolgt persönlich unter Vorlage des Personalausweises. Mit einer schriftlichen Zustim-
mung einer / eines Sorgeberechtigten dürfen Minderjährige die Büchereien der Samtgemeinde ebenfalls 
nutzen. Eltern haften für ihre Kinder. Dienststellen, juristische Personen usw. melden sich durch eine 
zur Vertretung berechtigten Person an. Mit der Unterschrift verpflichten sich die Benutzer*innen zur 
Einhaltung der Benutzungsordnung und geben die Zustimmung zur Speicherung der Angaben zur Per-
son unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen. Die Benutzer*innen sind verpflichtet, 
der Bücherei Änderungen des Namens oder der Anschrift unverzüglich mitzuteilen. 
 
3.  Benutzungsausweis 
 
Die Benutzung der Büchereien ist nur mit einem gültigen Benutzungsausweis zulässig, der nach der 
Anmeldung und Zahlung der Jahresgebühr ausgehändigt wird. Der Benutzungsausweis gilt für alle Bü-
chereien der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, er ist nicht übertragbar und bleibt Eigentum der Samt-
gemeinde Bruchhausen-Vilsen. Sein Verlust ist der Bücherei unverzüglich anzuzeigen. Für Schäden, 
die durch Missbrauch des Benutzungsausweises entstehen, haften die eingetragenen Benutzer*innen 
und deren zur Vertretung berechtigte Person. Für die Ausstellung eines Benutzungsausweises bei Ver-
lust oder Beschädigung wird eine Gebühr erhoben. 
 
4.  Ausleihe 

 
Gegen Vorlage des gültigen Benutzungsausweises können Bücher und sonstige Medien grundsätzlich 
vier Wochen ausgeliehen werden. In Ausnahmefällen können abweichende Fristen vereinbart werden. 
Ausgeliehene Medien dürfen nicht an Dritte weiter verliehen werden. Die Leihfrist kann verlängert wer-
den, sofern die Medien nicht vorbestellt sind. Für ausgeliehene Medien kann die Bücherei eine Vorbe-
stellung entgegennehmen. Einzelne Medien (z. B. Nachschlagewerke) können grundsätzlich nur in der 
Bücherei eingesehen werden. Es ist möglich, Medien, die nicht in den Büchereien vorhanden sind, nach 
der geltenden Gebührenordnung über den Fernleiheverkehr zu beschaffen. Dabei gelten die Benut-
zungsvorschriften der entsendenden Bibliothek. Die Bücherei erstellt einen Ausgabebeleg, dem das 
jeweils geltende Rückgabedatum zu entnehmen ist. 
 
5.  Verspätete Rückgabe, Einziehung 

 
Bei Überschreitung der Leihfrist kann eine gesonderte Säumnisgebühr erhoben werden, unabhängig 
davon, ob eine schriftliche Erinnerung erfolgt ist. Bei schriftlicher Erinnerung sind zusätzlich die Bear-
beitungsgebühren zu erstatten. Die entstehenden Forderungen werden bei fruchtlosen Erinnerungen 
gegebenenfalls auf Kosten der Schuldner*innen auf dem Rechtswege eingezogen. 
 
6.  Behandlung der Medien, Haftung und Schadenersatz 

 
Bücher und andere Medien sind sorgfältig zu behandeln und vor Beschädigung, Verunreinigung und 
Verlust zu bewahren. Verlust oder Beschädigung der Medien sind der Bücherei unverzüglich mitzutei-
len. Eine eigene Reparatur von Beschädigungen ist untersagt. Für entstandene Schäden haften die 
Entleiher*innen. Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt die Bücherei nach pflichtgemäßem Er-
messen (Aufwand). Der Schadensersatz bemisst sich bei Verlust nach dem Wiederbeschaffungswert. 
Für die Einarbeitung eines Ersatzexemplares wird eine Gebühr erhoben. Die Samtgemeinde Bruchhau-
sen-Vilsen haftet nicht für Schäden, die durch die Benutzung der entliehenen Medien entstehen. 
 
7.  Gebühren und Entgelte 

 
Gebühren für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Büchereien werden nach der zu dieser 
Benutzungsordnung gehörenden Gebührenordnung erhoben. Von der Bücherei angebotene besondere 
Dienste sind entgeltpflichtig. Die Entgelte werden durch Aushang bekannt gemacht. 
 
8.  Hausordnung 

 
Während des Aufenthalts in der Bücherei hat sich jeder so zu verhalten, dass andere nicht gestört wer-
den. Rauchen, Essen und Trinken sowie das Mitbringen von Tieren ist in der Bücherei grundsätzlich 
nicht erlaubt. Das Hausrecht übt im Auftrag des Samtgemeindebürgermeisters die Büchereileitung oder 
das von ihr beauftragte Büchereipersonal aus. Ihren Anordnungen ist Folge zu leisten. Die Benutzung 
der Einrichtungen geschieht auf eigene Gefahr. 
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9.  Ausschluss von der Benutzung 

 
Das Büchereipersonal ist befugt Personen aus der Bücherei zu weisen, welche die Ruhe und Ordnung 
gefährden oder trotz Ermahnung gegen die Benutzungsordnung verstoßen. Der Samtgemeindebürger-
meister kann im Wiederholungsfall den Zutritt zeitweise oder auf Dauer untersagen. Personen, die ge-
gen diese Benutzungsordnung schwerwiegend oder wiederholt verstoßen, können dauerhaft oder auf 
begrenzte Zeit von der Benutzung der Bücherei ausgeschlossen werden. Die Entscheidung über einen 
Ausschluss auf Dauer trifft der Samtgemeindebürgermeister. 
 
10. Inkrafttreten 
 

Diese Benutzungsordnung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benut-
zungsordnung vom 01. Juli 2015 außer Kraft. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 01. Januar 2023 
Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen  
Der Samtgemeindebürgermeister  
 
 

Gebührenordnung der Büchereien der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 

1.  Benutzungsgebühren 
1.1. Jahresbenutzungsgebühr  

-   für Erwachsene        12,00 EUR 
-   für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren       kostenlos 
-   für Schüler*innen ab 18 Jahren, Studierende, Auszubildende 
    und Empfänger*innen nach SGB II und XII       7,00 EUR 

 

1.2. Ausleihe 
-   von Büchern und sonstigen Medien (in der Jahresgebühr enthalten)     kostenlos 
-   von Fremdmedien           1,00 EUR 
-   von E-Readern (ab 18 Jahren)         kostenlos 

 

1.3. Nutzungsgebühr für die Verlängerung der Leihfrist 
-   von Büchern und sonstigen Medien         kostenlos 
-   von Fremdmedien             1,00 EUR 

 

1.4. Säumnisgebühr bei ungenehmigter Überschreitung der Leihfrist 
-   je angefangene Woche          1,00 EUR 
-   bis zu einer Höchstgebühr von         6,00 EUR 
-   bei E-Readern je angefangene Woche        5,00 EUR 

 

1.5. Bearbeitung je Fernleihe          3,00 EUR 
Darüber hinaus sind Kosten, die von der auswärtigen Bibliothek  
in Rechnung gestellt werden, von den Benutzer*innen zu tragen. 

 
2.  Bearbeitungsgebühren und Ersatzleistungen 

2.1.Bearbeitungsgebühr für Erinnerungsschreiben bei nicht 
      fristgerechter Abgabe von Medien 

 -   1. Erinnerung            3,50 EUR 
 -   2. Erinnerung            4,50 EUR 
 -   3. Erinnerung            8,00 EUR 
 -   4. Erinnerung            (Leistungsbescheid) 20,00 EUR 

 

2.2. Ausstellung eines neuen Benutzungsausweises  
bei Verlust oder Beschädigung          1,50 EUR 

 

2.3. Einarbeitung eines Ersatzexemplars für verlorene  
       oder beschädigte Medien          4,00 EUR 
       (zzgl. der Wiederbeschaffungskosten der Medien) 

 

2.4. Bearbeitungs- / Aufwandsgebühr bei kleineren 
       Beschädigungen von Medien          2,00 EUR 
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Satzung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die 

Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) 
 
Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 
(Nds. GVBl. 2022 S. 588) und der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. Seite 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.09.2022 (Nds. GVBl. Seite 589) hat der der Rat der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in seiner 
Sitzung am 15. Dezember 2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

- Abschnitt I - 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Allgemeines 

 
(1) Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen („Samtgemeinde“) erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
 

a) Beiträge zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der öffentlichen zentralen Abwasser-
anlagen einschließlich der Kosten für den ersten Grundstücksanschluss (Abwasserbeitrag); 

 
b) Kostenerstattung für zusätzliche Grundstücksanschlüsse an die öffentlichen zentralen Abwas-

seranlagen (Kostenerstattung);  
 

c) Benutzungsgebühren als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen 
Abwasseranlagen (Abwassergebühr – zentral –); 
 

d) Benutzungsgebühren als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen dezentralen 
Abwasseranlagen (Abwassergebühr – dezentral –). 

 
- Abschnitt II - 

Abwasserbeitrag 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
(1) Die Samtgemeinde  erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Abwassergebühren oder 

auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung der öffentlichen zentralen Abwasseranlagen 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen be-
sonderen wirtschaftlichen Vorteile. 
 

(2) Der Abwasserbeitrag deckt die Kosten für den ersten Grundstücksanschluss einschließlich des ers-
ten Prüfschafts, Einstiegsschachts oder der ersten Inspektionsöffnung auf dem zu entwässernden 
Grundstück bei den Abwasseranlagen für Schmutzwasser.  

 
(3) Grundstücke, die bereits nach den Bestímmungen des kommunalen Abgabenrechts zu Beiträgen 

herangezogen worden sind, werden zu einem Beitrag für dieselbe Maßnahme nicht erneut heran-
gezogen. Grundstücke, die bereits angeschlossen sind, jedoch noch nicht nach den Bestimmungen 
des kommunalen Abgabenrechts zu Beiträgen herangezogen wurden, unterliegen den Verpflich-
tungen zur Zahlung des Beitrages nach dieser Satzung.  

 
(4) Die Erhebung von Abwasserbeiträgen für die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der öf-

fentlichen Abwasseranlagen wird im Einzelfall unter Angabe des Abgabentatbestands gesondert 
festgelegt. 

 
§ 3 

Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche zentrale Abwasseranlage ange-

schlossen werden können und für die 
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a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich ge-

nutzt werden dürfen, 
 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauf-
fassung Bauland sind und baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen,  

 

c) bereits eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht. 
 

(2) Wird ein Grundstück an die öffentliche zentrale Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so un-
terliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt 
sind. 

 

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen 
Sinne. Mehrere selbstständig nicht baulich oder gewerblich nutzbare Grundstücke gelten als ein 
Grundstück, wenn die Eigentümer identisch sind, die Grundstücke aneinander grenzen und sie nur 
in ihrer Gesamtheit baulich oder gewerblich nutzbar sind. 

 
§ 4 

Beitragsmaßstab 
 

(1) Zur Ermittlung des Beitrages für die Beseitigung von Schmutzwasser werden für das erste Vollge-
schoss 100 v. H. und für jedes weitere Vollgeschoss 25 v. H. der Grundstücksfläche in Ansatz ge-
bracht (Vollgeschossmaßstab).  

 

(2) Als Grundstücksfläche gilt 
 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die gesamte Fläche, wenn für das Grund-
stück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen eines Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche im 
Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt 
ist, 

 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens 
jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer im Abstand von 40 m dazu 
verlaufenden Parallelen; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit einer Straße verbunden sind, die Fläche zwischen 
der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufen-
den Parallelen, 

 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach Buchstabe a) bis c) ergebenden Grenzen hinaus be-
baut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze bzw. im 
Falle von Buchstabe c) der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer Parallelen 
hierzu, die in einer der übergreifenden Bebauung oder der übergreifenden gewerblichen Nut-
zung entsprechenden Tiefe verläuft, 

 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeord-
neter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
(§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Fest-
plätze - nicht aber Friedhöfe), 75 v. H. der Grundstücksfläche, 

 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Friedhof festgesetzt ist oder die 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt 
werden, die Grundfläche der an die öffentliche zentrale Abwasseranlage angeschlossenen Bau-
lichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2, höchstens jedoch die Fläche des Buchgrund-
stückes. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, 

 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an die öffent-
liche zentrale Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächen-
zahl 0,15 höchstens jedoch die Fläche des Buchgrundstückes. Die so ermittelte Fläche wird 
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von 
den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, 
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h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbeschluss 

spezielle Nutzungen zugelassen sind (z. B. Abfalldeponie), die Fläche des Grundstücks, auf die 
sich die Planfeststellung bezieht. 

 
(3) Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach den Vorschriften der Niedersächsischen Bauord-

nung Vollgeschosse sind. 
 

Als Zahl der Vollgeschosse gilt 
 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse,  

 
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festgesetzt, son-

dern nur eine Baumassenzahl oder nur die zulässige Höhe der baulichen Anlagen angegeben 
ist, die durch 3,0 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte höchst-
zulässige Gebäudehöhe. Bruchzahlen werden ab 0,5 auf ganze Zahlen auf- sonst abgerundet, 

 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl 

von einem Vollgeschoss, 
 

d) die Zahl der tatsächlichen oder sich durch Umrechnung ergebener Vollgeschosse, wenn auf-
grund vorhandener Bebauung oder aufgrund von Ausnahmen oder Befreiungen die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die Baumassenzahl nach Buchstabe b) überschritten 
werden, 

 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse 

bzw. die Baumassenzahl nicht bestimmt sind und durch die übrigen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans die Zahl der zulässigen Vollgeschosse bzw. die Baumassenzahl nicht abzuleiten 
sind 

 
aa) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, min-

destens jedoch die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Voll-
geschosse, 

 
bb) bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vor-

handenen Vollgeschosse, 
 
cc) wenn es in der näheren Umgebung an einer Bebauung fehlt, anhand derer die überwie-

gende Zahl der Vollgeschosse ermittelt werden kann, die Zahl der Vollgeschosse, die sonst 
nach Bauplanungsrecht auf dem jeweiligen Grundstück zulässig wäre, 

 
dd) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von einem Vollge-

schoss, 
 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die außer-
halb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z. B. Sport-, Fest- und Cam-
pingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe), die Zahl von einem Vollgeschoss, 

 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbeschluss 

eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), bezo-
gen auf die Fläche nach Abs. 2 Buchstabe h), die Zahl von einem Vollgeschoss. 

 
Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei in-
dustriell genutzten Grundstücken je angefangenen 2,80 m und bei allen in anderer Weise baulich 
oder gewerblich genutzten Grundstücken je angefangene 2,20 m Höhe des Bauwerks als ein Voll-
geschoss gerechnet. 

 
(4) Als Grundflächenzahl gilt:  

 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte Grundflächenzahl; 
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b) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, eine Grund-

flächenzahl von 0,5; 
 

c) wenn aufgrund von Ausnahmen oder Befreiungen die Grundflächenzahl nach Buchstabe a) und 
b) überschritten wird, die tatsächlich erreichte Grundflächenzahl; 

 
d) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan eine Grundflächenzahl nicht 

bestimmt ist, die nach § 17 BauNVO maßgebliche Grundflächenzahl. Hierbei richtet sich die 
Gebietseinordnung nach der vorhandenen Bebauung in der näheren Umgebung.  

 
§ 5 

Beitragssatz 

 
(1) Der Beitragssatz für die Herstellung der öffentlichen zentralen Abwasseranlagen beträgt für die 

Schmutzwasserbeseitigung 4,09 Euro/m².  
 
(2) Soweit ein Grundstück erstmalig an die Schmutzwasser-Druckrohrleitung angeschlossen werden 

soll, gewährt die Samtgemeinde für den Bau einer Schmutzwasser-Hauspumpanlage einen einma-
ligen Investitionszuschuss in Höhe von 1.380,00 Euro. 

 
§ 6 

Beitragspflichtige 
 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 
Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentü-
mers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 
Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme (§ 2). 
 
(2) Die beitragsfähige Maßnahme für die Schmutzwasserbeseitigung ist beendet, wenn die jeweilige 

öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung einschließlich des Grundstücksanschlusskanals und 
des Kontrollschachtes auf dem zu entwässernden Grundstück betriebsfertig hergestellt ist. 

 
(3) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss der auf dem 

Grundstück vorhandenen Baulichkeit. 
 

§ 8 
Vorausleistungen 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit 
der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen werden nach dem für 
den Beitrag geltenden Maßstab erhoben. § 6 gilt entsprechend. Eine entrichtete Vorausleistung wird bei 
der Erhebung des endgültigen Beitrages gegenüber dem endgültigen Beitragsschuldner verrechnet. 
 

§ 9 
Veranlagung und Fälligkeit 

 

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach Bekanntgabe des Be-
scheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung nach § 8 sowie sonstige Entgelte 
nach § 9. 
 

§ 10 
Ablösung durch Vertrag 

 

(1) In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Ver-
trag vereinbart werden. 
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(2) Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und 

Beitragssatzes zu ermitteln. 
 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 

 
- Abschnitt III - 

Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 
 

§ 11 
Entstehung des Erstattungsanspruchs 

 
(1) Wird für ein Grundstück ein weiterer Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, 

für das die Beitragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbstän-
digte Teilfläche ein eigener Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwasserbeseiti-
gungseinrichtung hergestellt (zusätzlicher Grundstücksanschluss), so sind die Aufwendungen für 
Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung die-
ses zusätzlichen Grundstücksanschlusses in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
 

(2) Gleiches gilt, wenn aufgrund der besonderen Lage des Grundstücks oder aufgrund von Mängeln 
oder Beschaffenheit der einzuleitenden Abwässer oder aus sonstigen technischen oder betriebli-
chen Gründen zusätzliche Aufwendungen entstehen.  
 

(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Beendigung der Maßnahme. Die Maßnahme ist beendet, 
wenn der jeweilige Grundstücksanschluss betriebsfertig hergestellt bzw. beseitigt ist. 

 
(4) §§ 6, 8 und 10 gelten entsprechend.  
 

§ 12 
Gebühren für Prüfungsleistungen 

 

(1) Für die Prüfung des ersten Entwässerungsantrages oder Änderungantrages einschließlich der Ab-
nahme und Freigabe ist ein Entgelt in Höhe von 38,00 Euro zu entrichten, für jede weitere auf 
Veranlassung des Grundstückseigentümers bzw. Nutzungsberechtigten verursachte Prüfung fallen 
Kosten in Höhe von 17,00 Euro an.  
 

(2) Sonstige Leistungen werden nach Aufwand geltend gemacht und sind in Höhe der tatsächlich ent-
standenen Kosten zu ersetzen.  

 
§ 13 

Veranlagung und Fälligkeit  

 
Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgsetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Beschei-
des fällig.  

 

- Abschnitt IV - 
Abwassergebühr – zentral –  

 
§ 14 

Grundsatz 

 
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen Abwasseranlagen wird eine Abwassergebühr für 
die Grundstücke erhoben, die an diese öffentliche zentrale Abwasseranlage angeschlossen sind oder 
in diese entwässern. Die Abwassergebühren werden für die Beseitigung von Schmutz- und Nieder-
schlagswasser getrennt und nach unterschiedlichen Maßstäben berechnet.  
 

§ 15 
Gebührenmaßstab für die Schmutzwassergebühr 

 
(1) Die Abwassergebühr wird nach der Abwassermenge berechnet, die im Erhebungszeitraum in die 

öffentliche zentrale Abwasseranlage für Schmutzwasser gelangt. 
 

Berechnungseinheit für die Gebühr ist ein Kubikmeter Schmutzwasser. 
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(2) Als in die öffentliche zentrale Abwasseranlage für Schmutzwasser gelangt gelten 
 

a) die dem Grundstück aus öffentlichen und/oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte 
und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 
 

b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge, 
 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermesseinrichtung. 
 
(3) Die Berechnung des Wasserverbrauchs nach Abs. 2 Buchstabe a) erfolgt auf der Grundlage der 

Angaben des für den Wasserbezug zuständigen Stelle, sofern die Samtgemeinde den Wasserver-
brauch anhand des Wasserzählers nicht selbst oder durch von dieser beauftragte Dritte ermittelt. 

 
(4) Die Wassermengen nach Abs. 2 Buchstaben b) und c) hat der Gebührenpflichtige der Samtge-

meinde für den abgelaufenen Bemessungszeitraum innerhalb des folgenden Monats schriftlich an-
zuzeigen, sofern die Samtgemeinde oder die nach Abs. 3 zuständige Stelle nicht selbst abliest. Sie 
sind durch festinstallierte Wasserzähler oder andere Abwassermesseinrichtungen (mobile Neben-
zähler, Unterschraubzähler) nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen 
lassen muss. Die Wasserzähler / Abwassermesseinrichtungen müssen den Bestimmungen des 
Mess- und Eichgesetzes (MessEG) vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722, 2723), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1663) geändert worden ist, in seiner jeweils 
gütigen Fassung entsprechen und von der Samtgemeinde oder einem von ihr bauftragten Dritten 
verplombt werden. Wenn die Samtgemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als 
Nachweis für die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wasser-
mengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können. 

 
(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt nicht ange-

zeigt, so wird die Wassermenge von der Samtgemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs/der 
Abwassermenge der drei vorhergehenden Abrechnungszeiträume und unter Berücksichtigung der 
begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. Geschätzt wird auch, wenn die Ablesung 
des Wasserzählers nicht ermöglicht wird. 

 
(6) Alle Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche zentrale Abwasseranlage für Schmutz-

wasser gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Erhebungszeit-
raums (§ 20 Abs. 1) innerhalb eines Monats bei der Samtgemeinde einzureichen. Für den Nachweis 
gilt Abs. 4 Sätze 2 bis 5 sinngemäß. Die Samtgemeinde kann von den Gebührenpflichtigen zum 
Nachweis der eingeleiteten oder abzusetzenden Abwassermenge sowie des Verschmutzungsgra-
des amtliche Gutachten verlangen. Die Kosten hierfür trägt grundsätzlich der Gebührenpflichtige. 

 
(7) Wenn von Flächen verschmutztes Oberflächenwasser (zum Beispiel bei Tankstellen oder Auto-

waschanlagen) in die öffentliche zentrale Abwasseranlagen eingeleitet werden, werden für dieses 
Oberflächenwasser Abwassergebühren erhoben. Die der Gebührenrechnung zugrunde zu legende 
Abwassermenge wird wie folgt ermittelt: 

 
befestigte Fläche in Quadratmetern  
x  durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge in mm  
=  zu berechnende Kubikmeter Abwasser. 
 

Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge werden auf Basis der statistischen Daten des 
Landkreises Diepholz ermittelt.  

 
§ 16 

Gebührenmaßstab für die Niederschlagswassergebühr 
 

(1) Die Abwassergebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers (Niederschlagswassergebühr) 
wird nach der überbauten und befestigten Grundstücksfläche, von der Niederschlagswasser in die 
öffentliche zentrale Abwasseranlage für Niederschlagswasser gelangt, bemessen. 
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(2) Als befestigt gilt jeder Teil der Grundstücksfläche, dessen Oberfläche so beschaffen ist, dass Nie-

derschlagswasser nicht vom Erdreich aufgenommen werden kann. 
 
Als Befestigung gelten Betondecken, bituminöse Decken, Pflasterungen, Plattenbelege, Decken 
aus Mineralgemisch, Schotter oder Kies. 

 
(3) Berechnungsgrundlage ist die bebaute und befestigte Fläche in vollen Quadratmetern. 

 
(4) Maßgebend für die Flächenberechnung ist der Stand am 01.10. des Vorjahres. 

 
(5) Der Gebührenpflichtige hat der Samtgemeinde bzw. dem von ihr beauftragten Dritten die Berech-

nungsgrundlagen und ihre Änderung innerhalb eines Monats nach Einrtritt der Gebührenpflicht o-
der eines Änderungstatbestandes schriftlich mitzuteilen. Insbesondere besteht die Verpflichtung, 
die Bemessungsgrundlagen im Rahmen einer Selbstauskunft mitzuteilen.  

 
§ 17 

Gebührensätze 

 
(1) Die Abwassergebühr für die Benutzung der öffentlichen zentralen Abwasseranlage beträgt  

 
a) für Schmutzwasser      2,35 €/m³ Abwasser;  
b) für Niederschlagswasser jährlich    0,22 €/m² tatsächlich überbau-

ter und befestigter Grundstücksfläche   
 

(2) Bei Grundstücken, von denen aufgrund gewerblicher und/oder industrieller Nutzung überdurch-
schnittlich verschmutztes Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt, wird eine erhöhte 
Abwassergebühr erhoben. 
 

(3) Als überdurchschnittlich verschmutzt gilt Abwasser, wenn der Verschmutzungsgrad -dargestellt als 
CSB (chemischer Sauerstoffbedarf, ermittelt aus der unabgesetzten, homogenisierten Probe nach 
der Dichromatmethode) – den Wert von 700 g/m³ übersteigt.  

 
(4) Der Verschmutzungsgrad wird aus dem Mittelwert von fünf Messungen (24 Std.-Mischprobe) an Ort 

und Stelle im Laufe eines Veranlagungsjahres ermittelt. Die Messergebnisse sind dem Gebühren-
pflichtigem mitzuteilen.  

 
(5) Die erhöhte Abwassergebühr für die Einleitung von Abwasser im Sinne von Abs. 2 errechnet sich 

pro Kubikmeter eingeleitetem Abwasser und beträgt 7,5 v.H. als Zuschlag zum Abwasserpreis nach 
Abs. 1.  

 
(6) Die Absetzzählergebühr für die im Rahmen einer vom Gebührenpflichtigen veranlassten Abwasser-

absetzung beträgt je Zähler monatlich 0,47 Euro.   
 

§ 18 
Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer oder sonst dinglich Nutzungsberechtigten des Grundstücks. 
Die Samtgemeinde  ist auch berechtigt, denjenigen als Gebührenpflichtigen heranzuziehen, der mit 
der öffentlichen zentralen Abwasseranlage gebotene Leistung in Anspruch nimmt. 

 
(2) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(3) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang 

folgenden Monats auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der bisherige Verpflichtete die Mittei-
lung hierüber versäumt, haftet er für die Abwassergebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang 
der Mitteilung bei der Samtgemeinde entfallen, neben dem neuen Verpflichteten. 
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§ 19 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage 

angeschlossen ist oder der zentrale öffentlichen Abwasseranlage von dem Grundstück Schmutz- 
oder Niederschlagswasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der Grundstücksanschluss beseitigt 
wird. Endet die Gebührenpflicht im Laufe des Monats, wird die Benutzungsgebühr für die Beseiti-
gung des Schmutz- oder Niederschlagswassers bis zum Ende des Monats erhoben, in dem die 
Veränderung erfolgt. 
 

§ 20 
Erhebungszeitraum 

 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld entsteht. Die Samt-

gemeinde  ist auch berechtigt, im rollierenden Verfahren abzurechnen. In diesem Fall ist die Able-
seperiode des Wasserversorgers – abweichend von Satz 1 – der Erhebungszeitraum, an dessen 
Ende die Gebührenschuld entsteht. 

 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler/Abwassermesseinrichtungen ermittelten Wasser-

mengen erhoben wird, gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der Wasserver-
brauch der vorangegangenen Ableseperiode. Entsteht die Gebührenpflicht erstmals im Erhebungs-
zeitraum, so gilt der Zeitraum von der Entstehung der Gebührenpflicht bis zum Ablauf der Ablese-
periode als Erhebungszeitraum. Endet die Gebührenpflicht im Erhebungszeitraum, so gilt der Zeit-
raum vom Beginn der Ableseperiode bis zur Beendigung der Gebührenpflicht als Erhebungszeit-
raum. 

 
(3) Bei Gebührenerhöhungen und bei Gebührensenkungen wird der erhöhte bzw. ermäßigte Gebüh-

rensatz zeitanteilig nach Tagen berechnet. Grundlage der Berechnung ist der durchschnittliche 
Wasserverbrauch/die durchschnittliche Abwassermenge je Tag, bezogen auf die Ableseperiode.  

 
§ 21 

Veranlagung und Fälligkeit  
 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig abzurechnende Gebühr sind vierteljährlich 
Abschlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08. sowie am 15.11. zu leisten. Die Höhe der Abschlags-
zahlungen richtet sich bei der Schmutzwassergebühr nach der Schmutzwassermenge des voran-
gegangenen Erhebungszeitraumes und bei der Niederschlagswassergebühr nach der gebühren-
pflichtigen Fläche, die an dem in § 16 Abs. 4 bestimmten Stichtag ermittelt worden ist.  

 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht für die Beseitigung von Schmutzwasser erstmals im Laufe eines Er-

hebungszeitraumes, so wird der Abschlagszahlung beim Schmutzwasser diejenige Abwasser-
menge zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des ersten Monats, hochgerech-
net auf den Erhebungszeitraum, entspricht. Diesen Verbrauch des ersten Monats hat der Gebüh-
renpflichtige der Samtgemeinde auf Anforderung unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebühren-
pflichtige der Anforderung nicht nach, so kann die Samtgemeinde den Verbrauch schätzen. 

 
(3) Entsteht oder endet die Gebührenpflicht für die Beseitigung von Niederschlagswasser im Laufe ei-

nes Erhebungszeitraums, so wird die Gebühr für jeden angefangenen Monat mit 1/12 berechnet. 
 

(4) Die Abwasser- und Niederschlagswassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Überzahlungen werden verrechnet oder erstattet. Die Ab-
wassergebühr kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. Die Ermittlung des Ge-
bührenmaßstabes, die Gebührenberechnung sowie die Ausfertigung und Versendung der Gebüh-
renbescheide einschließlich der Erhebung der Abschläge erfolgt durch die Samtgemeinde  oder 
einem von dieser beauftragten Dritten. 

 
(5) Die Wasserversorgungsunternehmen sind gemäß § 12 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunal-

abgabengesetzes (NKAG) verpflichtet, die zur Abgabenfestsetzung oder -erhebung erforderlichen 
Berechnugnsgrundlagen mitzuteilen.  
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§ 22 

Beauftragung eines Dritten 

 
(1) Der Wasserbeschaffungsverband „Syker Vorgeest“ - handelnd durch die Wasserversorgung Syker 

Vorgeest GmbH – (im Folgenden Wasserversorgung genannt), ist gemäß § 12 Abs. 1 NKAG von 
der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen beauftragt, im Namen der Samtgemeinde Bruchhausen-
Vilsen die Ermittlung der Berechnungsgrundlagen, die Abwassergebührenberechnung, die Ausfer-
tigung und Versendung der Abwassergebührenbescheide durchzuführen sowie die erforderlichen 
Daten zu verarbeiten und die zu entrichtenden Abwassergebühren einzuziehen und soweit erfor-
derlich Zahlungserinnerungen zu versenden.  
 

(2) Die Wasserversorgung ist gemäß § 12 Abs. 2 NKAG verpflichtet, die zur Abgabenfestsetzung und 
Erhebung erforderlichen Berechnungsgrundlagen der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen mitzu-
teilen.  

 
(3) Der Gebührenbescheid kann gemäß § 13. Abs. 1 NKAG mit der Rechnung über das Wasserentgelt 

der Wasserversorgung zusammengefasst erteilt werden.  
 

- Abschnitt V - 
Abwassergebühr – dezentral –  

 
§ 23 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
 

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen dezentralen Abwasseranlage zu zahlende Abwassergebühr 
beträgt  

a) aus abflusslosen Sammelgruben abgefahrenen Abwassers   30,00 € 
b) aus Kleinkläranlagen abgefahrenen Fäkalschlamms   30,00 € 

je Kubikmeter. 
 

§ 24  
Gebührenpflichtige  

 

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer oder sonst dinglich Nutzungsberechtigten des Grundstücks. 
Die Samtgemeinde  ist auch berechtigt, denjenigen als Gebührenpflichtigen heranzuziehen, der mit 
der öffentlichen dezentralen Abwasseranlage gebotene Leistung in Anspruch nimmt. 

 
(2) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(3) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang 

folgenden Monats auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der bisherige Verpflichtete die Mittei-
lung hierüber versäumt, haftet er für die Abwassergebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang 
der Mitteilung bei der Samtgemeinde  entfallen, neben dem neuen Verpflichteten. 

 
§ 25  

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 
 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der öffentlichen dezentralen Abwasseran-
lage, d. h. mit der Abfuhr des Abwassers bzw. des in den Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms.  
 

(2) Die Gebührenpflicht endet zu dem Zeitpunkt, in dem die Grundstücksabwasseranlage außer Betrieb 
genommen wird. Dieser Termin ist der Samtgemeinde schriftlich mitzuteilen.  
 

§ 26 
Veranlagung und Fälligkeit 

 

Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Beschei-
des fällig. 
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- Abschnitt VI - 

Gemeinsame Vorschriften  
 

§ 27 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreterinnen oder Vertreter haben der Samtgemeinde die für die 

Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(2) Die Samtgemeinde oder von dieser beauftragte Dritte können an Ort und Stelle ermitteln. Die nach 

Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen 
Umfange zu helfen. 

 
(3) Soweit sich die Samtgemeinde bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Wasserversorgungs-

unternehmens bedient, haben die Gebührenpflichtigen zu dulden, dass sich die Samtgemeinde  
bzw. von diesem beauftragte Dritte die zur Abgabenfestsetzung oder -erhebung erforderlichen Be-
rechnungsgrundlagen (Name, Anschrift und Verbrauchsdaten) von dem Wasserversorgungsunter-
nehmen mitteilen bzw. über Datenträger übermitteln lassen. 
 

§ 28 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Samtgemeinde sowohl vom Veräu-

ßerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen, so 

hat die oder der Abgabepflichtige dies unverzüglich der Samtgemeinde schriftlich anzuzeigen. Die-
selbe Verpflichtung besteht, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

 
§ 29 

Datenverarbeitung 

 
Zur Ausführung dieser Satzung ist das für den Wasserbezug zuständige Unternehmen verpflichtet, die 
bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten an die Samtgemeinde zu übermit-
teln. Die Weitergabe dieser Daten an die Samtgemeinde darf auch regelmäßig und im Wege automati-
sierter Datenverarbeitung erfolgen. Dies gilt hinsichtlich der Übermittlung der Verbrauchsdaten der Was-
serversorgung auch für Dritte im Sinne des § 12 Absatz 2 NKAG. Zur Kontrolle der Veranlagung sind 
folgende Maßnahmen getroffen: 
 
a) Zugriffsberechtigung, 
b) Benutzerkennung, 
c) Passworte. 
 

§ 30 
Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 

1. entgegen § 15 Abs. 4 Satz 1 der Samtgemeinde nicht die Wassermengen für den abgelaufenen 
Bemessungszeitraum innerhalb des folgenden Monats anzeigt,  

 
2. entgegen § 15 Abs. 4 Satz 2 keinen Wasserzähler einbauen lässt, 

 
3. entgegen § 21 Abs. 2 Satz 2 der Samtgemeinde auf Anforderung nicht den Verbrauch des 

ersten Monats unverzüglich mitteilt, 
 

4. entgegen § 27 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen Aus-
künfte nicht erteilt, 

 
5. entgegen § 27 Abs. 2 verhindert, dass die Samtgemeinde  an Ort und Stelle ermitteln kann und 

die dazu erforderliche Hilfe verweigert, 
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6. entgegen § 28 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht innerhalb eines 

Monats schriftlich anzeigt, 
 

7. entgegen § 28 Abs. 2 Satz 1 nicht schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf dem Grundstück vor-
handen sind, die die Berechnung der Abgabe beeinflussen, 

 
8. entgegen § 28 Abs. 2 Satz 2 die Neuschaffung, Änderung oder Beseitigung solcher Anlagen 

nicht schriftlich anzeigt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dem in § 18 Abs. 3 NKAG festgesetzten 

Betrag geahndet werden. 
 

§ 31 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Bruchhausen-Vilsen, den 15.12.2022 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Bernd Bormann 

 
 

Abwasserbeseitigungssatzung 
der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 

 
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der 
Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
07.12.2021 (Nds. GVBl. 2021 S. 830) i. V. m. den §§ 95, 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) 
i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. 2010 S.64), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
10.12.2020 (Nds. GVBl. S. 477) i. V. m. §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes i. d. F. vom 31.07.2009, 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3901) hat der Rat der Samtge-
meinde Bruchhausen-Vilsen in seiner Sitzung vom 15. Dezember 2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

- Abschnitt I - 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Allgemeines  
 

(1) Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen („Samtgemeinde“) betreibt nach Maßgabe dieser Satzung 
zur Beseitigung des in ihrem Entsorgungsgebiet anfallenden Abwassers eine rechtlich jeweils selb-
ständige Anlage 

 
a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung, 
b) zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung, 
c) zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung, 
 
als öffentliche Einrichtung. 

 
(2) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanalisations- und Abwasserbehandlungsanla-

gen im Trennverfahren (zentrale Abwasseranlagen) oder mittels Einrichtungen und Vorkehrungen 
zur Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben und des in Kleinklär-
anlagen anfallenden Schlamms (dezentrale Abwasseranlage). 

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, 

Erweiterung, Anschaffung, Verbesserung und Erneuerung bestimmt die Samtgemeinde im Rahmen 
der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 
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§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 

(1) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, 

Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung und die Beseitigung des in Kleinkläran-
lagen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers, soweit die 
Samtgemeinde abwasserbeseitigungspflichtig ist. 

 
(2) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser.  

 
Schmutzwasser ist 

 
a) das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte Wasser (häusliches Abwasser), 

 
b) das durch gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunrei-

nigte oder sonst in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (nichthäusliches Abwasser). Aus-
genommen ist das durch landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene Abwasser, das dazu be-
stimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufge-
bracht zu werden. 

 
Niederschlagswasser ist das aufgrund von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten und 

befestigen Flächen gesammelt abfließende Wasser. 
 
Als Abwasser gilt auch jedes sonstige in die Kanalisation eingeleitete Wasser.  

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne.  

 
(4) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle Einrichtungen, die der 

Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung, Ableitung und Reinigung des Abwassers auf 
dem Grundstück dienen, soweit sie nicht Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage sind. Zu den 
Grundstücksentwässerungsanlagen gehören auch Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgru-
ben. 

 
(5) Die öffentliche zentrale Abwasseranlage für Schmutzwasser endet  

 
a) bei Freispiegelleitungen hinter dem ersten Prüfschacht, Einsteigschacht oder der ersten Inspek-

tionsöffnung auf dem zu entwässernden Grundstück; 
 
b) bei Druckrohrleitungen unmittelbar vor der Schmutzwasser-Hauspumpanlage auf dem zu ent-

wässernden Grundstück. 
 
Die öffentliche zentrale Abwasseranlage für Niederschlagswasser endet unmittelbar an der 

Grundstücksgrenze.  
 

(6) Zur öffentlichen zentralen Abwasseranlage gehören  

 
a) das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz einschließlich aller technischen Einrichtungen wie 

das Leitungsnetz mit getrennten Leitungen für Schmutzwasser und Niederschlagswasser, die 
Hauptentwässerungskanäle, die Anschlusskanäle und Anschlussstücke (Grundstückan-
schlüsse), Reinigungsschächte, Pumpstationen und Pumpwerke, Rückhaltebecken, Prüf-
schächte, Einsteigschächte oder der Inspektionsöffnungen, 
 

b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers, das sind Klärwerke und ähnliche Anlagen, 
die von Dritten hergestellt und unterhalten werden und derer sich die Samtgemeinde bedient, 

 
c) offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, die zur Aufnahme der Abwässer dienen und 

nicht Gewässer im Sinne des NWG sind sowie 
 

d) alle zur Erfüllung der in den Ziff. a) bis c) genannten Aufgaben notwendigen Sachen und Per-
sonen bei der Samtgemeinde und von ihr beauftragten Dritten. 
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(7) Zur dezentralen öffentlichen Abwasseranlage gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen für 

Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben und in Kleinkläranlagen anfallen-
dem Schlamm außerhalb des zu entwässernden Grundstücks sowie die zur Erfüllung der dabei 
anfallenden Aufgaben eingesetzten Sachen und Personen bei der Samtgemeinde und deren Be-
auftragten. 

 
(8) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf den Grundstückseigentümer beziehen, gelten die 

Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige dingliche Be-
rechtigte.  

 
§ 3 

Anschluss- und Benutzungszwang Schmutzwasser 
 

(1) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maßgabe der folgenden Best-
immungen an eine öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald auf dem Grundstück 
Schmutzwasser auf Dauer anfällt. 

 
(2) Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Gebäuden für 

den dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche oder indust-
rielle Zwecke bebaut ist oder mit der Bebauung des Grundstücks begonnen wurde. 

 
(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den Anschluss an die zentrale Abwasseranlage, so-

bald die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung vor/auf dem Grundstück betriebsbereit vor-
handen ist, sonst auf den Anschluss an die dezentrale Abwasseranlage. 

 
(4) Die Samtgemeinde kann den Anschluss an die zentrale Abwasseranlage auch nachträglich verlan-

gen, sobald die Voraussetzungen des Abs. 3 nachträglich eintreten und soweit die Vorschrift des  
§ 96 Abs. 6 S. 3 NWG dem nicht entgegensteht. Der Grundstückseigentümer erhält eine entspre-
chende Mitteilung durch die Samtgemeinde. Der Anschluss ist binnen drei Monaten nach Zugang 
der Mitteilung vorzunehmen.  

 
(5) Werden an einer Erschließungsstraße, in die später Entwässerungskanäle eingebaut werden sol-

len, Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen der Samtgemeinde alle Einrichtungen für den künf-
tigen Anschluss an die zentrale Abwasseranlage vorzubereiten und die erforderlichen Maßnahmen 
zu dulden.  

 
(6) Wenn und soweit ein Grundstück bezüglich des Schmutzwassers an eine öffentliche Abwasseran-

lage angeschlossen ist, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, alles anfallende Schmutzwas-
ser - sofern nicht eine Einleitungsbeschränkung nach dieser Satzung besteht - der öffentlichen Ab-
wasseranlage zuzuführen. 

 
§ 3a 

Anschluss- und Benutzungszwang Niederschlagswasser 

 
(1) Nach § 96 Abs. 3 NWG liegt die Abwasserbeseitigungspflicht bezüglich des Niederschlagswassers 

grundsätzlich bei den Grundstückseigentümern.  
 

(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maßgabe der Bestimmungen 
in dieser Satzung an die öffentliche zentrale Abwasseranlage für Niederschlagswasser anzuschlie-
ßen soweit ein gesammeltes Fortleiten des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers 
erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit zu verhüten. 
 

(3) Wenn und soweit ein Grundstück bezüglich des Niederschlagswassers an eine öffentliche Abwas-
seranlage angeschlossen ist, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, das Niederschlagswas-
ser, das auf bebauten und befestigten Flächen anfällt, der öffentlichen Abwasseranlage nach Maß-
gabe dieser Satzung zuzuführen, soweit es nicht als Brauchwasser Verwendung findet. Die Ver-
wendung als Brauchwasser ist der Gemeinde zuvor schriftlich anzuzeigen.  

 
(4) Soweit das Brauchwasser in die öffentliche zentrale Abwasseranlage für Schmutzwasser eingelei-

tet wird, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, einen Wasserzähler bzw. eine geeignete Ab-
wassermesseinrichtung zu installieren, die den eichrechtlichen Vorschriften entspricht, um die ein-
geleiteten Abwassermengen für die Gebührenabrechnung zu ermitteln. 
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§ 4 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Abwasser kann auf Antrag ausgespro-
chen werden, wenn der Anschluss des Grundstücks an die öffentliche zentrale Abwasseranlage 
oder seine Benutzung für den Grundstückseigentümer unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls unzumutbar ist. Der Antrag soll schriftlich innerhalb eines Monats nach der Auf-
forderung zum Anschluss bei der Samtgemeinde gestellt werden. Für Befreiungsanträge gilt § 5 
Abs. 2 entsprechend. Die Samtgemeindekann bei Bedarf Unterlagen nachfordern. 

 
(2) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs und 

auf eine bestimmte Zeit auszusprechen. 
 

§ 5 
Entwässerungsgenehmigung 

 

(1) Die Samtgemeinde erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung eine Genehmigung zum An-
schluss an eine zentrale Abwasseranlage und zum Einleiten des Abwassers (Entwässerungsge-
nehmigung). Änderungen der Grundstücksentwässerungsanlage, der der Entwässerungsgenehmi-
gung zugrunde liegenden Abwasserverhältnisse oder des Anschlusses an die Abwasseranlage be-
dürfen ebenfalls einer Genehmigung. 

 
(2) Genehmigungen nach Abs. 1 sind von den Grundstückseigentümern schriftlich zu beantragen (Ent-

wässerungsantrag). 
 
(3) Die Samtgemeinde entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. Sie 

kann Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der Grundstücksent-
wässerungsanlagen durch Sachverständige verlangen, sofern dies zur Entscheidung über den Ent-
wässerungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat der Grundstückseigentümer zu tragen. 

 
(4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt auch 

für und gegen die Rechtsnachfolger der Grundstückseigentümer. Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und 
Genehmigungen, die für den Bau oder Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage nach anderen 
Rechtsvorschriften erforderlich sein sollten. 

 
(5) Die Samtgemeinde kann - abweichend von den Einleitungsbedingungen dieser Satzung - die Ge-

nehmigung unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufs sowie der 
nachträglichen Einschränkung oder Änderung erteilen, solange dadurch die ordnungsgemäße Ab-
wasserbeseitigung durch die Samtgemeinde nicht gefährdet wird.  

 
(6) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder Änderung der 

Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit die Samtgemeinde ihr 
Einverständnis erteilt hat. 

 
(7) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstellung 

oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage nicht begonnen oder wenn die Ausführung 
drei Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist kann auf Antrag um jeweils höchstens drei Jahre ver-
längert werden. 

 
§ 6 

Entwässerungsantrag 
 

(1) Der Entwässerungsantrag ist bei der Samtgemeinde mit dem Antrag auf Baugenehmigung oder der 
Bauanzeige einzureichen, wenn eine Entwässerungsgenehmigung erforderlich ist. In den Fällen 
des § 3 Abs. 4 und des § 3a Abs. 2 Satz 1 ist der Entwässerungsantrag spätestens einen Monat 
nach der Aufforderung zum Anschluss vorzulegen. Bei allen anderen Vorhaben ist der Entwässe-
rungsantrag einen Monat vor deren geplantem Beginn einzureichen. 

 
 Bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 69a der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) ist 

der Entwässerungsantrag mit dem Antrag auf Bestätigung der Samtgemeinde, dass die Erschlie-
ßung i. S. d. § 30 des Baugesetzbuches (BauGB) gesichert ist, vorzulegen.  
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(2) Der Antrag für den Anschluss an eine zentrale Abwasseranlage hat zu enthalten: 

 

a) Erläuterungsbericht mit 

 einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung, 

 Angaben über die Größe und Befestigungsart der Grundstücksflächen. 
 

b) Eine Beschreibung nach Art und Umfang der Produktion bzw. sonstigen Tätigkeiten und der 
Menge und Beschaffenheit des dabei anfallenden Abwassers sowie die Angabe der Anzahl der 
Beschäftigten, wenn es sich um einen Gewerbe- oder Industriebetrieb oder eine ihm gleichzu-
setzende Einrichtung (z. B. Krankenhaus, Labor) handelt. 

 

c) Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen, wie zum Beispiel Öl- oder 
Fettabschneider, Angaben über 

 Menge, Anfallstelle und Beschaffenheit des Abwassers, 

 Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage, 

 Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z. B. Schlämme, Feststoffe, 
Leichtstoffe), 

 

d) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab nicht 
kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben: 

 Straße und Hausnummer, 

 Gebäude und befestigte Flächen, 

 Grundstücks- und Eigentumsgrenzen, 

 Lage der Haupt- und Anschlusskanäle, 

 Gewässer, soweit vorhanden oder geplant, 

 in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandener und vorgesehene Baumbestand. 
 

e) Einen Schnittplan im Maßstab 1:100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des Gebäudes mit 
den Entwässerungsobjekten. Einen Längsschnitt durch die Grundleitung und durch die Prüf-
schächte, Einsteigschächte oder der Inspektionsöffnungen mit Angabe der Höhenmaße des 
Grundstücks und der Sohlenhöhe im Verhältnis der Straße, bezogen auf NN. 

 

f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1:100, soweit dies zur Klarstellung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse müssen insbesondere die 
Bestimmung der einzelnen Räume und sämtliche Fallleitungen und Entwässerungsobjekte un-
ter Angabe der lichten Weite und des Materials erkennen lassen, ferner die Entlüftung der Lei-
tungen und die Lage etwaiger Absperrschieber, Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen. 
 

(3) Der Antrag für den Anschluss an die dezentrale Abwasseranlage hat zu enthalten:  
 

a) Angaben über Art und Bemessung der Grundstücksentwässerungsanlage, 
 

b) Nachweis der wasserbehördlichen Einleitungserlaubnis für die Grundstücksentwässerungsan-
lage,  
 

c) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab nicht 
kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben:  

 Straße und Hausnummer,  

 vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstück,  

 Lage der Kleinkläranlage bzw. der Sammelgrube, 

 Lage der Entwässerungsleitungen außerhalb des Gebäudes mit Schächten,  

 Anfahr- und Entleerungsmöglichkeit für das Entsorgungsfahrzeug. 
 

(4) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen Linien darzustellen, später auszuführende Leitun-
gen sind zu punktieren. 

 

Folgende Farben sind dabei zu verwenden: 
 

für vorhandene Anlagen = schwarz 
für neue Anlagen = rot 
für abzubrechende Anlagen = gelb. 
 
Die für Prüfungsvermerke bestimmte gründe Farbe darf nicht verwendet werden. 
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(5) Die Samtgemeinde kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Beurteilung der Entwässe-

rungsanlage erforderlich sind. 
 

§ 7 
Allgemeine Einleitungsbedingungen 

 
(1) Wenn eine Einleitung der Genehmigung nach § 98 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) 

bedarf, treten die in dieser Genehmigung vorgegebenen Werte und Anforderungen an die Stelle der 
in dieser Satzung festgelegten Einleitungsbedingungen. Eine aufgrund § 98 Abs. 1 NWG erteilte 
Genehmigung ersetzt im Übrigen nicht die Entwässerungsgenehmigung nach dieser Satzung. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, eine Ausfertigung der Genehmigung nach § 98 Abs. 1 NWG 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Samtgemeinde auszuhändigen, soweit die Samtgemeinde 
nicht selbst für die Erteilung dieser Genehmigung zuständig ist.  

 
(2) Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksentwässerungsanlagen eingeleitet werden. 
 
(3) In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten darf unbelastetes Niederschlagswasser, 

unbelastetes Grund- und Dränwasser sowie unbelastetes Kühlwasser nur in den Niederschlags-
wasserkanal, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. 

 
(4) Die Samtgemeinde ist berechtigt, jederzeit die Grundstücksentwässerungsanlagen darauf zu über-

prüfen oder überprüfen zu lassen, ob die Einleitungsbedingungen nach dieser Satzung eingehalten 
werden. Er kann zu diesem Zweck auch jederzeit Proben des Abwassers entnehmen und untersu-
chen oder Messgeräte in den öffentlichen oder privaten Prüfschächten, Einsteigschächten oder In-
spektionsöffnungen installieren. Soweit Prüfschächte, Einsteigschächte oder Inspektionsöffnungen 
nicht vorhanden sind, ist die Samtgemeinde berechtigt, die zur Messung erforderlichen Einrichtun-
gen einzubauen. Die Kosten für diese Überwachungsmaßnahmen hat der Grundstückseigentümer 
zu tragen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Samtgemeinde die für die Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlage und des Abwassers erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

 
(5) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Schmutzwasser nicht den Anforderungen dieser Satzung 

entspricht, kann gefordert werden, dass geeignete Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhal-
tungsmaßnahmen zu erstellen sind. 

 
(6) Die Samtgemeinde kann eine Rückhaltung und/oder Vorbehandlung des Niederschlagswassers auf 

dem Grundstück fordern, wenn die zulässige Einleitungsmenge überschritten wird und/oder das 
Niederschlagswasser nicht den Anforderungen dieser Satzung entspricht.  

 
(7) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer i. S. d. Satzung unzulässiger Weise in die öf-

fentliche Abwasseranlage eingeleitet, ist die Samtgemeinde berechtigt, auf Kosten des Grundstück-
seigentümers die dadurch entstehenden Schäden in der Abwasseranlage zu beseitigen. 

 
(8) Entspricht ein Anschluss nicht mehr den jeweils geltenden Einleitungsbedingungen, sind der Grund-

stückseigentümer sowie ggf. der Abwassereinleiter verpflichtet, die Einleitung entsprechend auf ihre 
Kosten anzupassen. Die Samtgemeinde kann eine solche Anpassung verlangen und dafür eine 
angemessene Frist setzen. 

 
§ 8 

Besondere Einleitungsbedingungen 
 

(1) In die öffentliche Abwasseranlagen dürfen keine Stoffe eingeleitet werden, die 
 

 die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen, 

 giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden,  

 Bau- und Werkstoffe der öffentlichen Abwasseranlage in stärkerem Maße angreifen sowie  

 die Abwasserreinigung und/oder die Schlammbeseitigung erschweren oder 

 die die öffentliche Sicherheit gefährden. 

 das in den öffentlichen Abwasseranlagen tätige Personal gefährden.  
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 Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe: 

 

 Schutte, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fasern, 
Kunststoffe, Textilien, grobes Papier u. ä. (diese Stoffe dürfen auch in zerkleinertem Zustand 
nicht eingeleitet werden); 

 Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssige und später erhärtende 
Abfälle sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen; 

 Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut, Molke und Futterreste aus der Tierhaltung; 

 Kaltreiniger oder ähnliche Stoffe, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die Öl- und 
Fettabscheidung verhindern; 

 Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette einschließlich des durch diese 
Stoffe verunreinigten Waschwassers;  

 Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5 - 10), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phosgen, 
Schwefelwasserstoff; Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; Carbide, 
die Acetylen bilden; ausgesprochen toxische Stoffe; 

 Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanlagen; 

 Inhalte von Chemietoiletten; 

 Nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medizini-
schen Instituten; 

 Grund-, Drain- und Kühlwasser; 

 Medikamente und pharmazeutische Produkte; 

 Abwasser aus Schlachthöfen, deren Rückhaltesystem nicht den Anforderungen der Verordnung 
über das Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzen-
hilfsmitteln (Düngemittelverordnung – DüMV) in der Fassung vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I 
S. 2482), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Oktober 2019 (BGBl. I S. 
1414), entspricht. 

 
(2) Schmutzwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es der Strahlen-

schutzverordnung (StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 08. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4645) - insbesondere § 47 Abs. 
4 StrlSchV - entspricht. 

 
(3) Schmutzwasser - insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Einrich-

tungen (z. B. Krankenhäuser) - darf, abgesehen von den übrigen Begrenzungen des Benutzungs-
rechts, nur eingeleitet werden, wenn es in der qualifizierten Stichprobe die Einleitungswerte laut 
Anhang 1 nicht überschreiten. § 7 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. 

 
(4) Für die in der Anlage nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfall festgesetzt, 

wenn dies von der Menge oder der Beschaffenheit des einzuleitenden Abwassers her erforderlich 
ist, um eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung sicherzustellen, soweit sie nicht als nach § 7 
Abs. 1 festgesetzt gelten. 

 
(5) Bei der Einleitung von Schmutzwasser von gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken oder 

von anderem nicht häuslichen Schmutzwasser in öffentliche Abwasseranlagen ist grundsätzlich 
eine qualifizierte Stichprobe vorzusehen. Sie umfasst mindestens fünf Stichproben, die - in einem 

Zeitraum von höchstens zwei Stunden im Abstand von nicht weniger als zwei Minuten entnommen 
- gemischt werden. Die qualifizierte Stichprobe ist nicht bei den Parametern Temperatur und pH-
Wert anzuwenden. Dabei sind die in dieser Satzung oder in den Einleitungsgenehmigungen ge-
nannten Grenzwerte einzuhalten. Es gelten die Messverfahren nach der Verordnung über Anforde-
rungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung – AbwV) in der Fassung 
vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
16. Juni 2020 (BGBl. I. S. 1287). 

 
(6) Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte und Frachtenbegrenzungen können im Einzelfall 

festgesetzt und die Einhaltung der niedrigeren Einleitungswerte kann angeordnet werden, soweit 
dies nach den Umständen des Falles geboten erscheint, um eine Gefährdung der öffentlichen Ab-
wasseranlagen oder der in den Anlagen beschäftigten Personen, die Beeinträchtigung der Benutz-
barkeit der Anlagen oder einer Erschwerung der Abwasserbehandlung sowie der landwirtschaftli-
chen Klärschlammverwertung zu verhüten. Das Einleiten oder Einbringen von Stoffen, die die nied-
rigeren Einleitungswerte überschreiten, fällt im Geltungsbereich der Anordnung unter das Einlei-
tungsverbot nach Abs. 3. Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall - nur unter Vorbehalt des 
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jederzeitigen Widerrufs - zugelassen werden, wenn nach den Besonderheiten des Falles die schäd-
lichen Stoffe und Eigenschaften der Abwässer innerhalb dieser Grenzen für die öffentlichen Abwas-
seranlagen, die darin beschäftigten Personen oder die Abwasserbehandlung vertretbar sind. 

 
(7) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht kommenden allgemein anerkannten Regeln der 

Technik Abwasser zu verdünnen oder zu vermischen.  
 

- Abschnitt II - 
Besondere Bestimmungen für zentrale Abwasseranlagen 

 
§ 9 

Anschlusskanal 

 
(1) Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittelbaren Anschluss an die jeweilige öffentliche Ab-

wasseranlage haben. Die Lage und lichte Weite des Anschlusskanals und die Anordnung des 
Prüfschachts, Einsteigschachts oder der Inspektionsöffnung bestimmt die Samtgemeinde. Es be-
steht kein Anspruch auf eine bestimmte Entwässerungstiefe. 

 
(2) Die Samtgemeinde kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen gemein-

samen Anschlusskanal zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die beteiligten Grundstücks-
eigentümer die Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
auf dem jeweils fremden Grundstück durch Eintragung einer Baulast und einer Dienstbarkeit gesi-
chert haben. 

 
(3) Die Samtgemeinde lässt den Anschlusskanal für das Schmutzwasser einschließlich des ersten 

Prüfschachts, Einstiegsschachts oder der ersten Inspektionsöffnung sowie den Anschlusskanal für 
das Niederschlagswasser herstellen, soweit dieser für die Grundstücksentwässerung erforderlich 
ist. Die Anschlusskanäle im Sinne des § 2 Abs. 5 und 6 stehen als Teil der öffentlichen Abwasser-
anlagen im Eigentum der Samtgemeinde. 

 
(4) Ergeben sich bei der Ausführung eines Anschlusskanals unvorhersehbare Schwierigkeiten, die 

auch ein Abweichen von dem genehmigten Plan erfordern können, so hat der Grundstückseigentü-
mer den dadurch für die Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage entstehenden Aufwand 
zu tragen. Der Grundstückseigentümer kann keine Ansprüche geltend machen für Nachteile, Er-
schwernisse und Aufwand, die durch solche Änderungen des Anschlusskanals beim Bau und beim 
Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage entstehen. 

 
(5) Die Samtgemeinde hat den Anschlusskanal zu unterhalten und bei Verstopfung zu reinigen. Der 

Grundstückseigentümer hat die Kosten für die Reinigung des Anschlusskanals zu erstatten, soweit 
die Ursache für die Verstopfung nicht im Bereich der öffentlichen Abwasseranlage liegt.  

 
(6) Der Grundstückseigentümer darf Anschlusskanäle nicht verändern oder verändern lassen. 

 
§ 10 

Grundstücksentwässerungsanlage 
 

(1) Die Entwässerungsanlagen auf dem anzuschließenden Grundstück sind vom Grundstückseigentü-
mer nach den jeweils geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere gem. 
DIN EN 752:2017-07, DIN EN 12056:2001-01 i. V. m. DIN 1986-3:2004-11, DIN 1986-4:2019-08 
und DIN 1986-100:2016-12 sowie nach den Bestimmungen dieser Satzung auf eigene Kosten zu 
errichten, zu betreiben und zu unterhalten.  
 

(2) Für die Grundstücksentwässerungsanlagen ist der Nachweis der Dichtheit nach den jeweils gelten-
den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf Kosten der Grundstückseigentümer zu bringen. 
Der Nachweis ist zu führen  

 
a) erstmalig bei Fertigstellung der Entwässerungsanlage vor deren Inbetriebnahme;  

 
b) bei wesentlichen baulichen Veränderungen oder Erweiterungen im Rahmen des Genehmi-

gungsverfahrens sowie unverzüglich nach Beseitigung von Schäden an der Grundstücksent-
wässerungsanlage;  
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c) wenn konkrete Erkenntnisse vorliegen, dass die Grundstücksentwässerungsanlage undicht ist 

(z.B. Wurzeleinwuchs, wiederholte Abflussstörungen, Fehlanschlüsse) nach Beseitigung der 
Undichtigkeit; 

 
d) wenn das Grundstück in einem Gebiet mit hohem Fremdwasseranfall liegt, spätestens drei Mo-

nate nach Aufforderung der Samtgemeinde oder einem von dieser beauftragten Dritten.  
 
Die Dichtheitsprüfung darf nur durch ein Unternehmen erfolgen, das gegenüber der Samtgemeinde 
die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat.  

 
(3) Die Herstellung und Verfüllung von Rohrgräben hat nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik, insbesondere gem. DIN EN 1610 Berichtigung 1:2016-09 zu erfolgen. Die Herstellung von 
Rohrgräben, das Verlegen von Grundleitungen und Anschlusskanälen sowie das Verfüllen der 
Rohrgräben dürfen nur durch ein Unternehmen erfolgen, das durch eine entsprechende Bescheini-
gung belegen kann, dass es gegenüber der Samtgemeinde oder einem von dieser beauftragten 
Unternehmen die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat. 

 
(4) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach ihrer Abnahme durch die Samtgemeinde in 

Betrieb genommen werden. Bis zur Abnahme dürfen Rohrgräben nicht verfüllt werden. Über das 
Prüfungsergebnis wird ein Abnahmeschein ausgefertigt, soweit das Prüfungsergebnis die Inbetrieb-
nahme der Anlage erlaubt. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb 
der gestellten Frist zu beseitigen. Der Abnahmeschein befreit den Grundstückseigentümer nicht von 
seiner Haftung für den ordnungsgemäßen Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
(5) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen Zu-

stand zu erhalten. Werden Mängel festgestellt, so ist dies der Samtgemeinde unverzüglich mitzu-
teilen; die Samtgemeinde kann fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanlage auf Kosten des 
Grundstückseigentümers in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird. 

 
(6) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen nicht oder nicht mehr den jeweils gel-

tenden Bestimmungen i. S. d. Abs. 1, so hat der Grundstückseigentümer sie entsprechend auf ei-
gene Kosten anzupassen. Die Samtgemeinde kann eine solche Anpassung verlangen. Er hat dazu 
dem Grundstückseigentümer eine angemessene Frist zu setzen. Der Grundstückseigentümer ist 
zur Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage auch dann verpflichtet, wenn Änderungen 
an der öffentlichen Abwasseranlage das erforderlich machen. Die Anpassungsmaßnahmen bedür-
fen der Genehmigung durch die Samtgemeinde. Die §§ 5 und 6 dieser Satzung sind entsprechend 
anzuwenden.  

 
§ 11 

Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Samtgemeinde kann Maßnahmen nach den Abs. 2 bis 5 anordnen, soweit diese im Interesse 

einer ordnungsgemäßen und störungsfreien Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht, insbeson-
dere einer schadlosen Ableitung und Behandlung des Abwassers erforderlich sind. 

 
(2) Der Samtgemeinde oder einem von dieser beauftragten Dritten ist zur Prüfung der Grundstücksent-

wässerungsanlage oder zur Beseitigung von Störungen sofort und ungehindert Zutritt zu dieser An-
lage, zu den Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu gewähren. Sie 
sind berechtigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder einzulei-
tende Abwasser zu überprüfen und Proben zu entnehmen. 

 
(3) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, Prüf-

schächte, Einsteigschächte oder Inspektionsöffnungen, Rückstauverschlüsse sowie Abwasserbe-
handlungsanlagen müssen zugänglich sein. 

 
(4) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

geforderten Auskünfte zu erteilen. 
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(5) Soweit das Grundstück an die zentrale Abwasseranlage angeschlossen ist, kann die Samtge-

meinde dem Grundstückseigentümer die Eigenüberwachung für die Grundstücksentwässerungs-
anlage und für das auf dem Grundstück anfallende Abwasser nebst Vorlagepflicht der Untersu-
chungsergebnisse auferlegen sowie die Duldung und Kostentragung für eine regelmäßige gemeind-
liche Überwachung festsetzen. Die Samtgemeinde ist berechtigt, Art und Umfang der Eigenüber-
wachung zu bestimmen. 

 
§ 12 

Sicherung gegen Rückstau 

 
(1) Gegen den Rückstau des Abwassers aus den öffentlichen Abwasseranlagen hat sich jeder Grund-

stückseigentümer selbst zu schützen. Aus Schäden, die durch Rückstau entstehen, können Ersatz-
ansprüche gegen die Samtgemeinde nicht hergeleitet werden. Der Grundstückseigentümer hat die 
Samtgemeinde außerdem von Schadenersatzansprüchen Dritter freizuhalten. 

 
(2) Die Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor dem anzuschließenden Grundstück auf Höhe des 

Grundstücksanschlusses. Bei unter der Rückstauebene liegenden Räumen, z.B. Wohnungen, ge-
werbliche Räume, Lagerräume für Lebensmittel oder andere wertvolle Güter, ist das Schmutzwas-
ser mit einer automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis über die Rückstauebene zu heben 
und dann in die öffentliche Abwasseranlage zu leiten. 

 
- Abschnitt III -  

Besondere Vorschriften für die Beseitigung von in Kleinkläranlagen anfallendem Schlamm 
und Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben (dezentrale Abwasseranlagen) 

 
§ 13 

Bau, Betrieb und Überwachung 

 
(1) Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben sind vom Grundstückseigentümer nach den all-

gemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere gem. DIN 1986-100:2016-12, sowie nach 
den Bestimmungen dieser Satzung auf eigene Kosten zu errichten und zu betreiben.  
 

(2) Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben sind so anzulegen, dass das Entsorgungsfahr-
zeug ungehindert an- und abfahren kann und die Grundstücksentwässerungsanlage ohne weiteres 
entleert werden kann. 

 
(3) Die Überwachung von Kleinkläranalgen und Sammelgruben obliegt dem Landkreis Diepholz. Im 

Übrigen gilt § 11 sinngemäß.  
 

§ 14 
Einbringungsverbote 

 

Hinsichtlich der Einleitung von Stoffen gelten für Kleinkläranlagen und für abflusslose Sammelgruben 
die auch für die Grundstücksentwässerungsanlagen geltenden Vorschriften. 
 

§ 15 
Entleerung 

 

(1) Die Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben werden auf Kosten des Grundstückseigen-
tümers von der Samtgemeinde oder einem von ihr beauftragten Dritten bedarfsgerecht und nach 
den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung oder der DIN 4261-1:2010-10, entleert.  
 
Die Kleinkläranlage ist nach der Entschlammung den Herstellerangaben entsprechend wieder mit 
Wasser aufzufüllen. 

 
(2) Im Einzelnen gilt für die Entleerungshäufigkeit:  

 
a) Kleinkläranlagen werden bei Bedarf entschlammt. Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Ent-

sorgung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms ist, dass durch den Grundstückseigen-
tümer die Durchführung regelmäßiger fachgerechter Messungen bzw. Untersuchungen  
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sichergestellt wird, anhand derer die Notwendigkeit einer Abfuhr des in der Kleinkläranlage an-
gefallenen Schlamms beurteilt werden kann. Diese Messungen haben nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik, jedoch mindestens einmal im Jahr zu erfolgen. Die Ergebnisse 
dieser Messungen/Untersuchungen sind der Samtgemeinde innerhalb von 14 Tagen mitzutei-
len. Werden der Samtgemeinde die Ergebnisse der regelmäßigen Messungen/Untersuchungen 
nicht bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt, erfolgt eine regelmäßige Entleerung der Vorklärung der 
Kleinkläranlagen. Eine Entleerung der Vorklärung hat alle 5 Jahre zu erfolgen. 
 

b) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf entleert. Der Grundstückseigentümer ist ver-
pflichtet, rechtzeitig – mindestens eine Woche vorher – bei der Samtgemeinde die Notwendig-
keit einer Leerung der abflusslosen Sammelgrube anzuzeigen.  

 
(3) Die Samtgemeinde oder von ein von ihr beauftragter Dritter gibt die Entsorgungstermine bekannt. 

Die Bekanntgabe kann öffentlich geschehen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle Vor-
kehrungen zu treffen, dass die Entsorgung zum festgesetzten Zeitpunkt erfolgen kann. 

 
- Abschnitt IV - 

Schlussvorschriften 
 

§ 16 
Maßnahmen an der öffentlichen Abwasseranlage 

 
Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen nur von Beauftragten der Samtgemeinde oder mit 
Zustimmung der Samtgemeinde betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Abwasseranlagen sind un-
zulässig. 
 

§ 17 
Anzeigepflichten 

 

(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§ 3 Abs. 1), so hat der 
Grundstückseigentümer dies unverzüglich der Samtgemeinde mitzuteilen. 

 
(2) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in eine der Abwasseranlagen, so ist die Samtgemeinde 

unverzüglich - mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich - zu unterrichten. 
 

(3) Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörungen oder Mängel am Anschlusskanal unverzüglich 
- mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich – der Samtgemeinde mitzuteilen. 

 
(4) Beim Wechsel des Eigentums an einem Grundstück hat der bisherige Grundstücks-eigentümer die 

Rechtsänderung unverzüglich der Samtgemeinde schriftlich mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung ist 
auch der neue Grundstückseigentümer verpflichtet. 

 
(5) Wenn Art und Menge des Abwassers sich erheblich ändern (z. B. bei Produktionsumstellungen), so 

hat der Grundstückseigentümer oder der Nutzer dies unverzüglich der Samtgemeinde mitzuteilen. 
 

§ 18 
Altanlagen 

 
(1) Anlagen, die vor dem Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage der Beseitigung des auf dem 

Grundstück anfallenden Abwassers dienten, und die nicht als Bestandteil der angeschlossenen 
Grundstücksentwässerungsanlage genehmigt sind, hat der Grundstückseigentümer innerhalb von 
drei Monaten auf seine Kosten so herzurichten, dass sie für die Aufnahme oder Ableitung von Ab-
wasser nicht mehr benutzt werden können. Anschlussöffnungen (Kanalenden) sind ordnungsge-
mäß zu verschließen. 

 
(2) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, hat der Grundstückseigentümer den Anschluss zu 

schließen. 
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§ 19 

Befreiungen 
 

(1) Die Samtgemeinde kann von Bestimmungen dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahme vorsehen, 
Befreiung erteilen, wenn die Durchführung der Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

 
(2) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter 

dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. 
 

§ 20 
Haftung 

 
(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln entstehen, haf-

tet der Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliche Abwässer 
oder sonstige Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden. Ferner hat der Verursa-
cher die Samtgemeinde von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere deswegen bei ihr gel-
tend machen. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem neben dem Verursacher für alle Schäden und Nach-

teile, die der Samtgemeinde durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsan-
lage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen. 

 
(3) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung die Erhöhung der Abwas-

serabgabe (§ 9 Abs. 5 AbwAG) verursacht, hat der Samtgemeinde den erhöhten Betrag der Ab-
wasserabgabe zu erstatten. 

 
(4) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner. 
 
(5) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von 

 
a) Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frost-

schäden oder Schneeschmelze, 
 

b) Betriebsstörungen, z. B. Ausfall eines Pumpwerkes, 
 

c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung, 
 

d) zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Reinigungsarbeiten im Stra-
ßenkanal oder Ausführung von Anschlussarbeiten,  

 
hat der Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Schadenersatz nur, soweit die eingetretenen 
Schäden von der Samtgemeinde schuldhaft verursacht worden sind. Andernfalls hat der Grund-
stückseigentümer die Samtgemeinde von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere deswe-
gen bei ihr geltend machen. 

 
(6) Wenn bei der der Entleerung von Kleinkläranlagen Entleerung bzw. von abflusslosen Sammelgru-

ben trotz erfolgter Anmeldung zur Entleerung infolge höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen o-
der betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entleerung erst verspätet durchgeführt werden kann 
oder eingeschränkt bzw. unterbrochen werden muss, hat der Grundstückseigentümer keinen An-
spruch auf Schadensersatz. 

 

§ 21 
Zwangsmittel 

 

(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder gegen sie verstoßen 
wird, kann nach § 70 des Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (NVwVG) in der 
Fassung vom 14. November 2019, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Septem-
ber 2019 (Nds. GVBl. S. 258) i. V. m. mit den §§ 64 bis 70 des Niedersächsischen Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) vom 19. Januar 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Dezember 2019 (Nds. GVBl. S. 428) in der jeweils gültigen Fassung ein Zwangsgeld bis zu 
50.000,00 € angedroht und festgesetzt werden. Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis 
die festgestellten Mängel beseitigt sind. 
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(2) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Androhung im Wege der Ersatzvornahme auf 

Kosten des Pflichtigen durchgesetzt werden. 
 
(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwaltungszwangsverfahren 

eingezogen. 
 

§ 22 
Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig i. S. d. § 10 Abs. 5 NKomVG in der jeweils gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig entgegen 

 
1. §§ 3 Abs. 1, 3a Abs. 2 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentliche Abwasseranlagen 

anschließen lässt; 
 

2. §§ 3 Abs. 7, 3a Abs. 3 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranla-
gen ableitet; 
 

3. § 3a Abs. 3 Niederschlagswasser und/oder selbst gefördertes Wasser, das als Brauchwasser 
genutzt wird, ohne Genehmigung einleitet. 

 
4. dem nach § 5 genehmigten Entwässerungsantrag die Anlage ausführt; 

 
5. § 6 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlagen oder die Änderung 

der Entwässerungsgenehmigung nicht beantragt; 
 

6. §§ 7, 8, 14 Abwasser und Stoffe einleitet, die einem Einleitungsverbot unterliegen oder das nicht 
den Einleitungswerten entsprechen; 
 

7. § 10 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage oder Teile hiervon vor der Abnahme in Be-
trieb nimmt oder Rohrgräben vor der Abnahme verfüllt; 
 

8. § 10 Abs. 4 die Entwässerungsanlage seines Grundstücks nicht ordnungsgemäß betreibt; 
 

9. § 11 der Samtgemeinde oder von dieser beauftragten Dritten nicht ungehindert Zutritt zu allen 
Teilen der Grundstücksentwässerungsanlage gewährt; 
 

10. § 13 Abs. 2 die Entleerung behindert; 
 

11. § 15 Abs. 1 die Entleerung selbst vornimmt oder durch nicht vom Samtgemeinde beauftragte 
Dritte vornehmen lässt; 
 

12. § 15 Abs. 2 die Anzeige der Notwendigkeit einer Entleerung unterlässt oder die Entleerung 
selbst vornimmt oder durch nicht vom Samtgemeinde beauftragte Dritte vornehmen lässt; 

 
13. § 16 die öffentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt; 

 
14. § 17 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000,00 € geahndet werden.  
 

§ 23 
Beiträge und Gebühren  

 

(1) Für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen öffentlichen Abwas-
seranlagen werden Beiträge und für die Benutzung der zentralen und dezentralen öffentlichen Ab-
wasseranlagen werden Benutzungsgebühren nach den Bestimmungen der Abgabensatzung für 
die Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen erhoben.  

 
(2) Für die Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen werden Verwaltungskosten nach 

dem Niedersächsischen Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) in der Fassung vom 25. April 2007 
in der jeweils gültigen Fassung erhoben.  
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§ 24 

Übergangsregelung 
 

(1) Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden nach den Vorschrif-
ten dieser Satzung weitergeführt. 

 
(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Anschlussvoraussetzungen gegeben sind und das 

Grundstück noch nicht an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Entwässe-
rungsantrag gem. § 6 dieser Satzung spätestens drei Monate nach ihrem Inkrafttreten einzureichen. 

 
§ 25 

Hinweis auf archivmäßige Verwahrung 
 

Die DIN-Normen und sonstigen außerrechtlichen Regelungen, auf die in dieser Satzung verwiesen wird, 
sind bei der Samtgemeinde oder einem von dieser beauftragten Dritten archivmäßig gesichert und ver-
wahrt und können dort eingesehen werden. 
 

§ 26 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Gleichzeitig treten die nachfolgenden Satzungen und Entsorgungsbedingungen der Samtgemeinde 
Bruchhausen-Vilsen außer Kraft:  
 

a) Satzung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen über den Anschluss der Grundstücke an die 
öffentliche Schmutzwasserkanalisationsanlage vom 29. September 1994, in der Fassung vom 
21.06.2001 sowie die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen der Samtgemeinde Bruchhausen-
Vilsen für den Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation und deren Benutzung (AEB) vom 
01.01.2014 in der aktuellen Fassung vom 08.12.2017.  
 

b) Satzung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen über den Anschluss der Grundstücke an die 
öffentliche Niederschlagsentwässerungsanlage vom 26. Oktober 1995, in der Fassung vom 
21.06.2001 sowie die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen der Samtgemeinde Bruchhausen-
Vilsen für den Anschluss an die Niederschlagsentwässerungsanlage und deren Benutzung 
(AEB) vom 26.10.1995 in der aktuellen Fassung vom 12.02.2016. 
 

c) Satzung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen über die Beseitigung von Abwasser aus 
Grundstückswasseranlage (dezentrale Abwasserbeseitigung) und über die Erhebung von Ge-
bühren (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 21.03.1996 in der aktuellen Fassung vom 
12.02.2004.   

 
Bruchhausen-Vilsen, den 15.12.2022 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Bernd Bormann  
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 Anhang 1  

 
1. Allgemeine Parameter DIN Normen - DEV-Nummern 

   

 a) Temperatur 35°C  DIN 38404-C4 Dez. 1976 

 b) pH-Wert wenigstens 6,5 
höchstens 10,0 

DIN 38404-C5, Juli 2009 

 c) Absetzbare Stoffe 
nur soweit eine Schlammabschei-
dung aus Gründen der ordnungs-
gemäßen Funktionsweise der öf-
fentlichen Abwasseranlage erfor-
derlich ist: 

 

Zur Kontrolle anderer Parameter 
können auch niedrigere Werte 
festgelegt werden, wie z.B. 0,3 
ml/l für toxische Metallhydro-
xide. 

 
1-10 ml/l, 
nach 0,5 Std. 
Absetzzeit 

 
DIN 38409-H9 

 
Juli 1980 

2. Schwerflüchtige, lipophile 
Stoffe (u.a. verseifbare Öle, 
Fette) 

gesamt 
300 mg/l 

DEV H 56 
(Vorschlag für ein DEV, Blau- 
druck, 46. Lieferung 2000)3 

 

3. Kohlenwasserstoffe    

 a) Kohlenwasserstoffindex gesamt 100 mg/l DIN EN ISO 9377-2-H 53 
DIN EN 856 (Teil 1, Mai 2002; Teil 
2; Oktober 2003) 
und DIN 1999-100 (Oktober 2003- 
Abscheideranlagen für 
Leichtflüssigkeiten) 
beachten 

Juli 2001 

 b) Kohlenwasserstoffindex, soweit im 
Einzelfall eine weitergehende Ent-
fernung der Kohlenwasserstoffe 
erforderlich ist: 

20 mg/l DIN EN ISO 9377-2-H 53 Juli 2001 

 c) absorbierbare organische Ha-
logenverbindungen (AOX) 

1 mg/l DIN EN 1485 – H 14 Nov. 1996 

 d) Leichtflüchtige halogenierte Koh-
lenwasserstoffe (LHKW) als 
Summe aus Trichlorethen, Tetra-
chlorethen, 1,-1-,1-Trichlorethan, 
Dichlormethan und Trichlorme-
than ,gerechnet als Chlor (Cl) 

0,5 mg/l DIN EN ISO 10301-F4 Aug. 1997 

4. Organische halogenfreie 
Lösemittel 

 DIN 38407-F9 Mai 1991 

 Mit Wasser ganz oder teilweise 
mischbar und biologisch abbaubar: 
Entsprechend spezieller Festlegung, 
jedoch Richtwert nicht größer als er 
der Löslichkeit entspricht oder als 

 
10 g/l als TOC 

 
gaschromatisch z.B. analog 
DIN 38407 – F9 

 
Mai 1991 
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5. Anorganische Stoffe 
(gelöst und ungelöst) 

   

 a) Arsen (As) 0,5 mg/l DIN 38406-E 29 
DIN EN ISO 11969-D 18 
DIN EN ISO 11885-E 22 

Mai 1999 
Nov. 1996 
April 1998 

 b) Blei (Pb) 1,0 mg/l DIN 38406-E 6 
DIN 38406-E 16 
DIN EN ISO 11885-E 22 
DIN 38406-E 29 

Juli 1998 
März 1990 
April 1998 
Mai 1999 

 c) Cadmium (Cd) 0,5 mg/l DIN 38406-E 16 
DIN EN ISO 5961 – E 19 
DIN EN ISO 11885-E 22 
DIN 38406-E 29 

März 1990 
Mai 1995 
April 1998 
Mai 1999 

 d) Chrom 6wertig (Cr) 0,2 mg/l DIN EN ISO 10304-3 – D 22 
DIN 38405-D 24 
DIN EN ISO 11885-E 22 

Aug. 1997 
Mai 1987 
April 1998 

 e) Chrom (Cr) 1,0 mg/l DIN EN 1233 – E 10 
DIN 38406-E 29 
DIN EN ISO 11885-E 22 

Aug. 1996 
Mai 1999 
April 1998 

 f) Kupfer (Cu) 1,0 mg/l DIN 38406-E 16 
DIN 38406-E 7 
DIN EN ISO 11885-E 22 
DIN 38406-E 29 

März 1990 
Sept. 1991 
April 1998 
Mai 1999 

 g) Nickel (Ni) 1,0 mg/l DIN 38406-E 11 
DIN 38406-E 16 
DIN EN ISO 11885-E 22 
DIN 38406-E 29 

Sept. 1991 
März 1990 
April 1998 
Mai 1999 

 h) Quecksilber (Hg) 0,1 mg/l DIN EN 1483-E 12 
DIN EN 12338-E 31 

Juli 2007 
Okt. 1998 

 i) Selen (Se)    

 j) Zink (Zn) 5,0 mg/l DIN 38406-E 8-1 
DIN 38406-E 16 
DIN EN ISO 11885-E 22 
DIN 38406-E 29 

Okt. 2004 
März 1990 
April 1998 
Mai 1999 

 k) Zinn (SN) 5,0 mg/l entspr. DIN EN ISO 11969– D 18 
entspr. DIN EN ISO 5961A.3–E 19 
DIN EN ISO 11885-E 22 
DIN 38406-E 29 

Nov.199
6 Mai 
1995 
April 1998 
Mai 1999 

 l) Cobalt (Co) 2,0 mg/l DIN 38406-E 16 
DIN 38406-E 24 
DIN EN ISO 11885-E 22 
DIN 38406-E 29 

März 1990 
März 1993 
April 1998 
Mai 1999 

 m) Silber (Ag)    

 n) Antimon (Sb) 0,5 mg/l DIN EN ISO 11969 – D 18 
DIN 38405-D 32 
DIN EN ISO 11885-E 22 

Nov. 1996 
Mai 2000 
April 1998 

 o) Barium (Ba)    
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 p) Aluminium (Al) und Ei-

sen (Fe) 
Keine Begrenzung, soweit keine Schwierigkeiten bei 
der Abwasserableitung und -reinigung auftreten 

 

 q) Mangan (Mn) Thal-
lium (Tl) Vana-
dium (V) 

Auf die Nennung eines Richtwertes wird verzichtet. 
Dennoch werden Mn, Tl und V aufgeführt, da sie in der 
17. BImSchV begrenzt sind, welche bei der Verbren-
nung des anfallenden Klärschlammes zu berücksichti-
gen ist 

 

6. Anorganische Stoffe (gelöst)    

 a) Stickstoff aus Ammonium und 
Ammoniak (NH4-N+NH3-N) 

100 mg/l 

<5000 EW 
 

200 mg/l 

>5000 EW 

DIN 38406-E5 
DIN EN ISO 11732 –E23 

 
DIN 38406-E5-2, 
DIN EN ISO 11732 –E23 

Okt.198
3 Mai 
2005 

 
Okt.1983 
Sept. 1997 

 b) Cyanid, leicht freisetzbar 1,0 mg/l DIN 38405-D 13 April 2011 

 c) Fluorid (F) 50 mg/l DIN 38405-D4 
entspr. DIN EN ISO 10304–1 

Juli 1985 
Juli 2009 

 d) Stickstoff aus Nitrit 
(NO2-N) 

10 mg/l DIN EN 26777 – D 10 
DIN EN ISO 10304 – 1 DIN 
EN ISO 13395 – D 28 

April 1993 
Juli 2009 
Dez. 1996 

 e) Sulfat (SO4
2-) 600 mg/l DIN EN ISO 10304 – 1 

DIN 38405-D 5 
Juli 2009 
Jan. 1985 

 f) Phosphor, gesamt (P) 50 mg/l DIN EN 1189 A.6- D 11 
DIN EN ISO 1885 – E 22 

Dez. 1996 
April 1998 

 g) Sulfid, leicht freisetzbar (S2-) 2,0 mg/l DIN 38405-D27 Juli 1992 

7. Organische Stoffe    

 a) Phenolindex, wasserdampfflüch-
tig  

100 mg/l DIN 38409-H16-2 Juni 1984 

 b) Farbstoffe Nur in einer so niedrigen Konzentration, dass der Vor-
fluter nach Einleitung des Ablaufs einer mechanisch-
biologischen Kläranlage visuell nicht mehr gefärbt er-
scheint. 

 

8. Spontane Sauerstoffzehrung    

 gemäß Deutschen Einheitsverfahren 
zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung "Bestimmung 
der spontanen Sauerstoffzehrung (G 
24)" (17. Lieferung;1986) 

 
100 mg/l 

 
DIN V 38408-G24 

 
Aug.1987 
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Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäftsjahres 2021 des 
Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 

 
Der Rat der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
1. Es wird die Richtigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2021 

festgestellt. 
2. Der Betriebsleitung wird Entlastung für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs im Wirt-

schaftsjahr 2021 erteilt. 
3. Der Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2021 in Höhe von insgesamt 99.691,47 Euro wird wie 

folgt verwendet: 

 Ein Betrag von 68.679,41 Euro wird als Eigenkapitalverzinsung für den Bereich der Schmutz-
wasserentwässerung an den Haushalt der Samtgemeinde abgeführt. 

 Ein Betrag von 31.012,06 Euro wird als Eigenkapitalverzinsung für den Bereich der Nieder-
schlagsentwässerung an den Haushalt der Samtgemeinde abgeführt. 

 
Der Bestätigungsvermerk der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, zum Jah-
resabschluss 2021 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung lautet wie folgt: 
 
„Der Jahresabschluss, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung entsprechen nach pflichtgemä-
ßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. 
Der Eigenbetrieb wird wirtschaftlich geführt.“ 
 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat nach Vorlage des Bestätigungsvermerks 
keine ergänzende Feststellung getroffen. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen gem. §36 der Eigenbetriebsverordnung zur Einsicht-
nahme in der Zeit vom 09. Januar 2023 bis zum 13. Januar 2023 während der Büroöffnungszeiten im 
Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, Zimmer 219, öffentlich aus. Um 
vorherige telefonische Terminvereinbarung unter 04252/391 220 wird gebeten.  
 
Bruchhausen-Vilsen, 16.12.2022 
Hannes Homfeld 
kfm. Betriebsleiter 

 

 

C Bekanntmachungen anderer Stellen 
 

AbwasserVerband 
 

Haushaltssatzung des AbwasserVerbandes 
für das Wirtschaftsjahr 2023 

 
Aufgrund der §§ 16 und 4 der Verbandsordnung sowie § 16 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes 
über die Kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) hat die Verbandsversammlung des AbwasserVer-
bandes in der Sitzung am 08. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird 
 
1.   im Erfolgsplan 

      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der Erträge auf  11.704 T€ 
1.2 der Aufwendungen auf 11.703 T€ 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf        0,- T€ 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf         0,- T€ 
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2.   im Vermögenplan  

      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 die Mittelbereitstellung für Investitionstätigkeit auf    1.702 T€ 
2.2 der Mittelverwendung für Investitionstätigkeit auf    2.545 T€ 
 
2.3 der Entnahme liquider Mittel für Finanzierungstätigkeit auf       843 T€ 
2.4 der Darlehnstilgung für Finanzierungstätigkeit auf           0 T€ 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.400 T€ festgesetzt. 
 

§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Wirtschafsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000 T€   festgesetzt. 
 

§ 5 

Eine Verbandsumlage nach § 17 der Verbandsordnung wird nicht erhoben. 
 
Weyhe, den 08.12.2022             
gez. Thomas Balzer 
-  Geschäftsführer -  

 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
2.2 Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 12.12.2022 erklärt, dass er die Haushaltssatzung 
des Abwasser Verbandes für das Haushaltsjahr 2023 nicht beanstanden werde. Genehmigungspflich-
tige Teile enthält die Haushaltssatzung nicht. 
 
2.3 Der Wirtschaftsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 09.01.2023 bis zum 13.01.2023 
in den Geschäftsräumen des AbwasserVerbandes, Leester Str. 139, 28844 Weyhe während der Öff-
nungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Weyhe, den 08.12.2022  
gez. Thomas Balzer 
-  Geschäftsführer -   
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Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser                  Sulingen, 07.12.2022 
Geschäftsstelle Sulingen        
Galtener Straße 16 
27232 Sulingen    
Tel.: 04271-801-0 

 
Flurbereinigung Altenmarhorst 

- Verfahrensnummer: 2463 
- Az.: HA - 2463 

 
- Vorzeitige Ausführungsanordnung 

 
In der Vereinfachten Flurbereinigung Altenmarhorst wird gemäß § 63 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) i. d. F. v. 16.03.1976 (BGBl. S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die vorzeitige Ausführung des Flurbereinigungsplans angeordnet. Als 
Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes wird der 
 

12.12.2022 – 0.00 Uhr – 

 
festgesetzt.  
 
1. Die Abfindung jedes Beteiligten tritt in rechtlicher Beziehung an die Stelle seiner alten Grundstücke 

und Rechte. Die im Flurbereinigungsplan aufgeführten neuen Teilnehmer werden Eigentümer der 
für sie ausgewiesenen Grundstücke.  

 
2. Die Landabfindung tritt hinsichtlich der Rechte an den alten Grundstücken und der diese Grundstü-

cke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben werden, an die Stelle der alten Grund-
stücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen 
auf die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen Grundstücke über. Die durch den Flurbereinigungs-
plan neu begründeten Rechte entstehen mit dem oben genannten Stichtag.  

 
3. Der Besitzübergang und die Nutzung der neuen Flurstücke sind bereits durch die Überleitungsbe-

stimmungen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser vom August 2014 geregelt 
worden. Die rechtlichen Wirkungen der zum 01.10.2014 angeordneten vorläufigen Besitzeinweisung 
enden mit dieser vorzeitigen Ausführungsanordnung. 

 

Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 03.12.2020  (BGBl. I S. 2694), wird im 
öffentlichen Interesse und im überwiegenden Interesse der Beteiligten die sofortige Vollziehung dieses 
Verwaltungsaktes mit der Folge angeordnet, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wir-
kung haben. 
 
Begründung: 

Die Voraussetzungen für die Anordnung der vorzeitigen Ausführung des Flurbereinigungsplans vor sei-
ner Unanfechtbarkeit liegen vor, § 63 Abs. 1 FlurbG.  
 
Zum einen sind die verbliebenen Widersprüche gegen den Flurbereinigungsplan dem für die Entschei-
dung über den Widerspruch zuständigen Dezernat des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-
Weser vorgelegt worden, § 60 Abs. 2 FlurbG. 
 
Zum anderen würden aus einem längeren Aufschub der Ausführung des Flurbereinigungsplanes vo-
raussichtlich erhebliche Nachteile erwachsen. Denn durch die voraussichtlich unbegründeten Wider-
sprüche gegen den Flurbereinigungsplan würde sich der Eintritt des neuen Rechtszustandes für sämt-
liche anderen Beteiligten verzögern und die Mehrheit der zufriedenen Teilnehmer könnte Schaden er-
leiden. Schließlich ist der neue Rechtszustand besonders dringlich, weil das Flurbereinigungsgesetz 
keine Vorabregelung des Eigentums für Teilgebiete erlaubt.  
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Darüber hinaus ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung der vorzeitigen Ausführungsanordnung so-
wohl im öffentlichen Interesse als auch im überwiegenden Interesse der Beteiligten gemäß § 80 Abs. 2 
Nr. 4 VwGO besonders anzuordnen. Das besondere öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung 
der vorzeitigen Ausführungsanordnung besteht darin, dass sich die Grundbuchberichtigung und damit 
die Beendigung der Vereinfachten Flurbereinigung Altenmarhorst durch die aufschiebende Wirkung ei-
nes Widerspruchs nicht unerheblich verzögern und dadurch weitere Kosten für die Beteiligten und das 
Land Niedersachsen entstehen würden. Die Mehrheit der Beteiligten des Flurbereinigungsverfahrens 
haben ein besonderes Interesse daran, dass einem Widerspruch gegen die vorzeitige Ausführungsan-
ordnung keine aufschiebende Wirkung zukommt, weil dadurch der in dieser Anordnung bestimmte Ei-
gentumsübergang verhindert, den Beteiligten bis auf Weiteres die eigentumsrechtliche Verfügungsge-
walt über ihre Abfindungsflächen vorenthalten werden würde und für die Beteiligten damit eine erhebli-
che Rechtsunsicherheit verbunden wäre.  
 
Hinweis 

Anträge auf Entscheidung über die Leistungen nach § 69 FlurbG, den Ausgleich nach § 70 Abs. 1 
FlurbG und die Auflösung des Pachtverhältnisses nach § 70 Abs. 2 FlurbG können zur Vermeidung des 
Ausschlusses gemäß § 71 FlurbG nur innerhalb von 3 Monaten nach Erlass der Ausführungsanordnung 
beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen, Galtener Str. 16, 
27232 Sulingen, gestellt werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch schriftlich oder 
zur Niederschrift beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 3-4,  
31134 Hildesheim oder bei der Geschäftsstelle Sulingen des Amtes für regionale Landesentwicklung 
Leine-Weser, Galtener Str. 16, 27232 Sulingen, erhoben werden. 
  
Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur eingehalten, wenn das Widerspruchschreiben bis zu ihrem 
Ablauf bei der o. g. Behörde eingegangen ist. Die Rechtsbehelfsfrist beginnt, wenn öffentliche Bekannt-
machung erfolgt, mit dem ersten Tage der Bekanntmachung (§ 115 FlurbG).  
 
Beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht – Flurbereinigungssenat –, Uelzener Str. 40,  

21335 Lüneburg, kann schon vor Erhebung der Anfechtungsklage beantragt werden, die aufschiebende 
Wirkung des Widerspruchs wiederherzustellen (§ 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung), wenn recht-
zeitig Widerspruch eingelegt wird. 
 
(Baalmann)      L.S. 

 
 

Kirchenamt Sulingen 
 

2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Syke 

in 28857 Syke 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABL. 1974 S. 1) und § 34 der Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Syke hat der Kirchenvorstand in seiner Sitzung am 08. Dezember 2022 fol-
gende 2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 

Die Friedhofsgebührenordnung vom 20. Oktober 2016 für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Syke wird wie folgt geändert: 
 
1.) Die Gebühren nach § 6 Abschnitt I werden wie folgt verändert:  
 

4. Dyadengrabstätte für Urnen im Karree:  

  (einschließlich Unterhaltung und Pflege) 
a) für 30 Jahre je Grabstelle: ……………………………………………….…………………5.900,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle: ……………………………….……………145,00 € 
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5. Rasen-Reihengrabstätte im Rondell: …………………………………….……………..2.800,00 € 

  (einschließlich Unterhaltung und Pflege) 
 

6. Rasen-Reihengrabstätte für Urnen: …………………………………….…………………950,00 € 

  (einschließlich Unterhaltung und Pflege) 
 

8. Baumgrabstätte für Urnen im Rasen: ………………………….……………………….1.350,00 € 

  (einschließlich Unterhaltung und Pflege) 
 
9. Baumgrabstätte für Urnen im Pflanzbeet: …………………….……………………….1.950,00 € 

  (einschließlich Unterhaltung und Pflege) 
 
10. Partner-Baumgrabstätte für Urnen im Pflanzbeet: 

   (einschließlich Unterhaltung und Pflege) 
a) für 30 Jahre je Grabstätte: ………………………………………………………………….3.900,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstätte: ……………………………………………...80,00 € 
 
 

2.) Die Friedhofsunterhaltungsgebühr nach § 6 Abschnitt V Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 
(1) Für ein Jahr je Grabstelle: ……………………………………………………….……………..  6,00 € 

    zur Finanzierung der Unterhaltungskosten der Wege und Außenanlagen (einschließlich Perso- 
     nalkosten); Kosten für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung. 

 
§ 2 

Die Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am 
Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
  
Syke, den 08. Dezember 2022 
Kirchenvorstand  (L.S.) 
gez. Hespenheide (Vorsitzender) 
gez. Dr. Ulrich Ellinghaus (Kirchenvorstandsmitglied) 
           
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1, Num-
mer 5, Absatz 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 12. Dezember 2022   
Kirchenamt in Sulingen        (L.S.) 
gez. Schimke (Bevollmächtigter) 

 
 

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) 
 

Satzung über die zentrale Abwasserbeseitigung des 
Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes für das Gebiet der 

Stadt Bassum 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz 
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2018 (Nds. 
GVBl. S. 66) i. V. m. § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. 
GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578) und 
i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) sowie i. V. m. dem Vertrag zur Übernahme 
und Durchführung der Abwasserbeseitigung der Stadt Bassum durch den OOWV zwischen dem Olden-
burgisch-Ostfriesischen Wasserverband und der Stadt Bassum vom 19.12.2000 sowie der Klarstel-
lungs- und Ergänzungsvereinbarung über die Übertragung der Befugnis zum Erlass von Satzungen und 
der Erhebung von öffentlich-rechtlichen Abgaben in Bezug auf die Abwasserbeseitigungspflicht vom 
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20.07./22.07.2021 zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 19.12.2000 zwischen dem Oldenburgisch-
Ostfriesischen Wasserverband und der Stadt Bassum hat die Verbandsversammlung des Oldenbur-
gisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV, im Folgenden „Verband“) am 01.11.2022 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 

§ 1   Allgemeines 

 
(1) Der Verband betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur Beseitigung des im Gebiet der Stadt 

Bassum anfallenden Abwassers eine öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung. 
 

(2) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanalisations- und Abwasserbehandlungsan-
lagen im Trenn- und/oder Mischverfahren. 
 

(3) Art, Lage und Umfang der zur öffentlichen Einrichtung gehörenden Abwasseranlagen sowie den 
Zeitpunkt ihrer Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und sonstigen 
Änderung bestimmt der Verband. 
 

(4) Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach dieser Satzung kann sich der Verband, unabhängig davon, 
ob einzelne Satzungsbestimmungen hierzu konkrete Regelungen treffen, Dritter bedienen. 
 

(5) Die DIN-Normen und sonstigen außerrechtlichen Regelungen, auf die in dieser Satzung verwie-
sen wird, werden beim Verband verwahrt und können dort während der Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

 
(1) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, 

Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung, soweit der Verband abwasserbesei-
tigungspflichtig ist. 
 

(2) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser. 
 

(3) Schmutzwasser im Sinne dieser Satzung ist 
 
a) das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte Wasser (häusliches Schmutzwasser),  

 
b) das durch gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch ver-

unreinigte oder sonst in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (nichthäusliches 
Schmutzwasser). Ausgenommen ist das durch landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene 
Schmutzwasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärt-
nerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden. 
 

(4) Niederschlagswasser ist das aufgrund von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten und 
befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser. 
 

(5) Das Ableiten und die Beseitigung des auf öffentlichen Straßen anfallenden Niederschlagswas-
sers ist keine Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung. 
 

(6) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes. 
 

(7) Zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung gehören: 
 

a) das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz für die Abwasserbeseitigung einschließlich al-
ler technischen Einrichtungen wie (je nach den örtlichen Verhältnissen) das Leitungsnetz 
mit getrennten Leitungen für Schmutzwasser und Niederschlagswasser (Trennverfahren) 
oder/und die gemeinsamen Leitungen für Schmutz- und Niederschlagswasser (Mischver-
fahren), Schächte, Pumpstationen, Rückhaltebecken, Inspektionsöffnungen und Klein-
pumpwerke auf dem zu entwässernden Grundstück, 
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b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers, beispielsweise Kläranlagen und ähnli-

che Anlagen, die vom Verband oder von ihm beauftragten Dritten betrieben werden, sowie 
 

c) offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, die zur Aufnahme des Niederschlagswas-
sers dienen und nicht Gewässer im Sinne des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) 
sind, sowie 

 
d) alle zum Betrieb der in den lit. a) und c) genannten Anlagen notwendigen Sachen und 

Personen beim Verband und von ihm beauftragten Dritten. 
 

(8) Die öffentliche Einrichtung endet (entgegen der Fließrichtung) unmittelbar hinter dem Übergabe-
schacht auf dem zu entwässernden Grundstück. Erfolgt die Entwässerung über eine Druckent-
wässerungsanlage, endet die öffentliche Einrichtung (entgegen der Fließrichtung) unmittelbar 
hinter dem Kleinpumpwerk auf dem zu entwässernden Grundstück. Soweit weder ein Übergabe-
schacht noch ein Kleinpumpwerk vorhanden sind, endet die öffentliche Einrichtung an der Grund-
stücksgrenze des zu entwässernden Grundstücks. 
 

(9) Der Grundstücksanschluss besteht aus der Verbindung des Entwässerungsnetzes mit der Grund-
stücksentwässerungsanlage. Der Grundstücksanschluss endet (entgegen der Fließrichtung) un-
mittelbar hinter dem Übergabeschacht auf dem zu entwässernden Grundstück. Erfolgt die Ent-
wässerung über eine Druckentwässerungsanlage, endet der Grundstücksanschluss (entgegen 
der Fließrichtung) unmittelbar hinter dem Kleinpumpwerk auf dem zu entwässernden Grundstück. 
Soweit weder ein Übergabeschacht noch ein Kleinpumpwerk vorhanden ist, endet der Grund-
stücksanschluss an der Grundstücksgrenze des zu entwässernden Grundstücks. Der Grund-
stücksanschluss steht im Eigentum des Verbandes und ist Bestandteil der öffentlichen Einrich-
tung. Soweit bei Inkrafttreten dieser Satzung hinsichtlich des Grundstücksanschlusses eine ab-
weichende Eigentumsregelung besteht, wird diese durch die Satzung nicht berührt; im Einver-
nehmen mit dem Verband kann der/die Grundstückseigentümer/in das Eigentum am Grund-
stücksanschluss auf den Verband übertragen. Steht der Grundstücksanschluss nach vorstehen-
dem Satz im Eigentum des/der Grundstückseigentümers/in, so ist er Bestandteil der Grundstück-
sentwässerungsanlage und gehört damit nicht zur öffentlichen Einrichtung. 
 

(10) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle Einrichtungen, die der 
Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung, Ableitung, Reinigung und Versickerung des 
Abwassers auf dem Grundstück dienen, soweit sie nicht Bestandteil der öffentlichen Einrichtung 
sind. Von dem/der Grundstückseigentümer/in zur Verfügung gestellte Stromanschlüsse für Klein-
pumpwerke sind Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
(11) Grenzt ein zu entwässerndes Grundstück nicht unmittelbar an eine öffentliche Verkehrsfläche, in 

der sich das zur öffentlichen Einrichtung gehörende Entwässerungsnetz befindet (insbesondere 
Hinterliegergrundstücke und über im Privateigentum stehende oder nicht dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmete Straßen und Wege erschlossene Grundstücke), oder sind mehrere Grundstücke 
über einen gemeinsamen Grundstücksanschluss angeschlossen, so enden die öffentliche Ein-
richtung und der Grundstücksanschluss abweichend von Abs. 8 und Abs. 9 an der der öffentlichen 
Verkehrsfläche zugewandten Grenze des unmittelbar an diese grenzenden Grundstücks, über 
das der Anschluss erfolgt. Abs. 9 Satz 6 und Satz 7 gelten entsprechend. 

 
(12) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf den/die Grundstückseigentümer/in beziehen, gel-

ten die Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte, Nießbraucher/innen und sonstige 
dingliche Berechtigte. 

 
§ 3   Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss an die und zur Benutzung 

der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung 
hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung 

 

(1) Jeder/Jede Grundstückseigentümer/in ist berechtigt und verpflichtet, sein/ihr Grundstück nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwas-
serbeseitigung hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung anzuschließen, sobald die öffentliche 
Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung auf 
einer an das Grundstück grenzenden öffentlichen Verkehrsfläche betriebsbereit vorhanden ist. 
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(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 besteht, sobald auf dem Grundstück Schmutzwasser auf Dauer 

anfällt. Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Ge-
bäuden für den dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche 
oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der Bebauung des Grundstücks begonnen wurde. 

 
(3) Der Verband kann den Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseiti-

gung hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung auch nachträglich verlangen, sobald die Vo-
raussetzungen des Abs. 2 nachträglich eintreten und soweit die Vorschrift des § 96 Abs. 6 Satz 
3 NWG dem nicht entgegensteht. Der/Die Grundstückseigentümer/in erhält eine entsprechende 
Mitteilung durch den Verband. Der Anschluss ist binnen sechs Monaten nach Zugang der Mittei-
lung vorzunehmen. 

 
(4) Werden an einer Erschließungsstraße, in die später Kanäle zur Schmutzwasserbeseitigung ein-

gebaut werden sollen, Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen des Verbandes alle Einrichtun-
gen für den künftigen Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung 
hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung vorzubereiten und die erforderlichen Maßnahmen zu 
dulden. 

 
(5) Grenzt ein zu entwässerndes Grundstück nicht unmittelbar an die öffentliche Verkehrsfläche, in 

der die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung hinsichtlich der Schmutzwas-
serbeseitigung betriebsbereit vorhanden ist (insbesondere Hinterliegergrundstücke und über im 
Privateigentum stehende oder nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen und Wege er-
schlossene Grundstücke), so kann der Verband auf Antrag einen Anschluss an die öffentliche 
Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung zu-
lassen, wenn der/die Eigentümer/in des zu entwässernden Grundstücks die Verlegung, Unterhal-
tung und Benutzung des Grundstücksanschlusses und der Grundstücksentwässerungsanlage 
auf dem jeweils fremden Grundstück durch Eintragung einer Baulast und einer Dienstbarkeit ge-
sichert hat und dies dem Verband entsprechend nachgewiesen wird. 

 
(6) Wenn und soweit ein Grundstück an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseiti-

gung hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen ist, ist der/die Grundstücksei-
gentümer/in berechtigt und verpflichtet, alles anfallende Schmutzwasser – sofern nicht eine Ein-
leitungsbeschränkung nach dieser Satzung besteht – der öffentlichen Einrichtung zur zentralen 
Abwasserbeseitigung zuzuführen. 
 

§ 4   Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss an die und zur Benutzung 
der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung 

hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung 

 
(1) Jeder/Jede Grundstückseigentümer/in ist berechtigt und verpflichtet, sein/ihr Grundstück nach 

Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwas-
serbeseitigung hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung anzuschließen, soweit an einem 
gesammelten Fortleiten des Niederschlagswassers ein dringendes öffentliches Bedürfnis besteht 
oder soweit ein gesammeltes Fortleiten des Niederschlagswassers erforderlich ist, um eine Be-
einträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten. 
 

(2) Die Berechtigung und die Verpflichtung nach Abs. 1 bestehen bei Vorliegen der dort genannten 
Voraussetzungen, sobald die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung hinsicht-
lich der Niederschlagswasserbeseitigung auf einer an das Grundstück grenzenden öffentlichen 
Verkehrsfläche betriebsbereit vorhanden ist. 

 
(3) Der Verband kann den Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseiti-

gung hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung auch nachträglich verlangen, sobald die 
Voraussetzungen des Abs. 2 nachträglich eintreten. Der/Die Grundstückseigentümer/in erhält 
eine entsprechende Mitteilung durch den Verband. Der Anschluss ist binnen sechs Monaten nach 
Zugang der Mitteilung vorzunehmen. 

 
(4) Grenzt ein zu entwässerndes Grundstück nicht unmittelbar an die öffentliche Verkehrsfläche, in 

der die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung hinsichtlich der Niederschlags-
wasserbeseitigung betriebsbereit vorhanden ist (insbesondere Hinterliegergrundstücke und über 
im Privateigentum stehende oder nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen und Wege 
erschlossene Grundstücke), so kann der Verband auf Antrag einen Anschluss an die öffentliche 
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Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung 
zulassen, wenn der/die Eigentümer/in des zu entwässernden Grundstücks die Verlegung, Unter-
haltung und Benutzung des Grundstücksanschlusses und der Grundstücksentwässerungsanlage 
auf dem jeweils fremden Grundstück durch Eintragung einer Baulast und einer Dienstbarkeit ge-
sichert hat und dies dem Verband entsprechend nachgewiesen wird. 

 
(5) Wenn und soweit ein Grundstück an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseiti-

gung hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen ist, ist der/die Grundstück-
seigentümer/in berechtigt und verpflichtet, das Niederschlagswasser, das auf den angeschlosse-
nen bebauten und befestigten Flächen anfällt, der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Abwas-
serbeseitigung nach Maßgabe dieser Satzung zuzuführen, soweit an einem gesammelten Fort-
leiten des Niederschlagswassers ein dringendes öffentliches Bedürfnis besteht oder soweit ein 
gesammeltes Fortleiten des Niederschlagswassers erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit zu verhüten und soweit es nicht als Brauchwasser Verwendung findet. 
Die Verwendung als Brauchwasser ist dem Verband zuvor schriftlich anzuzeigen. 

 
(6) Soweit Grundstücke bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits an die öffentliche Einrichtung zur 

zentralen Abwasserbeseitigung hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen 
sind und mit Erlaubnis des Verbandes Niederschlagswasser in diese einleiten, ist davon auszu-
gehen, dass zu diesem Zeitpunkt an einem gesammelten Fortleiten des Niederschlagswassers 
ein dringendes öffentliches Bedürfnis besteht oder ein gesammeltes Fortleiten des Nieder-
schlagswassers erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu ver-
hüten. 

 
§ 5   Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungsrecht, Unterbrechung und 

Verweigerung der Abwasserbeseitigung 

 
(1) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht nach § 3 bzw. § 4 besteht nicht, soweit und solange der 

Anschluss oder die Benutzung technisch nicht möglich oder mit einem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verbunden oder der Verband an der Abwasserbeseitigung durch höhere Gewalt oder 
sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. Der Ver-
band kann den Anschluss bzw. die Benutzung zulassen, wenn dies technisch möglich ist und 
der/die Grundstückseigentümer/in die Mehrkosten, die mit dem Anschluss an die bzw. der Benut-
zung der öffentlichen Einrichtung verbunden sind, übernimmt und auf Verlangen des Verbandes 
angemessene Sicherheit leistet. 
 

(2) Der Verband kann die Abwasserbeseitigung unterbrechen, soweit dies zur Vornahme betriebs-
notwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der Verband hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßig-
keit der Abwasserbeseitigung unverzüglich zu beheben. 

 
(3) Der Verband ist berechtigt, die Abwasserbeseitigung zu verweigern, 

 
a) wenn die Verweigerung erforderlich ist, um eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit der 

Allgemeinheit abzuwenden, oder  
 

b) um zu gewährleisten, dass die Einleitungsbedingungen eingehalten werden, oder 
 

c) um zu gewährleisten, dass die Grundstücksentwässerungsanlage so betrieben wird, dass 
Störungen anderer Grundstückseigentümer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen 
des Verbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Wasserversorgung ausgeschlos-
sen sind. 

 
Der Verband nimmt die Abwasserbeseitigung unverzüglich wieder auf, sobald die Gründe für die 
Verweigerung entfallen sind. 
 

§ 6   Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang 

 
(1) Die Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang nach § 3 bzw. § 4 kann auf Antrag 

ausgesprochen werden, wenn und soweit der Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Ein-
richtung oder ihre Benutzung für den/die Grundstückseigentümer/in unter Berücksichtigung der 
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Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist. Der Antrag soll schriftlich innerhalb von vier Wo-
chen nach der Aufforderung zum Anschluss bei dem Verband gestellt werden. Für Befreiungsan-
träge gilt § 9 Abs. 2 entsprechend. Der Verband kann bei Bedarf Unterlagen nachfordern. 
 

(2) Die Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
und auf eine bestimmte Zeit auszusprechen. 

 
§ 7   Allgemeine Einleitungsbedingungen 

 
(1) Wenn eine Einleitung der Genehmigung nach § 58 WHG bedarf, treten die in dieser Genehmi-

gung vorgegebenen Werte und Anforderungen an die Stelle der in dieser Satzung festgelegten 
Einleitungsbedingungen, soweit diese über die in dieser Satzung festgelegten Einleitungsbedin-
gungen hinausgehen. Eine aufgrund § 58 WHG i. V. m. § 98 Abs. 1 NWG erteilte Genehmigung 
ersetzt im Übrigen nicht die Entwässerungsgenehmigung nach dieser Satzung. Der/Die Grund-
stückseigentümer/in ist verpflichtet, eine Ausfertigung der Genehmigung nach § 98 Abs. 1 NWG 
innerhalb eines Monats nach Zugang dem Verband auszuhändigen. 
 

(2) Abwasser darf nur über die jeweilige Grundstücksentwässerungsanlage eingeleitet werden. Der 
Verband kann im Einzelfall die direkte Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Ein-
richtung zur zentralen Abwasserbeseitigung gestatten. 

 
(3) Sofern eine Trennkanalisation vorhanden ist, darf in die Kanalisation für die zentrale Schmutz-

wasserbeseitigung nur Schmutzwasser eingeleitet werden, in die Kanalisation für die zentrale 
Niederschlagswasserbeseitigung nur unbelastetes Niederschlagswasser. Unzulässig ist insbe-
sondere die Einleitung von Grund-, Drainage- und Kühlwasser sowie von belastetem Nieder-
schlagswasser in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung. Der Verband 
kann im Einzelfall die Einleitung von Grund-, Drainage-, Kühl- und belastetem Niederschlagswas-
ser in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung gestatten; in diesem Fall 
gelten die Bestimmungen dieser Satzung entsprechend. 

 
(4) Der Verband kann eine Rückhaltung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück fordern, 

wenn die nach der Entwässerungsgenehmigung oder, soweit diese keine diesbezüglichen Rege-
lungen trifft, die nach den bauplanungsrechtlichen Festlegungen zulässige Einleitungsmenge 
überschritten wird oder wenn die Einleitungsmenge die Kapazität der öffentlichen Einrichtung zur 
zentralen Abwasserbeseitigung übersteigt oder zu übersteigen droht. 

 
(5) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwasser unzulässiger Weise in die öffentliche Einrich-

tung eingeleitet, ist der Verband berechtigt, auf Kosten des/der Grundstückseigentümers/in die 
dadurch entstehenden Schäden zu beseitigen; weitergehende Ansprüche des Verbandes bleiben 
unberührt. 

 
(6) Entspricht eine Einleitung nicht mehr den jeweils geltenden Einleitungsbedingungen, ist der/die 

Grundstückseigentümer/in verpflichtet, die Einleitung entsprechend auf seine/ihre Kosten anzu-
passen. Der Verband kann eine solche Anpassung verlangen und dafür eine angemessene Frist 
setzen. 

 
§ 8   Besondere Einleitungsbedingungen 

 
(1) In die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung dürfen keine Stoffe eingeleitet 

werden, die 
 
a) die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen; 

 
b)  giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden; 

 
c) Bau- und Werkstoffe der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung 

in stärkerem Maße angreifen sowie die Abwasserreinigung und/oder die Schlammbeseiti-
gung erschweren; 

 
d) die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung sonst gefährden oder 

ihren Betrieb erschweren, behindern oder beeinträchtigen; 
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e) sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken;  

 
f) die öffentliche Sicherheit gefährden; 

 
g) das in der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung tätige Perso-

nal gefährden oder 
 

h) die angeschlossenen Grundstücke gefährden. 
 

(2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt insbesondere für folgende Stoffe: 
 
a) Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fa-

sern, Kunststoffe, Textilien, Feuchttücher, Hygieneartikel, grobes Papier u. ä. (diese Stoffe 
dürfen auch in zerkleinertem Zustand nicht eingeleitet werden); 
 

b) Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssige und später erhär-
tende Abfälle sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen; 

 
c) Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut, Molke und Futterreste aus der Tierhaltung; 

 
d) Kaltreiniger oder ähnliche Stoffe, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die Öl- 

und Fettabscheidung verhindern; 
 

e) Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette einschließlich des durch 
diese Stoffe verunreinigten Waschwassers; 

 
f) Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5 - 10), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phos-

gen, Schwefelwasserstoff; Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; 
Carbide, die Acetylen bilden; ausgesprochen toxische Stoffe; Schlämme aus Neutralisati-
ons-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanlagen; 

 
g) Inhalte von Chemietoiletten; 

 
h) nicht desinfiziertes Schmutzwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und 

medizinischen Instituten; 
 

i) Medikamente und pharmazeutische Produkte; 
 

j) Schmutzwasser aus Schlachthöfen, deren Rückhaltesystem nicht den Anforderungen der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursub-
straten und Pflanzenhilfsmitteln (Düngemittelverordnung – DüMV) in der jeweils gültigen 
Fassung entspricht; 

 
k) radioaktive Stoffe; 

 
l) Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Kläranlage 

oder des Gewässers führen; 
 

m) feuergefährliche oder explosive Stoffe; 
 

n) Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgung einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anrei-
cherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverän-
dernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, haloge-
nierte Kohlenwasserstoffe, polycyclische Aromate, Phenole; 

 
o) Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern; 

 
p) Kondensate aus Feuerungsanlagen ab 100 kW. 

 
(3) Ausgenommen von Abs. 1 und 2 sind unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Schmutzwasser 

in der Art und in der Menge, wie sie auch im Schmutzwasser aus Haushaltungen üblicherweise 
anzutreffen sind. 
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(4) Schmutzwasser – insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Ein-

richtungen (z. B. Krankenhäuser) – darf, abgesehen von den übrigen Begrenzungen des Benut-
zungsrechts, nur eingeleitet werden, wenn es die in diesem Absatz genannten Einleitungswerte 
nicht überschreitet. § 7 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt. 

 
a) Allgemeine Parameter 

 
aa) Temperatur: 35 °C 
 
bb) pH-Wert: wenigstens 6,5  
                      höchstens 10  
 
cc) Absetzbare Stoffe nach 0,5 Stunden Absetzzeit: 10 ml/l 
 
Soweit eine Vorbehandlung der absetzbaren Stoffe aus Gründen der ordnungsgemäßen 
Funktionsweise der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist, können auch niedrigere 
Werte genehmigt werden. 
 
dd) Abfiltrierbare Stoffe: 350 mg/l 
 

b) Schwerflüchtige lipophile Stoffe: 300 mg/l 
 

c) Kohlenwasserstoffe 
 
aa) Kohlenwasserstoffindex: 20 mg/l 
 
bb) Adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX): 1 mg/l 
 
cc) Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) als Summe aus Trichlo- 
      rethen, Tetrachlorethen, Dichlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, gerechnet als Chlor  
      Cl: 0,5 mg/l 
 

d) Organisch halogenfreie Lösemittel 
 
Mit Wasser ganz oder teilweise vermischbar und biologisch abbaubar: 10 g/l als TOC    
 

e) Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) 
 
aa) Arsen (As) 0,5 mg/l 
 
bb) Blei (Pb) 1,0 mg/l 
 
cc) Cadmium (Cd) 0,5 mg/l 
 
dd) Chrom-6-wertig (Cr) 0,2 mg/l 
 
ee) Chrom (Cr) 1,0 mg/l 
 
ff) Kupfer (Cu) 1,0 mg/l 
 
gg) Nickel (Ni) 1,0 mg/l 
 
hh) Quecksilber (Hg) 0,1 mg/l  
 
ii) Selen (Se) 1,0 mg/l 
 
jj) Zink (Zn) 5,0 mg/l 
 
kk) Zinn (Sn) 5,0 mg/l  
 
ll) Kobalt  (Co) 2,0 mg/l 
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mm) Silber (Ag) 0,5 mg/l 
 
nn) Antimon (Sb) 0,5 mg/l 
 
oo) Barium (Ba) 5,0 mg/l 
 
pp) Aluminium (Al) und Eisen (Fe) keine Begrenzung, soweit keine Schwierigkeiten bei  
      der Abwasserableitung und -reinigung auftreten. 
 

f) Anorganische Stoffe (gelöst) 
 
aa) Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak (NH4-N+NH3-N) 
 
100 mg/l ≤ 5000 EW 
 
200 mg/l > 5000 EW 
 
bb) Cyanid, gesamt (Cn) 20 mg/l 
 
cc) Cyanid, leicht freisetzbar 1 mg/l 
 
dd) Fluorid (F) 50 mg/l 
 
ee) Stickstoff aus Nitrit, falls größere Frachten anfallen (NO2-N) 10 mg/l 
 
ff) Sulfat (SO4) 600 mg/l 
 
gg) Phosphor, gesamt (P) 50 mg/l 
 
hh) Sulfid (S) 2 mg/l 
 

g) Organische Stoffe 
 
aa) Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 1.000 mg/l  
 
bb) Phenolindex, wasserdampfflüchtig 100 mg/l  
 
cc) Farbstoffe nur in einer so niedrigen Konzentration, dass der Vorfluter nach Einleitung  
      des Ablaufs einer mechanisch-biologischen Kläranlage visuell nicht mehr gefärbt  
      erscheint  

 
h) Spontan sauerstoffverbrauchende Stoffe (gemäß Deutschen Einheitsverfahren zur Was-

ser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung „Bestimmung der spontanen Sauerstoffzeh-
rung (G24)“ (17. Lieferung: 1986) 100 mg/l 

 
(5) Für in Abs. 4 nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfall vom Verband 

festgesetzt, wenn dies von der Menge oder der Beschaffenheit des einzuleitenden Schmutzwas-
sers her erforderlich ist, um eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung sicherzustellen, soweit 
sie nicht als nach § 7 Abs. 1 Satz 1 festgesetzt gelten. 
 

(6) Die in Abs. 4 genannten Einleitungswerte gelten am Ort des Anfalls des Schmutzwassers oder, 
wenn eine Vorbehandlung erfolgt, am Ablauf der Vorbehandlungsanlage vor der Vermischung 
mit anderem Abwasser. 

 
(7) Fällt auf dem Grundstück Schmutzwasser in Teilströmen mit erheblich unterschiedlicher Belas-

tung an, so können Anforderungen an einzelne Teilströme gestellt werden. Abs. 9 gilt entspre-
chend. 

  



Amtsblatt für den Landkreis Diepholz  Nr. 57/2022 vom 23.12.2022 
Seite 70 

 
(8) Der Verband kann die Einhaltung der Einleitungswerte nach dieser Satzung jederzeit überprüfen 

(§ 16 Abs. 1). Die Einleitungswerte beziehen sich auf die Analyse- und Messverfahren nach An-
lage 1 der Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwas-
serverordnung – AbwV) in der jeweils gültigen Fassung oder gleichwertige Verfahren im Sinne 
von § 4 Abs. 2 AbwV. 

 
(9) Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte, Begrenzungen der Schmutzwassermenge und 

Frachtenbegrenzungen können im Einzelfall festgesetzt werden, wenn die Stofffracht, bezogen 
auf einen Parameter gemäß Abs. 4, 10 % der Stofffracht des Gesamtzulaufs der jeweiligen Klär-
anlage überschreitet oder es sich um eine ereignisbezogene zeitlich begrenzte Einleitung handelt 
oder soweit dies nach den Umständen des Falles geboten erscheint, um eine Gefährdung der 
öffentlichen Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung oder der in der öffentlichen Einrich-
tung beschäftigten Personen, die Beeinträchtigung der Benutzbarkeit der öffentlichen Einrichtung 
oder einer Erschwerung der Abwasserbehandlung sowie der Klärschlammverwertung zu verhü-
ten. Das Einleiten oder Einbringen von Stoffen, die die niedrigeren Einleitungswerte überschrei-
ten, fällt im Geltungsbereich der Anordnung unter das Einleitungsverbot nach Abs. 4. 

 
(10) Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall – nur unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 

– zugelassen werden, wenn nach den Besonderheiten des Falles die schädlichen Stoffe und 
Eigenschaften des Schmutzwassers innerhalb dieser Grenzen für die öffentliche Einrichtung zur 
zentralen Abwasserbeseitigung, die darin beschäftigten Personen und die Abwasserbehandlung 
vertretbar sind und es dem/der Grundstückseigentümer/in nicht zumutbar ist, die Einleitungswerte 
einzuhalten. 

 
(11) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht kommenden allgemein anerkannten Regeln 

der Technik Schmutzwasser zu verdünnen oder zu vermischen. 
 

§ 9   Entwässerungsgenehmigung 

 
(1) Der Verband erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung eine Genehmigung zum Anschluss 

an die öffentliche Einrichtung und zum Einleiten des Abwassers (Entwässerungsgenehmigung). 
Änderungen der Grundstücksentwässerungsanlage, der der Entwässerungsgenehmigung zu-
grunde liegenden Abwasserverhältnisse sowie Änderungen und die Beseitigung des Grund-
stücksanschlusses bedürfen ebenfalls einer Genehmigung. 
 

(2) Genehmigungen nach Abs. 1 sind von dem/der Grundstückseigentümer/in in Textform zu bean-
tragen (Entwässerungsantrag, § 10). 

 
(3) Der Verband entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. Er kann 

Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der Grundstücksentwässe-
rungsanlage durch Sachverständige verlangen, sofern dies zur Entscheidung über den Entwäs-
serungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat der/die Grundstückseigentümer/in zu tragen. 

 
(4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt auch 

für und gegen die Rechtsnachfolger/innen des/der Grundstückseigentümers/in. Sie ersetzt nicht 
Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den Bau oder Betrieb der Grundstücksentwässerungs-
anlage nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sein sollten. 

 
(5) Der Verband kann – abweichend von den Einleitungsbedingungen dieser Satzung – die Geneh-

migung unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufs sowie der 
nachträglichen Einschränkung oder Änderung erteilen, solange dadurch die ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung durch den Verband nicht gefährdet wird. 

 
(6) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder Änderung der 

Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit der Verband sein 
Einverständnis erteilt hat. 

 
(7) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstel-

lung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage nicht begonnen oder wenn die Aus-
führung drei Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist kann auf Antrag um jeweils höchstens drei 
Jahre verlängert werden. 
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§ 10   Entwässerungsantrag 

 
(1) Der Entwässerungsantrag ist zum Zeitpunkt der Stellung des Antrages auf Baugenehmigung oder 

Vornahme der Bauanzeige bei dem Verband einzureichen, wenn eine Entwässerungsgenehmi-
gung erforderlich ist. In den Fällen des § 3 Abs. 4 und des § 4 Abs. 3 ist der Entwässerungsantrag 
spätestens vier Wochen nach der Aufforderung zum Anschluss vorzulegen. Bei allen anderen 
Vorhaben ist der Entwässerungsantrag drei Monate vor deren geplantem Beginn einzureichen.  
 
Bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 62 NBauO ist der Entwässerungsantrag mit dem 
Antrag auf Bestätigung der Stadt, dass die Erschließung im Sinne des § 30 BauGB gesichert ist, 
beim Verband vorzulegen. 
 

(2) Der Antrag für den Anschluss an die öffentliche Einrichtung hat zu enthalten: 
 
a) ab einer Anschlussnennweite größer als DN 200: einen Erläuterungsbericht mit einer Be-

schreibung des Vorhabens und seiner Nutzung sowie der Dimensionierung des Anschluss-
kanals durch Berechnung der Abwassermenge (Berechnung der Schmutzwassermenge 
gemäß DIN EN 12056); 
 

b) eine Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen Abwasser eingeleitet werden soll, 
nach Art und Umfang der Produktion und der Anzahl der Beschäftigten sowie des voraus-
sichtlich anfallenden Schmutzwassers je nach Menge und Beschaffenheit; 

 
c) bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen Angaben über 

 

 Menge und Beschaffenheit des Abwassers, 
 

 Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage, 
 

 Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z. B. Schlämme, Feststoffe, 
Leichtstoffe), 

 

 Anfallstellen des Abwassers im Betrieb; 
 

d) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab 
nicht kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben: 
 

 Gemarkung, Flur, Flurstück, Grundstücksgröße, Eigentümer,  
 

 Stadt/Stadtteil/Ortschaft,  
 

 Straße und Hausnummer,  
 

 Gebäude und befestigte Flächen,  
 

 Grundstücks- und Eigentumsflächen,  
 

 Lage der Haupt- und Anschlusskanäle (falls bekannt),  
 

 Gewässer, soweit vorhanden oder geplant; 
 

e) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab 
1:100 mit folgenden Angaben: 
 

 Lage der Entwässerungsleitungen,  
 

 Materialbezeichnungen,  
 

 Gefälleangaben,  
 

 Nennweiten; 
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f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1:100 mit den Bestimmungen der 

einzelnen Räume sowie einen Nachweis der Vollgeschossigkeit. 
 

(3) Schmutzwasserleitungen sind mit durchgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit gestri-
chelten Linien darzustellen, Mischwasserleitungen strichpunktiert. Später auszuführende Leitun-
gen sind zu punktieren. Folgende Farben sind dabei zu verwenden: 
 

 für vorhandene Anlagen = schwarz  
 

 für neue Anlagen = rot  
 

 für abzubrechende Anlagen = gelb 
 

(4) Der Verband kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Beurteilung der Entwässerungs-
anlage erforderlich sind. 
 

(5) Für den Antrag auf Genehmigung von Änderungen der Grundstücksentwässerungsanlage, der 
der Entwässerungsgenehmigung zugrunde liegenden Abwasserverhältnisse oder von Änderun-
gen oder der Beseitigung des Grundstücksanschlusses nach § 9 Abs. 1 Satz 2 gelten Abs. 1 bis 
Abs. 4 entsprechend. 

 
§ 11   Grundstücksanschluss 

 
(1) Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittelbaren Grundstücksanschluss haben. Bei Trenn-

kanalisation muss jedes Grundstück jeweils einen Grundstücksanschluss für Schmutzwasser und 
einen Grundstücksanschluss für Niederschlagswasser haben. Bei Mischkanalisation ist entspre-
chend den Vorgaben in der Entwässerungsgenehmigung ein einheitlicher Grundstücksanschluss 
für Schmutz- und Niederschlagswasser herzustellen oder getrennte Grundstücksanschlüsse für 
Schmutz- und Niederschlagswasser. Die Art, Lage und lichte Weite des Grundstücksanschlus-
ses, die Anordnung des Übergabeschachts und die Erforderlichkeit sowie die Art und Lage eines 
Kleinpumpwerks bestimmt der Verband. Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Entwäs-
serungstiefe. 
 

(2) Der Verband kann ausnahmsweise mehrere Grundstücksanschlüsse auf einem Grundstück vor-
sehen, wenn dies wegen besonderer Verhältnisse zweckmäßig erscheint. 

 
(3) Der Verband kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen gemeinsa-

men Grundstücksanschluss zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die beteiligten Grund-
stückseigentümer/innen die Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen auf dem jeweils fremden Grundstück durch Eintragung einer Baulast und einer 
Dienstbarkeit gesichert haben. Die Eigentümer/innen der über einen gemeinsamen Grundstücks-
anschluss angeschlossenen Grundstücke haften dem Verband als Gesamtschuldner. 

 
(4) Grundstücksanschlüsse werden ausschließlich vom Verband hergestellt, unterhalten, erneuert, 

geändert, abgetrennt und beseitigt. Der Verband reinigt den Grundstücksanschluss bei Verstop-
fung; die Kosten hat der/die Grundstückseigentümer/in zu erstatten, soweit die Ursache für die 
Verstopfung nicht im Bereich der öffentlichen Einrichtung liegt. 

 
(5) Grundstücksanschlüsse müssen jederzeit zugänglich (keine Überbauung, Überpflanzung etc.) 

und vor Beschädigungen geschützt sein. Der/die Grundstückseigentümer/in hat die baulichen 
Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. 

 
(6) Ergeben sich bei der Ausführung des Grundstücksanschlusses unvorhersehbare Schwierigkei-

ten, die auch ein Abweichen von dem genehmigten Plan erfordern können, so hat der/die Grund-
stückseigentümer/in den dadurch für die Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage ent-
stehenden Aufwand zu tragen. Der/die Grundstückseigentümer/in kann keine Ansprüche geltend 
machen für Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch solche Änderungen des Grund-
stücksanschlusses beim Bau und beim Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage entstehen. 
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§ 12   Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage wird vom/von der Grundstückseigentümer/in nach den je-

weils geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, den jeweils geltenden allgemein 
anerkannten Regeln der Technik und nach den Bestimmungen dieser Satzung auf eigene Kosten 
errichtet, unterhalten, erneuert, geändert, erweitert und betrieben. Dies umfasst auch den Strom-
anschluss und die Bereitstellung des Stroms für Kleinpumpwerke, welche gemäß § 2 Abs. 9 Be-
standteil des Grundstücksanschlusses sind. In die Grundstücksentwässerungsanlage dürfen nur 
Materialien und Geräte eingebaut werden, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen. 
 

(2) Der Verband ist berechtigt, die Arbeiten zur Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlage 
sowie deren Erweiterung oder wesentliche Änderung zu überwachen. 

 
(3) Der Verband hat das Recht, die Grundstücksentwässerungsanlage vor Inbetriebnahme zu über-

prüfen. Hat der Verband dem/der Grundstückseigentümer/in mitgeteilt, dass er von dem Über-
prüfungsrecht Gebrauch macht, dürfen Rohrgräben vor der Überprüfung nicht verfüllt werden. 
Über das Ergebnis der Überprüfung erstellt der Verband ein Protokoll. Werden bei der Überprü-
fung Mängel festgestellt, so hat der/die Grundstückseigentümer/in diese innerhalb der vom Ver-
band gestellten Frist zu beseitigen. Die Überprüfung durch den Verband befreit den/die Grund-
stückseigentümer/in nicht von seiner/ihrer Haftung für den ordnungsgemäßen Zustand der 
Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
(4) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen Zu-

stand zu erhalten. Sie ist so zu betreiben, dass Störungen anderer Grundstückseigentümer/innen 
und störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Verbandes oder Dritter ausgeschlossen sind. 
Der Verband kann fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanlage auf Kosten des/der 
Grundstückseigentümers/in in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird. 

 
(5) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen nicht oder nicht mehr den jeweils 

geltenden Bestimmungen im Sinne des Abs. 1, so hat der/die Grundstückseigentümer/in sie ent-
sprechend auf eigene Kosten anzupassen. Der Verband kann eine solche Anpassung verlangen. 
Er hat dazu dem/der Grundstückseigentümer/in eine angemessene Frist zu setzen. Der/Die 
Grundstückseigentümer/in ist zur Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage auch dann 
verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen Einrichtung das erforderlich machen. Die An-
passungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung durch den Verband. § 9 und § 10 sind ent-
sprechend anzuwenden. 

 
§ 13   Vorbehandlungsanlagen 

 
(1) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Abwasser nicht den Anforderungen dieser Satzung 

entspricht, so hat der/die Grundstückseigentümer/in geeignete Vorbehandlungsanlagen zu er-
stellen und zu betreiben. Im Rahmen der Entwässerungsgenehmigung wird auf Antrag der Bau 
und Betrieb von Vorbehandlungsanlagen genehmigt; nach sonstigen Vorschriften erforderliche 
Genehmigungen für Vorbehandlungsanlagen bleiben hiervon unberührt. 
 

(2) Vorbehandlungsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Schädlichkeit des Ab-
wassers so gering gehalten wird, wie das bei Anwendung der jeweils in Betracht kommenden 
Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. Enthält das Abwasser Stoffe im Sinne von  
§ 8 Abs. 1 oder Abs. 2 und liegt kein Fall des § 8 Abs. 3 vor, ist eine Vorbehandlung nach dem 
Stand der Technik erforderlich. 

 
(3) Hinter der Vorbehandlungsanlage muss in der Ablaufleitung eine Probeentnahmestelle vorhan-

den sein. 
 

(4) Die in der Vorbehandlungsanlage anfallenden Leichtstoffe, Feststoffe oder Schlämme hat der/die 
Grundstückseigentümer/in rechtzeitig und regelmäßig zu entnehmen. 

 
(5) Der Verband kann verlangen, dass der/die Grundstückseigentümer/in eine Person bestimmt und 

dem Verband in Textform benennt, die für die Bedienung der Vorbehandlungsanlage verantwort-
lich ist. Ein Wechsel der Person ist dem Verband anzuzeigen. 
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(6) Der/die Grundstückseigentümer/in hat durch Eigenkontrollen zu gewährleisten, dass die Einlei-

tungswerte gemäß § 8 Abs. 4 für vorbehandeltes Abwasser eingehalten werden und die in dieser 
Satzung von der Einleitung ausgeschlossenen Stoffe nicht in die öffentliche Einrichtung gelangen. 
Über die Eigenkontrollen hat der/die Grundstückseigentümer/in ein Betriebstagebuch zu führen, 
das jederzeit vom Verband eingesehen werden kann. 

 
(7) Der Verband kann Maßnahmen zur Rückhaltung des Abwassers oder von Abwasserteilströmen 

verlangen, wenn die Vorbehandlung zeitweise unzureichend erfolgt. 
 

§ 14   Fett- und Ölabscheider 

 
(1) Sofern mit dem Schmutzwasser entgegen § 8 Abs. 1 bis Abs. 3 Leichtflüssigkeiten, wie z. B. 

Benzin, Benzol, Öle oder Fette mit abgeschwemmt werden können, hat der /die Grundstücksei-
gentümer/in in die Grundstücksentwässerungsanlage Abscheider einzuschalten und zu benut-
zen. 
 

(2) Für Herstellung, Güteüberwachung, Einbau und Betrieb von Abscheidern sowie die Ermittlung 
der Nenngrößen gelten für Abscheider für Leichtflüssigkeiten die DIN EN 858-1 sowie die DIN 
EN 858-2 jeweils i. V. m. der DIN 1999-100 und für Abscheider für Fette die DIN EN 1825-1 sowie 
die DIN EN 1825-2 jeweils i. V. m. der DIN 4040-100 in der jeweils gültigen Fassung. Die Ermitt-
lung der Nenngröße für Abscheider für Fette hat nach den vorhandenen abwasserrelevanten Kü-
cheneinrichtungsgegenständen und nach der Art des Betriebes gemäß DIN EN 1825-2 in ihrer 
jeweils gültigen Fassung zu erfolgen. Bei Änderungen an den vorhandenen abwasserrelevanten 
Kücheneinrichtungsgegenständen ist die Nenngröße unverzüglich neu zu bestimmen. Maßgeb-
lich ist der größere Abflusswert Qs einschließlich aller Erschwernisfaktoren. Der Einbauort der 
Abscheider ist so auszuwählen, dass die Entsorgungsfahrzeuge ungehindert anfahren und den 
Inhalt der Anlagen entsorgen können. Der Verband kann darüberhinausgehende Anforderungen 
an den Bau der Abscheider stellen, wenn dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Einrich-
tung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung geboten ist. 
 

(3) Die Abscheider für Fette sind durch den/die Grundstückseigentümer/in gemäß den Regelungen 
der DIN EN 1825-2 i. V. m. der DIN 4040-100 in der jeweils gültigen Fassung zu betreiben. Ins-
besondere ist der/die Grundstückseigentümer/in verpflichtet, 

 
a) vor Inbetriebnahme des Abscheiders eine Generalinspektion/Inbetriebnahmeprüfung 

durchführen zu lassen; 
 

b) die Generalinspektion des Abscheiders in regelmäßigen Abständen von nicht länger als 
fünf Jahren zu wiederholen; 

 
c) den Abscheider einmal im Kalenderjahr durch einen Sachkundigen warten zu lassen; 

 
d) den Abscheider mit dem dazugehörigen Schlammfang nach Vorgabe der DIN EN-Normen 

in regelmäßigen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal im Quartal, und darüber hinaus 
bei besonderem Bedarf, komplett zu leeren, zu reinigen und bis zum Überlauf wieder mit 
Wasser zu befüllen. Im Einzelfall kann der Verband abweichende Leerungsintervalle vor-
geben, sofern diese zum ordnungsgemäßen Betrieb des Abscheiders notwendig sind. 

 
(4) Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, den zum Betrieb eines Abscheiders für Fette 

notwendigen Nachweispflichten nachzukommen. Insbesondere ist er/sie verpflichtet, 
 
a) die Inbetriebnahme von Abscheidern innerhalb eines Monats nach der erfolgten Inbetrieb-

nahme dem Verband anzuzeigen; der Anzeige über die Inbetriebnahme ist der Nachweis 
über eine erfolgte Generalinspektion beizufügen; 
 

b) den Nachweis über die in regelmäßigen Abständen von nicht länger als fünf Jahren zu 
wiederholende Generalinspektion dem Verband innerhalb eines Monats nach der erfolgten 
Generalinspektion vorzulegen; 
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c) bei Änderungen an den vorhandenen abwasserrelevanten Kücheneinrichtungsgegenstän-

den die Nenngröße des Abscheiders unverzüglich neu bestimmen zu lassen und den 
Nachweis über die Neubestimmung der Nenngröße dem Verband unverzüglich vorzule-
gen; 

 
d) die Nachweise über die fachgerecht erfolgten Leerungen des Abscheiders dem Verband 

unaufgefordert unverzüglich, spätestens innerhalb von zehn Tagen nach erfolgter Leerung, 
vorzulegen; 

 
e) die Nachweise über die erfolgten Leerungen des Abscheiders für die Dauer von drei Jahren 

aufzubewahren und diese auf Verlangen dem Verband vorzulegen; 
 

f) vorhandene und erworbene Sachkundezertifikate sowie Nachweise, die die sachkundigen 
Personen benennen, dem Verband unverzüglich vorzulegen; 

 
g) die endgültige Stilllegung von Abscheidern unter Vorlage des Stilllegungsberichts und des 

Nachweises über die erfolgte Leerung vor der Stilllegung dem Verband innerhalb eines 
Monats nach der Stilllegung anzuzeigen. 

 
(5) Das Abscheidegut ist in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen 

und darf der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung nicht zugeführt werden. 
 

(6) Soweit dieser Paragraf keine abweichenden Regelungen trifft, bleibt § 13 unberührt. 
 

§15   Sicherung gegen Rückstau, Hebeanlagen 

 
(1) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der öffentlichen Einrichtung hat sich jede/r Grundstück-

seigentümer/in selbst zu schützen. Aus Schäden, die durch Rückstau entstehen, können Ersatz-
ansprüche gegen den Verband nicht hergeleitet werden. Der/Die Grundstückseigentümer/in hat 
den Verband außerdem von Schadensersatzansprüchen Dritter aufgrund von Rückstau freizu-
halten. 
 

(2) Die Rückstauebene ist die Straßenoberkante vor dem anzuschließenden Grundstück. Dies gilt 
auch für den zulässigen Maximalstand in Behältern von Kleinpumpwerken. 

 
(3) Unter der Rückstauebene liegende Räume, Schächte, Schmutzwasserabläufe usw. müssen ge-

mäß DIN 1986 gegen Rückstau abgesichert sein. Die Sperrvorrichtungen sind dauernd geschlos-
sen zu halten und dürfen nur bei Bedarf geöffnet werden. Wo die Absperrvorrichtungen nicht 
dauernd geschlossen sein können oder die angrenzenden Räume unbedingt gegen Rückstau 
geschützt werden müssen (z. B. Wohnungen, gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebensmittel 
oder andere wertvolle Güter), hat der/die Grundstückseigentümer/in das Abwasser mit einer au-
tomatisch arbeitenden Hebeanlage bis über die Rückstauebene zu heben und dann in die öffent-
liche Einrichtung zu leiten. 

 
(4) Besteht zur öffentlichen Einrichtung kein natürliches Gefälle, so kann der Verband vom/von der 

Grundstückseigentümer/in den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des 
Grundstücks verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwas-
sers bei einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Planung und Aus-
führung der öffentlichen Einrichtung nicht möglich oder technisch oder wirtschaftlich nicht zumut-
bar ist. Die Hebeanlage ist Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
§16   Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Der Verband ist berechtigt, jederzeit die Grundstücksentwässerungsanlage darauf zu überprüfen 

oder überprüfen zu lassen, ob die Einleitungsbedingungen sowie die sonstigen Bestimmungen 
dieser Satzung eingehalten werden. Er kann zu diesem Zweck auch jederzeit Proben des Ab-
wassers entnehmen und untersuchen oder Messgeräte in den öffentlichen oder privaten Schäch-
ten oder Inspektionsöffnungen installieren. Soweit Schächte oder Inspektionsöffnungen nicht vor-
handen sind, ist der Verband berechtigt, die zur Messung erforderlichen Einrichtungen einzu-
bauen. Die Kosten für diese Überwachungsmaßnahmen hat der/die Grundstückseigentümer/in 
zu tragen. 
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(2) Der Verband oder Beauftragte des Verbandes sind berechtigt, notwendige Maßnahmen zur Prü-

fung der Grundstücksentwässerungsanlage oder zur Beseitigung von Störungen anzuordnen, 
insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Abwasser zu überprüfen und Proben zu ent-
nehmen. 

 
(3) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, 

Schächte, Inspektionsöffnungen, Rückstausicherungen müssen zugänglich sein. 
 

(4) Soweit das Grundstück an die öffentliche Einrichtung angeschlossen ist, kann der Verband 
dem/der Grundstückseigentümer/in die Eigenüberwachung für die Grundstücksentwässerungs-
anlage und für das auf dem Grundstück anfallende Abwasser nebst Vorlagepflicht der Untersu-
chungsergebnisse auferlegen sowie die Duldung und Kostentragung für eine regelmäßige Über-
wachung durch den Verband festsetzen. Der Verband ist berechtigt, Art und Umfang der Eigen-
überwachung zu bestimmen. 

 
(5) Der/die Grundstückseigentümer/in hat die Grundstücksentwässerungsanlage auf Anforderung 

des Verbandes erstmals auf Dichtheit zu überprüfen. 
 

(6) Der Verband kann, über die in der DIN 1986 Teil 30 geforderten Dichtheitsprüfungen hinaus, 
zusätzliche Dichtheitsprüfungen anordnen, wenn es dafür eine sachliche Rechtfertigung gibt, ins-
besondere, wenn das Grundstück in einem Gebiet mit hohem Fremdwasseranteil liegt oder kon-
krete Erkenntnisse vorliegen, dass die Grundstücksentwässerungsanlage etwa durch Wurzelein-
wuchs, wiederholte Abflussstörungen oder Fehlanschlüsse undicht ist. 

 
§ 17   Maßnahmen an zur öffentlichen Einrichtung gehörenden 

Abwasseranlagen 

 
Zur öffentlichen Einrichtung gehörende Anlagen dürfen nur von Beauftragten des Verbandes oder mit 
Zustimmung des Verbandes betreten werden. Eingriffe an solchen Anlagen sind unzulässig. 
 

§ 18   Anzeigepflichten 

 
(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§ 3 bzw. § 4), so hat 

der/die Grundstückseigentümer/in dies unverzüglich dem Verband mitzuteilen. 
 

(2) Gelangen Stoffe im Sinne von § 8 Abs. 1 oder Abs. 2 oder sonst gefährliche oder schädliche 
Stoffe in die Grundstücksentwässerungsanlage oder in die öffentliche Einrichtung, so hat der/die 
Grundstückseigentümer/in dies dem Verband unverzüglich – mündlich oder fernmündlich, an-
schließend zudem schriftlich – mitzuteilen. 

 
(3) Der/die Grundstückseigentümer/in hat Betriebsstörungen oder Mängel am Grundstücksan-

schluss (z. B. Undichtwerden, Verstopfungen, Verunreinigungen) sowie an der Grundstücksent-
wässerungsanlage unverzüglich – mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich – 
dem Verband mitzuteilen. 

 
(4) Beim Wechsel des Eigentums an einem Grundstück hat der/die bisherige Grundstückseigentü-

mer/in die Rechtsänderung unverzüglich dem Verband mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung ist auch 
der/die neue Grundstückseigentümer/in verpflichtet. 

 
(5) Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, dem Verband die für die Prüfung der Grund-

stücksentwässerungsanlage und des Abwassers erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 

§ 19   Zutrittsrechte 

 
Der/die Grundstückseigentümer/in hat dem Verband und Beauftragten des Verbandes zur Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlage oder auf dem Grundstück befindlicher Anlagen, die zur öffentlichen 
Einrichtung gehören, zur Beseitigung von Störungen sowie zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und 
Pflichten nach dieser Satzung jederzeit ungehindert Zutritt zu allen auf dem Grundstück befindlichen, 
der Abwasserbeseitigung dienenden Anlagen sowie den Abwasseranfallstellen zu gewähren. 
  



Amtsblatt für den Landkreis Diepholz  Nr. 57/2022 vom 23.12.2022 
Seite 77 

 
§ 20   Altanlagen 

 
(1) Anlagen, die vor dem Anschluss an die öffentliche Einrichtung der Beseitigung des auf dem 

Grundstück anfallenden Schmutzwassers dienten, und die nicht als Bestandteil der angeschlos-
senen Grundstücksentwässerungsanlage genehmigt sind, hat der/die Grundstückseigentümer/in 
binnen sechs Monaten ab dem Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasser-
beseitigung hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung auf seine Kosten so herzurichten, dass 
sie für die Aufnahme oder Ableitung von Abwasser nicht mehr benutzt werden können. 
 

(2) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, hat der/die Grundstückseigentümer/in den An-
schluss zu schließen. 

 
§ 21   Befreiungen 

 
(1) Der Verband kann von Bestimmungen dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahme vorsehen, 

Befreiung erteilen, wenn die Durchführung der Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 
 

(2) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter 
dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. 

 
§ 22   Haftung 

 
(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln entstehen, 

haftet der/die Verursacher/in. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliches 
Abwasser oder sonstige Stoffe in die öffentliche Einrichtung eingeleitet werden. Ferner hat der/die 
Verursacher/in den Verband von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere deswegen bei 
ihm geltend machen. 
 

(2) Der/die Grundstückseigentümer/in haftet außerdem neben dem/der Verursacher/in für alle Schä-
den und Nachteile, die dem Verband durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwäs-
serungsanlage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen. 

 
(3) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung die Erhöhung der Abwas-

serabgabe (§ 4 Abs. 4 AbwAG) verursacht, hat dem Verband den erhöhten Betrag der Abwas-
serabgabe zu erstatten. 

 
(4) Mehrere Verursacher/innen haften als Gesamtschuldner/innen. 

 
(5) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von 

 
a) Rückstau in der öffentlichen Einrichtung, z. B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frostschä-

den oder Schneeschmelze; 
 

b) Betriebsstörungen, z. B. Ausfall eines Pumpwerkes; 
 

c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung; 
 

d) zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen Einrichtung, z. B. bei Reinigungsarbeiten im Stra-
ßenkanal oder Ausführung von Anschlussarbeiten; 

 
hat der/die Grundstückseigentümer/in einen Anspruch auf Schadensersatz nur, soweit die einge-
tretenen Schäden vom Verband schuldhaft verursacht worden sind. Andernfalls hat der/die 
Grundstückseigentümer/in den Verband von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere 
deswegen bei ihm geltend machen. 
 

(6) Im Übrigen ist die Haftung des Verbandes sowie seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für 
schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 
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a) Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; 

 
b) der schuldhaften Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Abwasserbeseitigungsverhält-

nis, d. h. solcher Pflichten deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Rechts-
verhältnisses überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der/die Grundstücksei-
gentümer/in regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

 
(7) Im Falle einer Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Abwasserbeseitigungsverhältnis, wel-

che nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung des Verban-
des sowie seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen auf den Schaden, den der Verband bei 
Erlass der Satzung als mögliche Folge der Pflichtverletzung vorausgesehen hat oder unter Be-
rücksichtigung der Umstände, die er kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 
 

(8) Die Haftung des Verbandes nach zwingenden gesetzlichen Regelungen bleibt unberührt. Der/die 
Grundstückseigentümer/in hat dem Verband einen Schaden unverzüglich mitzuteilen. 

 
§ 23   Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-

zes (NKomVG) i. V. m. § 4 Abs. 1 Satz 2 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Wasserverbandsgesetz (Nds. AGWVG) in der jeweils gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
 
a) entgegen § 3 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentliche 

Einrichtung anschließen lässt; 
 

b) entgegen § 3 Abs. 6 oder § 4 Abs. 5 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die öffentliche 
Einrichtung einleitet; 

 
c) die Grundstücksentwässerungsanlage entgegen dem nach § 9 genehmigten Entwässe-

rungsantrag ausführt; 
 

d) entgegen § 10 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Einrichtung oder die 
Änderung der Entwässerungsgenehmigung nicht beantragt; 

 
e) entgegen § 7 oder § 8 Abwasser oder Stoffe einleitet, die einem Einleitungsverbot unter-

liegen oder nicht den Einleitungswerten entsprechen; 
 

f) entgegen § 12 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage oder Teile hiervon vor der 
angekündigten Überprüfung in Betrieb nimmt oder Rohrgräben vor der Überprüfung ver-
füllt; 

 
g) entgegen § 12 Abs. 4 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht ordnungsgemäß be-

treibt; 
 

h) entgegen § 13 eine Vorbehandlungsanlage nicht oder nicht ordnungsgemäß betreibt; 
 

i) entgegen § 14 einen Abscheider nicht oder nicht ordnungsgemäß betreibt oder entgegen 
§ 14 Abs. 4 seinen Nachweispflichten nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt; 

 
j) entgegen § 17 zur öffentlichen Einrichtung gehörende Anlagen betritt oder sonstige Maß-

nahmen an ihnen vornimmt; 
 

k) entgegen § 18 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt 
 

l) entgegen § 19 dem Verband und dessen Beauftragten nicht ungehindert Zutritt zu den auf 
dem Grundstück befindlichen Anlagen gewährt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000 Euro geahndet werden. 
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§ 24   Übergangsregelung 

 
(1) Vor Inkrafttreten dieser Satzung erteilte Entwässerungsgenehmigungen gelten fort. 

 
(2) Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Verfahren auf Erteilung oder Änderung einer Ent-

wässerungsgenehmigung bzw. Anschluss- oder Änderungserlaubnis werden nach den Vorschrif-
ten dieser Satzung weitergeführt. 

 
(3) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Voraussetzungen der Anschlussverpflichtung 

gegeben sind und das Grundstück noch nicht an die öffentliche Einrichtung angeschlossen ist, ist 
der Entwässerungsantrag gemäß § 10 spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten einzu-
reichen. 

 
§ 25   Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig treten die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen 
des Verbandes für die Abwasserbeseitigung i. d. F. vom 13.11.2016 im Geltungsbereich dieser Satzung 
sowie die Besondere Regelung für die Stadt Bassum i. d. F. vom 01.01.2021 außer Kraft, soweit sie die 
zentrale Schmutzwasserbeseitigung und die Niederschlagswasserbeseitigung regeln. 

 
 

Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die 
Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung 

(Abgabensatzung zentrale Abwasserbeseitigung) für das Gebiet der 
Stadt Bassum 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz 
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2018 (Nds. 
GVBl. S. 66) i. V. m. § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. 
GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578) i. V. m. 
den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) und i. V. m. den §§ 2, 5, 6, 8 und 11 ff. des Nieder-
sächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) sowie i. V. m. dem Vertrag 
zur Übernahme und Durchführung der Abwasserbeseitigung der Stadt Bassum durch den OOWV zwi-
schen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband und der Stadt Bassum vom 19.12.2000 sowie 
der Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung über die Übertragung der Befugnis zum Erlass von 
Satzungen und der Erhebung von öffentlich-rechtlichen Abgaben in Bezug auf die Abwasserbeseiti-
gungspflicht vom 20.07./22.07.2021 zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 19.12.2000 zwischen dem 
Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband und der Stadt Bassum, hat die Verbandsversammlung 
des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV, im Folgenden „Verband“) am 01.11.2022 
folgende Satzung beschlossen: 
 

Abschnitt I. Allgemeines 
 

§ 1   Anwendungsbereich 

 
(1) Der Verband betreibt nach Maßgabe seiner Satzung über die zentrale Abwasserbeseitigung für 

das Gebiet der Stadt Bassum in der jeweils gültigen Fassung eine öffentliche Einrichtung zur 
zentralen Abwasserbeseitigung. 

 

(2) Zur Finanzierung der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung erhebt der Ver-
band nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung die folgenden Abgaben: 

 

a) Benutzungsgebühren, 
 

b) Beiträge und 
 

c) Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse. 
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(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts.  
 
(4) Abwasser nach dieser Satzung ist Abwasser im Sinne der Satzung über die zentrale Abwasser-

beseitigung für das Gebiet der Stadt Bassum. 
 

Abschnitt II. Benutzungsgebühren 
 

§ 2   Grundsatz und Gegenstand der Gebührenpflicht 

 
(1) Der Verband erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung zur 

zentralen Abwasserbeseitigung Benutzungsgebühren. 
 
(2) Die Benutzungsgebühren setzen sich zusammen aus einer Grundgebühr, einer Mengengebühr 

sowie bei stark verschmutztem Schmutzwasser einem Starkverschmutzerzuschlag.  
 

§ 3   Gebührenmaßstab der Grundgebühr 

 
Die Grundgebühr bemisst sich nach der Nennweite des Trinkwasserhausanschlusses und der Anzahl 
der zu entsorgenden wirtschaftlichen Einheiten. Als wirtschaftliche Einheit gelten einzelne oder mehrere 
Räume, die eigenständig genutzt werden können und zu diesem Zweck jeweils mit Küche oder Koch-
gelegenheit bzw. Wasserversorgung und Sanitäreinrichtung ausgestattet sind. Wirtschaftliche Einheiten 
sind beispielsweise Wohnungen, (Ferien-)Appartements, Gewerbebetriebe, Arzt- und Anwaltspraxen, 
öffentliche Einrichtungen. 
 

§ 4   Gebührenmaßstab der Mengengebühr 

 
(1) Die Mengengebühr bemisst sich nach der Schmutzwassermenge, die von einem Grundstück in 

die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung gelangt. Berechnungseinheit für 
die Mengengebühr ist ein Kubikmeter Schmutzwasser. 

 
(2) Als in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung gelangt, gilt die durch eine 

Schmutzwassermesseinrichtung gemessene, tatsächlich eingeleitete Schmutzwassermenge. 
Soweit keine Schmutzwassermesseinrichtung vorhanden ist, gelten als in die öffentliche Einrich-
tung zur zentralen Abwasserbeseitigung gelangt 

 
a) die auf dem Grundstück aus den öffentlichen Wasserversorgungsanlagen entnommenen 

Frischwassermengen, und 
 
b) die aus Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen und anderen Eigengewinnungsanlagen auf 

dem Grundstück gewonnenen oder dem Grundstück sonst zugeführten Wassermengen. 
 
(3) Für die Wassermengen nach Abs. 2 lit. a) sind die durch die Messeinrichtungen gemessenen und 

abgelesenen Werte oder die sonst im Rahmen der öffentlichen Wasserversorgung festgestellten 
Werte maßgeblich. Liegen dem Verband diese Werte nicht vor oder werden die Mengen zu ab-
weichenden Stichtagen ermittelt, kann der Verband verlangen, dass der/die Gebührenpflichtige 
die Messeinrichtungen abliest und dem Verband die abgelesenen Werte schriftlich oder elektro-
nisch mitteilt; der Verband ist auch berechtigt, die Messeinrichtungen selbst abzulesen. 

 
(4) Die Wassermengen nach Abs. 2 lit. b) hat der/die Gebührenpflichtige dem Verband jeweils bis 

31.01. eines Jahres für das vorangegangene Kalenderjahr unter Vorlage der gemäß Abs. 6 die-
ses Paragrafen erforderlichen Nachweise schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. 

 
(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbe-

seitigung gelangt sind, werden auf schriftlichen oder elektronischen Antrag des/der Gebühren-
pflichtigen abgesetzt. Der Antrag ist jeweils bis 31.01. eines Jahres für das vorangegangene Ka-
lenderjahr unter Vorlage der gemäß Abs. 6 dieses Paragrafen erforderlichen Nachweise zu stel-
len. 
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(6) Die Wassermengen nach Abs. 2 lit. b) und nach Abs. 5 sind vom/von der Gebührenpflichtigen 

wie folgt nachzuweisen: 
 

a) Grundsätzlich erfolgt der Nachweis durch geeignete Messeinrichtungen, die den Bestim-
mungen des Mess- und Eichgesetzes entsprechen müssen. Die Messeinrichtungen hat 
der/die Gebührenpflichtige auf eigene Kosten einbauen und auswechseln zu lassen. Einbau 
und Auswechslung der Messeinrichtungen hat der/die Gebührenpflichtige dem Verband un-
verzüglich anzuzeigen. Mit dem Einbau, der Auswechslung und der Verplombung der Mes-
seinrichtungen hat der/die Gebührenpflichtige ein in das Installateurverzeichnis eines Was-
serversorgers oder Abwasserbeseitigers eingetragenes Installationsunternehmen zu beauf-
tragen. Der/Die Gebührenpflichtige hat die Messeinrichtungen jeweils zum Ende eines Ka-
lenderjahres und vor Auswechslung der Messeinrichtung abzulesen und die abgelesenen 
Werte schriftlich festzuhalten. Der Verband ist berechtigt, die Messeinrichtungen abzulesen 
und zu überprüfen.  

 

b) Ist der Einbau von Messeinrichtungen nicht möglich oder nicht zumutbar, so kann der Ver-
band den Nachweis mittels Vorlage prüffähiger Unterlagen gestatten. 

 
(7) Der Verband ist berechtigt, die Schmutzwassermengen nach Abs. 2 zu schätzen, wenn sie nicht 

anders ermittelt werden können oder objektive Zweifel an den durch Messeinrichtungen festge-
stellten Wasser- oder Schmutzwassermengen bestehen.  

 
§ 5   Gebührensätze für Grund- und Mengengebühr 

 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jede wirtschaftliche Einheit auf dem Grundstück 6,25 Euro pro Mo-
nat. 

 

(2) Bei einer Nennweite des Trinkwasserhausanschlusses ab 50 mm erhöht sich die Grundgebühr 
für die erste an diesen Anschluss angeschlossene wirtschaftliche Einheit auf folgenden Betrag:  

 

50 mm: 9,75 Euro  
 

80 mm: 24,95 Euro  
 

100 mm: 39,00 Euro 
  
125-150 mm: 87,75 Euro 
 

ab 200 mm: 156,00 Euro  
 

Dies gilt nur, soweit ein Anschluss der jeweiligen Nennweite für die erste an diesen Anschluss 
angeschlossene wirtschaftliche Einheit erforderlich ist. 

 
(3) Die Mengengebühr beträgt 4,32 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser. 
 

§ 6   Starkverschmutzerzuschlag 
 

(1) Für Schmutzwasser, das gegenüber durchschnittlichem häuslichem Schmutzwasser einen höhe-
ren Verschmutzungsgrad aufweist, wird ein Starkverschmutzerzuschlag erhoben. 

 

(2) Ein gegenüber durchschnittlichem häuslichem Schmutzwasser höherer Verschmutzungsgrad 
des Schmutzwassers im Sinne des Abs. 1 liegt vor, wenn der chemische Sauerstoffbedarf (CSB) 
des Schmutzwassers einen Wert von 1000 mg/l überschreitet. 

 

(3) Der CSB-Wert des Schmutzwassers wird für den jeweiligen Erhebungszeitraum durch den Mit-
telwert aus mindestens sechs qualifizierten Stichproben oder Mischproben während des Erhe-
bungszeitraums an der Einleitstelle in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseiti-
gung ermittelt. Die qualifizierte Stichprobe umfasst mindestens fünf Stichproben, die – in einem 
Zeitraum von höchstens zwei Stunden im Abstand von nicht weniger als zwei Minuten entnom-
men – gemischt werden. Es gelten die Messverfahren nach der Verordnung über Anforderungen 
an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung – AbwV) in der jeweils gülti-
gen Fassung oder gleichwertige Verfahren im Sinne von § 4 Abs. 2 AbwV. Die Messergebnisse 
sind dem Gebührenpflichtigen mitzuteilen, sofern diese dem Gebührenpflichtigen nicht bereits 
vorliegen.  
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(4) Der Starkverschmutzerzuschlag berechnet sich nach der für die Mengengebühr maßgeblichen 

Schmutzwassermenge und dem CSB-Wert des Schmutzwassers wie folgt: 
 

Z = M * (x * CSB/1000 + y) – M 
 

In dieser Formel bedeuten 
 
Z  Starkverschmutzerzuschlag in Euro/m³, 
 
M Mengengebühr in Euro/m³, 
 
CSB nach Abs. 3 dieses Paragrafen ermittelter CSB-Wert (in mg/l), 
 
x  schmutzfrachtabhängiger Gebührenanteil (0,278), 
 
y  mengenabhängiger Gebührenanteil (0,722). 

 
§ 7   Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht besteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Einrichtung zur zentralen 

Abwasserbeseitigung angeschlossen ist oder in diese entwässert. 
 
(2) Die Gebührenpflicht endet, wenn von dem Grundstück dauerhaft kein Abwasser mehr in die öf-

fentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung gelangen kann und der Anschluss nach-
weislich fachgerecht beseitigt bzw. verschlossen wurde. 

 
(3) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht während eines Erhebungszeitraums, so wird die Grund-

gebühr zeitanteilig und die Mengengebühren sowie ein eventueller Starkverschmutzerzuschlag 
nach den gemäß den Vorgaben des § 4 und § 6 dieser Satzung für den betreffenden Zeitraum 
zu ermittelnden in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung gelangten 
Schmutzwassermengen berechnet. 

 
§ 8   Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der/die Eigentümer/in des Grundstücks im Zeitpunkt der Inanspruchnahme 

der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung. Im Falle eines Erbbaurechts tritt 
der/die Erbbauberechtigte an die Stelle des/der Grundstückseigentümers/in. Besteht ein Nieß-
brauchrecht oder sonstiges dingliches Nutzungsrecht an dem Grundstück, sind auch die Inhaber 
dieser Rechte gebührenpflichtig. 

 
(2) Ist Grundstückeigentümer eine Gemeinschaft von Wohnungs- bzw. Teileigentümern im Sinne des 

Wohnungseigentumsgesetzes (WEG), so ist die Wohnungseigentümergemeinschaft Gebühren-
pflichtiger.  

 
(3) Mehrere Gebührenpflichtige für ein Grundstück sind Gesamtschuldner.  
 

§ 9   Erhebungszeitraum, Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der 
Gebühr; Abschlagszahlungen 

 
(1) Erhebungszeitraum für die Benutzungsgebühren ist das Kalenderjahr.  
 
(2) Die Gebührenschuld entsteht mit Ablauf des Erhebungszeitraumes. 
 
(3) Die Benutzungsgebühren und Abschlagszahlungen auf diese werden durch Bescheide festge-

setzt. 
 
(4) Die Benutzungsgebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Festsetzungsbescheids fällig. 
 
(5) Auf die Benutzungsgebühren für den jeweiligen Erhebungszeitraum sind monatliche Abschlags-

zahlungen zu leisten. Die Abschlagszahlungen sind jeweils zum 21. eines Monats fällig. Die Höhe 
der Abschlagszahlungen bemisst sich nach der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung 
zur zentralen Abwasserbeseitigung im letzten abgerechneten Erhebungszeitraum. Für den ersten 
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Erhebungszeitraum nach dieser Satzung bemisst sich die Höhe der Abschlagszahlungen nach 
der Inanspruchnahme der Abwasseranlage des Verbandes im vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraum. Hat die Inanspruchnahme durch den Gebührenpflichtigen erst nach dessen Ende be-
gonnen, bemisst sich die Höhe der Abschlagszahlungen nach der Inanspruchnahme der öffentli-
chen Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung in vergleichbaren Fällen. Nach Ende des 
Erhebungszeitraums werden die Benutzungsgebühren endgültig festgesetzt.  

 
Abschnitt III. Beiträge 

 
§ 10   Grundsatz und Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Gebühren oder auf andere Weise gedeckt 

wird, für die Herstellung seiner öffentlichen Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung Bei-
träge in Form eines Schmutzwasserbeitrags zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung bezüglich der 
Schmutzwasserbeseitigung gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile und eines Nieder-
schlagswasserbeitrags zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der öffent-
lichen Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung bezüglich der Niederschlagswasserbesei-
tigung gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile. 

 
(2) Der Beitragspflicht für Schmutzwasser unterliegen Grundstücke, die bezüglich der Schmutzwas-

serbeseitigung an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung angeschlossen 
werden können und für die 

 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich 

genutzt werden dürfen,  
 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrs-
auffassung Bauland sind und baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen,  

 

c) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht.  
 
(3) Der Beitragspflicht für Niederschlagswasser unterliegen Grundstücke, die bezüglich der Nieder-

schlagswasserbeseitigung an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung an-
geschlossen werden können und für die 

 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich 

genutzt werden dürfen,  
 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrs-
auffassung Bauland sind und baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen,  

 

c) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht. 
  
(4) Wird ein Grundstück bezüglich der Schmutzwasserbeseitigung und/oder der Niederschlagswas-

serbeseitigung an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung tatsächlich an-
geschlossen, so unterliegt es insoweit der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen 
des Abs. 2 bzw. des Abs. 3 nicht erfüllt sind.  

 
§ 11   Beitragsmaßstab Schmutzwasser 

 

(1) Der Beitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet. Zur Ermittlung des Beitra-
ges werden für das erste Vollgeschoss 25 % und für jedes weitere Vollgeschoss 15 % der Grund-
stücksfläche in Ansatz gebracht. In tatsächlich bestehenden (§ 34 des Baugesetzbuches 
(BauGB)) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebieten (§ 7 der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO)) wird abweichend hiervon für das erste Vollgeschoss 50 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 50 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht.  

 

(2) Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse 
sind. Ist die Vollgeschosszahl im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) wegen der 
Besonderheiten des Bauwerkes im Einzelfall nicht feststellbar, so werden bei industriell genutzten 
Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstü-
cken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.  
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(3) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,  
 
1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Gesamtfläche des Grund-

stücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;  
 
2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und  
 

a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, – sofern 
sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich 
oder gewerblich nutzbar ist;  

 
b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – 

die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche oder ge-
werbliche Nutzung festgesetzt ist;  

 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei Grundstücken, die über 

die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, – sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen 
– die Fläche im Satzungsbereich, wenn diese baulich oder gewerblich genutzt werden kann;  

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die nicht 

unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,  
 

a) wenn sie insgesamt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,  

 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Außen-

bereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die 
Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer Linie, die in einem gleichmäßigen 
Abstand von 50 m dazu verläuft;  

 
5. die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer Linie 
hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder ge-
werblichen Nutzung entspricht;  

 
6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB eine sonstige Nutzung als 

Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung 
festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping- oder Festplätze; nicht aber Flä-
chen für die Landwirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, 75 % der Grundstücksflä-
che;  

 
7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Sportplatz 

oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
(§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungs-
plan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft fest-
gesetzt ist, die Grundfläche der an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung 
bezüglich Schmutzwasser angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 
(GRZ) 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei 
bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt;  

 
8. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die öffentliche 

Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung bezüglich Schmutzwasser angeschlossenen 
Baulichkeiten, bei denen nach den Bestimmungen der Satzung über die zentrale Abwasserbe-
seitigung in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung einzuleitendes 
Schmutzwasser anfällt, geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwän-
den der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt;  
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9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine rechtsverbindliche Fachplanung 

(Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher), die Fläche des 
Grundstücks, auf die sich die rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan o-
der ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flächen unberücksichtigt bleiben, die nicht 
abwasserrelevant nutzbar sind.  

 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt bei Grundstücken,  
 
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (Abs. 3 Nr. 1 und  

Nr. 2) 
 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;  
 

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen 
festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. v. § 11 Abs. 3 
BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzu-
lässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen 
ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;  

 
c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen 

Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzu-
lässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer 
Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;  

 
d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet werden dürfen, 

die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;  
 

e) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der bau-
lichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, wenn  

 
          aa)   für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festge- 
                  setzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,  
 
          bb)  für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet festgesetzt  
                  ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,  
 
          cc)  sie in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung überwiegend  
                   festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach  
                   lit. a) – c);  

 
2. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung 

festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplätze sowie 
Friedhöfe) oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, die 
Zahl von einem Vollgeschoss;  
 

3. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) und e) sowie nach Nr. 2 oder 
die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschrit-
ten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich 
vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c);  
 

4. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 3 Nr. 4), wenn sie  

 
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,  

 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollge-

schosse;  
 
5. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der Vollgeschosse der an-

geschlossenen Baulichkeit;  
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6. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund einer rechtsverbindlichen Fachplanung 

(vgl. Abs. 3 Nr. 9) abwasserrelevant nutzbar sind,  
 

a) die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollgeschosse  
 

b) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn die Fachplanung keine 
Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält,  

 
jeweils bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Nr. 9,  

 
7. mit Kirchengebäuden die Zahl von einem Vollgeschoss. 
 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder § 35 Abs. 

6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der Vollgeschosse die Vorschriften entsprechend 
anzuwenden, wie sie bestehen für  

 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 

getroffen sind,  
 
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zu-

lässige Nutzungsmaß enthält.  
 

§ 12   Beitragsmaßstab Niederschlagswasser 

 
(1) Der Beitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet. Zur Ermittlung des Beitra-

ges wird die Grundstücksfläche mit der Grundflächenzahl vervielfacht.  
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 
  
1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Gesamtfläche des Grund-

stücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;  
 
2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und  
 

a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, - sofern 
sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich 
oder gewerblich nutzbar ist;  

 
b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – 

die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche oder ge-
werbliche Nutzung festgesetzt ist;  

 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) liegen sowie bei 

Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, – sofern sie nicht 
unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Satzungsbereich, wenn diese baulich oder gewerblich 
genutzt werden kann;  

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die nicht 

unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,  
 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,  

 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Außen-

bereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die 
Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer Linie, die in einem gleichmäßigen 
Abstand von 50 m dazu verläuft;  

 
5. die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer Linie 
hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder ge-
werblichen Nutzung entspricht;  
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6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB sonstige Nutzung als Wo-

chenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung 
festgesetzt ist oder die tatsächlich so genutzt werden (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, 
Camping- oder Festplätze sowie Sportplätze und Friedhöfe), sowie bei Grundstücken, für die 
durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB eine Nutzung als Fläche für die 
Landwirtschaft festgesetzt ist, 75 % der Grundstücksfläche;  

 
7. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die öffentliche 

Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung 
angeschlossenen Baulichkeiten, bei denen nach den Bestimmungen der Satzung über die zent-
rale Abwasserbeseitigung einzuleitendes Niederschlagswasser anfällt, geteilt durch die Grund-
flächenzahl (GRZ 0,2). Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, 
dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleich-
mäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt;  

 
8. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine rechtsverbindliche Fachplanung 

(Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.), die Fläche des 
Grundstücks, auf die sich die rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan o-
der ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flächen unberücksichtigt bleiben, die ab-
wasserrelevant nicht nutzbar sind.  

 
(3) Als Grundflächenzahl nach Abs. 1 gilt:  
 
1. soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Grundflächenzahl,  
 
2. soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan eine Grundflächenzahl nicht 

bestimmt ist, die folgenden Werte:  
 

a) Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus- und Campingplatzgebiete 0,2  
 

b) Wohn-, Dorf-, Misch- und Ferienhausgebiete 0,4  
 

c) Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete im Sinne von § 11 BauNVO 0,8  
 

d) Kerngebiete 1,0 
 

Die Gebietseinordnung gemäß Ziff. 2 richtet sich für Grundstücke, die im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes liegen, nach der Festsetzung im Bebauungsplan und für Grundstücke, die in-
nerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), nach der vorhande-
nen Bebauung in der näheren Umgebung. 

 
3. für Sport- und Festplätze sowie für selbständige Garagen- und Einstellplatzgrundstücke 1,0  
 
4. für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), Grundstücke für die durch Bebauungsplan land-

wirtschaftliche Nutzung festgesetzt ist und bei Friedhofgrundstücken und Schwimmbädern 0,2  
 
5. für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), die aufgrund einer rechtsverbindlichen Fach-

planung abwasserrelevant nutzbar sind – bezogen auf die Fläche nach Abs. 2 1,0  
 
(4) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder § 35 Abs. 

6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Grundflächenzahl die Vorschriften entsprechend an-
zuwenden, wie sie bestehen für  

 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 

getroffen sind,  
 
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zu-

lässige Nutzungsmaß enthält, wobei dann einheitlich die Grundflächenzahl von 0,4 gilt. 
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§ 13   Beitragssatz 

 
(1) Der Beitragssatz für Schmutzwasser beträgt 6,98 Euro je m² nach § 11 maßgebliche Fläche.  
 
(2) Der Beitragssatz für Niederschlagswasser beträgt 1,46 Euro je m² nach § 12 maßgebliche Flä-

che. 
 

§ 14   Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer/in 

des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle des/der 
Eigentümer/in der/die Erbbauberechtigte beitragspflichtig.  

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige für ein Grundstück sind Gesamtschuldner.  
 
(3) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer/innen nur 

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  
 

§ 15   Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit des Beitrags;  
Vorausleistungen 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. Die beitragsfä-

hige Maßnahme ist beendet, wenn die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung 
einschließlich des Grundstücksanschlusses bezüglich der Schmutzwasserbeseitigung (Schmutz-
wasserbeitrag) bzw. bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung (Niederschlagswasserbei-
trag) betriebsfertig hergestellt ist. 

  
(2) Im Falle des § 10 Abs. 2 und 3 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss der 

auf dem Grundstück vorhandenen Baulichkeit an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwas-
serbeseitigung bezüglich der Schmutzwasserbeseitigung (Schmutzwasserbeitrag) bzw. bezüg-
lich der Niederschlagswasserbeseitigung (Niederschlagswasserbeitrag).  

 
(3) Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald 

mit der Durchführung der beitragsfähigen Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen 
werden nach dem für den Beitrag geltenden Maßstab erhoben. Die Vorausleistung ist mit der 
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der/die Vorausleistende nicht beitrags-
pflichtig ist. 

 
(4) Beiträge und Vorausleistungen auf diese werden durch Bescheide festgesetzt und sind einen 

Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.  
 

§ 16   Ablösung 

 
(1) In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung des 

Schmutzwasserbeitrags und/oder des Niederschlagswasserbeitrags durch Vertrag vereinbart 
werden. 

  
(2) Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 11 bis § 13 bestimmten Beitrags-

maßstabs und Beitragssatzes zu ermitteln. 
  
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.  

 
Abschnitt IV. Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

 
§ 17   Gegenstand und Maßstab der Kostenerstattungspflicht 

 
Die Aufwendungen für die Herstellung des Grundstücksanschlusses für ein Grundstück sowie für die 
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung eines Grundstücksanschlusses sind dem Verband in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu ersetzen.  
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§ 18   Erstattungspflichtiger 

 
(1) Erstattungspflichtiger ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Kostenerstattungsbescheides 

Eigentümer/in des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
an Stelle der Eigentümerin oder des Eigentümers der/die Erbbauberechtigte erstattungspflichtig.  

 
(2) Sind mehrere Grundstücke über einen gemeinsamen Grundstücksanschluss an die öffentliche 

Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung angeschlossen, sind alle Eigentümer/innen er-
stattungspflichtig. 

 
(3) Mehrere Erstattungspflichtige sind Gesamtschuldner. 
  
(4) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer/innen nur 

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil erstattungspflichtig.  
 

§ 19   Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenerstattung;  
Vorausleistungen 

 
(1) Die Kostenerstattungspflicht entsteht mit der Beendigung der jeweiligen Maßnahme.  
 
(2) Auf die künftige Kostenerstattungsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt wer-

den, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen 
betragen 50 % der voraussichtlich zu erstattenden Kosten. Die Vorausleistung ist mit der endgül-
tigen Kostenerstattungsschuld zu verrechnen, auch wenn der/die Vorausleistende nicht kosten-
erstattungspflichtig ist. 

 
(3) Der Kostenerstattungsbetrag und die Vorausleistung auf diesen werden durch Bescheide festge-

setzt und sind einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.  
 

Abschnitt V. Gemeinsame Bestimmungen 
 

§ 20   Zustellungsbevollmächtigte 

 
(1) Ist eine Gemeinschaft von Wohnungs- bzw. Teileigentümern im Sinne des Wohnungseigentums-

gesetzes (WEG) Grundstückseigentümer, so wird diese durch den Verwalter gemäß § 9b WEG 
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Die WEG hat dem Verband die Kontaktdaten des Ver-
walters mitzuteilen. Wird kein Verwalter bestellt, so wird die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer gemeinschaftlich durch die Wohnungseigentümer vertreten.  

 
(2) Bei mehreren nach dieser Satzung Abgabenpflichtigen für ein Grundstück sollen diese einen Be-

vollmächtigten für die Zustellung von Bescheiden nach dieser Satzung benennen.  
 

§ 21   Auskunfts- und Mitwirkungspflichten 

 
(1) Der/Die nach dieser Satzung Abgabenpflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung der für die 

Abgabenerhebung maßgeblichen Umstände verpflichtet. Er/Sie hat dem Verband die für die Ab-
gabenerhebung erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. 

 
(2) Der/Die nach dieser Satzung Abgabenpflichtige hat den Verband unverzüglich über Änderungen 

der für die Abgabenerhebung maßgeblichen Umstände zu informieren. 
 
(3) Werden für die Abgabenerhebung erforderliche Auskünfte verweigert oder sind sie aus sonstigen 

Gründen nicht zu erlangen, so kann der Verband die für die Ermittlung der Abgaben maßgebli-
chen Merkmale unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
Sachverständigen auf Kosten des/der Abgabenpflichtigen schätzen lassen.  

 
§ 22   Härtefallregelung 

 
Der Verband kann Abgaben im Sinne dieser Satzung ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Ein-
ziehung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. 
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§ 23   Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  
 

a) entgegen § 4 Abs. 6 dieser Satzung die erforderlichen Nachweise nicht erbringt, 
 

b) entgegen § 4 Abs. 6 lit. a) dieser Satzung den Einbau, die Auswechslung und die Verplom-
bung der Messeinrichtungen nicht durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserver-
sorgers oder Abwasserbeseitigers eingetragenes Installationsunternehmen vornehmen 
lässt, 

 
c) entgegen § 21 Abs. 1 dieser Satzung nicht an der Ermittlung der für die Abgabenerhebung 

maßgeblichen Umstände mitwirkt, Auskünfte nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder 
unrichtig erteilt oder Daten und Unterlagen nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder un-
richtig überlässt; 

 
d) entgegen § 21 Abs. 2 dieser Satzung den Verband über Änderungen der für die Abgaben-

erhebung maßgeblichen Umstände nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder unrichtig 
informiert. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 24   Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 
 

Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die 
Erhebung von Abgaben für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung 

(Abgabensatzung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung) 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz 
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2018 (Nds. 
GVBl. S. 66) i. V. m. § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. 
GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578) i. V. m. 
den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) und i. V. m. den §§ 2, 5 und 11 ff. des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) sowie i. V. m. den in der Anlage 
genannten vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband 
und den Mitgliedsgemeinden über die Übertragung der Aufgabe der öffentlichen Abwasserbeseitigung 
und über die Übertragung der Befugnis zum Erlass von Satzungen und der Erhebung von öffentlich-
rechtlichen Abgaben in Bezug auf die Abwasserbeseitigungspflicht hat die Verbandsversammlung des 
Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV, im Folgenden „Verband“) am 01.11.2022 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

§ 1   Anwendungsbereich 

 
(1) Der Verband betreibt nach Maßgabe seiner Satzung über die dezentrale Schmutzwasserbeseiti-

gung in der jeweils gültigen Fassung eine öffentliche Einrichtung zur dezentralen Schmutzwas-
serbeseitigung. 

 
(2) Zur Finanzierung der öffentlichen Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung erhebt 

der Verband nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung Benutzungsgebühren. 
 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts.  
 
(4) Schmutzwasser nach dieser Satzung ist Schmutzwasser im Sinne der Satzung über die dezent-

rale Schmutzwasserbeseitigung.  
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(5) Fäkalschlamm im Sinne dieser Satzung ist der in Kleinkläranlagen anfallende Schlamm.  
 
(6) Die in der Satzung genannte Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 2   Grundsatz und Gegenstand der Gebührenpflicht 

 
(1) Der Verband erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung zur 

dezentralen Schmutzwasserbeseitigung Benutzungsgebühren. 
 
(2) Die Benutzungsgebühren für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung setzen sich zusammen 

aus einer Grundgebühr und einer Mengengebühr. 
 

§ 3   Gebührenmaßstab der Grundgebühr 

 
Die Grundgebühr bemisst sich nach der Zahl der Abfuhren von Schmutzwasser aus abflusslosen Sam-
melgruben bzw. von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen von dem an die öffentliche Einrichtung zur 
dezentralen Schmutzwasserbeseitigung angeschlossenen Grundstück. Als Abfuhr in diesem Sinne gel-
ten auch durch den Gebührenpflichtigen verursachte vergebliche Anfahrten der Entsorgungsfahrzeuge.  
 

§ 4   Gebührenmaßstab der Mengengebühr 

 
(1) Die Mengengebühr bemisst sich nach der Schmutzwasser- bzw. Fäkalschlammmenge, die von 

einem Grundstück in die öffentliche Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung ge-
langt. Berechnungseinheit für die Mengengebühr ist ein Kubikmeter Schmutzwasser aus abfluss-
losen Sammelgruben und ein Kubikmeter Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen. 

 
(2) Als in die öffentliche Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung gelangt, gelten die 

bei der Entleerung der abflusslosen Sammelgrube bzw. der Kleinkläranlage gemessenen 
Schmutzwasser- bzw. Fäkalschlammmengen. 

 
(3) Der Verband ist berechtigt, die Schmutzwasser- bzw. Fäkalschlammmengen zu schätzen, wenn 

sie nicht anders ermittelt werden können oder objektive Zweifel an den durch Messeinrichtungen 
festgestellten Schmutzwasser- bzw. Fäkalschlammmengen bestehen. 

 
§ 5   Gebührensätze 

 
(1) Die Grundgebühr je Abfuhr aus abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen sowie für 

durch den Gebührenpflichtigen verursachte vergebliche Anfahrten der Entsorgungsfahrzeuge be-
trägt für Abfuhren montags bis freitags, außer an gesetzlichen Feiertagen, 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
81,62 Euro.  

 
(2) Die Grundgebühr je Abfuhr aus abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen sowie für 

durch den Gebührenpflichtigen verursachte vergebliche Anfahrten der Entsorgungsfahrzeuge be-
trägt für Abfuhren außerhalb der in Abs. 1 genannten Zeiten 163,24 Euro. Dies gilt nur, soweit die 
Abfuhr zu dieser Zeit durch den/die Grundstückseigentümer/in veranlasst wurde; anderenfalls 
bemisst sich die Grundgebühr nach Abs. 1. 

 
(3) Die Mengengebühr beträgt für Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben 15,17 Euro pro 

Kubikmeter Schmutzwasser. 
 
(4) Die Mengengebühr beträgt für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen 49,02 Euro pro Kubikmeter 

Fäkalschlamm. 
 

§ 6   Beginn der Gebührenpflicht 

 
Die Gebührenpflicht entsteht mit der Abfuhr von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben bzw. 
Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen. Im Falle von § 3 Satz 2 entsteht die Gebührenpflicht mit der vor-
zeitigen Beendigung der Abfuhr. 
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§ 7   Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist der/die Eigentümer/in des Grundstücks im Zeitpunkt der Inanspruchnahme 
der öffentlichen Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung. Im Falle eines Erbbau-
rechts tritt der/die Erbbauberechtigte an die Stelle des/der Grundstückseigentümers/in. Besteht 
ein Nießbrauchrecht oder sonstiges dingliches Nutzungsrecht an dem Grundstück, sind auch die 
Inhaber dieser Rechte gebührenpflichtig. 

 

(2) Ist Grundstückseigentümer eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern im Sinne des Woh-
nungseigentumsgesetzes (WEG), so ist die Wohnungseigentümergemeinschaft Gebührenpflich-
tiger. 

 

(3) Mehrere Gebührenpflichtige für ein Grundstück sind Gesamtschuldner. 
 

§ 8   Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr 
 

Die Benutzungsgebühren werden durch Bescheide festgesetzt und sind einen Monat nach Bekannt-
gabe des Festsetzungsbescheides fällig. 
 

§ 9   Zustellungsbevollmächtigte 
 

(1) Ist eine Gemeinschaft von Wohnungs- bzw. Teileigentümern im Sinne des Wohnungseigentums-
gesetzes (WEG) Grundstückseigentümer, so wird diese durch den Verwalter gemäß § 9b WEG 
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Die WEG hat dem Verband die Kontaktdaten des Ver-
walters mitzuteilen. Wird kein Verwalter bestellt, so wird die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer gemeinschaftlich durch die Wohnungseigentümer vertreten. 

 

(2) Bei mehreren Gebührenpflichtigen für ein Grundstück sollen diese einen Bevollmächtigten für die 
Zustellung des Gebührenbescheides benennen.  

 
§ 10   Auskunfts- und Mitwirkungspflichten 

 

(1) Der/Die nach dieser Satzung Gebührenpflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung der für die 
Gebührenerhebung maßgeblichen Umstände verpflichtet. Er/Sie hat dem Verband die für die Ge-
bührenerhebung erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. 

 

(2) Der/Die nach dieser Satzung Gebührenpflichtige hat den Verband unverzüglich über Änderungen 
der für die Gebührenerhebung maßgeblichen Umstände zu informieren. 

 

(3) Werden für die Gebührenerhebung erforderliche Auskünfte verweigert oder sind sie aus sonsti-
gen Gründen nicht zu erlangen, so kann der Verband die für die Ermittlung der Gebühren maß-
geblichen Merkmale unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch ei-
nen Sachverständigen auf Kosten des/der Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 

  
§ 11   Härtefallregelung 

 

Der Verband kann Abgaben im Sinne dieser Satzung ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Ein-
ziehung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. 
 

§ 12   Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  
 

a) entgegen § 10 Abs. 1 dieser Satzung nicht an der Ermittlung der für die Gebührenerhebung 
maßgeblichen Umstände mitwirkt, Auskünfte nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder 
unrichtig erteilt oder Daten und Unterlagen nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder un-
richtig überlässt; 

 

b) entgegen § 10 Abs. 2 dieser Satzung den Verband über Änderungen der für die Gebühren-
erhebung maßgeblichen Umstände nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder unrichtig 
informiert. 

   
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 13   Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
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Anlage – Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen  
                Wasserverband (Verband) und der jeweiligen Mitgliedsgemeinde 
 

Gemeinde Bakum Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ba-

kum durch den OOWV vom 11.12.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 11.12.2000, 

unterzeichnet am 21.12.2021/12.01.2022 

Gemeinde Barßel Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Barßel durch den OOWV vom 05.07.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 05.07.2004, 

unterzeichnet am 10.05./18.05.2021 

Stadt Bassum Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Bassum 

durch den OOWV vom 19.12.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 19.12.2000, 

unterzeichnet am 20.07./22.07.2021 

Gemeinde Berne Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Berne durch den OOWV vom 03.12.1998 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 03.12.1998, unterzeichnet am 

28.06./04.07.2022 

Gemeinde Bösel Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bö-

sel durch den OOWV vom 20.10.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 20.10.2000, 

unterzeichnet am 24.02./02.03.2021 

Stadt Brake Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Brake 

durch den OOWV vom 31.08.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 31.08.2000, 

unterzeichnet am 26.07./01.08.2021 

Gemeinde  

Butjadingen 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Butjadingen durch den OOWV vom 

20.12.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 20.12.2000, 

unterzeichnet am 09.07./14.07.2021 

Gemeinde Cappeln Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Cappeln durch den OOWV vom 03.12.2008 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 03.12.2008, 

unterzeichnet am 31.03./07.04.2021 

Stadt Damme Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Damme 

durch den OOWV vom 01.07.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 01.07.2004, 

unterzeichnet am 21.10./28.10.2021 

Stadt Dinklage Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Dinklage 

durch den OOWV vom 26.07.2005 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 26.07.2005, 

unterzeichnet am 28.12.2021/12.01.2022 

Stadt Elsfleth Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Elsfleth 

durch den OOWV vom 16.12./21.12.1998 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 29.03.1999, unterzeichnet am 

24.02./02.03.2021 

Samtgemeinde  

Esens 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Samtge-

meinde Esens durch den OOWV vom 

22.12.1999 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 22.12.1999, unterzeichnet am 

05.10./07.10.2022. 

Gemeinde  

Essen (Oldb.) 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Es-

sen (Oldb.) durch den OOWV vom 

24.06.1999 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 24.06.1999, unterzeichnet am 

25.03./31.03.2021 
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Gemeinde  

Ganderkesee 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Ganderkesee durch den OOWV vom 

22.04.2005 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 22.04.2005, unterzeichnet am 

20.07./26.07.2021 

Gemeinde Hagen 

im Bremischen 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ha-

gen im Bremischen durch den OOWV vom 

19.11.2002 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 19.11.2002, 

unterzeichnet am 21.01./25.01.2021 

Gemeinde Hatten Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Hatten durch den OOWV vom 21.02.2008 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 21.02.2008, 

unterzeichnet am 17.09./05.11.2021 

Gemeinde Holdorf Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Holdorf durch den OOWV vom 16.12.2003 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 16.12.2003, 

unterzeichnet am 19.10./21.10.2021 

Gemeinde Hude Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Hude durch den OOWV vom 28.10.1998 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 28.10.1998, unterzeichnet am 

04.08./09.08.2021 

Gemeinde Jade Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Jade durch den OOWV vom 26.11.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 26.11.2004, 

unterzeichnet am 10.08./23.08.2021 

Gemeinde Lastrup Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Lastrup durch den OOWV vom 07.05.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 07.05.2004, 

unterzeichnet am 12.07./19.07.2021 

Gemeinde  

Lemwerder 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Lemwerder durch den OOWV vom 

01.03.2005 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 01.03.2005, 

unterzeichnet am 20.07./26.07.2021 

Gemeinde Lindern Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lin-

dern durch den OOWV vom 02.12.2008 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 02.12.2008, 

unterzeichnet am 28.04./05.05.2021 

Stadt Lohne Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Lohne 

durch den OOWV vom 25.11.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 25.11.2004, 

unterzeichnet am 24.01./07.02.2022 

Gemeinde  

Molbergen 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Molbergen durch den OOWV vom 

15.12.2003 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 15.12.2003, 

unterzeichnet am 10.05./18.05.2021 

Stadt Oldenburg Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Olden-

burg durch den OOWV vom 20.12.2000 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 20.12.2000, unterzeichnet am 

15.07./04.08.2021 

Gemeinde 

Ovelgönne 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Ovelgönne durch den OOWV vom 

01.11.2001 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 01.11.2001, 

unterzeichnet am 27.05./31.05.2021 
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Gemeinde  

Saterland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Sa-

terland durch den OOWV vom 29.11.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 29.11.2004, 

unterzeichnet am 01.07./07.07.2021 

Gemeinde Stadland Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Stadland durch den OOWV vom 03.03.2000 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 03.03.2000, unterzeichnet am 

05.03./26.04.2021 

Gemeinde  

Südbrookmerland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Südbrookmerland durch den OOWV vom 

17.12.2002 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 17.12.2002, 

unterzeichnet am 08.07./13.07.2022 

Stadt Twistringen Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Twistrin-

gen durch den OOWV vom 07.07.2003 

Vereinbarung über die Übernahme der Nie-

derschlags- und Oberflächenentwässerung 

der Stadt Twistringen durch den OOWV im 

Rahmen der bestehenden Mitgliedschaft 

vom 09.11.2007 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 07.07.2003, 

unterzeichnet am 29.06./07.07.2021 

Stadt Varel Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Varel 

durch den OOWV vom 09.10.2006 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 09.10.2006, 

unterzeichnet am 23.11./30.11.2021 

Gemeinde  

Wangerland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Wangerland durch den OOWV vom 

12.07.2001 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Niederschlags- und Oberflächenentwäs-

serung der Gemeinde Wangerland durch 

den OOWV vom 23.10.2020 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 12.07.2001, 

unterzeichnet am 27.04./05.05.2021 
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Satzung über die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung des 
Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz 
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2018 (Nds. 
GVBl. S. 66) i. V. m. § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. 
GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578) und i. 
V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) sowie i. V. m. den vertraglichen Vereinbarun-
gen zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband und seinen Verbandsmitgliedern über 
die Übertragung der Aufgabe der öffentlichen Abwasserbeseitigung sowie über die Übertragung der 
Befugnis zum Erlass von Satzungen in Bezug auf die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß Anlage zu 
dieser Satzung hat die Verbandsversammlung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes 
(OOWV, im Folgenden „Verband“) am 01.11.2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1   Allgemeines 

 
(1) Der Verband betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur Beseitigung des im Gebiet der in der 

Anlage genannten Gemeinden und Städten anfallenden Schmutzwassers eine öffentliche Ein-
richtung zur Beseitigung des Inhalts von abflusslosen Sammelgruben und des in Kleinkläranlagen 
anfallenden Schlamms (dezentrale Schmutzwasserbeseitigung). 

 
(2) Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt mittels Einrichtungen und Vorkehrungen zur Abfuhr und 

Behandlung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben und des in Kleinkläranlagen 
anfallenden Schlamms (öffentliche Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung). 

 
(3) Art, Lage und Umfang der zur öffentlichen Einrichtung gehörenden Abwasseranlagen sowie den 

Zeitpunkt ihrer Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und sonstigen 
Änderung bestimmt der Verband. 

 
(4) Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach dieser Satzung kann sich der Verband, unabhängig davon, 

ob einzelne Satzungsbestimmungen hierzu konkrete Regelungen treffen, Dritter bedienen. 
 
(5) Die DIN-Normen und sonstigen außerrechtlichen Regelungen, auf die in dieser Satzung verwie-

sen wird, werden beim Verband verwahrt und können dort während der Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
 

(6) Die in dieser Satzung genannte Anlage ist Bestandteil der Satzung. 

 
§ 2   Begriffsbestimmungen 

 
(1) Die Schmutzwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Be-

handeln und Einleiten von Schmutzwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusam-
menhang mit der Schmutzwasserbeseitigung und die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfal-
lenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Schmutzwassers, soweit der 
Verband schmutzwasserbeseitigungspflichtig ist. 

 
(2) Die Entsorgung des Inhalts mobiler Toiletten (z. B. Chemietoiletten, „Dixi“-Toiletten, Bautoiletten) 

ist keine Schmutzwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung. 
 
(3) Schmutzwasser im Sinne dieser Satzung ist 
 

a) das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte Wasser (häusliches Schmutzwasser), 
 
b) das durch gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verun-

reinigte oder sonst in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (nichthäusliches Schmutz-
wasser). Ausgenommen ist das durch landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene Schmutz-
wasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzte Böden aufgebracht zu werden. 
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(4)     Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes. 
 
(5) Zur öffentlichen Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung gehören alle Vorkehrun-

gen und Einrichtungen für Abfuhr und Behandlung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sam-
melgruben und in Kleinkläranlagen anfallendem Schlamm außerhalb des zu entwässernden 
Grundstücks sowie die zur Erfüllung der dabei anfallenden Aufgaben eingesetzten Sachen und 
Personen bei dem Verband und dessen Beauftragten. 

 
(6) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Sammelgruben 

und Kleinkläranlagen sowie alle sonstigen Einrichtungen, die der Sammlung, Vorbehandlung, 
Prüfung, Rückhaltung, Ableitung und Reinigung des Schmutzwassers und des in Kleinkläranla-
gen anfallenden Schlamms auf dem Grundstück dienen.  

 
(7) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf den/die Grundstückseigentümer/in beziehen, gel-

ten die Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte, Nießbraucher/innen und sonstige 
dingliche Berechtigte. 

 
§ 3   Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

 
(1) Jeder/Jede Grundstückseigentümer/in ist berechtigt und verpflichtet, sein/ihr Grundstück nach 

Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung an die öffentliche Einrichtung zur dezentralen 
Schmutzwasserbeseitigung anzuschließen, soweit kein Recht und keine Pflicht zum Anschluss 
an eine öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung bestehen.  

 
(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 besteht, sobald auf dem Grundstück Schmutzwasser auf Dauer 

anfällt. Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Ge-
bäuden für den dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche 
oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der Bebauung des Grundstücks begonnen wurde. 

 
(3) Wenn und soweit ein Grundstück an die öffentliche Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasser-

beseitigung angeschlossen ist, ist der/die Grundstückseigentümer/in berechtigt und verpflichtet, 
alles in einer abflusslosen Sammelgrube anfallende Schmutzwasser bzw. allen in einer Kleinklär-
anlage anfallenden Schlamm – sofern nicht eine Einleitungsbeschränkung nach dieser Satzung 
besteht – der öffentlichen Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung zuzuführen. 

 
(4) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, soweit und solange der Anschluss oder die 

Benutzung technisch nicht möglich oder mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden 
oder der Verband an der Schmutzwasserbeseitigung durch höhere Gewalt oder sonstige Um-
stände, deren Beseitigung ihm nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. Der Verband kann 
den Anschluss bzw. die Benutzung zulassen, wenn dies technisch möglich ist und der/die Grund-
stückseigentümer/in die Mehrkosten, die mit dem Anschluss an die bzw. der Benutzung der öf-
fentlichen Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung verbunden sind, übernimmt 
und auf Verlangen des Verbandes angemessene Sicherheit leistet. 

 
(5) Der Verband kann die Schmutzwasserbeseitigung unterbrechen, soweit dies zur Vornahme be-

triebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der Verband hat jede Unterbrechung oder Unregel-
mäßigkeit der Schmutzwasserbeseitigung unverzüglich zu beheben. 

 
(6) Der Verband ist berechtigt, die Schmutzwasserbeseitigung zu verweigern,   
 

a) wenn die Verweigerung erforderlich ist, um eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit der 
Allgemeinheit abzuwenden, oder 

  
b) um zu gewährleisten, dass die Einleitungsbedingungen eingehalten werden, oder 
 
c) um zu gewährleisten, dass die Grundstücksentwässerungsanlage so betrieben wird, dass 

Störungen anderer Grundstückseigentümer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des 
Verbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Wasserversorgung ausgeschlossen 
sind. 

 
Der Verband nimmt die Schmutzwasserbeseitigung unverzüglich wieder auf, sobald die Gründe 
für die Verweigerung entfallen sind. 
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§ 4   Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang 

 
(1) Die Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang kann auf Antrag ausgesprochen wer-

den, wenn der Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Einrichtung zur dezentralen 
Schmutzwasserbeseitigung oder ihre Benutzung für den/die Grundstückseigentümer/in unter Be-
rücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist. Der Antrag soll schriftlich in-
nerhalb von vier Wochen nach der Aufforderung zum Anschluss bei dem Verband gestellt wer-
den. Für Befreiungsanträge gilt § 7 Abs. 2 entsprechend. Der Verband kann bei Bedarf Unterla-
gen nachfordern. 

 
(2) Die Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs 

und auf eine bestimmte Zeit auszusprechen. 
 

§ 5   Allgemeine Einleitungsbedingungen 

 
(1) Wenn eine Einleitung der Genehmigung nach § 58 WHG bedarf, treten die in dieser Genehmi-

gung vorgegebenen Werte und Anforderungen an die Stelle der in dieser Satzung festgelegten 
Einleitungsbedingungen, soweit diese über die in dieser Satzung festgelegten Einleitungsbedin-
gungen hinausgehen. Eine aufgrund § 58 WHG i. V. m. § 98 Abs. 1 NWG erteilte Genehmigung 
ersetzt im Übrigen nicht die Entwässerungsgenehmigung nach dieser Satzung. Der/Die Grund-
stückseigentümer/in ist verpflichtet, eine Ausfertigung der Genehmigung nach § 98 Abs. 1 NWG 
innerhalb eines Monats nach Zugang dem Verband auszuhändigen. 

 
(2) Schmutzwasser und in Kleinkläranlagen anfallender Schlamm darf nur über die Grundstücksent-

wässerungsanlage eingeleitet werden. 
 
(3) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwasser in unzulässiger Weise in die öffentliche Ein-

richtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung eingeleitet, ist der Verband berechtigt, auf 
Kosten des/der Grundstückseigentümers/in die dadurch entstehenden Schäden in den zur öffent-
lichen Einrichtung gehörenden Anlagen zu beseitigen. 

 
(4) Entspricht eine Einleitung nicht mehr den jeweils geltenden Einleitungsbedingungen, ist der/die 

Grundstückseigentümer/in verpflichtet, die Einleitung entsprechend auf seine/ihre Kosten anzu-
passen. Der Verband kann eine solche Anpassung verlangen und dafür eine angemessene Frist 
setzen. 

 
§ 6   Besondere Einleitungsbedingungen 

 
(1) In die öffentliche Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung dürfen keine Stoffe ein-

geleitet werden, die 
 

a) die zur öffentlichen Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung gehörende An-
lagen verstopfen oder zu Ablagerungen führen, 

 
b) giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden, 
 
c) Bau- und Werkstoffe der öffentlichen Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseiti-

gung in stärkerem Maße angreifen sowie 
 
d) die Abwasserreinigung und/oder die Schlammbeseitigung erschweren, 
 
e) die öffentliche Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung sonst gefährden oder 

ihren Betrieb erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 
 
f) sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken,  
 
g) die öffentliche Sicherheit gefährden, 
 
h) das in der öffentlichen Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung tätige Perso-

nal gefährden oder 
 
i) die angeschlossenen Grundstücke gefährden. 
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(2)     Das Verbot nach Abs. 1 gilt insbesondere für folgende Stoffe: 
 

a) Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fasern, 
Kunststoffe, Textilien, Feuchttücher, Hygieneartikel, grobes Papier u. ä. (diese Stoffe dürfen 
auch in zerkleinertem Zustand nicht eingeleitet werden); 

 
b) Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssige und später erhär-

tende Abfälle sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen; 
 
c) Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut, Molke und Futterreste aus der Tierhaltung; 
 
d) Kaltreiniger oder ähnliche Stoffe, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die Öl- 

und Fettabscheidung verhindern; 
 
e) Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette einschließlich des durch 

diese Stoffe verunreinigten Waschwassers; 
 
f) Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5 - 10), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phos-

gen, Schwefelwasserstoff; Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; 
Carbide, die Acetylen bilden; ausgesprochen toxische Stoffe; Schlämme aus Neutralisati-
ons-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanlagen; 

 
g) Inhalte von Chemietoiletten; 
 
h) nicht desinfiziertes Schmutzwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und me-

dizinischen Instituten; 
 
i) Grund-, Quell-, Drainage- und Kühlwasser; 
 
j) Medikamente und pharmazeutische Produkte; 
 
k) Schmutzwasser aus Schlachthöfen, deren Rückhaltesystem nicht den Anforderungen der 

Verordnung über das Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstra-
ten und Pflanzenhilfsmitteln (Düngemittelverordnung – DüMV) in der jeweils gültigen Fas-
sung entspricht; 

 
l) radioaktive Stoffe; 
 
m) Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Kläranlage oder 

des Gewässers führen; 
 
n) feuergefährliche oder explosive Stoffe; 
 
o) Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgung einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreiche-

rungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden 
Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlen-
wasserstoffe, polycyclische Aromate, Phenole; 

 
p) Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern 
 
q) Kondensate aus Feuerungsanlagen ab 100 kW. 

 
(3) Ausgenommen von Abs. 1 und 2 sind unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Schmutzwasser 

bzw. im in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamm in der Art und in der Menge, wie sie auch im 
Schmutzwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind. 

 
(4) Schmutzwasser sowie in Kleinkläranlagen anfallender Schlamm – insbesondere aus Gewerbe-

betrieben oder vergleichbaren Einrichtungen – darf, abgesehen von den übrigen Begrenzungen 
des Benutzungsrechts, nur eingeleitet werden, wenn es/er die in diesem Absatz genannten Ein-
leitungswerte nicht überschreitet. § 5 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt. 
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a) Allgemeine Parameter: 

 
aa) Temperatur: 35° C 
 
bb) pH-Wert: wenigstens: 6,5  
                      höchstens:  10,0  

 
b) Schwerflüchtige lipophile Stoffe: 300 mg/l   
 
c) Kohlenwasserstoffe: 

 
aa) Kohlenwasserstoffindex: 20 mg/l 
 
bb) Adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX): 1 mg/l 
 
cc) Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) als Summe aus Trichlorethen, 
      Tetrachlorethen, Dichlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, gerechnet als Chlor Cl: 0,5 mg/l  

 
d) Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) 

 
aa) Arsen (As) 0,5 mg/l 
 
bb) Blei (Pb) 1,0 mg/l 
 
cc) Cadmium (Cd) 0,5 mg/l 
 
dd) Chrom-6-wertig (Cr) 0,2 mg/l 
 
ee) Chrom (Cr) 1,0 mg/l 
 
ff) Kupfer (Cu) 1,0 mg/l 
 
gg) Nickel (Ni) 1,0 mg/l 
 
hh) Quecksilber (Hg) 0,1 mg/l 
 
ii) Selen (Se) 1,0 mg/l 
 
jj) Zink (Zn) 5,0 mg/l 
 
kk) Zinn (Sn) 5,0 mg/l  
 
ll) Kobalt (Co) 2,0 mg/l 
 
mm) Silber (Ag) 0,5 mg/l 
 
nn) Antimon (Sb) 0,5 mg/l 
 
oo) Barium (Ba) 5,0 mg/l 

 
e) Anorganische Stoffe (gelöst) 

 
aa) Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak (NH4-N+NH3-N) mit 100 mg/l 
 
bb) Phosphor, gesamt (P) 50 mg/l 
 
cc) Sulfid (S) 2 mg/l 

 
f) Organische Stoffe 

 
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 1.000 mg/l   
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(5) Für in Abs. 4 nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfall vom Verband 

festgesetzt, wenn dies von der Menge oder der Beschaffenheit des einzuleitenden Schmutzwas-
sers oder des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms her erforderlich ist, um eine ordnungs-
gemäße Abwasserbeseitigung sicherzustellen, soweit sie nicht als nach § 5 Abs. 1 Satz 1 fest-
gesetzt gelten. 

 
(6) Die in Abs. 4 genannten Einleitungswerte gelten am Ort des Anfalls des Schmutzwassers oder, 

wenn eine Vorbehandlung erfolgt, am Ablauf der Vorbehandlungsanlage vor der Vermischung 
mit anderem Abwasser. 

 
(7) Fällt auf dem Grundstück Schmutzwasser in Teilströmen mit erheblich unterschiedlicher Belas-

tung an, so können Anforderungen an einzelne Teilströme gestellt werden. 
 
(8) Der Verband kann die Einhaltung der Einleitungswerte nach dieser Satzung jederzeit überprüfen 

(§ 13 Abs. 1). Die Einleitungswerte beziehen sich auf die Analyse- und Messverfahren nach An-
lage 1 der Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwas-
serverordnung – AbwV) in der jeweils gültigen Fassung oder gleichwertige Verfahren im Sinne 
von § 4 Abs. 2 AbwV. 

 
(9) Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall – nur unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 

– zugelassen werden, wenn nach den Besonderheiten des Falles die schädlichen Stoffe und 
Eigenschaften des Schmutzwassers bzw. des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms inner-
halb dieser Grenzen für die öffentliche Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung, 
die darin beschäftigten Personen oder die Abwasserbehandlung vertretbar sind und es dem/der 
Grundstückseigentümer/in nicht zumutbar ist, die Einleitungswerte einzuhalten. 

 
(10) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht kommenden allgemein anerkannten Regeln 

der Technik Schmutzwasser zu verdünnen oder zu vermischen. 
 

§ 7   Pflicht zur Anzeige der Entwässerung 

 
(1) Der Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung und das 

Einleiten des Schmutzwassers bzw. des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms bedürfen der 
Anzeige (Entwässerungsanzeige). Änderungen der Grundstücksentwässerungsanlage sowie der 
der Entwässerungsanzeige zugrunde liegenden Schmutzwasserverhältnisse bzw. Verhältnisses 
des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms bedürfen ebenfalls einer Anzeige. 

 
(2) Anzeigen nach Abs. 1 hat der/die Grundstückseigentümer/in in Textform vorzunehmen. 
 
(3) Der Verband kann den Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasser-

beseitigung und das Einleiten des Schmutzwassers bzw. des in Kleinkläranlagen anfallenden 
Schlamms untersagen, wenn die angezeigte Entwässerung nicht den Anforderungen dieser Sat-
zung entspricht. 

 
(4) Er kann Untersuchungen der Beschaffenheit des Schmutzwassers und des in Kleinkläranlagen 

anfallenden Schlamms sowie Begutachtungen der Grundstücksentwässerungsanlage durch 
Sachverständige verlangen, sofern dies zur Entscheidung über eine Untersagung der Entwässe-
rung erforderlich erscheint. Die Kosten hat der/die Grundstückseigentümer/in zu tragen. 

 
(5) Die Entwässerungsanzeige gilt auch für und gegen die Rechtsnachfolger/innen des/der Grund-

stückseigentümers/in. Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den Bau oder 
Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sein 
sollten.  

 
(6) Vor Ablauf von drei Monaten nach der Entwässerungsanzeige darf mit der Herstellung oder Än-

derung der Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit der Ver-
band sein Einverständnis erteilt hat. 
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§ 8   Anforderungen an die Entwässerungsanzeige 

 
(1) Die Entwässerungsanzeige ist zum Zeitpunkt der Stellung des Antrages auf Baugenehmigung 

oder Vornahme der Bauanzeige bei dem Verband einzureichen. Bei allen anderen Vorhaben ist 
die Entwässerungsanzeige drei Monate vor deren geplantem Beginn einzureichen. 

 
Bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 62 NBauO ist die Entwässerungsanzeige mit dem 
Antrag auf Bestätigung der Gemeinde, dass die Erschließung im Sinne des § 30 BauGB gesichert 
ist, beim Verband vorzulegen. 

 
(2)      Die Entwässerungsanzeige hat zu enthalten: 
 

a) Angaben über Art und Bemessung der Grundstücksentwässerungsanlage; 
 
b) Nachweis der wasserbehördlichen Einleitungserlaubnis für die Grundstücksentwässerungs-

anlage; 
 
c) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab 

nicht kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben:  
 

- Gemarkung, Flur, Flurstück, Grundstücksgröße, Eigentümer,  
- Gemeinde/Ortsteil/Ortschaft, 
- Straße und Hausnummer,  
- vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstück,  
- Lage der Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Sammelgrube,  
- Lage der Entwässerungsleitungen außerhalb des Gebäudes mit Schächten,  
- Anfahrts- und Entleerungsmöglichkeiten für das Entsorgungsfahrzeug 

 
d) eine Beschreibung des gewerblichen Betriebs, dessen Schmutzwasser bzw. in einer Klein-

kläranlage anfallender Schlamm eingeleitet werden soll, nach Art und Umfang der Produk-
tion und der Anzahl der Beschäftigten sowie des voraussichtlich anfallenden Schmutzwas-
sers bzw. des voraussichtlich in einer Kleinkläranlage anfallenden Schlamms je nach Menge 
und Beschaffenheit; 

 
e) bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen Angaben über 

 
- Menge und Beschaffenheit des Schmutzwassers bzw. des in einer Kleinkläranlage  
     anfallenden Schlamms, 
- Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage, 
- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z. B. Schlamme, Feststoffe,  
     Leichtstoffe), 
- Anfallstelle des Schmutzwassers im Betrieb. 

 
(3) Schmutzwasserleitungen sind mit durchgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit gestri-

chelten Linien darzustellen, Mischwasserleitungen strichpunktiert. Später auszuführende Leitun-
gen sind zu punktieren.  

 
Folgende Farben sind dabei zu verwenden: 
 
-   für vorhandene Anlagen = schwarz  
-   für neue Anlagen = rot  
-   für abzubrechende Anlagen = gelb 

 
(4) Der Verband kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Beurteilung der Entwässerungs-

anlage erforderlich sind. 
 
(5) Für die Anzeige von Änderungen der Grundstücksentwässerungsanlage oder der der Entwässe-

rungsanzeige zugrunde liegenden Schmutzwasserverhältnisse bzw. Verhältnisse des in Klein-
kläranlagen anfallenden Schlamms nach § 7 Abs. 1 Satz 2 gelten Abs. 1 bis Abs. 4 entsprechend. 
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§ 9   Bau und Betrieb von abflusslosen Sammelgruben und  

Kleinkläranlagen 

 
(1) Abflusslose Sammelgruben und Kleinkläranlagen sind von dem/der Grundstückseigentümer/in 

nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und nach den Bestimmungen dieser Sat-
zung auf eigene Kosten zu errichten und zu betreiben. 

 
(2) Abflusslose Sammelgruben und Kleinkläranlagen sind so anzulegen und vorzuhalten, dass sie 

von den eingesetzten Entsorgungsfahrzeugen ungehindert angefahren und entleert werden kön-
nen. 

 
(3) Andere Anlagen als abflusslose Sammelgruben und Kleinkläranlagen sowie abflusslose Sam-

melgruben und Kleinkläranlagen, deren Inhalt der Nachweispflicht als Abfall gemäß der Nach-
weisverordnung (NachwV) unterliegt, werden vom Verband nicht entleert. 

 
(4) Wenn auf einem Grundstück Krankheitsfälle auftreten, die gemäß dem Infektionsschutzgesetz 

(IfSG) oder auf dessen Grundlage erlassener Rechtsvorschriften der zuständigen Behörde ange-
zeigt werden müssen und deren Erreger durch den Grubeninhalt übertragen werden können, so 
hat der/die Grundstückseigentümer/in den Inhalt der abflusslosen Sammelgrube oder Kleinklär-
anlage vor der Entleerung desinfizieren zu lassen. 

 
§ 10   Besondere Regelungen für abflusslose Sammelgruben 

 
(1) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf vom Verband oder durch von ihm Beauftragte 

entleert. Mehrkammerabsetzgruben müssen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, ent-
leert werden. Mehrkammerausfaulgruben müssen mindestens im zweijährigen Abstand entleert 
werden. Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, damit 
eine Entleerung rechtzeitig erfolgen kann. Insbesondere hat er/sie die Notwendigkeit einer Ent-
leerung gegenüber dem Verband rechtzeitig – mindestens drei Wochen vorher – anzuzeigen. 

 
(2) Der Verband oder von ihm Beauftragte geben die Entleerungstermine bekannt. Die Bekanntgabe 

kann öffentlich geschehen. Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, alle Vorkehrungen 
zu treffen, dass die Entleerung zum festgesetzten Zeitpunkt erfolgen kann. 

 
§ 11   Besondere Regelungen für Kleinkläranlagen 

 
(1) Kleinkläranlagen werden vom Verband oder durch von ihm Beauftragte bedarfsgerecht und nach 

den anerkannten Regeln der Technik entleert. 
 
(2) Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden 

Schlamms ist, dass durch den/die Grundstückseigentümer/in die Durchführung regelmäßiger 
fachgerechter Messungen/Untersuchungen sichergestellt wird, anhand derer die Notwendigkeit 
einer Abfuhr des in der Kleinkläranlage angefallenen Schlamms beurteilt werden kann. Diese 
haben nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, jedoch mindestens einmal im Jahr, 
zu erfolgen. Die Ergebnisse dieser Messungen/Untersuchungen sind dem Verband innerhalb von 
14 Tagen mitzuteilen. 

 
(3) Eine Entleerung der Vorklärung hat bedarfsgerecht zu erfolgen. 
 
(4) Der Verband oder von ihm Beauftragte geben die Entleerungstermine bekannt. Die Bekanntgabe 

kann öffentlich geschehen. Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, alle Vorkehrungen 
zu treffen, dass die Entleerung zum festgesetzten Zeitpunkt erfolgen kann. 

 
§ 12   Vorbehandlungsanlagen 

 
(1) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Schmutzwasser bzw. der in Kleinkläranlagen anfal-

lende Schlamm nicht den Anforderungen dieser Satzung entspricht, so hat der/die Grundstücks-
eigentümer/in geeignete Vorbehandlungsanlagen zu erstellen und zu betreiben.  
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(2) Vorbehandlungsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Schädlichkeit des 

Schmutzwassers bzw. des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms so gering gehalten wird, 
wie das bei Anwendung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Tech-
nik möglich ist. Enthält das Schmutzwasser Stoffe im Sinne von § 6 Abs. 1 oder 2 und liegt kein 
Fall des § 6 Abs. 3 vor, ist eine Vorbehandlung nach dem Stand der Technik erforderlich. 

 
(3) Hinter der Vorbehandlungsanlage muss in der Ablaufleitung eine Probeentnahmestelle vorhan-

den sein. 
 
(4) Die in der Vorbehandlungsanlage anfallenden Leichtstoffe, Feststoffe oder Schlämme hat der/die 

Grundstückseigentümer/in rechtzeitig und regelmäßig zu entnehmen.  
 
(5) Der Verband kann verlangen, dass der/die Grundstückseigentümer/in eine Person bestimmt und 

dem Verband in Textform benennt, die für die Bedienung der Vorbehandlungsanlage verantwort-
lich ist. Ein Wechsel der Person ist dem Verband anzuzeigen.  

 
(6) Der/die Grundstückseigentümer/in hat durch Eigenkontrollen zu gewährleisten, dass die Einlei-

tungswerte gemäß § 6 Abs. 4 für vorbehandeltes Schmutzwasser bzw. in Kleinkläranlagen anfal-
lenden Schlamm eingehalten werden und die in dieser Satzung von der Einleitung ausgeschlos-
senen Stoffe nicht in die öffentliche Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung ge-
langen. Über die Eigenkontrollen hat der/die Grundstückseigentümer/in ein Betriebstagebuch zu 
führen, das jederzeit vom Verband eingesehen werden kann.  

 
(7) Der Verband kann Maßnahmen zur Rückhaltung des Schmutzwassers oder von Schmutzwas-

serteilströmen verlangen, wenn die Vorbehandlung zeitweise unzureichend erfolgt. 
 

§ 13   Fett- und Ölabscheider 

 
(1) Sofern mit dem Schmutzwasser entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 Leichtflüssigkeiten, wie z. B. Benzin, 

Benzol, Öle oder Fette mit abgeschwemmt werden können, hat der/die Grundstückseigentü-
mer/in in die Grundstücksentwässerungsanlage Abscheider einzuschalten und zu benutzen. 

 
(2) Für Herstellung, Güteüberwachung, Einbau und Betrieb von Abscheidern sowie die Ermittlung 

der Nenngrößen gelten für Abscheider für Leichtflüssigkeiten die DIN EN 858-1 sowie die DIN 
EN 858-2 jeweils i. V. m. mit der DIN 1999-100 und für Abscheider für Fette die DIN EN 1825-1 
sowie die DIN EN 1825-2 jeweils i. V. m. der DIN 4040-100 in der jeweils gültigen Fassung. Die 
Ermittlung der Nenngröße für Abscheider für Fette hat nach den vorhandenen abwasserrelevan-
ten Kücheneinrichtungsgegenständen und nach der Art des Betriebes gemäß DIN EN 1825-2 in 
der jeweils gültigen Fassung zu erfolgen. Bei Änderungen an den vorhandenen abwasserrele-
vanten Kücheneinrichtungsgegenständen ist die Nenngröße unverzüglich neu zu bestimmen. Die 
Ermittlung der Nenngröße der Abscheider kann auch nach Art des Betriebes gemäß DIN EN 
1825-2 in ihrer jeweils gültigen Fassung erfolgen. Maßgeblich ist der größere Abflusswert Qs 
einschließlich aller Erschwernisfaktoren. Bei Änderungen an den vorhandenen, abwasserrele-
vanten Kücheneinrichtungsgegenständen ist die Nenngröße unverzüglich neu zu bestimmen. Der 
Einbauort der Abscheider ist so auszuwählen, dass die Entsorgungsfahrzeuge ungehindert an-
fahren und den Inhalt der Anlagen entsorgen können. Der Verband kann darüber hinausgehende 
Anforderungen an den Bau der Abscheider stellen, wenn dies im Einzelfall zum Schutz der öf-
fentlichen Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung geboten ist.  

 
(3) Die Abscheider für Fette sind durch den/die Grundstückseigentümer/in gemäß den Regelungen 

der DIN EN 1825-2 i. V. m. der DIN 4040-100 in der jeweils gültigen Fassung zu betreiben. Ins-
besondere ist der/die Grundstückseigentümer/in verpflichtet, 

 
a) vor Inbetriebnahme des Abscheiders eine Generalinspektion durchführen zu lassen; 
 
b) die Generalinspektion/Inbetriebnahmeprüfung des Abscheiders in regelmäßigen Abständen 

von nicht länger als fünf Jahren zu wiederholen; 
 
c) den Abscheider einmal im Kalenderjahr durch einen Sachkundigen warten zu lassen; 
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d) den Abscheider mit dem dazugehörigen Schlammfang nach Vorgabe der DIN EN-Normen 

in regelmäßigen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal im Quartal und darüber hinaus 
bei besonderem Bedarf, komplett zu leeren, zu reinigen und bis zum Überlauf wieder mit 
Wasser zu befüllen. Im Einzelfall kann der Verband abweichende Leerungsintervalle vorge-
ben, sofern diese zum ordnungsgemäßen Betrieb des Abscheiders notwendig sind. 

 
(4) Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, den zum Betrieb eines Abscheiders für Fette 

notwendigen Nachweispflichten nachzukommen. Insbesondere ist er/sie verpflichtet, 
 

a) die Inbetriebnahme von Abscheidern innerhalb eines Monats nach der erfolgten Inbetrieb-
nahme dem Verband anzuzeigen; der Anzeige über die Inbetriebnahme ist der Nachweis 
über eine erfolgte Generalinspektion beizufügen; 

 
b) den Nachweis über die in regelmäßigen Abständen von nicht länger als fünf Jahren zu wie-

derholende Generalinspektion dem Verband innerhalb eines Monats nach der erfolgten Ge-
neralinspektion vorzulegen; 

 
c) bei Änderungen an den vorhandenen abwasserrelevanten Kücheneinrichtungsgegenstän-

den die Nenngröße des Abscheiders unverzüglich neu bestimmen zu lassen und den Nach-
weis über die Neubestimmung der Nenngröße dem Verband unverzüglich vorzulegen; 

 
d) die Nachweise über die fachgerecht erfolgten Leerungen des Abscheiders dem Verband 

unaufgefordert unverzüglich, spätestens innerhalb von zehn Tagen nach erfolgter Leerung, 
vorzulegen; 

 
e) die Nachweise über die erfolgten Leerungen des Abscheiders für die Dauer von drei Jahren 

aufzubewahren und diese auf Verlangen dem Verband vorzulegen; 
 
f) vorhandene und erworbene Sachkundezertifikate sowie Nachweise, die die sachkundigen 

Personen benennen, dem Verband unverzüglich vorzulegen; 
 
g) die endgültige Stilllegung von Abscheidern unter Vorlage des Stilllegungsberichts und des 

Nachweises über die erfolgte Leerung vor der Stilllegung dem Verband innerhalb eines Mo-
nats nach der Stilllegung anzuzeigen. 

 
(5) Das Abscheidegut ist in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen 

und darf der öffentlichen Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung nicht zugeführt 
werden. 

 
(6) Soweit dieser Paragraf keine abweichenden Regelungen trifft, bleibt § 12 unberührt. 
 

§ 14   Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Der Verband ist berechtigt, jederzeit die Grundstücksentwässerungsanlagen darauf zu überprü-

fen oder überprüfen zu lassen, ob die Einleitungsbedingungen sowie die sonstigen Bestimmun-
gen dieser Satzung eingehalten werden. Er kann zu diesem Zweck auch jederzeit Proben des 
Schmutzwassers und des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms entnehmen und untersu-
chen oder Messgeräte in den öffentlichen oder privaten Schächten oder Inspektionsöffnungen 
installieren. Soweit Schächte oder Inspektionsöffnungen nicht vorhanden sind, ist der Verband 
berechtigt, die zur Messung erforderlichen Einrichtungen einzubauen. Die Kosten für diese Über-
wachungsmaßnahmen hat der/die Grundstückseigentümer/in zu tragen.  

 
(2) Der Verband oder Beauftragte des Verbandes sind berechtigt, notwendige Maßnahmen zur Prü-

fung der Grundstücksentwässerungsanlage oder zur Beseitigung von Störungen anzuordnen, 
insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Schmutzwasser bzw. den in Kleinkläranlagen 
anfallenden Schlamm zu überprüfen und Proben zu entnehmen. 

 
(3) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, 

Schächte, Inspektionsöffnungen, Rückstausicherungen sowie Schmutzwasserbehandlungsanla-
gen müssen zugänglich sein. 
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§ 15   Maßnahmen an zur öffentlichen Einrichtung zur dezentralen  

       Schmutzwasserbeseitigung gehörenden Abwasseranlagen 

 
Zur öffentlichen Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung gehörende Anlagen dürfen nur 
von Beauftragten des Verbandes oder mit Zustimmung des Verbandes betreten werden. Eingriffe an 
solchen Anlagen sind unzulässig. 
 

§ 16   Anzeigepflichten 

 
(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§ 3) so hat der/die 

Grundstückseigentümer/in dies unverzüglich dem Verband mitzuteilen. 
 
(2) Gelangen Stoffe im Sinne von § 6 Abs. 1 oder Abs. 2 oder sonst gefährliche oder schädliche 

Stoffe in die Grundstücksentwässerungsanlage oder in die öffentliche Einrichtung zur dezentralen 
Schmutzwasserbeseitigung, so hat der/die Grundstückseigentümer/in dies dem Verband unver-
züglich – mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich – mitzuteilen. 

 
(3) Der/die Grundstückseigentümer/in hat Betriebsstörungen oder Mängel an der Grundstücksent-

wässerungsanlage unverzüglich – mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich – 
dem Verband mitzuteilen. 

 
(4) Beim Wechsel des Eigentums an einem Grundstück hat der/die bisherige Grundstückseigentü-

mer/in die Rechtsänderung unverzüglich dem Verband mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung ist auch 
der/die neue Grundstückseigentümer/in verpflichtet.  

 
(5) Wenn Art und Menge des Schmutzwassers bzw. des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms 

sich erheblich ändern, so hat der/die Grundstückseigentümer/in oder der/die Nutzer/in dies un-
verzüglich dem Verband mitzuteilen. 

 
(6) Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, dem Verband die für die Prüfung der Grund-

stücksentwässerungsanlage und des Schmutzwassers bzw. des in Kleinkläranlagen anfallenden 
Schlamms erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
§ 17   Zutrittsrechte 

 
(1) Der/die Grundstückseigentümer/in hat dem Verband und Beauftragten des Verbandes zur Prü-

fung der Grundstücksentwässerungsanlage, zur Beseitigung von Störungen sowie zur Wahrneh-
mung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung jederzeit ungehindert Zutritt zu allen 
auf dem Grundstück befindlichen, der Schmutzwasserbeseitigung dienenden Anlagen sowie den 
Schmutzwasseranfallstellen zu gewähren. 

 
(2) Der/die Grundstückseigentümer/in hat dem Verband und den von ihm Beauftragten zum Zwecke 

der Entleerung der abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen ungehindert Zutritt zu sei-
nem Grundstück zu gewähren. 

 
§ 18   Befreiungen 

 
(1) Der Verband kann von Bestimmungen dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahme vorsehen, 

Befreiung erteilen, wenn die Durchführung der Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

 
(2) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter 

dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. 
 

§ 19   Haftung 

 
(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln entstehen, 

haftet der/die Verursacher/in. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliches 
Abwasser oder sonstige Stoffe in die öffentliche Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbe-
seitigung eingeleitet werden. Ferner hat der/die Verursacher/in den Verband von allen Ersatzan-
sprüchen freizustellen, die andere deswegen bei ihm geltend machen. 
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(2) Der/die Grundstückseigentümer/in haftet außerdem neben dem/der Verursacher/in für alle Schä-

den und Nachteile, die dem Verband durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwäs-
serungsanlage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen. 

 
(3) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung die Erhöhung der Abwas-

serabgabe (§ 4 Abs. 4 AbwAG) verursacht, hat dem Verband den erhöhten Betrag der Abwas-
serabgabe zu erstatten. 

 
(4) Mehrere Verursacher/innen haften als Gesamtschuldner/innen. 
 
(5) Im Übrigen ist die Haftung des Verbandes sowie seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für 

schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 

 
a) Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
 
b) der schuldhaften Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schmutzwasserbeseitigungs-

verhältnis, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Rechtsverhältnisses überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der/die Grund-
stückseigentümer/in regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

 
(6) Im Falle einer Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schmutzwasserbeseitigungsverhältnis, 

welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung des Ver-
bandes sowie seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen auf den Schaden, den der Verband bei 
Erlass der Satzung als mögliche Folge der Pflichtverletzung vorausgesehen hat oder unter Be-
rücksichtigung der Umstände, die er kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 

 
(7) Die Haftung des Verbandes nach zwingenden gesetzlichen Regelungen bleibt unberührt. Der/die 

Grundstückseigentümer/in hat dem Verband einen Schaden unverzüglich mitzuteilen. 
 
(8) Wenn bei der Entleerung von abflusslosen Sammelgruben oder der Entleerung von Kleinkläran-

lagen trotz erfolgter Anmeldung zur Entleerung infolge höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen 
oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entleerung erst verspätet durchgeführt werden 
kann oder eingeschränkt bzw. unterbrochen werden muss, hat der/die Grundstückseigentümer/in 
keinen Anspruch auf Schadensersatz. 

 
§ 20   Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-

zes (NKomVG) i. V. m. § 4 Abs. 1 Satz 2 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Wasserverbandsgesetz (Nds. AGWVG) in der jeweils gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

 
a) entgegen § 3 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentliche Einrichtung zur de-

zentralen Schmutzwasserbeseitigung anschließen lässt; 
 
b) entgegen § 3 Abs. 3 das bei ihm anfallende Schmutzwasser nicht in die öffentliche Einrich-

tung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung einleitet; 
 
c) entgegen § 5 oder § 6 Abwasser oder Stoffe einleitet, die einem Einleitungsverbot unterlie-

gen oder nicht den Einleitungswerten entsprechen; 
 
d) entgegen § 8 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Einrichtung zur dezent-

ralen Schmutzwasserbeseitigung oder die Änderung nicht anzeigt; 
 
e) entgegen § 9 Abs. 2 die Entleerung behindert; 
 
f) entgegen § 10 Abs. 1 die rechtzeitige Anzeige der Notwendigkeit einer Entleerung unterlässt 

oder die Entleerung selbst vornimmt oder durch nicht von dem Verband beauftragte Dritte 
vornehmen lässt; 
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g) entgegen § 11 Abs. 1 die Entleerung selbst vornimmt oder durch nicht von dem Verband 

beauftragte Dritte vornehmen lässt;  
 
h) entgegen § 12 eine Vorbehandlungsanlage nicht oder nicht ordnungsgemäß betreibt; 
 
i) entgegen § 13 einen Abscheider nicht oder nicht ordnungsgemäß betreibt oder entgegen  

§ 13 Abs. 4 seinen Nachweispflichten nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt;  
 
j) entgegen § 15 zur öffentlichen Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung ge-

hörende Anlagen betritt oder sonstige Maßnahmen an ihnen vornimmt; 
 
k) entgegen § 16 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt; 
 
l) entgegen § 17 dem Verband und dessen Beauftragten nicht ungehindert Zutritt zu den auf 

dem Grundstück befindlichen Anlagen gewährt. 
 
(2)     Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 21   Übergangsregelung 

 
(1) Vor Inkrafttreten der Satzung erfolgte Anzeigen der Entwässerung gelten als Entwässerungsan-

zeigen im Sinne dieser Satzung. 
 
(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Voraussetzungen der Anschlussverpflichtung 

gegeben sind und das Grundstück noch nicht an die öffentliche Einrichtung zur dezentralen 
Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen ist, ist die Entwässerungsanzeige gemäß § 8 dieser 
Satzung spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten einzureichen. 

 
§ 22   Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig treten die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen 
des Verbandes für die Abwasserbeseitigung i. d. F. vom 13.11.2016 im Geltungsbereich dieser Satzung 
sowie die Besonderen Regelungen für die in der Anlage zu dieser Satzung genannten Gemeinden und 
Städte in der jeweils zuletzt geltenden Fassung außer Kraft, soweit sie die dezentrale Schmutzwasser-
beseitigung regeln. 
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Anlage – Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen  
                Wasserverband (Verband) und der jeweiligen Mitgliedsgemeinde 

 

Gemeinde Bakum Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ba-

kum durch den OOWV vom 11.12.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 11.12.2000, 

unterzeichnet am 21.12.2021/12.01.2022 

Gemeinde Barßel Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Barßel durch den OOWV vom 05.07.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 05.07.2004, 

unterzeichnet am 10.05./18.05.2021 

Stadt Bassum Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Bassum 

durch den OOWV vom 19.12.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 19.12.2000, 

unterzeichnet am 20.07./22.07.2021 

Gemeinde Berne Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Berne durch den OOWV vom 03.12.1998 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 03.12.1998, unterzeichnet am 

28.06./04.07.2022 

Gemeinde Bösel Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bö-

sel durch den OOWV vom 20.10.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 20.10.2000, 

unterzeichnet am 24.02./02.03.2021 

Stadt Brake Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Brake 

durch den OOWV vom 31.08.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 31.08.2000, 

unterzeichnet am 26.07./01.08.2021 

Gemeinde  

Butjadingen 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Butjadingen durch den OOWV vom 

20.12.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 20.12.2000, 

unterzeichnet am 09.07./14.07.2021 

Gemeinde  

Cappeln 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Cappeln durch den OOWV vom 03.12.2008 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 03.12.2008, 

unterzeichnet am 31.03./07.04.2021 

Stadt Damme Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Damme 

durch den OOWV vom 01.07.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 01.07.2004, 

unterzeichnet am 21.10./28.10.2021 

Stadt Dinklage Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Dinklage 

durch den OOWV vom 26.07.2005 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 26.07.2005, 

unterzeichnet am 28.12.2021/12.01.2022 

Stadt Elsfleth Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Elsfleth 

durch den OOWV vom 16.12./21.12.1998 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 29.03.1999, unterzeichnet am 

24.02./02.03.2021 

Samtgemeinde  

Esens 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Samtgemein-

de Esens durch den OOWV vom 22.12.1999 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 22.12.1999, unterzeichnet am 

05.10. /07.10.2022. 

Gemeinde  

Essen (Oldb.) 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Es-

sen (Oldb.) durch den OOWV vom 

24.06.1999 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 24.06.1999, unterzeichnet am 

25.03./31.03.2021 
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Gemeinde  

Ganderkesee 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Ganderkesee durch den OOWV vom 

22.04.2005 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 22.04.2005, unterzeichnet am  

20.07./26.07.2021 

Gemeinde Hagen 

im Bremischen 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ha-

gen im Bremischen durch den OOWV vom 

19.11.2002 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 19.11.2002, 

unterzeichnet am 21.01./25.01.2021 

Gemeinde Hatten Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hat-

ten durch den OOWV vom 21.02.2008 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 21.02.2008, 

unterzeichnet am 17.09./05.11.2021 

Gemeinde Holdorf Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hol-

dorf durch den OOWV vom 16.12.2003 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 16.12.2003, 

unterzeichnet am 19.10./21.10.2021 

Gemeinde Hude Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Hude durch den OOWV vom 28.10.1998 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 28.10.1998, unterzeichnet am 

04.08./09.08.2021 

Gemeinde Jade Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Jade durch den OOWV vom 26.11.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 26.11.2004, 

unterzeichnet am 10.08./23.08.2021 

Gemeinde  

Lastrup 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Lastrup durch den OOWV vom 07.05.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 07.05.2004, 

unterzeichnet am 12.07./19.07.2021 

Gemeinde  

Lemwerder 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Lemwerder durch den OOWV vom 

01.03.2005 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 01.03.2005, 

unterzeichnet am 20.07./26.07.2021 

Gemeinde  

Lindern 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lin-

dern durch den OOWV vom 02.12.2008 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 02.12.2008, 

unterzeichnet am 28.04./05.05.2021 

Stadt Lohne Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Lohne 

durch den OOWV vom 25.11.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 25.11.2004, 

unterzeichnet am 24.01./07.02.2022 

Gemeinde  

Molbergen 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Mol-

bergen durch den OOWV vom 15.12.2003 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 15.12.2003, 

unterzeichnet am 10.05./18.05.2021 

Stadt Oldenburg Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Olden-

burg durch den OOWV vom 20.12.2000 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 20.12.2000, unterzeichnet am 

15.07./04.08.2021 

Gemeinde 

Ovelgönne 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Ovelgönne durch den OOWV vom 

01.11.2001 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 01.11.2001, 

unterzeichnet am 27.05./31.05.2021 
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Gemeinde  

Saterland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Sa-

terland durch den OOWV vom 29.11.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 29.11.2004, 

unterzeichnet am 01.07./07.07.2021 

Gemeinde  

Stadland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Stadland durch den OOWV vom 03.03.2000 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 03.03.2000, unterzeichnet am 

05.03./26.04.2021 

Gemeinde  

Südbrookmerland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Südbrookmerland durch den OOWV vom 

17.12.2002 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 17.12.2002, 

unterzeichnet am 08.07./13.07.2022 

Stadt Twistringen Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Twistrin-

gen durch den OOWV vom 07.07.2003 

Vereinbarung über die Übernahme der Nie-

derschlags- und Oberflächenentwässerung 

der Stadt Twistringen durch den OOWV im 

Rahmen der bestehenden Mitgliedschaft 

vom 09.11.2007 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 07.07.2003, 

unterzeichnet am 29.06./07.07.2021 

Stadt Varel Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Varel 

durch den OOWV vom 09.10.2006 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 09.10.2006, 

unterzeichnet am 23.11./30.11.2021 

Gemeinde  

Wangerland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Wangerland durch den OOWV vom 

12.07.2001 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Niederschlags- und Oberflächenentwäs-

serung der Gemeinde Wangerland durch 

den OOWV vom 23.10.2020 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 12.07.2001, 

unterzeichnet am 27.04./05.05.2021 
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Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die 
Erhebung von Verwaltungskosten (Verwaltungskostensatzung) 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz 
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2018 (Nds. 
GVBl. S. 66), i. V. m. § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 
(Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578) 
i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) und i. V. m. § 4 des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) sowie i. V. m. den in der Anlage genannten vertraglichen Verein-
barungen zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (Verband) und der jeweiligen 
Mitgliedsgemeinde hat die Verbandsversammlung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverban-
des am 01.11.2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1   Allgemeines 

 
(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten in Bezug auf die Abwasserbeseitigung 

werden nach dieser Satzung Gebühren und Auslagen – im nachfolgenden Kosten – erhoben, 
wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Verwaltungstätigkeiten sind auch Entschei-
dungen über förmliche Rechtsbehelfe. 

 
(2) Die Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwaltungs-

tätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit vor der Ent-
scheidung zurückgenommen wird. 

 
(3) Die Erhebung von Gebühren aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.  
 

§ 2   Kostentarif 

 
Die Höhe der Kosten bemisst sich unbeschadet des § 6 nach dem Kostentarif, der Bestandteil dieser 
Satzung ist. 
 

§ 3   Gebühren 

 
(1) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und Höchstsätze) 

bestimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des Verwaltungsaufwandes sowie 
der Wert des Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit zu berücksichtigen. 
Die Gebühr ist auf volle Euro abgerundet festzusetzen.  

 
(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenommen, so ist 

für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben.  
 
(3) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit 
 

a) ganz oder teilweise abgelehnt, 
 
b) zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist, 

 
so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden. 

 
(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter Unkennt-

nis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben. 
 
(5) Wird eine zunächst abgelehnte Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin vorgenommen, 

so wird die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet.  
 
(6) Soweit die Verwaltungstätigkeit der Umsatzsteuer unterliegt, ist die Umsatzsteuer in Höhe des 

jeweils maßgeblichen Steuersatzes zusätzlich zu den Gebühren vom Kostenschuldner zu zahlen. 
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§ 4   Rechtsbehelfsgebühren 

 

(1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über den 
Rechtsbehelf das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die angefochtene Entscheidung anzuset-
zen war. War für die Verwaltungstätigkeit keine Gebühr festzusetzen, so richtet sich die Gebühr 
nach Nr. 15 des Kostentarifs. 

 
(2) Wird dem Rechtsbehelf teilweise stattgegeben oder wird er ganz oder teilweise zurückgenom-

men, so ermäßigt sich die sich aus Absatz 1 ergebende Gebühr nach dem Umfang der Abwei-
sung oder der Rücknahme, im Falle der Rücknahme auf höchstens 25 Prozent.  

 
(3) Wird der Rechtsbehelfsbescheid ganz oder teilweise aufgehoben oder zurückgenommen, so sind 

die an den Verband gezahlten Rechtsbehelfskosten ganz oder teilweise zu erstatten, es sei denn, 
dass die Aufhebung allein auf unrichtigen oder unvollständigen Angaben desjenigen beruht, der 
den Rechtsbehelf eingelegt hat. 

 
§ 5   Gebührenbefreiungen 

 

(1) Gebühren werden nicht erhoben für 
 

a) mündliche Auskünfte, 
 

b) Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlass von Verwal-
tungskosten betreffen, 

 

c) Verwaltungstätigkeiten, zu denen in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Behörde im 
Lande, eine Behörde des Bundes oder die Behörde eines anderen Bundeslandes Anlass 
gegeben hat, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist, 

 

d) Verwaltungstätigkeiten, zu denen Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften des öffentlichen Rechts einschließlich ihrer öffentlich-rechtlichen Verbände, 
Anstalten und Stiftungen zur Durchführung von Zwecken im Sinne des § 54 Abgabenord-
nung Anlass gegeben haben, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen 
ist. 

 
(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann außer in den Absatz 1 genannten Fällen ganz oder teil-

weise abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 werden bei Entscheidungen über Rechtsbehelfe nicht angewendet. 
 

§ 6   Auslagen 
 

(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Amtshandlung und sonstigen Verwal-
tungstätigkeiten Auslagen notwendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind, so hat 
der Kostenschuldner sie zu erstatten; dies gilt auch, wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist.  

 
(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben: 
 

a) Portokosten für Zustellungen und Nachnahmen, 
 

b) Postgebühren für Zustellungen und Nachnahmen, 
 

c) Leistungen von Sachverständigen und Sachverständigengebühren, 
 

d) in Anspruch genommene Fremdleistungen, 
 

e) bei Verwaltungstätigkeiten entstehende Reisekosten, 
 

f) Beiträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit zu zahlen sind, 
 

g) Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen, 
 

h) Kosten der Ermittlung von Anschriften, 
 

i) Kosten der Beschaffung öffentlicher Urkunden und der Erstellung von Abschriften.  
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§ 7   Kostenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, wer zu der Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat. 
 
(2) Kostenschuldner nach § 4 ist derjenige, der den Rechtsbehelf eingelegt hat. 
 
(3) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 8   Entstehung der Gebührenschuld 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit. 
 
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden 

Betrages. 
 

§ 9   Festsetzung und Fälligkeit der Kosten 

 
(1) Die Kosten werden durch Bescheide festgesetzt und sind einen Monat nach Bekanntgabe des 

Bescheides fällig. 
 
(2) Verwaltungstätigkeiten können von der vorherigen Zahlung der Kosten oder von der Zahlung oder 

Sicherstellung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig gemacht werden. Soweit der 
Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, ist der die Kostenschuld übersteigende Betrag 
zu erstatten.  

 
§ 10   Anwendung des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes 

 
Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden nach § 4 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes die Vorschriften des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes sinngemäß 
Anwendung. 
 

§ 11   Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 

 
Kostentarif 
 

 Art der Amtshandlung Einheit Gebühr 

   mindestens höchstens 

1 Erteilung einer Entwässerungsgenehmigung zum An-

schluss an eine öffentliche Einrichtung zur Abwasser-

beseitigung 

Antrag 127,00 € 127,00 € 

2 Erteilung einer Genehmigung für die Einleitung von 

Abwasser mit höheren Einleitungswerten in eine öf-

fentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung 

Antrag 94,00 € 327,00 € 

3 Festsetzung niedriger Einleitungswerte für die Einlei-

tung von Abwasser in eine öffentliche Einrichtung zur 

Abwasserbeseitigung 

Antrag 94,00 € 327,00 € 

4 Erteilung einer Genehmigung zur Einleitung von Ab-

wasser in eine öffentliche Einrichtung zur Abwasser-

beseitigung unter Einhaltung abweichender Einlei-

tungsbedingungen, soweit keine Verwaltungsgebühr 

nach Ziffer 2 oder 3 erhoben wird 

Antrag 94,00 € 327,00 € 
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5 Entnahme und Untersuchung von Abwasserproben 

durch den OOWV zur Sicherstellung der Einhaltung 

der Vorgaben einer Abwasserbeseitigungssatzung 

Vorgang 124,00 € 124,00 € 

6 Entnahme von Abwasserproben durch den OOWV 

zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorgaben einer 

Abwasserbeseitigungssatzung 

Vorgang 76,00 € 76,00 € 

7 Entnahme und Untersuchung von Abwasserproben 

durch externe Labore zur Sicherstellung der Einhal-

tung der Vorgaben einer Abwasserbeseitigungssat-

zung 

Vorgang 17,00 € zzgl. 

Auslagenerstat-

tung 

17,00 € zzgl. 

Auslagenerstat-

tung 

8 Untersuchung von Abwasserproben durch externe 

Labore zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorga-

ben einer Niederschlagswasserbeseitigungssatzung, 

einer Satzung über die zentrale Schmutzwasserbe-

seitigung oder einer Satzung über die dezentrale 

Schmutzwasserbeseitigung 

Vorgang 17,00 € zzgl. 

Auslagenerstat-

tung 

17,00 € zzgl. 

Auslagenerstat-

tung 

9 Bearbeitung eines Antrags auf Absetzung von nach-

weislich nicht in eine öffentliche Einrichtung zur zent-

ralen Schmutzwasserbeseitigung gelangten Wasser-

mengen 

Antrag 12,00 € 12,00 € 

10 Übersendung einer Bescheidkopie über den Postweg Vorgang 18,00 € 18,00 € 

11 (Teil-)Befreiung vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang für eine öffentliche Einrichtung zur Abwasser-

beseitigung 

Antrag 80,00 € 80,00 € 

12 Genehmigung für die Einleitung von Grund-, Drai-

nage-, Kühl- und Niederschlagswasser in die öffentli-

che Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseiti-

gung 

Antrag 94,00 € 327,00 € 

13 Genehmigung für die Einleitung von Grund-, Drai-

nage- und Kühlwasser in die öffentliche Einrichtung 

zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung 

Antrag 95,00 € 330,00 € 

14 Erteilung einer Befreiung von den Bestimmungen ei-

ner Abwasserbeseitigungssatzung 

Antrag 276,00 € 276,00 € 

15 Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe, so-

weit § 4 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungskostensatzung 

keine Anwendung findet und der Rechtsbehelf erfolg-

los bleibt oder der Rechtsbehelf Erfolg hat, die ange-

fochtene Verwaltungstätigkeit aber aufgrund unrichti-

ger oder unvollständiger Angaben vorgenommen 

bzw. abgelehnt worden ist 

Vorgang 36,00 € 1291,00 € 

 
 
 

 
 
  



Amtsblatt für den Landkreis Diepholz  Nr. 57/2022 vom 23.12.2022 
Seite 116 

 

Anlage – Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen 
                Wasserverband (Verband) und der jeweiligen Mitgliedsgemeinde 

 

Gemeinde Bakum Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bakum 

durch den OOWV vom 11.12.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

11.12.2000, unterzeichnet am 

21.12.2021/12.01.2022 

Gemeinde Baltrum Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Baltrum 

durch den OOWV vom 11.10.2000 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenüber-

tragungsvertrag vom 11.10.2000, unterzeich-

net am 15.07./19.07.2021 

Gemeinde Barßel Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Barßel 

durch den OOWV vom 05.07.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

05.07.2004, unterzeichnet am 

10.05./18.05.2021 

Stadt Bassum Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Stadt Bassum durch 

den OOWV vom 19.12.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

19.12.2000, unterzeichnet am 

20.07./22.07.2021 

Gemeinde Berne Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Berne 

durch den OOWV vom 03.12.1998 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenüber-

tragungsvertrag vom 03.12.1998, unterzeich-

net am 28.06./04.07.2022 

Gemeinde Bösel Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bösel 

durch den OOWV vom 20.10.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

20.10.2000, unterzeichnet am 

24.02./02.03.2021 

Stadt Brake Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Stadt Brake durch 

den OOWV vom 31.08.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

31.08.2000, unterzeichnet am 

26.07./01.08.2021 

Gemeinde  

Butjadingen 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Butjadin-

gen durch den OOWV vom 20.12.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

20.12.2000, unterzeichnet am 

09.07./14.07.2021 

Gemeinde Cappeln Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Cappeln 

durch den OOWV vom 03.12.2008 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

03.12.2008, unterzeichnet am 

31.03./07.04.2021 

Stadt Damme Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Stadt Damme durch 

den OOWV vom 01.07.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

01.07.2004, unterzeichnet am 

21.10./28.10.2021 

Stadt Dinklage Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Stadt Dinklage durch 

den OOWV vom 26.07.2005 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

26.07.2005, unterzeichnet am 

28.12.2021/12.01.2022 
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Gemeinde Dornum Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Dornum 

durch den OOWV vom 29.10.2001 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

29.10.2001, unterzeichnet am 

30.03./07.04.2021 

Stadt Elsfleth Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Stadt Elsfleth durch 

den OOWV vom 16.12./21.12.1998 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgaben-über-

tragungsvertrag vom 29.03.1999, unterzeich-

net am 24.02./02.03.2021 

Samtgemeinde  

Esens 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde  

Esens durch den OOWV vom 22.12.1999 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenüber-

tragungsvertrag vom 22.12.1999, unterzeich-

net am 05.10./07.10.2022 

Gemeinde  

Essen (Oldb.) 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Essen 

(Oldb.) durch den OOWV vom 24.06.1999 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenüber-

tragungsvertrag vom 24.06.1999, unterzeich-

net am 25.03./31.03.2021 

Gemeinde  

Ganderkesee 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Gander-

kesee durch den OOWV vom 22.04.2005 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenüber-

tragungsvertrag vom 22.04.2005, unterzeich-

net am  20.07./26.07.2021 

Gemeinde  

Großheide 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Groß-

heide durch den OOWV vom 19.12.2002 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

19.12.2002, unterzeichnet am 

19.07./26.07.2021 

Gemeinde Hagen 

im Bremischen 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hagen im 

Bremischen durch den OOWV vom 

19.11.2002 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

19.11.2002, unterzeichnet am 

21.01./25.01.2021 

Gemeinde Hatten Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hatten 

durch den OOWV vom 21.02.2008 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

21.02.2008, unterzeichnet am 

17.09./05.11.2021 

Gemeinde Hinte  Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hinte 

durch den OOWV vom 22.12.1999 

Begleitvereinbarung zur Mitgliedschaft im 

OOWV vom 04.07./07.07.2022  

Gemeinde Holdorf Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Holdorf 

durch den OOWV vom 16.12.2003 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

16.12.2003, unterzeichnet am 

19.10./21.10.2021 

Gemeinde Hude Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hude 

durch den OOWV vom 28.10.1998 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenüber-

tragungsvertrag vom 28.10.1998, unterzeich-

net am 04.08./09.08.2021 

Gemeinde Ihlow Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ihlow 

durch den OOWV vom 21.01.2008 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

21.01.2008, unterzeichnet am 

20.05./16.09.2021 
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Gemeinde Jade Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Jade 

durch den OOWV vom 26.11.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

26.11.2004, unterzeichnet am 

10.08./23.08.2021 

Gemeinde Lastrup Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lastrup 

durch den OOWV vom 07.05.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

07.05.2004, unterzeichnet am 

12.07./19.07.2021 

Gemeinde  

Lemwerder 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lemwer-

der durch den OOWV vom 01.03.2005 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

01.03.2005, unterzeichnet am 

20.07./26.07.2021 

Gemeinde Lindern Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lindern 

durch den OOWV vom 02.12.2008 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

02.12.2008, unterzeichnet am 

28.04./05.05.2021 

Stadt Lohne Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Stadt Lohne durch 

den OOWV vom 25.11.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

25.11.2004, unterzeichnet am 

24.01./07.02.2022 

Gemeinde  

Molbergen 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Molber-

gen durch den OOWV vom 15.12.2003 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

15.12.2003, unterzeichnet am 

10.05./18.05.2021 

Stadt Oldenburg Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Stadt Oldenburg 

durch den OOWV vom 20.12.2000 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenüber-

tragungsvertrag vom 20.12.2000, unterzeich-

net am 15.07./04.08.2021 

Gemeinde 

Ovelgönne 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Ovelgönne durch den OOWV vom 01.11.2001 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

01.11.2001, unterzeichnet am 

27.05./31.05.2021 

Gemeinde  

Saterland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Saterland 

durch den OOWV vom 29.11.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

29.11.2004, unterzeichnet am 

01.07./07.07.2021 

Gemeinde  

Spiekeroog 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Spie-

keroog durch den OOWV vom 16.04.2003 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

16.04.2003, unterzeichnet am 

19.04./26.04.2021 

Gemeinde Stadland Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stadland 

durch den OOWV vom 03.03.2000 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenüber-

tragungsvertrag vom 03.03.2000, unterzeich-

net am 05.03./26.04.2021 

Gemeinde  

Südbrookmerland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Süd-

brookmerland durch den OOWV vom 

17.12.2002 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

17.12.2002, unterzeichnet am 

08.07./13.07.2022 
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Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe des Oldenburgisch- 
Ostfriesischen Wasserverbandes 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsge-
setz (Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2018 
(Nds. GVBl. S. 66), i. V. m. § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 
(Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578) 
i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237), i. V. m. § 9 Abs. 2 des Abwasserabgaben-
gesetzes (AbwAG) i. d. F. vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
22.08.2018 (BGBl. I S. 1327), i. V. m. § 6 Abs. 2 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Abwasserabgabengesetz (Nds. AG AbwAG) i. d. F. vom 24.03.1989 (Nds. GVBl. 1989, 69), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 911), i. V. m. den §§ 2 und 5 des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) sowie i. V. m. den in der Anlage 
genannten vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband 
(Verband) und der jeweiligen Mitgliedsgemeinde hat die Verbandsversammlung des Oldenburgisch-
Ostfriesischen Wasserverbandes am 01.11.2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1   Gegenstand der Abgabe 

 
(1) Der Verband wälzt die Abwasserabgabe ab, die er für 
 

a) Einleiter, die weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und 
ähnliches Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund einleiten 
(Kleineinleitung), 

Stadt Twistringen Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Stadt Twistringen 

durch den OOWV vom 07.07.2003. 

Vereinbarung über die Übernahme der Nieder-

schlags- und Oberflächenentwässerung der 

Stadt Twistringen durch den OOWV im Rah-

men der bestehenden Mitgliedschaft vom 

09.11.2007 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

07.07.2003, unterzeichnet am 

29.06./07.07.2021 

Stadt Varel Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Stadt Varel durch 

den OOWV vom 09.10.2006 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

09.10.2006, unterzeichnet am 

23.11./30.11.2021 

Gemeinde  

Wangerland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wanger-

land durch den OOWV vom 12.07.2001. 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Niederschlags- und Oberflächenentwässerung 

der Gemeinde Wangerland durch den OOWV 

vom 23.10.2020 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung 

zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 

12.07.2001, unterzeichnet am 

27.04./05.05.2021 

Zweckverband  

Erholungsgebiet 

Thülsfelder  

Talsperre 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung der 

Abwasserbeseitigung des Zweckverbandes Er-

holungsgebiet Thülsfelder Talsperre durch den 

OOWV vom 18.12.2000 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenüber-

tragungsvertrag vom 18.12.2000, unterzeich-

net am 30.04./18.05.2021 
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b) Einleiter, deren Schmutzwasser er nach dem Niedersächsischen Wassergesetz zu beseiti-

gen hat (Direkteinleitung), 
 

an das Land Niedersachsen zu entrichten hat. Hierfür erhebt er nach Maßgabe dieser Satzung 
eine Abgabe. 

 
(2) Kleineinleitungen sind abgabefrei, wenn das Schmutzwasser 
 

a) auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Böden rechtmäßig auf-
gebracht wird oder 

 
b) in einer Abwasserbehandlungsanlage behandelt wird, die mindestens den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik entspricht und deren ordnungsgemäße Schlammbeseitigung 
sichergestellt ist. 

 
§ 2   Abgabenmaßstab und Abgabensatz 

 
(1) Die Abgabe für Kleineinleitungen wird nach der Zahl der nicht an die Kanalisation angeschlosse-

nen Einwohner berechnet. Maßgeblich ist die Hälfte der Zahl der am 30.06. des Veranlagungs-
jahres auf dem abgabepflichtigen Grundstück mit Hauptsitz gemeldeten Personen. Der Abgaben-
satz ergibt sich aus dem jeweiligen Festsetzungsbescheid der zuständigen Behörde. 

 
(2) Abgabenmaßstab und Abgabensatz für Direkteinleitungen ergeben sich aus dem jeweiligen Fest-

setzungsbescheid der zuständigen Behörde. 
 

§ 3   Abgabenpflichtige 

 
(1) Bei Kleineinleitungen ist abgabenpflichtig der/die Eigentümer/in des Grundstücks, von dem 

Schmutzwasser eingeleitet wird, im Zeitpunkt der Einleitung. Im Falle eines Erbbaurechts tritt 
der/die Erbbauberechtigte an die Stelle des/der Grundstückseigentümers/in. Besteht ein Nieß-
brauchrecht oder sonstiges dingliches Nutzungsrecht an dem Grundstück, sind auch die Inhaber 
dieser Rechte abgabenpflichtig. Mehrere Abgabenpflichtige für ein Grundstück sind Gesamt-
schuldner. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die an dem gemeinschaftlichen Grundstück 
beteiligten Wohnungs- und Teileigentümer/innen Gesamtschuldner für das gemeinschaftliche 
Grundstück. 

 
(2) Bei Direkteinleitungen ist abgabenpflichtig, wer im jeweiligen Festsetzungsbescheid der zustän-

digen Behörde als Einleiter bezeichnet wird. 
 

§ 4   Entstehung und Beendigung der Abgabenpflicht 

 
(1) Für Kleineinleitungen entsteht die Abgabenpflicht für vorhandene Einleitungen jeweils zu Beginn 

des Erhebungszeitraums, sonst mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der Einleitung 
folgt. Die Abgabenpflicht erlischt mit dem Letzten des Monats, in dem die Einleitung durch An-
schluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung entfällt oder der 
Abgabenpflichtige den anderweitigen Wegfall dem Verband schriftlich anzeigt. 

 
(2) Für Direkteinleitungen besteht die Abgabenpflicht, wenn und solange sie nach dem jeweiligen 

Festsetzungsbescheid der zuständigen Behörde gegeben ist. 
 

§ 5   Erhebungszeitraum, Festsetzung und Fälligkeit der Abgabe 

 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr (Veranlagungsjahr). 
 
(2) Die Abgabe wird durch Bescheid festgesetzt, der mit einem Bescheid über andere Abgaben ver-

bunden werden kann. 
 
(3) Die Abgabe wird am 30.01. für das vorhergehende Kalenderjahr, frühestens jedoch einen Monat 

nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
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§ 6   Auskunftspflichten 

 
Der/die Abgabenpflichtige hat die für die Prüfung und Berechnung der Abgabenansprüche erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. 
 

§ 7   Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen § 6 dieser Satzung gelten als Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 18 Abs. 
2 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes, sofern sie Abgabengefährdungen darstel-
len. 
 

§ 8   Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 

 
Anlage – Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen  
                Wasserverband ( Verband) und der jeweiligen Mitgliedsgemeinde 

 

Gemeinde Bakum Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ba-

kum durch den OOWV vom 11.12.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 11.12.2000, 

unterzeichnet am 21.12.2021/12.01.2022 

Gemeinde Barßel Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Barßel durch den OOWV vom 05.07.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 05.07.2004, 

unterzeichnet am 10.05./18.05.2021 

Stadt Bassum Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Bassum 

durch den OOWV vom 19.12.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 19.12.2000, 

unterzeichnet am 20.07./22.07.2021 

Gemeinde Berne Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Berne durch den OOWV vom 03.12.1998 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 03.12.1998, unterzeichnet am 

28.06./04.07.2022 

Gemeinde Bösel Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bö-

sel durch den OOWV vom 20.10.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 20.10.2000, 

unterzeichnet am 24.02./02.03.2021 

Stadt Brake Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Brake 

durch den OOWV vom 31.08.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 31.08.2000, 

unterzeichnet am 26.07./01.08.2021 

Gemeinde  

Butjadingen 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Butjadingen durch den OOWV vom 

20.12.2000 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 20.12.2000, 

unterzeichnet am 09.07./14.07.2021 

Gemeinde  

Cappeln 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Cappeln durch den OOWV vom 03.12.2008 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 03.12.2008, 

unterzeichnet am 31.03./07.04.2021 

Stadt Damme Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Damme 

durch den OOWV vom 01.07.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 01.07.2004, 

unterzeichnet am 21.10./28.10.2021 
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Stadt Dinklage Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Dinklage 

durch den OOWV vom 26.07.2005 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 26.07.2005, 

unterzeichnet am 28.12.2021/12.01.2022 

Stadt Elsfleth Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Elsfleth 

durch den OOWV vom 16.12./21.12.1998 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 29.03.1999, unterzeichnet am 

24.02./02.03.2021 

Samtgemeinde  

Esens 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde 

Esens durch den OOWV vom 22.12.1999 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 22.12.1999, unterzeichnet am 

05.10./07.10.2022 

Gemeinde Essen 

(Oldb.) 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Es-

sen (Oldb.) durch den OOWV vom 

24.06.1999 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 24.06.1999, unterzeichnet am 

25.03./31.03.2021 

Gemeinde  

Ganderkesee 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Ganderkesee durch den OOWV vom 

22.04.2005 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 22.04.2005, unterzeichnet am 

20.07./26.07.2021 

Gemeinde Hagen 

im Bremischen 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ha-

gen im Bremischen durch den OOWV vom 

19.11.2002 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 19.11.2002, 

unterzeichnet am 21.01./25.01.2021 

Gemeinde Hatten Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hat-

ten durch den OOWV vom 21.02.2008 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 21.02.2008, 

unterzeichnet am 17.09./05.11.2021 

Gemeinde Holdorf Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hol-

dorf durch den OOWV vom 16.12.2003 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 16.12.2003, 

unterzeichnet am 19.10./21.10.2021 

Gemeinde Hude Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Hude durch den OOWV vom 28.10.1998 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 28.10.1998, unterzeichnet am 

04.08./09.08.2021 

Gemeinde Jade Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Jade durch den OOWV vom 26.11.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 26.11.2004, 

unterzeichnet am 10.08./23.08.2021 

Gemeinde 

Lastrup 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Lastrup durch den OOWV vom 07.05.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 07.05.2004, 

unterzeichnet am 12.07./19.07.2021 

Gemeinde  

Lemwerder 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Lemwerder durch den OOWV vom 

01.03.2005 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 01.03.2005, 

unterzeichnet am 20.07./26.07.2021 

Gemeinde  

Lindern 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lin-

dern durch den OOWV vom 02.12.2008 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 02.12.2008, 

unterzeichnet am 28.04./05.05.2021 
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Stadt Lohne Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Lohne 

durch den OOWV vom 25.11.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 25.11.2004, 

unterzeichnet am 24.01./07.02.2022 

Gemeinde  

Molbergen 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Mol-

bergen durch den OOWV vom 15.12.2003 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 15.12.2003, 

unterzeichnet am 10.05./18.05.2021 

Stadt Oldenburg Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Olden-

burg durch den OOWV vom 20.12.2000 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 20.12.2000, unterzeichnet am 

15.07./04.08.2021 

Gemeinde 

Ovelgönne 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Ovelgönne durch den OOWV vom 

01.11.2001 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 01.11.2001, 

unterzeichnet am 27.05./31.05.2021 

Gemeinde  

Saterland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Sa-

terland durch den OOWV vom 29.11.2004 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 29.11.2004, 

unterzeichnet am 01.07./07.07.2021 

Gemeinde  

Stadland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Stadland durch den OOWV vom 03.03.2000 

Ergänzungsvereinbarung zum Aufgabenübertra-

gungsvertrag vom 03.03.2000, unterzeichnet am 

05.03./26.04.2021 

Gemeinde  

Südbrookmerland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Südbrookmerland durch den OOWV vom 

17.12.2002 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 17.12.2002, 

unterzeichnet am 08.07./13.07.2022 

Stadt Twistringen Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Twistrin-

gen durch den OOWV vom 07.07.2003 

Vereinbarung über die Übernahme der Nie-

derschlags- und Oberflächenentwässerung 

der Stadt Twistringen durch den OOWV im 

Rahmen der bestehenden Mitgliedschaft 

vom 09.11.2007 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 07.07.2003, 

unterzeichnet am 29.06./07.07.2021 

Stadt Varel Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Stadt Varel 

durch den OOWV vom 09.10.2006 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 09.10.2006, 

unterzeichnet am 23.11./30.11.2021 

Gemeinde  

Wangerland 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 

Wangerland durch den OOWV vom 

12.07.2001 

Vertrag zur Übernahme und Durchführung 

der Niederschlags- und Oberflächenentwäs-

serung der Gemeinde Wangerland durch 

den OOWV vom 23.10.2020 

Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung zum 

Aufgabenübertragungsvertrag vom 12.07.2001, 

unterzeichnet am 27.04./05.05.2021 
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Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die 
Erhebung von Abgaben für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung 

(Abgabensatzung Niederschlagswasserbeseitigung) 
für das Gebiet der Stadt Twistringen 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz 
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2018 (Nds. 
GVBl. S. 66) i. V. m. § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. 
GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578) i. V. m. den §§ 54 ff. 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) und i. V. m. den §§ 2, 5, 6, 8 und 11 ff. des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) sowie i. V. m. dem Vertrag zur Übernahme und 
Durchführung der Niederschlags- und Oberflächenentwässerung der Stadt Twistringen durch den 
OOWV zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband und der Stadt Twistringen vom 
09.11.2007 sowie der Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung über die Übertragung der Befugnis 
zum Erlass von Satzungen und der Erhebung von öffentlich-rechtlichen Abgaben in Bezug auf die Ab-
wasserbeseitigungspflicht vom 29.06./07.07.2021 zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 07.07.2003 
und 09.11.2007 zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband und der Stadt Twistrin-
gen, hat die Verbandsversammlung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV, im 
Folgenden „Verband“) am 13.12.2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

Abschnitt I. Allgemeines 

 
§ 1   Anwendungsbereich 

 
(1) Der Verband betreibt nach Maßgabe seiner Niederschlagswasserbeseitigungssatzung für das 

Gebiet der Stadt Twistringen in der jeweils gültigen Fassung eine öffentliche Einrichtung zur zent-
ralen Niederschlagswasserbeseitigung. 

 
(2) Zur Finanzierung der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung er-

hebt der Verband nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung die folgenden Abgaben: 
 

a) Benutzungsgebühren, 
 
b) Beiträge und 
 
c) Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts.  
 
(4) Niederschlagswasser nach dieser Satzung ist Niederschlagswasser im Sinne der Niederschlags-

wasserbeseitigungssatzung für das Gebiet der Stadt Twistringen. 
 

Abschnitt II. Benutzungsgebühren 

 
§ 2   Grundsatz und Gegenstand der Gebührenpflicht 

 
Der Verband erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung zur zent-
ralen Niederschlagswasserbeseitigung Benutzungsgebühren. 
 

§ 3   Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Nie-

derschlagswasserbeseitigung bemessen sich nach der Größe der bebauten und befestigten 
Grundstücksfläche, die an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseiti-
gung angeschlossen ist bzw. von der Niederschlagswasser in die öffentliche Einrichtung zur zent-
ralen Niederschlagswasserbeseitigung gelangt. Als bebaute Grundstücksfläche gelten die 
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Grundflächen der auf einem Grundstück befindlichen Gebäude zuzüglich eventueller Gebäude-
überstände, auch wenn diese über die Grundstücksgrenze hinausgehen. Als befestigte Grund-
stücksfläche gelten alle Flächen, die durch menschliches Einwirken so verdichtet sind, dass die 
natürliche Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht nur unerheblich verschlechtert wurde. Zur 
befestigten Grundstücksfläche zählen auch – unabhängig vom verwendeten Material – Betonde-
cken, bituminöse Decken, Pflasterungen, Plattenbeläge, Schotterflächen etc., sofern sie nicht be-
reits in den bebauten Grundstücksflächen enthalten sind. Die bebauten sowie befestigten Flä-
chen werden jeweils auf volle Quadratmeter (m²) kaufmännisch gerundet.  

 
(2) Der/Die Gebührenpflichtige hat dem Verband auf Anforderung innerhalb eines Monats eine Auf-

stellung der nach Abs. 1 für die Berechnung der Benutzungsgebühren maßgeblichen Flächen 
einzureichen. Der Verband kann eine Aufstellung der nach Abs. 1 für die Berechnung der Gebühr 
maßgeblichen Flächen, qualifizierte Lagepläne im Maßstab 1 : 500 sowie Entwässerungszeich-
nungen im Maßstab 1 : 100 fordern, in denen die maßgeblichen Flächen zeichnerisch dargestellt 
sind. Er kann auch eine Berechnung dieser Flächen fordern.  

 
(3) Kommt der/die Gebührenpflichtige seiner/ihrer Mitteilungspflicht nach Abs. 1 und Abs. 2 nicht, 

nicht fristgerecht oder unvollständig nach, kann der Verband die maßgeblichen Flächen schätzen. 
 
(4) Auf Antrag des/der Gebührenpflichtigen werden folgende Oberflächenbefestigungen bei der Er-

mittlung der bebauten und befestigten Grundstücksfläche, die an die öffentliche Einrichtung zur 
zentralen Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen ist bzw. von der Niederschlagswasser 
in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung gelangt, wie folgt als 
vermindert versiegelte Fläche gewertet:  

 
a) Durchlässige befestigte Flächen, z. B. bauartzugelassene Rasengittersteine, Splittfugen-

pflaster, Sickerpflaster, Kies- und Splittdecken, Schotterrasen werden mit 25 % der Fläche 
berücksichtigt; 

 
b) Gründächer werden mit 50 % der Fläche berücksichtigt. 

 
(5) Auf Antrag des/der Gebührenpflichtigen werden vorhandene besondere Niederschlagswasser-

bewirtschaftungsanlagen (Versickerungsanlagen und Zisternen) zusätzlich zu Abs. 4 bei der Er-
mittlung der angeschlossenen bebauten und befestigten Grundstücksfläche, die an die öffentliche 
Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen ist bzw. von der Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung 
gelangt, wie folgt mindernd berücksichtigt: 

 
a) Bei Flächen- und Muldenversickerungen ohne direkten oder indirekten Anschluss an die öf-

fentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung bleiben mit entspre-
chendem Nachweis durch einen Fachplaner, dass die Anlage entsprechend der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik geplant, gebaut und betrieben wurden/werden, die in diese 
einleitenden bebauten und befestigten Grundstücksflächen unberücksichtigt; 

 
b) Bei Zisternen (als Speichern für die Gartenbewässerung) ohne direkten oder indirekten An-

schluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung bleiben 
die in diese einleitenden bebauten und befestigten Grundstücksflächen unberücksichtigt; 

 
c) Bei Zisternen (als Speichern für die Gartenbewässerung) mit direktem oder indirektem An-

schluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung, einem 
Speichervolumen von mindestens 1 m³ und einer angeschlossenen Grundstücksfläche von 
mindestens 100 m² werden die in diese einleitenden bebauten und befestigten Grundstücks-
flächen mit 50 % der Fläche berücksichtigt, wobei je volle 0,5 m³ Speichervolumen maximal 
50 m² der in diese einleitenden bebauten und befestigten Grundstücksflächen in Abzug ge-
bracht werden. 

 
(6) Die für eine Minderung nach Abs. 4 und Abs. 5 maßgeblichen Umstände hat der/die Gebühren-

pflichtige dem Verband mit der Antragstellung durch Vorlage entsprechender Unterlagen (z. B. 
Zertifikate, Lagepläne, Fotos,  Luftbilder) nachzuweisen. Änderungen der maßgeblichen Um-
stände hat der/die Gebührenpflichtige dem Verband unverzüglich mitzuteilen. 
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(7) Anträge nach den Abs. 4 und Abs. 5 werden ab dem Datum der Antragstellung berücksichtigt. 

Eine Berücksichtigung für die Vergangenheit findet nicht statt. Vor Inkrafttreten dieser Satzung 
nach den Allgemeinen und Besonderen Entwässerungsbedingungen des Verbandes genehmigte 
vermindert versiegelte Flächen werden auch im Rahmen der Erhebung von Benutzungsgebühren 
nach dieser Satzung berücksichtigt. 

 
§ 4   Gebührensatz für die Benutzungsgebühr 

 
Die Benutzungsgebühr beträgt jährlich 0,56 Euro je Quadratmeter nach § 3 maßgeblicher Grundstücks-
fläche. 
 

§ 5   Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht besteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Einrichtung zur zentralen 

Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen ist oder in diese entwässert. 
 
(2) Die Gebührenpflicht endet, wenn von dem Grundstück dauerhaft kein Niederschlagswasser mehr 

in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung gelangen kann und 
der Anschluss nachweislich fachgerecht beseitigt bzw. verschlossen wurde. 

 
(3) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht während eines Erhebungszeitraums, so wird die Benut-

zungsgebühr zeitanteilig berechnet. 
 

§ 6   Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der/die Eigentümer/in des Grundstücks im Zeitpunkt der Inanspruchnahme 

der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung. Im Falle eines Erb-
baurechts tritt der/die Erbbauberechtigte an die Stelle des/der Grundstückseigentümers/in. Be-
steht ein Nießbrauchrecht oder sonstiges dingliches Nutzungsrecht an dem Grundstück, sind 
auch die Inhaber dieser Rechte gebührenpflichtig. 

 
(2) Ist Grundstückseigentümer eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern im Sinne des Woh-

nungseigentumsgesetzes (WEG), so ist die Wohnungseigentümergemeinschaft Gebührenpflich-
tiger. 

 
(3) Mehrere Gebührenpflichtige für ein Grundstück sind Gesamtschuldner. 
 

§ 7   Erhebungszeitraum, Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der  
Gebühr; Abschlagszahlungen 

 
(1) Erhebungszeitraum für die Benutzungsgebühren ist das Kalenderjahr.  
 
(2) Die Gebührenschuld entsteht mit Ablauf des Erhebungszeitraumes. 
 
(3) Die Benutzungsgebühren und Abschlagszahlungen auf diese werden durch Bescheide festge-

setzt. 
 
(4) Die Benutzungsgebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Festsetzungsbescheids fällig. 
 
(5) Auf die Benutzungsgebühren für den jeweiligen Erhebungszeitraum sind monatliche Abschlags-

zahlungen zu leisten. Die Abschlagszahlungen sind jeweils zum 21. eines Monats fällig. Die Höhe 
der Abschlagszahlungen bemisst sich nach der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung 
zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung im letzten abgerechneten Erhebungszeitraum. 
Hat die Inanspruchnahme durch den Gebührenpflichtigen erst nach dessen Ende begonnen, be-
misst sich die Höhe der Abschlagszahlungen nach der Inanspruchnahme der öffentlichen Ein-
richtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung in vergleichbaren Fällen. Nach Ende des 
Erhebungszeitraums werden die Benutzungsgebühren endgültig festgesetzt. 
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Abschnitt III. Beiträge 

 
§ 8   Grundsatz und Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Gebühren oder auf andere Weise gedeckt 

wird, für die Herstellung seiner öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbesei-
tigung Beiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen beson-
deren wirtschaftlichen Vorteile.  

 
(2) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Nie-

derschlagswasserbeseitigung angeschlossen werden können und für die 
 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich 
genutzt werden dürfen,  

 
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrs-

auffassung Bauland sind und baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen,  
 
c) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht.  

 
(3) Wird ein Grundstück an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung 

tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Vorausset-
zungen des Abs. 2 dieses Paragrafen nicht erfüllt sind.  

 
§ 9   Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet. Zur Ermittlung des Beitra-

ges wird die Grundstücksfläche mit der Grundflächenzahl vervielfacht.  
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,  
 

1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;  

 
2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und  

 
a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, - so-

fern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn 
es baulich oder gewerblich nutzbar ist;  

 
b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen 

– die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche oder 
gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;  

 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) liegen sowie 

bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, - sofern sie 
nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Satzungsbereich, wenn diese baulich oder 
gewerblich genutzt werden kann;  

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die 

nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,  
 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,  

 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Au-

ßenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch 
die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer Linie, die in einem gleich-
mäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft;  
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5. die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer Linie 
hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung entspricht;  

 
6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB sonstige Nutzung als 

Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Be-
bauung festgesetzt ist oder die tatsächlich so genutzt werden (z.B. Dauerkleingärten, 
Schwimmbäder, Camping- oder Festplätze sowie Sportplätze und Friedhöfe), sowie bei 
Grundstücken, für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB eine 
Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, 75 % der Grundstücksfläche;  

 
7. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die Ab-

wasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten, bei denen nach den Bestimmungen der Sat-
zung über die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung einzuleitendes Niederschlagswas-
ser anfällt, geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ 0,2). Die so ermittelte Fläche wird diesen 
Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den 
Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grund-
stück erfolgt;  

 
8. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine rechtsverbindliche Fach-

planung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) eine der baulichen 
Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher 
pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die rechtsverbindliche Fachplanung (Planfest-
stellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flächen unbe-
rücksichtigt bleiben, die abwasserrelevant nicht nutzbar sind.  

 
(3) Als Grundflächenzahl nach Abs. 1 gilt:  
 

1. soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Grundflächen-
zahl,  

 
2. soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan eine Grundflächenzahl 

nicht bestimmt ist, die folgenden Werte:  
 

a) Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus- und Campingplatzgebiete 0,2  
 
b) Wohn-, Dorf-, Misch- und Ferienhausgebiete 0,4  
 
c) Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete im Sinne von § 11 BauNVO 0,8  
 
d) Kerngebiete 1,0 

 
Die Gebietseinordnung gemäß Ziff. 2 richtet sich für Grundstücke, die im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplanes liegen, nach der Festsetzung im Bebauungsplan und für Grundstü-
cke, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), nach 
der vorhandenen Bebauung in der näheren Umgebung. 

 
3. für Sport- und Festplätze sowie für selbständige Garagen- und Einstellplatzgrundstücke 1,0  
 
4. für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), Grundstücke für die durch Bebauungsplan 

landwirtschaftliche Nutzung festgesetzt ist und bei Friedhofgrundstücken und Schwimmbä-
dern 0,2  

 
5. für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), die aufgrund einer rechtsverbindlichen 

Fachplanung abwasserrelevant nutzbar sind – bezogen auf die Fläche nach Abs. 2 1,0  
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(4) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder § 35 Abs. 

6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Grundflächenzahl die Vorschriften entsprechend an-
zuwenden, wie sie bestehen für  

 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungs-

maß getroffen sind,  
 
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das 

zulässige Nutzungsmaß enthält, wobei dann einheitlich die Grundflächenzahl von 0,4 gilt.  
 

§ 10   Beitragssatz 
 
Der Beitragssatz beträgt 1,53 Euro je m² nach § 9 maßgebliche Fläche.  
 

§ 11   Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer/in 

des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle des/der 
Eigentümer/in der/die Erbbauberechtigte beitragspflichtig.  

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige für ein Grundstück sind Gesamtschuldner.  
 
(3) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer/innen nur 

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  
 

§ 12   Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit des Beitrags; Vorausleistungen 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. Die beitragsfä-

hige Maßnahme ist beendet, wenn die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswas-
serbeseitigung einschließlich des Grundstücksanschlusses betriebsfertig hergestellt ist.  

 
(2) Im Falle des § 8 Abs. 3 dieser Satzung entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen An-

schluss des zu entwässernden Grundstücks an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Nieder-
schlagswasserbeseitigung.  

 
(3) Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald 

mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen werden nach 
dem für den Beitrag geltenden Maßstab erhoben. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Bei-
tragsschuld zu verrechnen, auch wenn der/die Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 

 
(4) Beiträge und Vorausleistungen auf diese werden durch Bescheide festgesetzt und sind einen 

Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.  
 

§ 13   Ablösung 

 
(1) In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung des Bei-

trags durch Vertrag vereinbart werden.  
 
(2) Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 9 und § 10 bestimmten Beitrags-

maßstabs und Beitragssatzes zu ermitteln.  
 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.  
 

Abschnitt IV. Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

 
§ 14   Gegenstand und Maßstab der Kostenerstattungspflicht 

 
Die Aufwendungen für die Herstellung des Grundstücksanschlusses für ein Grundstück sowie für die 
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung des Grundstücksanschlusses sind dem Verband in der tat-
sächlich entstandenen Höhe zu ersetzen.  
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§ 15   Erstattungspflichtiger 

 
(1) Erstattungspflichtiger ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Kostenerstattungsbescheides 

Eigentümer/in des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an 
Stelle der Eigentümerin oder des Eigentümers der/die Erbbauberechtigte erstattungspflichtig.  

 
(2) Sind mehrere Grundstücke über einen gemeinsamen Grundstücksanschluss an die öffentliche 

Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen, sind alle Eigentü-
mer/innen erstattungspflichtig. 

 
(3) Mehrere Erstattungspflichtige sind Gesamtschuldner.  
 
(4) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer/innen nur 

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil erstattungspflichtig.  
 

§ 16   Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenerstattung; 
Vorausleistungen 

 
(1) Die Kostenerstattungspflicht entsteht mit der Beendigung der jeweiligen Maßnahme.  
 
(2) Auf die künftige Kostenerstattungsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt wer-

den, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen 
betragen 50 % der voraussichtlich zu erstattenden Kosten. Die Vorausleistung ist mit der endgül-
tigen Kostenerstattungsschuld zu verrechnen, auch wenn der/die Vorausleistende nicht kosten-
erstattungspflichtig ist. 

 
(3) Der Kostenerstattungsbetrag und die Vorausleistung auf diesen werden durch Bescheide festge-

setzt und sind einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.  
 

Abschnitt V. Gemeinsame Bestimmungen 

 
§ 17   Zustellungsbevollmächtigte 

 
(1) Ist eine Gemeinschaft von Wohnungs- bzw. Teileigentümern im Sinne des Wohnungseigentums-

gesetzes (WEG) Grundstückseigentümer, so wird diese durch den Verwalter gemäß § 9b WEG 
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Die WEG hat dem Verband die Kontaktdaten des Ver-
walters mitzuteilen. Wird kein Verwalter bestellt, so wird die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer gemeinschaftlich durch die Wohnungseigentümer vertreten.  

 
(2) Bei mehreren nach dieser Satzung Abgabenpflichtigen für ein Grundstück sollen diese einen Be-

vollmächtigten für die Zustellung von Bescheiden nach dieser Satzung benennen.  
 

§ 18   Auskunfts- und Mitwirkungspflichten 

 
(1) Der/Die nach dieser Satzung Abgabenpflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung der für die 

Abgabenerhebung maßgeblichen Umstände verpflichtet. Er/Sie hat dem Verband die für die Ab-
gabenerhebung erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. 

 
(2) Der/Die nach dieser Satzung Abgabenpflichtige hat den Verband unverzüglich über Änderungen 

der für die Abgabenerhebung maßgeblichen Umstände zu informieren. 
 
(3) Werden für die Abgabenerhebung erforderliche Auskünfte verweigert oder sind sie aus sonstigen 

Gründen nicht zu erlangen, so kann der Verband die für die Ermittlung der Abgaben maßgebli-
chen Merkmale unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
Sachverständigen auf Kosten des/der Abgabenpflichtigen schätzen lassen.  

 
§ 19   Härtefallregelung 

 
Der Verband kann Abgaben im Sinne dieser Satzung ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einzie-
hung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. 
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§ 20   Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  
 

a) entgegen § 3 Abs. 2 dieser Satzung die erforderlichen Nachweise nicht erbringt, 
 
b) entgegen § 18 Abs. 1 dieser Satzung nicht an der Ermittlung der für die Abgabenerhebung 

maßgeblichen Umstände mitwirkt, Auskünfte nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder 
unrichtig erteilt oder Daten und Unterlagen nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder un-
richtig überlässt; 

 
c) entgegen § 18 Abs. 2 dieser Satzung den Verband über Änderungen der für die Abgaben-

erhebung maßgeblichen Umstände nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder unrichtig 
informiert. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 21   Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 
 

Satzung über die zentrale Schmutzwasserbeseitigung des 
Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes 

für das Gebiet der Stadt Twistringen 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz 
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2018 (Nds. 
GVBl. S. 66) i. V. m. § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. 
GVBl. S. 64) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578) und  
i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) sowie i. V. m. dem Vertrag zur Übernahme 
und Durchführung der Abwasserbeseitigung der Stadt Twistringen durch den OOWV zwischen dem 
Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband und der Stadt Twistringen vom 07.07.2003 sowie der 
Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung über die Übertragung der Befugnis zum Erlass von Sat-
zungen und der Erhebung von öffentlich-rechtlichen Abgaben in Bezug auf die Abwasserbeseitigungs-
pflicht vom 29.06./07.07.2021 zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 07.07.2003 zwischen dem 
Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband und der Stadt Twistringen hat die Verbandsversammlung 
des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV, im Folgenden „Verband“) am 01.11.2022 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1   Allgemeines 

 
(1) Der Verband betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur Beseitigung des im Gebiet der Stadt 

Twistringen anfallenden Schmutzwasser eine öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwas-
serbeseitigung. 

 
(2) Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanalisations- und Abwasserbehand-

lungsanlagen im Trennverfahren (öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseiti-
gung). 

 
(3) Art, Lage und Umfang der zur öffentlichen Einrichtung gehörenden Abwasseranlagen sowie den 

Zeitpunkt ihrer Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und sonstigen 
Änderung bestimmt der Verband. 

 
(4) Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach dieser Satzung kann sich der Verband, unabhängig davon, 

ob einzelne Satzungsbestimmungen hierzu konkrete Regelungen treffen, Dritter bedienen. 
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(5) Die DIN-Normen und sonstigen außerrechtlichen Regelungen, auf die in dieser Satzung verwie-

sen wird, werden beim Verband verwahrt und können dort während der Dienstzeiten eingesehen 
werden. 

 
§ 2   Begriffsbestimmungen 

 
(1) Die Schmutzwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Be-

handeln und Einleiten von Schmutzwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusam-
menhang mit der Schmutzwasserbeseitigung, soweit der Verband schmutzwasserbeseitigungs-
pflichtig ist. 

 
(2) Schmutzwasser im Sinne dieser Satzung ist 
 

a) das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte Wasser (häusliches Schmutzwasser), 
 
b) das durch gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verun-

reinigte oder sonst in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (nichthäusliches Schmutz-
wasser). Ausgenommen ist das durch landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene Schmutz-
wasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzte Böden aufgebracht zu werden. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes. 
 
(4) Zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gehören: 
 

a) das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz für die Schmutzwasserbeseitigung einschließ-
lich aller technischen Einrichtungen wie (je nach den örtlichen Verhältnissen) das Leitungs-
netz mit getrennten Leitungen für Schmutzwasser (Trennverfahren) oder/und die gemeinsa-
men Leitungen für Schmutz- und Niederschlagswasser (Mischverfahren), Schächte, Pump-
stationen, Rückhaltebecken, Inspektionsöffnungen und Kleinpumpwerke auf dem zu ent-
wässernden Grundstück, 

 
b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Schmutzwassers, wie Kläranlagen und ähnliche An-

lagen, die vom Verband oder von ihm beauftragten Dritten betrieben werden, sowie 
 
c) alle zum Betrieb der in den Ziff. a) und b) genannten Anlagen notwendigen Sachen und 

Personen beim Verband und von ihm beauftragten Dritten. 
 
(5) Die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung endet (entgegen der Fließ-

richtung) unmittelbar hinter dem Übergabeschacht auf dem zu entwässernden Grundstück. Er-
folgt die Entwässerung über eine Druckentwässerungsanlage, endet die öffentliche Einrichtung 
(entgegen der Fließrichtung) unmittelbar hinter dem Kleinpumpwerk auf dem zu entwässernden 
Grundstück. Soweit weder ein Übergabeschacht noch ein Kleinpumpwerk vorhanden sind, endet 
die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung an der Grundstücksgrenze 
des zu entwässernden Grundstücks. 

 
(6) Der Grundstücksanschluss besteht aus der Verbindung des Entwässerungsnetzes mit der Grund-

stücksentwässerungsanlage. Der Grundstücksanschluss endet (entgegen der Fließrichtung) un-
mittelbar hinter dem Übergabeschacht auf dem zu entwässernden Grundstück. Erfolgt die Ent-
wässerung über eine Druckentwässerungsanlage, endet der Grundstücksanschluss (entgegen 
der Fließrichtung) unmittelbar hinter dem Kleinpumpwerk auf dem zu entwässernden Grundstück. 
Soweit weder ein Übergabeschacht noch ein Kleinpumpwerk vorhanden ist, endet der Grund-
stücksanschluss an der Grundstücksgrenze des zu entwässernden Grundstücks. Der Grund-
stücksanschluss steht im Eigentum des Verbandes und ist Bestandteil der öffentlichen Einrich-
tung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung. Soweit bei Inkrafttreten dieser Satzung hinsicht-
lich des Grundstücksanschlusses eine abweichende Eigentumsregelung besteht, wird diese 
durch die Satzung nicht berührt; im Einvernehmen mit dem Verband kann der/die Grundstücks-
eigentümer/in das Eigentum am Grundstücksanschluss auf den Verband übertragen. Steht der 
Grundstücksanschluss nach vorstehendem Satz im Eigentum des/der Grundstückseigentü-
mers/in, so ist er Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage und gehört damit nicht zur 
öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schutzwasserbeseitigung. 
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(7) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle Einrichtungen, die der 

Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung, Ableitung und Reinigung des Schmutzwas-
sers auf dem Grundstück dienen, soweit sie nicht Bestandteil der öffentlichen Einrichtung zur 
zentralen Schmutzwasserbeseitigung sind. Von dem/der Grundstückseigentümer/in zur Verfü-
gung gestellte Stromanschlüsse für Kleinpumpwerke sind Bestandteil der Grundstücksentwässe-
rungsanlage. 

 
(8) Grenzt ein zu entwässerndes Grundstück nicht unmittelbar an eine öffentliche Verkehrsfläche, in 

der sich das zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gehörende 
Entwässerungsnetz befindet (insbesondere Hinterliegergrundstücke und über im Privateigentum 
stehende oder nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen und Wege erschlossene 
Grundstücke), oder sind mehrere Grundstücke über einen gemeinsamen Grundstücksanschluss 
angeschlossen, so enden die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung 
und der Grundstücksanschluss abweichend von Abs. 5 und Abs. 6 an der der öffentlichen Ver-
kehrsfläche zugewandten Grenze des unmittelbar an diese grenzenden Grundstücks, über das 
der Anschluss erfolgt. Abs. 6 Satz 6 und Satz 7 gelten entsprechend. 

 
(9) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf den/die Grundstückseigentümer/in beziehen, gel-

ten die Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte, Nießbraucher/innen und sonstige 
dingliche Berechtigte. 

 
§ 3   Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

 
(1) Jeder/Jede Grundstückseigentümer/in ist berechtigt und verpflichtet, sein/ihr Grundstück nach 

Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung an die öffentliche Einrichtung zur zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung anzuschließen, sobald die öffentliche Einrichtung zur zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung auf einer an das Grundstück grenzenden öffentlichen Verkehrsfläche 
betriebsbereit vorhanden ist. 

 
(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 besteht, sobald auf dem Grundstück Schmutzwasser auf Dauer 

anfällt. Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Ge-
bäuden für den dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche 
oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der Bebauung des Grundstücks begonnen wurde. 

 
(3) Der Verband kann den Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbe-

seitigung auch nachträglich verlangen, sobald die Voraussetzungen des Abs. 2 nachträglich ein-
treten und soweit die Vorschrift des § 96 Abs. 6 Satz 3 NWG dem nicht entgegensteht. Der/Die 
Grundstückseigentümer/in erhält eine entsprechende Mitteilung durch den Verband. Der An-
schluss ist binnen sechs Monaten nach Zugang der Mitteilung vorzunehmen. 

 
(4) Werden an einer Erschließungsstraße, in die später Kanäle zur Schmutzwasserbeseitigung ein-

gebaut werden sollen, Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen des Verbandes alle Einrichtun-
gen für den künftigen Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbe-
seitigung vorzubereiten und die erforderlichen Maßnahmen zu dulden. 

 
(5) Grenzt ein zu entwässerndes Grundstück nicht unmittelbar an die öffentliche Verkehrsfläche, in 

der die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung betriebsbereit vorhanden 
ist (insbesondere Hinterliegergrundstücke und über im Privateigentum stehende oder nicht dem 
öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen und Wege erschlossene Grundstücke), so kann der Ver-
band auf Antrag einen Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbe-
seitigung zulassen, wenn der/die Eigentümer/in des zu entwässernden Grundstücks die Verle-
gung, Unterhaltung und Benutzung des Grundstücksanschlusses und der Grundstücksentwäs-
serungsanlage auf dem jeweils fremden Grundstück durch Eintragung einer Baulast und einer 
Dienstbarkeit gesichert hat und dies dem Verband entsprechend nachgewiesen wird. 

 
(6) Wenn und soweit ein Grundstück an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbe-

seitigung angeschlossen ist, ist der/die Grundstückseigentümer/in berechtigt und verpflichtet, al-
les anfallende Schmutzwasser – sofern nicht eine Einleitungsbeschränkung nach dieser Satzung 
besteht – der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung zuzuführen. 
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(7) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, soweit und solange der Anschluss oder die 

Benutzung technisch nicht möglich oder mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden 
oder der Verband an der Schmutzwasserbeseitigung durch höhere Gewalt oder sonstige Um-
stände, deren Beseitigung ihm nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. Der Verband kann 
den Anschluss bzw. die Benutzung zulassen, wenn dies technisch möglich ist und der/die Grund-
stückseigentümer/in die Mehrkosten, die mit dem Anschluss an die bzw. der Benutzung der öf-
fentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung verbunden sind, übernimmt und 
auf Verlangen des Verbandes angemessene Sicherheit leistet. 

 
(8) Der Verband kann die Schmutzwasserbeseitigung unterbrechen, soweit dies zur Vornahme be-

triebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der Verband hat jede Unterbrechung oder Unregel-
mäßigkeit der Schmutzwasserbeseitigung unverzüglich zu beheben. 

 
(9) Der Verband ist berechtigt, die Schmutzwasserbeseitigung zu verweigern,   
 

a) wenn die Verweigerung erforderlich ist, um eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit der 
Allgemeinheit abzuwenden, oder  

 
b) um zu gewährleisten, dass die Einleitungsbedingungen eingehalten werden, oder 
 
c) um zu gewährleisten, dass die Grundstücksentwässerungsanlage so betrieben wird, dass 

Störungen anderer Grundstückseigentümer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des 
Verbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Wasserversorgung ausgeschlossen 
sind. 

 
Der Verband nimmt die Schmutzwasserbeseitigung unverzüglich wieder auf, sobald die Gründe 
für die Verweigerung entfallen sind. 

 
§ 4   Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Die Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang kann auf Antrag ausgesprochen wer-

den, wenn der Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutz-
wasserbeseitigung oder ihre Benutzung für den/die Grundstückseigentümer/in unter Berücksich-
tigung der Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist. Der Antrag soll schriftlich innerhalb 
von vier Wochen nach der Aufforderung zum Anschluss bei dem Verband gestellt werden. Für 
Befreiungsanträge gilt § 7 Abs. 2 entsprechend. Der Verband kann bei Bedarf Unterlagen nach-
fordern. 

 
(2) Die Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs 

und auf eine bestimmte Zeit auszusprechen. 
 

§ 5   Allgemeine Einleitungsbedingungen 

 
(1) Wenn eine Einleitung der Genehmigung nach § 58 WHG bedarf, treten die in dieser Genehmi-

gung vorgegebenen Werte und Anforderungen an die Stelle der in dieser Satzung festgelegten 
Einleitungsbedingungen, soweit diese über die in dieser Satzung festgelegten Einleitungsbedin-
gungen hinausgehen. Eine aufgrund § 58 WHG i. V. m. § 98 Abs. 1 NWG erteilte Genehmigung 
ersetzt im Übrigen nicht die Entwässerungsgenehmigung nach dieser Satzung. Der/Die Grund-
stückseigentümer/in ist verpflichtet, eine Ausfertigung der Genehmigung nach § 98 Abs. 1 NWG 
innerhalb eines Monats nach Zugang dem Verband auszuhändigen. 

 
(2) Schmutzwasser darf nur über die Grundstücksentwässerungsanlage eingeleitet werden. 
 
(3) In die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung und in die Grundstück-

sentwässerungsanlage darf nur Schmutzwasser eingeleitet werden. Unzulässig ist insbesondere 
die Einleitung von Grund-, Drainage- und Kühlwasser sowie von Niederschlagswasser. Der Ver-
band kann im Einzelfall die Einleitung von Grund-, Drainage-, Kühl- und Niederschlagswasser in 
die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gestatten; in diesem Fall gel-
ten die Bestimmungen dieser Satzung entsprechend. 
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(4) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwasser unzulässiger Weise in die öffentliche Einrich-

tung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung eingeleitet, ist der Verband berechtigt, auf Kosten 
des/der Grundstückseigentümers/in die dadurch entstehenden Schäden zu beseitigen; weiterge-
hende Ansprüche des Verbandes bleiben unberührt. 

 
(5) Entspricht eine Einleitung nicht mehr den jeweils geltenden Einleitungsbedingungen, ist der/die 

Grundstückseigentümer/in verpflichtet, die Einleitung entsprechend auf seine/ihre Kosten anzu-
passen. Der Verband kann eine solche Anpassung verlangen und dafür eine angemessene Frist 
setzen. 

 
§ 6   Besondere Einleitungsbedingungen 

 
(1) In die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung dürfen keine Stoffe einge-

leitet werden, die 
 

a) die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen, giftige, übelriechende oder explo-
sive Dämpfe oder Gase bilden, 

 
b) Bau- und Werkstoffe der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung 

in stärkerem Maße angreifen sowie 
 
c) die Abwasserreinigung und/oder die Schlammbeseitigung erschweren, 
 
d) die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung sonst gefährden oder 

ihren Betrieb erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 
 
e) sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken,  
 
f) die öffentliche Sicherheit gefährden, 
 
g) das in der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung tätige Personal 

gefährden oder 
 
h) die angeschlossenen Grundstücke gefährden. 

 
(2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt insbesondere für folgende Stoffe: 
 

a) Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fasern, 
Kunststoffe, Textilien, Feuchttücher, Hygieneartikel, grobes Papier u. ä. (diese Stoffe dürfen 
auch in zerkleinertem Zustand nicht eingeleitet werden); 

 
b) Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssige und später erhär-

tende Abfälle sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen; 
 
c) Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut, Molke und Futterreste aus der Tierhaltung; 
 
d) Kaltreiniger oder ähnliche Stoffe, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die Öl- 

und Fettabscheidung verhindern; 
 
e) Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette einschließlich des durch 

diese Stoffe verunreinigten Waschwassers; 
 
f) Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5 - 10), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phos-

gen, Schwefelwasserstoff; Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; 
Carbide, die Acetylen bilden; ausgesprochen toxische Stoffe; Schlämme aus Neutralisati-
ons-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanlagen; 

 
g) Inhalte von Chemietoiletten; 
 
h) nicht desinfiziertes Schmutzwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und me-

dizinischen Instituten; 
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i) Medikamente und pharmazeutische Produkte; 
 
j) Schmutzwasser aus Schlachthöfen, deren Rückhaltesystem nicht den Anforderungen der 

Verordnung über das Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstra-
ten und Pflanzenhilfsmitteln (Düngemittelverordnung – DüMV) in der jeweils gültigen Fas-
sung entspricht; 

 
k) radioaktive Stoffe; 
 
l) Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Kläranlage  

oder des Gewässers führen; 
 
m) feuergefährliche oder explosive Stoffe; 
 
n) Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgung einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreiche-

rungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden 
Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlen-
wasserstoffe, polycyclische Aromate, Phenole; 

 
o) Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern 
 
p) Kondensate aus Feuerungsanlagen ab 100 kW. 

 
(3) Ausgenommen von Abs. 1 und 2 sind unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Schmutzwasser 

in der Art und in der Menge, wie sie auch im Schmutzwasser aus Haushaltungen üblicherweise 
anzutreffen sind. 

 
(4) Schmutzwasser – insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Ein-

richtungen (z. B. Krankenhäuser) – darf, abgesehen von den übrigen Begrenzungen des Benut-
zungsrechts, nur eingeleitet werden, wenn es die in diesem Absatz genannten Einleitungswerte 
nicht überschreitet. § 5 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt. 

 
a) Allgemeine Parameter 

 
aa) Temperatur: 35 °C 
 
bb) pH-Wert: wenigstens 6,5  
                      höchstens 10  
 
cc) Absetzbare Stoffe nach 0,5 Stunden Absetzzeit: 10 ml/l 
 

Soweit eine Vorbehandlung der absetzbaren Stoffe aus Gründen der ordnungsgemäßen 
Funktionsweise der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist, können auch niedrigere 
Werte genehmigt werden. 
 

dd) Abfiltrierbare Stoffe: 350 mg/l 
 

b) Schwerflüchtige lipophile Stoffe: 300 mg/l 
 
c) Kohlenwasserstoffe 

 
aa) Kohlenwasserstoffindex: 20 mg/l 
 
bb) Adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX): 1 mg/l 
 
cc) Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) als Summe aus Trichlorethen, 

Tetrachlorethen, Dichlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, gerechnet als Chlor Cl: 0,5 mg/l 
 

d) Organisch halogenfreie Lösemittel 
 

Mit Wasser ganz oder teilweise vermischbar und biologisch abbaubar: 10 g/l als TOC    
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e) Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) 

 
aa) Arsen (As) 0,5 mg/l 
 
bb) Blei (Pb) 1,0 mg/l 
 
cc) Cadmium (Cd) 0,5 mg/l 
 
dd) Chrom-6-wertig (Cr) 0,2 mg/l 
 
ee) Chrom (Cr) 1,0 mg/l 
 
ff) Kupfer (Cu) 1,0 mg/l 
 
gg) Nickel (Ni) 1,0 mg/l 
 
hh) Quecksilber (Hg) 0,1 mg/l  
 
ii) Selen (Se) 1,0 mg/l 
 
jj) Zink (Zn) 5,0 mg/l 
 
kk) Zinn (Sn) 5,0 mg/l  
 
ll) Kobalt (Co) 2,0 mg/l 
 
mm) Silber (Ag) 0,5 mg/l 
 
nn) Antimon (Sb) 0,5 mg/l 
 
oo) Barium (Ba) 5,0 mg/l 
 
pp) Aluminium (Al) und Eisen (Fe) keine Begrenzung, soweit keine Schwierigkeiten bei der 

Abwasserableitung und -reinigung auftreten. 
 

f) Anorganische Stoffe (gelöst) 
 

aa) Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak (NH4-N+NH3-N) 
 

 100 mg/l ≤ 5000 EW 
 
 200 mg/l > 5000 EW 

 
bb) Cyanid, gesamt (Cn) 20 mg/l 
 
cc) Cyanid, leicht freisetzbar 1 mg/l 
 
dd) Fluorid (F) 50 mg/l 
 
ee) Stickstoff aus Nitrit, falls größere Frachten anfallen (NO2-N) 10 mg/l 
 
ff) Sulfat (SO4) 600 mg/l 
 
gg) Phosphor, gesamt (P) 50 mg/l 
 
hh) Sulfid (S) 2 mg/l 
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g) Organische Stoffe 

 
aa) Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 1.000 mg/l  
 
bb) Phenolindex, wasserdampfflüchtig 100 mg/l  
 
cc) Farbstoffe nur in einer so niedrigen Konzentration, dass der Vorfluter nach Einleitung des 

Ablaufs einer mechanisch-biologischen Kläranlage visuell nicht mehr gefärbt erscheint.  
 

h) Spontan sauerstoffverbrauchende Stoffe (gemäß Deutschen Einheitsverfahren zur Was- 
ser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung „Bestimmung der spontanen Sauerstoffzehrung 
(G24)“ (17. Lieferung: 1986) 100 mg/l 

 
(5) Für in Abs. 4 nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfall vom Verband 

festgesetzt, wenn dies von der Menge oder der Beschaffenheit des einzuleitenden Schmutzwas-
sers her erforderlich ist, um eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung sicherzustellen, soweit 
sie nicht als nach § 5 Abs. 1 Satz 1 festgesetzt gelten. 

 
(6) Die in Abs. 4 genannten Einleitungswerte gelten am Ort des Anfalls des Schmutzwassers oder, 

wenn eine Vorbehandlung erfolgt, am Ablauf der Vorbehandlungsanlage vor der Vermischung 
mit anderem Abwasser. 

 
(7) Fällt auf dem Grundstück Schmutzwasser in Teilströmen mit erheblich unterschiedlicher Belas-

tung an, so können Anforderungen an einzelne Teilströme gestellt werden. Abs. 9 gilt entspre-
chend. 

 
(8) Der Verband kann die Einhaltung der Einleitungswerte nach dieser Satzung jederzeit überprüfen 

(§ 14 Abs. 1). Die Einleitungswerte beziehen sich auf die Analyse- und Messverfahren nach An-
lage 1 der Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwas-
serverordnung – AbwV) in der jeweils gültigen Fassung oder gleichwertige Verfahren im Sinne 
von § 4 Abs. 2 AbwV. 

 
(9) Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte, Begrenzungen der Schmutzwassermenge und 

Frachtenbegrenzungen können im Einzelfall festgesetzt werden, wenn die Stofffracht, bezogen 
auf einen Parameter gemäß Abs. 4, 10 % der Stofffracht das Gesamtzulaufs der jeweiligen Klär-
anlage überschreitet oder es sich um eine ereignisbezogene zeitlich begrenzte Einleitung handelt 
oder soweit dies nach den Umständen des Falles geboten erscheint, um eine Gefährdung der 
öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung oder der in der öffentlichen Ein-
richtung beschäftigten Personen, die Beeinträchtigung der Benutzbarkeit der öffentlichen Einrich-
tung oder einer Erschwerung der Abwasserbehandlung sowie der Klärschlammverwertung zu 
verhüten. Das Einleiten oder Einbringen von Stoffen, die die niedrigeren Einleitungswerte über-
schreiten, fällt im Geltungsbereich der Anordnung unter das Einleitungsverbot nach Abs. 4.  

 
(10) Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall – nur unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 

– zugelassen werden, wenn nach den Besonderheiten des Falles die schädlichen Stoffe und 
Eigenschaften des Schmutzwassers innerhalb dieser Grenzen für die öffentliche Einrichtung zur 
zentralen Schmutzwasserbeseitigung, die darin beschäftigten Personen oder die Abwasserbe-
handlung vertretbar sind und es dem/der Grundstückseigentümer/in nicht zumutbar ist, die Ein-
leitungswerte einzuhalten. 

 
(11) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht kommenden allgemein anerkannten Regeln 

der Technik Schmutzwasser zu verdünnen oder zu vermischen. 
 

§ 7   Entwässerungsgenehmigung 

 
(1) Der Verband erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung eine Genehmigung zum Anschluss 

an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung und zum Einleiten des 
Schmutzwassers (Entwässerungsgenehmigung). Änderungen der Grundstücksentwässerungs-
anlage, der der Entwässerungsgenehmigung zugrunde liegenden Schmutzwasserverhältnisse 
sowie Änderungen und die Beseitigung des Grundstücksanschlusses bedürfen ebenfalls einer 
Genehmigung. 
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(2) Genehmigungen nach Abs. 1 sind von dem/der Grundstückseigentümer/in in Textform zu bean-

tragen (Entwässerungsantrag, § 8). 
 
(3) Der Verband entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. Er kann 

Untersuchungen der Schmutzwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der Grundstücksent-
wässerungsanlage durch Sachverständige verlangen, sofern dies zur Entscheidung über den 
Entwässerungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat der/die Grundstückseigentümer/in 
zu tragen. 

 
(4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt auch 

für und gegen die Rechtsnachfolger/innen des/der Grundstückseigentümers/in. Sie ersetzt nicht 
Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den Bau oder Betrieb der Grundstücksentwässerungs-
anlage nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sein sollten.  

 
(5) Der Verband kann – abweichend von den Einleitungsbedingungen dieser Satzung – die Geneh-

migung unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufs sowie der 
nachträglichen Einschränkung oder Änderung erteilen, solange dadurch die ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung durch den Verband nicht gefährdet wird. 

 
(6) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder Änderung der 

Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit der Verband sein 
Einverständnis erteilt hat. 

 
(7) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstel-

lung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage nicht begonnen oder wenn die Aus-
führung drei Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist kann auf Antrag um jeweils höchstens drei 
Jahre verlängert werden. 

 
§ 8   Entwässerungsantrag 

 
(1) Der Entwässerungsantrag ist zum Zeitpunkt der Stellung des Antrages auf Baugenehmigung oder 

Vornahme der Bauanzeige bei dem Verband einzureichen, wenn eine Entwässerungsgenehmi-
gung erforderlich ist. In den Fällen des § 3 Abs. 4 ist der Entwässerungsantrag spätestens vier 
Wochen nach der Aufforderung zum Anschluss vorzulegen. Bei allen anderen Vorhaben ist der 
Entwässerungsantrag drei Monate vor deren geplantem Beginn einzureichen. 

 
Bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 62 NBauO ist der Entwässerungsantrag mit dem 
Antrag auf Bestätigung der Stadt, dass die Erschließung im Sinne des § 30 BauGB gesichert ist, 
beim Verband vorzulegen. 

 
(2) Der Antrag für den Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbesei-

tigung hat zu enthalten: 
 

a) ab einer Anschlussnennweite größer als DN 200: einen Erläuterungsbericht mit einer Be-
schreibung des Vorhabens und seiner Nutzung sowie der Dimensionierung des Anschluss-
kanals durch Berechnung der Schmutzwassermenge gemäß DIN EN 12056; 

 
b) eine Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen Schmutzwasser eingeleitet werden 

soll, nach Art und Umfang der Produktion und der Anzahl der Beschäftigten sowie des vo-
raussichtlich anfallenden Schmutzwassers je nach Menge und Beschaffenheit; 

 
c) bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen Angaben über 

 
- Menge und Beschaffenheit des Schmutzwassers, 
- Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage, 
- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z. B. Schlämme, Feststoffe, 

Leichtstoffe), 
- Anfallstelle des Schmutzwassers im Betrieb; 
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d) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab 

nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Angaben: 
 

- Gemarkung, Flur, Flurstück, Grundstücksgröße, Eigentümer,  
- Stadt/Stadtteil/Ortschaft,  
- Straße und Hausnummer,  
- Gebäude und befestigte Flächen,  
- Grundstücks- und Eigentumsflächen,  
- Lage der Haupt- und Anschlusskanäle (falls bekannt),  
- Gewässer, soweit vorhanden oder geplant; 

 
e) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab 

1:100 mit folgenden Angaben:  
 

- Lage der Entwässerungsleitungen,  
- Materialbezeichnungen,  
- Gefälleangaben,  
- Nennweiten; 

 
f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1:100 mit den Bestimmungen der 

einzelnen Räume sowie einen Nachweis der Vollgeschossigkeit; 
 
(3) Schmutzwasserleitungen sind mit durchgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit gestri-

chelten Linien darzustellen, Mischwasserleitungen strichpunktiert. Später auszuführende Leitun-
gen sind zu punktieren.  

 
Folgende Farben sind dabei zu verwenden: 

 
- für vorhandene Anlagen = schwarz  
- für neue Anlagen = rot  
- für abzubrechende Anlagen = gelb 

 
(4) Der Verband kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Beurteilung der Entwässerungs-

anlage erforderlich sind. 
 
(5) Für den Antrag auf Genehmigung von Änderungen der Grundstücksentwässerungsanlage, der 

der Entwässerungsgenehmigung zugrunde liegenden Schmutzwasserverhältnisse oder von Än-
derungen oder der Beseitigung des Grundstücksanschlusses nach § 7 Abs. 1 Satz 2 gelten Abs. 
1 bis Abs. 4 entsprechend. 

 
§ 9   Grundstücksanschluss 

 
(1) Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittelbaren Grundstücksanschluss haben. Die Art, 

Lage und lichte Weite des Grundstücksanschlusses, die Anordnung des Übergabeschachts und 
die Erforderlichkeit sowie die Art und Lage eines Kleinpumpwerks bestimmt der Verband. Es be-
steht kein Anspruch auf eine bestimmte Entwässerungstiefe.  

 
(2) Der Verband kann ausnahmsweise mehrere Grundstücksanschlüsse auf einem Grundstück vor-

sehen, wenn dies wegen besonderer Verhältnisse zweckmäßig erscheint. 
 
(3) Der Verband kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen gemeinsa-

men Grundstücksanschluss zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die beteiligten Grund-
stückseigentümer/innen die Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen auf dem jeweils fremden Grundstück durch Eintragung einer Baulast und einer 
Dienstbarkeit gesichert haben. Die Eigentümer/innen der über einen gemeinsamen Grundstücks-
anschluss angeschlossenen Grundstücke haften dem Verband als Gesamtschuldner. 

 
(4) Grundstücksanschlüsse werden ausschließlich vom Verband hergestellt, unterhalten, erneuert, 

geändert, abgetrennt und beseitigt. Der Verband reinigt den Grundstücksanschluss bei Verstop-
fung; die Kosten hat der/die Grundstückseigentümer/in zu erstatten, soweit die Ursache für die 
Verstopfung nicht im Bereich der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseiti-
gung liegt. 
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(5) Grundstücksanschlüsse müssen jederzeit zugänglich (keine Überbauung, Überpflanzung etc.) 

und vor Beschädigungen geschützt sein. Der/die Grundstückseigentümer/in hat die baulichen 
Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. 

 
(6) Ergeben sich bei der Ausführung des Grundstücksanschlusses unvorhersehbare Schwierigkei-

ten, die auch ein Abweichen von dem genehmigten Plan erfordern können, so hat der/die Grund-
stückseigentümer/in den dadurch für die Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage ent-
stehenden Aufwand zu tragen. Der/die Grundstückseigentümer/in kann keine Ansprüche geltend 
machen für Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch solche Änderungen des Grund-
stücksanschlusses beim Bau und beim Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage entstehen. 

 
§ 10   Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage wird vom/von der Grundstückseigentümer/in nach den je-

weils geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, den jeweils geltenden allgemein 
anerkannten Regeln der Technik und nach den Bestimmungen dieser Satzung auf eigene Kosten 
errichtet, unterhalten, erneuert, geändert, erweitert und betrieben. Dies umfasst auch den Strom-
anschluss und die Bereitstellung des Stroms für Kleinpumpwerke, welche gemäß § 2 Abs. 6 Be-
standteil des Grundstücksanschlusses sind. In die Grundstücksentwässerungsanlage dürfen nur 
Materialien und Geräte eingebaut werden, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen. Der elektrische Anschluss ist von dem/der Grundstückseigentümer/in durch einen 
eingetragenen und zugelassenen, elektrotechnischen Fachbetrieb unter Berücksichtigung gel-
tender Vorschriften und Normen durchzuführen. Der Abstand zwischen dem Schacht des Klein-
pumpwerks und dem Standverteiler mit Steuergerät darf 15 m nicht überschreiten. 

 
(2) Der Verband ist berechtigt, die Arbeiten zur Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlage 

sowie deren Erweiterung oder wesentliche Änderung zu überwachen.  
 
(3) Der Verband hat das Recht, die Grundstücksentwässerungsanlage vor Inbetriebnahme zu über-

prüfen. Hat der Verband dem/der Grundstückseigentümer/in mitgeteilt, dass er von dem Über-
prüfungsrecht Gebrauch macht, dürfen Rohrgräben vor der Überprüfung nicht verfüllt werden. 
Über das Ergebnis der Überprüfung erstellt der Verband ein Protokoll. Werden bei der Überprü-
fung Mängel festgestellt, so hat der/die Grundstückseigentümer/in diese innerhalb der vom Ver-
band gestellten Frist zu beseitigen. Die Überprüfung durch den Verband befreit den/die Grund-
stückseigentümer/in nicht von seiner/ihrer Haftung für den ordnungsgemäßen Zustand der 
Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
(4) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen Zu-

stand zu erhalten. Sie ist so zu betreiben, dass Störungen anderer Grundstückseigentümer/innen 
und störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Verbandes oder Dritter ausgeschlossen sind. 
Der Verband kann fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanlage auf Kosten des/der 
Grundstückseigentümers/in in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird. 

 
(5) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen nicht oder nicht mehr den jeweils 

geltenden Bestimmungen im Sinne des Abs. 1, so hat der/die Grundstückseigentümer/in sie ent-
sprechend auf eigene Kosten anzupassen. Der Verband kann eine solche Anpassung verlangen. 
Er hat dazu dem/der Grundstückseigentümer/in eine angemessene Frist zu setzen. Der/Die 
Grundstückseigentümer/in ist zur Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage auch dann 
verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbe-
seitigung das erforderlich machen. Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung 
durch den Verband. § 7 und § 8 sind entsprechend anzuwenden. 

 
§ 11   Vorbehandlungsanlagen 

 
(1) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Schmutzwasser nicht den Anforderungen dieser Sat-

zung entspricht, so hat der/die Grundstückseigentümer/in geeignete Vorbehandlungsanlagen zu 
erstellen und zu betreiben. Im Rahmen der Entwässerungsgenehmigung wird auf Antrag der Bau 
und Betrieb von Vorbehandlungsanlagen genehmigt; nach sonstigen Vorschriften erforderliche 
Genehmigungen für Vorbehandlungsanlagen bleiben hiervon unberührt. 

 



Amtsblatt für den Landkreis Diepholz  Nr. 57/2022 vom 23.12.2022 
Seite 142 

 
(2) Vorbehandlungsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Schädlichkeit des 

Schmutzwassers so gering gehalten wird, wie das bei Anwendung der jeweils in Betracht kom-
menden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. Enthält das Schmutzwasser Stoffe 
im Sinne von § 6 Abs. 1 oder 2 und liegt kein Fall des § 6 Abs. 3 vor, ist eine Vorbehandlung nach 
dem Stand der Technik erforderlich. 

 
(3) Hinter der Vorbehandlungsanlage muss in der Ablaufleitung eine Probeentnahmestelle vorhan-

den sein. 
 
(4) Die in der Vorbehandlungsanlage anfallenden Leichtstoffe, Feststoffe oder Schlämme hat der/die 

Grundstückseigentümer/in rechtzeitig und regelmäßig zu entnehmen.  
 
(5) Der Verband kann verlangen, dass der/die Grundstückseigentümer/in eine Person bestimmt und 

dem Verband in Textform benennt, die für die Bedienung der Vorbehandlungsanlage verantwort-
lich ist. Ein Wechsel der Person ist dem Verband anzuzeigen.  

 
(6) Der/die Grundstückseigentümer/in hat durch Eigenkontrollen zu gewährleisten, dass die Einlei-

tungswerte gemäß § 6 Abs. 4 für vorbehandeltes Schmutzwasser eingehalten werden und die in 
dieser Satzung von der Einleitung ausgeschlossenen Stoffe nicht in die öffentliche Einrichtung 
zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gelangen. Über die Eigenkontrollen hat der/die Grund-
stückseigentümer/in ein Betriebstagebuch zu führen, das jederzeit vom Verband eingesehen wer-
den kann.  

 
(7) Der Verband kann Maßnahmen zur Rückhaltung des Schmutzwassers oder von Schmutzwas-

serteilströmen verlangen, wenn die Vorbehandlung zeitweise unzureichend erfolgt. 
 

§ 12   Fett- und Ölabscheider 

 
(1) Sofern mit dem Schmutzwasser entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 Leichtflüssigkeiten, wie z. B. Benzin, 

Benzol, Öle oder Fette mit abgeschwemmt werden können, hat der/die Grundstückseigentü-
mer/in in die Grundstücksentwässerungsanlage Abscheider einzuschalten und zu benutzen. 

 
(2) Für Herstellung, Güteüberwachung, Einbau und Betrieb von Abscheidern sowie die Ermittlung 

der Nenngrößen gelten für Abscheider für Leichtflüssigkeiten die DIN EN 858-1 sowie die DIN 
EN 858-2 jeweils i. V. m. mit der DIN 1999-100 und für Abscheider für Fette die DIN EN 1825-1 
sowie die DIN EN 1825-2 jeweils i. V. m. der DIN 4040-100 in der jeweils gültigen Fassung. Die 
Ermittlung der Nenngröße für Abscheider für Fette hat nach den vorhandenen abwasserrelevan-
ten Kücheneinrichtungsgegenständen und nach der Art des Betriebes gemäß DIN EN 1825-2 in 
der jeweils gültigen Fassung zu erfolgen. Bei Änderungen an den vorhandenen abwasserrele-
vanten Kücheneinrichtungsgegenständen ist die Nenngröße unverzüglich neu zu bestimmen. 
Maßgeblich ist der größere Abflusswert Qs einschließlich aller Erschwernisfaktoren. Der Ein-
bauort der Abscheider ist so auszuwählen, dass die Entsorgungsfahrzeuge ungehindert anfahren 
und den Inhalt der Anlagen entsorgen können. Der Verband kann darüberhinausgehende Anfor-
derungen an den Bau der Abscheider stellen, wenn dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen 
Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung geboten ist.  

 
(3) Die Abscheider für Fette sind durch den/die Grundstückseigentümer/in gemäß den Regelungen 

der DIN EN 1825-2 i. V. m. der DIN 4040-100 in der jeweils gültigen Fassung zu betreiben. Ins-
besondere ist der/die Grundstückseigentümer/in verpflichtet, 

 

a) vor Inbetriebnahme des Abscheiders eine Generalinspektion/ Inbetriebnahmeprüfung durch-
führen zu lassen; 

 

b) die Generalinspektion des Abscheiders in regelmäßigen Abständen von nicht länger als fünf 
Jahren zu wiederholen; 

 

c) den Abscheider einmal im Kalenderjahr durch einen Sachkundigen warten zu lassen; 
 

d) den Abscheider mit dem dazugehörigen Schlammfang nach Vorgabe der DIN EN-Normen 
in regelmäßigen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal im Quartal und darüber hinaus 
bei besonderem Bedarf, komplett zu leeren, zu reinigen und bis zum Überlauf wieder mit 
Wasser zu befüllen. Im Einzelfall kann der Verband abweichende Leerungsintervalle vorge-
ben, sofern diese zum ordnungsgemäßen Betrieb des Abscheiders notwendig sind. 
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(4) Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, den zum Betrieb eines Abscheiders für Fette 

notwendigen Nachweispflichten nachzukommen. Insbesondere ist er/sie verpflichtet, 
 

a) die Inbetriebnahme von Abscheidern innerhalb eines Monats nach der erfolgten Inbetrieb-
nahme dem Verband anzuzeigen; der Anzeige über die Inbetriebnahme ist der Nachweis 
über eine erfolgte Generalinspektion beizufügen; 

 
b) den Nachweis über die in regelmäßigen Abständen von nicht länger als fünf Jahren zu wie-

derholende Generalinspektion dem Verband innerhalb eines Monats nach der erfolgten Ge-
neralinspektion vorzulegen; 

 
c) bei Änderungen an den vorhandenen abwasserrelevanten Kücheneinrichtungsgegenstän-

den die Nenngröße des Abscheiders unverzüglich neu bestimmen zu lassen und den Nach-
weis über die Neubestimmung der Nenngröße dem Verband unverzüglich vorzulegen; 

 
d) die Nachweise über die fachgerecht erfolgten Leerungen des Abscheiders dem Verband 

unaufgefordert unverzüglich, spätestens innerhalb von zehn Tagen nach erfolgter Leerung, 
vorzulegen; 

 
e) die Nachweise über die erfolgten Leerungen des Abscheiders für die Dauer von drei Jahren 

aufzubewahren und diese auf Verlangen dem Verband vorzulegen; 
 
f) vorhandene und erworbene Sachkundezertifikate sowie Nachweise, die die sachkundigen 

Personen benennen, dem Verband unverzüglich vorzulegen; 
 
g) die endgültige Stilllegung von Abscheidern unter Vorlage des Stilllegungsberichts und des 

Nachweises über die erfolgte Leerung vor der Stilllegung dem Verband innerhalb eines Mo-
nats nach der Stilllegung anzuzeigen. 

 
(5) Das Abscheidegut ist in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen 

und darf der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung nicht zugeführt 
werden. 

 
(6) Soweit dieser Paragraf keine abweichenden Regelungen trifft, bleibt § 11 unberührt. 
 

§ 13   Sicherung gegen Rückstau, Hebeanlagen 

 
(1) Gegen den Rückstau des Schmutzwassers aus der öffentlichen Einrichtung zur zentralen 

Schmutzwasserbeseitigung hat sich jede/r Grundstückseigentümer/in selbst zu schützen. Aus 
Schäden, die durch Rückstau entstehen, können Ersatzansprüche gegen den Verband nicht her-
geleitet werden. Der/Die Grundstückseigentümer/in hat den Verband außerdem von Schadens-
ersatzansprüchen Dritter aufgrund von Rückstau freizuhalten. 

 
(2) Die Rückstauebene ist die Straßenoberkante vor dem anzuschließenden Grundstück. Dies gilt 

auch für den zulässigen Maximalstand in Behältern von Kleinpumpwerken. 
 
(3) Unter der Rückstauebene liegende Räume, Schächte, Schmutzwasserabläufe usw. müssen ge-

mäß DIN 1986 gegen Rückstau abgesichert sein. Die Sperrvorrichtungen sind dauernd geschlos-
sen zu halten und dürfen nur bei Bedarf geöffnet werden. Wo die Absperrvorrichtungen nicht 
dauernd geschlossen sein können oder die angrenzenden Räume unbedingt gegen Rückstau 
geschützt werden müssen (z. B. Wohnungen, gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebensmittel 
oder andere wertvolle Güter), hat der/die Grundstückseigentümer/in das Schmutzwasser mit ei-
ner automatisch arbeitenden Hebeanlage bis über die Rückstauebene zu heben und dann in die 
öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung zu leiten. 

 
(4) Besteht zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung kein natürliches 

Gefälle, so kann der Verband von dem/der Grundstückseigentümer/in den Einbau und Betrieb 
einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn ohne diese Anlage eine 
ordnungsgemäße Beseitigung des Schmutzwassers bei einer den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entsprechenden Planung und Ausführung der öffentlichen Einrichtung zur zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung nicht möglich oder technisch oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 
Die Hebeanlage ist Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage. 
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§ 14   Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Der Verband ist berechtigt, jederzeit die Grundstücksentwässerungsanlage darauf zu überprüfen 

oder überprüfen zu lassen, ob die Einleitungsbedingungen sowie die sonstigen Bestimmungen 
dieser Satzung eingehalten werden. Er kann zu diesem Zweck auch jederzeit Proben des 
Schmutzwassers entnehmen und untersuchen oder Messgeräte in den öffentlichen oder privaten 
Schächten oder Inspektionsöffnungen installieren. Soweit Schächte oder Inspektionsöffnungen 
nicht vorhanden sind, ist der Verband berechtigt, die zur Messung erforderlichen Einrichtungen 
einzubauen. Die Kosten für diese Überwachungsmaßnahmen hat der/die Grundstückseigentü-
mer/in zu tragen.  

 

(2) Der Verband oder Beauftragte des Verbandes sind berechtigt, notwendige Maßnahmen zur Prü-
fung der Grundstücksentwässerungsanlage oder zur Beseitigung von Störungen anzuordnen, 
insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Schmutzwasser zu überprüfen und Proben zu 
entnehmen. 

 

(3) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, 
Schächte, Inspektionsöffnungen, Rückstausicherungen müssen zugänglich sein. 

 

(4) Soweit das Grundstück an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung 
angeschlossen ist, kann der Verband dem/der Grundstückseigentümer/in die Eigenüberwachung 
für die Grundstücksentwässerungsanlage und für das auf dem Grundstück anfallende Schmutz-
wasser nebst Vorlagepflicht der Untersuchungsergebnisse auferlegen sowie die Duldung und 
Kostentragung für eine regelmäßige Überwachung durch den Verband festsetzen. Der Verband 
ist berechtigt, Art und Umfang der Eigenüberwachung zu bestimmen. 

 

(5) Der/die Grundstückseigentümer/in hat die Grundstücksentwässerungsanlage auf Anforderung 
des Verbandes erstmals auf Dichtheit zu überprüfen.  

 

(6) Der Verband kann, über die in der DIN 1986 Teil 30 geforderten Dichtheitsprüfungen hinaus, 
zusätzliche Dichtheitsprüfungen anordnen, wenn es dafür eine sachliche Rechtfertigung gibt, ins-
besondere, wenn das Grundstück in einem Gebiet mit hohem Fremdwasseranteil liegt oder kon-
krete Erkenntnisse vorliegen, dass die Grundstücksentwässerungsanlage etwa durch Wurzelein-
wuchs, wiederholte Abflussstörungen oder Fehlanschlüsse undicht ist. 

 
§ 15   Maßnahmen an zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen  

           Schmutzwasserbeseitigung gehörenden Abwasseranlagen 
 

Zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gehörende Anlagen dürfen nur 
von Beauftragten des Verbandes oder mit Zustimmung des Verbandes betreten werden. Eingriffe an 
solchen Anlagen sind unzulässig. 
 

§ 16   Anzeigepflichten 
 

(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§ 3) so hat der/die 
Grundstückseigentümer/in dies unverzüglich dem Verband mitzuteilen. 

 

(2) Gelangen Stoffe im Sinne von § 6 Abs. 1 oder Abs. 2 oder sonst gefährliche oder schädliche 
Stoffe in die Grundstücksentwässerungsanlage oder in die öffentliche Einrichtung zur zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung, so hat der/die Grundstückseigentümer/in dies dem Verband unver-
züglich – mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich – mitzuteilen. 

 

(3) Der/die Grundstückseigentümer/in hat Betriebsstörungen oder Mängel am Grundstücksan-
schluss (z. B. Undichtwerden, Verstopfungen, Verunreinigungen) sowie an der Grundstücksent-
wässerungsanlage unverzüglich – mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich – 
dem Verband mitzuteilen. 

 

(4) Beim Wechsel des Eigentums an einem Grundstück hat der/die bisherige Grundstückseigentü-
mer/in die Rechtsänderung unverzüglich dem Verband mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung ist auch 
der/die neue Grundstückseigentümer/in verpflichtet.  

 
(5) Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, dem Verband die für die Prüfung der Grund-

stücksentwässerungsanlage und des Schmutzwassers erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
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§ 17   Zutrittsrecht 

 
Der/die Grundstückseigentümer/in hat dem Verband und Beauftragten des Verbandes zur Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlage oder auf dem Grundstück befindlicher Anlagen, die zur öffentlichen 
Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gehören, zur Beseitigung von Störungen sowie 
zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung jederzeit ungehindert Zutritt zu 
allen auf dem Grundstück befindlichen, der  Schmutzwasserbeseitigung dienenden Anlagen sowie den 
Schmutzwasseranfallstellen zu gewähren. 
 

§ 18   Altanlagen 

 
(1) Anlagen, die vor dem Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbe-

seitigung der Beseitigung des auf dem Grundstück anfallenden Schmutzwassers dienten, und die 
nicht als Bestandteil der angeschlossenen Grundstücksentwässerungsanlage genehmigt sind, 
hat der/die Grundstückseigentümer/in binnen sechs Monaten ab dem Anschluss an die öffentli-
che Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung auf seine Kosten so herzurichten, dass 
sie für die Aufnahme oder Ableitung von Schmutzwasser nicht mehr benutzt werden können. 

 
(2) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, hat der/die Grundstückseigentümer/in den An-

schluss zu schließen. 
 

§ 19   Befreiungen 

 
(1) Der Verband kann von Bestimmungen dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahme vorsehen, 

Befreiung erteilen, wenn die Durchführung der Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

 
(2) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter 

dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. 
 

§ 20   Haftung 

 
(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln entstehen, 

haftet der/die Verursacher/in. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliches 
Abwasser oder sonstige Stoffe in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbesei-
tigung eingeleitet werden. Ferner hat der/die Verursacher/in den Verband von allen Ersatzan-
sprüchen freizustellen, die andere deswegen bei ihm geltend machen. 

 
(2) Der/die Grundstückseigentümer/in haftet außerdem neben dem/der Verursacher/in für alle Schä-

den und Nachteile, die dem Verband durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwäs-
serungsanlage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen. 

 
(3) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung die Erhöhung der Abwas-

serabgabe (§ 4 Abs. 4 AbwAG) verursacht, hat dem Verband den erhöhten Betrag der Abwas-
serabgabe zu erstatten. 

 
(4) Mehrere Verursacher/innen haften als Gesamtschuldner/innen. 
 
(5) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von 
 

a) Rückstau in der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung, z. B. bei 
Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden oder Schneeschmelze; 

 
b) Betriebsstörungen, z. B. Ausfall eines Pumpwerkes; 
 
c) Behinderungen des Schmutzwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung; 
 
d) zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseiti-

gung, z. B. bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder Ausführung von Anschlussarbei-
ten; 
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hat der/die Grundstückseigentümer/in einen Anspruch auf Schadensersatz nur, soweit die einge-
tretenen Schäden vom Verband schuldhaft verursacht worden sind. Andernfalls hat der/die 
Grundstückseigentümer/in den Verband von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere 
deswegen bei ihm geltend machen. 

 

(6) Im Übrigen ist die Haftung des Verbandes sowie seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für 
schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 

 

a) Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
 

b) der schuldhaften Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schmutzwasserbeseitigungs-
verhältnis, d. h. solcher Pflichten deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Rechtsverhältnisses überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der/die Grund-
stückseigentümer/in regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

 

(7) Im Falle einer Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schmutzwasserbeseitigungsverhältnis, 
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung des Ver-
bandes sowie seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen auf den Schaden, den der Verband bei 
Erlass der Satzung als mögliche Folge der Pflichtverletzung vorausgesehen hat oder unter Be-
rücksichtigung der Umstände, die er kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 

 

(8) Die Haftung des Verbandes nach zwingenden gesetzlichen Regelungen bleibt unberührt. Der/die 
Grundstückseigentümer/in hat dem Verband einen Schaden unverzüglich mitzuteilen. 

 
§ 21   Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes (NKomVG) i. V. m. § 4 Abs. 1 Satz 2 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Wasserverbandsgesetz (Nds. AGWVG) in der jeweils gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

 

a) entgegen § 3 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentliche Einrichtung zur zent-
ralen Schmutzwasserbeseitigung anschließen lässt; 

 

b) entgegen § 3 Abs. 6 das bei ihm anfallende Schmutzwasser nicht in die öffentliche Einrich-
tung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung einleitet; 

 

c) entgegen § 5 oder § 6 Abwasser oder Stoffe einleitet, die einem Einleitungsverbot unterlie-
gen oder nicht den Einleitungswerten entsprechen; 

 

d) die Grundstücksentwässerungsanlage entgegen dem nach § 7 genehmigten Entwässe-
rungsantrag ausführt; 

 

e) entgegen § 8 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Einrichtung zur zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung oder die Änderung der Entwässerungsgenehmigung nicht be-
antragt; 

 

f) entgegen § 10 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage oder Teile hiervon vor der an-
gekündigten Überprüfung in Betrieb nimmt oder Rohrgräben vor der Überprüfung verfüllt;  

 

g) entgegen § 10 Abs. 4 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht ordnungsgemäß betreibt; 
 

h) entgegen § 11 eine Vorbehandlungsanlage nicht oder nicht ordnungsgemäß betreibt; 
 

i) entgegen § 12 einen Abscheider nicht oder nicht ordnungsgemäß betreibt oder entgegen § 
12 Abs. 4 seinen Nachweispflichten nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt; 

 

j) entgegen § 15 zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gehö-
rende Anlagen betritt oder sonstige Maßnahmen an ihnen vornimmt; 

 

k) entgegen § 16 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt; 
 

l) entgegen § 17 dem Verband und dessen Beauftragten nicht ungehindert Zutritt zu den auf 
dem Grundstück befindlichen Anlagen gewährt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000 Euro geahndet werden. 
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§ 22   Übergangsregelung 

 
(1) Vor Inkrafttreten dieser Satzung erteilte Entwässerungsgenehmigungen gelten fort. 
 
(2) Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Verfahren auf Erteilung oder Änderung einer Ent-

wässerungsgenehmigung bzw. Anschluss- oder Änderungserlaubnis werden nach den Vorschrif-
ten dieser Satzung weitergeführt. 

 
(3) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Voraussetzungen der Anschlussverpflichtung 

gegeben sind und das Grundstück noch nicht an die öffentliche Einrichtung zur zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen ist, ist der Entwässerungsantrag gemäß § 8 dieser 
Satzung spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten einzureichen. 

 
§ 23   Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig treten die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen 
des Verbandes für die Abwasserbeseitigung i. d. F. vom 13.11.2016 im Geltungsbereich dieser Satzung 
sowie die Besondere Regelung für die Stadt Twistringen i. d. F. vom 01.01.2022 außer Kraft, soweit sie 
die zentrale Schmutzwasserbeseitigung regeln. 

 
 

Niederschlagswasserbeseitigungssatzung des 
Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes 

für das Gebiet der Stadt Twistringen 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz 
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2018 (Nds. 
GVBl. S. 66), i. V. m. § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 
(Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578) 
und i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) sowie i. V. m. dem Vertrag zur Über-
nahme und Durchführung der Niederschlags- und Oberflächenentwässerung der Stadt Twistringen 
durch den OOWV zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband und der Stadt Twistrin-
gen vom 09.11.2007 sowie der Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung über die Übertragung der 
Befugnis zum Erlass von Satzungen und der Erhebung von öffentlich-rechtlichen Abgaben in Bezug auf 
die Abwasserbeseitigungspflicht vom 29.06./07.07.2021 zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 
07.07.2003 und 09.11.2007 zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband und der Stadt 
Twistringen hat die Verbandsversammlung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes 
(OOWV, im Folgenden „Verband“) am 01.11.2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1   Allgemeines 

 
(1) Der Verband betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur Beseitigung des im Gebiet der Stadt 

Twistringen anfallenden Niederschlagswassers eine öffentliche Einrichtung zur zentralen Nieder-
schlagswasserbeseitigung. 

 
(2) Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanalisations- und Abwasserbe-

handlungsanlagen im Trennverfahren. 
 
(3) Art, Lage und Umfang der zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbesei-

tigung gehörenden Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Anschaffung, Erwei-
terung, Verbesserung, Erneuerung und sonstigen Änderung bestimmt der Verband. 

 
(4) Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach dieser Satzung kann sich der Verband, unabhängig davon, 

ob einzelne Satzungsbestimmungen hierzu konkrete Regelungen treffen, Dritter bedienen. 
 
(5) Die DIN-Normen und sonstigen außerrechtlichen Regelungen, auf die in dieser Satzung verwie-

sen wird, werden beim Verband verwahrt und können dort während der Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
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§ 2   Begriffsbestimmungen 

 
(1) Die Niederschlagswasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, 

Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Niederschlagswasser, soweit 
der Verband niederschlagswasserbeseitigungspflichtig ist. 

 
(2) Niederschlagswasser ist das aufgrund von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten und 

befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser. 
 
(3) Das Ableiten und die Beseitigung des auf öffentlichen Straßen anfallenden Niederschlagswas-

sers ist keine Niederschlagswasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung.  
 
(4) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes. 
 
(5) Zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung gehören: 
 

a) das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz für die Niederschlagswasserbeseitigung ein-
schließlich aller technischen Einrichtungen wie das Leitungsnetz mit getrennten Leitungen 
für Niederschlagswasser (Trennverfahren), Schächte, Pumpstationen, Rückhaltebecken, In-
spektionsöffnungen, 

 
b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Niederschlagswassers, die vom Verband oder von 

ihm beauftragten Dritten betrieben werden,  
 
c) offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, die zur Aufnahme des Niederschlagswassers 

dienen und nicht Gewässer im Sinne des NWG sind, sowie 
 
d) alle zum Betrieb der in den Ziff. a) bis c) genannten Anlagen notwendigen Sachen und Per-

sonen beim Verband und von ihm beauftragten Dritten. 
 
(6) Die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung endet (entgegen der 

Fließrichtung) unmittelbar hinter dem Übergabeschacht auf dem zu entwässernden Grundstück. 
Soweit kein Übergabeschacht vorhanden ist, endet die öffentliche Einrichtung zur zentralen Nie-
derschlagswasserbeseitigung an der Grundstücksgrenze des zu entwässernden Grundstücks. 

 

(7) Der Grundstücksanschluss besteht aus der Verbindung des Entwässerungsnetzes mit der Grund-
stücksentwässerungsanlage. Der Grundstückanschluss endet (entgegen der Fließrichtung) un-
mittelbar hinter dem Übergabeschacht auf dem zu entwässernden Grundstück. Soweit kein Über-
gabeschacht vorhanden ist, endet der Grundstücksanschluss an der Grundstücksgrenze des zu 
entwässernden Grundstücks. Der Grundstücksanschluss steht im Eigentum des Verbandes und 
ist Bestandteil der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung. So-
weit bei Inkrafttreten dieser Satzung hinsichtlich des Grundstücksanschlusses eine abweichende 
Eigentumsregelung besteht, wird diese durch die Satzung nicht berührt; im Einvernehmen mit 
dem Verband kann der/die Grundstückseigentümer/in das Eigentum am Grundstücksanschluss 
auf den Verband übertragen. Steht der Grundstücksanschluss nach vorstehendem Satz im Ei-
gentum des/der Grundstückseigentümers/in, so ist er Bestandteil der Grundstücksentwässe-
rungsanlage und gehört damit nicht zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswas-
serbeseitigung. 

 

(8) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle Einrichtungen, die der 
Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung, Ableitung, Reinigung und Versickerung des 
Niederschlagswassers auf dem Grundstück dienen, soweit sie nicht Bestandteil der öffentlichen 
Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung sind.  

 

(9) Grenzt ein zu entwässerndes Grundstück nicht unmittelbar an eine öffentliche Verkehrsfläche, in 
der sich das zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung gehö-
rende Entwässerungsnetz befindet (insbesondere Hinterliegergrundstücke und über im Privatei-
gentum stehende oder nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen und Wege erschlos-
sene Grundstücke), oder sind mehrere Grundstücke über einen gemeinsamen Grundstücksan-
schluss angeschlossen, so enden die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasser-
beseitigung und der Grundstücksanschluss abweichend von Abs. 6 und Abs. 7 an der der öffent-
lichen Verkehrsfläche zugewandten Grenze des unmittelbar an diese grenzenden Grundstücks, 
über das der Anschluss erfolgt. Abs. 7 Satz 5 und Satz 6 gelten entsprechend. 
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(10) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf den/die Grundstückseigentümer/in beziehen, gel-

ten die Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte, Nießbraucher/innen und sonstige 
dingliche Berechtigte. 

 
§ 3   Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

 
(1) Jeder/Jede Grundstückseigentümer/in ist berechtigt und verpflichtet, sein/ihr Grundstück nach 

Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Nieder-
schlagswasserbeseitigung anzuschließen, soweit an einem gesammelten Fortleiten des Nieder-
schlagswassers ein dringendes öffentliches Bedürfnis besteht oder soweit ein gesammeltes Fort-
leiten des Niederschlagswassers erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit zu verhüten.  

 
(2) Die Berechtigung und die Verpflichtung nach Abs. 1 bestehen bei Vorliegen der dort genannten 

Voraussetzungen, sobald die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseiti-
gung auf einer an das Grundstück grenzenden öffentlichen Verkehrsfläche betriebsbereit vorhan-
den ist.  

 
(3) Der Verband kann den Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswas-

serbeseitigung auch nachträglich verlangen, sobald die Voraussetzungen des Abs. 2 nachträglich 
eintreten. Der/Die Grundstückseigentümer/in erhält eine entsprechende Mitteilung durch den Ver-
band. Der Anschluss ist binnen sechs Monaten nach Zugang der Mitteilung vorzunehmen. 

 
(4) Grenzt ein zu entwässerndes Grundstück nicht unmittelbar an die öffentliche Verkehrsfläche, in 

der die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung betriebsbereit vor-
handen ist (insbesondere Hinterliegergrundstücke und über im Privateigentum stehende oder 
nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen und Wege erschlossene Grundstücke), so 
kann der Verband auf Antrag einen Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Nie-
derschlagswasserbeseitigung zulassen, wenn der/die Eigentümer/in des zu entwässernden 
Grundstücks die Verlegung, Unterhaltung und Benutzung des Grundstücksanschlusses und der 
Grundstücksentwässerungsanlage auf dem jeweils fremden Grundstück durch Eintragung einer 
Baulast und einer Dienstbarkeit gesichert hat und dies dem Verband entsprechend nachgewiesen 
wird. 

 
(5) Wenn und soweit ein Grundstück bezüglich des Niederschlagswassers an die öffentliche Einrich-

tung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen ist, ist der/die Grundstücks-
eigentümer/in berechtigt und verpflichtet, das Niederschlagswasser, das auf den angeschlosse-
nen bebauten und befestigten Flächen anfällt, der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Nieder-
schlagswasserbeseitigung nach Maßgabe dieser Satzung zuzuführen, soweit an einem gesam-
melten Fortleiten des Niederschlagswassers ein dringendes öffentliches Bedürfnis besteht oder 
soweit ein gesammeltes Fortleiten des Niederschlagwassers erforderlich ist, um eine Beeinträch-
tigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten und soweit es nicht als Brauchwasser Verwen-
dung findet. Die Verwendung als Brauchwasser ist dem Verband zuvor schriftlich anzuzeigen.  

 
(6) Soweit Grundstücke bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits an die öffentliche Einrichtung zur 

zentralen Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen sind und mit Erlaubnis des Verban-
des Niederschlagswasser in diese einleiten, ist davon auszugehen, dass zu diesem Zeitpunkt an 
einem gesammelten Fortleiten des Niederschlagswassers ein dringendes öffentliches Bedürfnis 
besteht oder ein gesammeltes Fortleiten des Niederschlagswassers erforderlich ist, um eine Be-
einträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten. 

 
(7) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, soweit und solange der Anschluss oder die 

Benutzung technisch nicht möglich oder mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden 
oder der Verband an der Niederschlagswasserbeseitigung durch höhere Gewalt oder sonstige 
Umstände, deren Beseitigung ihm nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. Der Verband kann 
den Anschluss bzw. die Benutzung zulassen, wenn dies technisch möglich ist und der/die Grund-
stückseigentümer/in die Mehrkosten, die mit dem Anschluss an die bzw. der Benutzung der öf-
fentlichen Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung verbunden sind, übernimmt und auf 
Verlangen des Verbandes angemessene Sicherheit leistet. 
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(8) Der Verband kann die Niederschlagswasserbeseitigung unterbrechen, soweit dies zur Vornahme 

betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der Verband hat jede Unterbrechung oder Unregel-
mäßigkeit der Niederschlagswasserbeseitigung unverzüglich zu beheben. 

 
(9) Der Verband ist berechtigt, die Niederschlagswasserbeseitigung zu verweigern,   
 

a) wenn die Verweigerung erforderlich ist, um eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit der 
Allgemeinheit abzuwenden, oder  

 
b) um zu gewährleisten, dass die Einleitungsbedingungen eingehalten werden, oder 
 
c) um zu gewährleisten, dass die Grundstücksentwässerungsanlage so betrieben wird, dass 

Störungen anderer Grundstückseigentümer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des 
Verbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Wasserversorgung ausgeschlossen 
sind. 

 
Der Verband nimmt die Niederschlagswasserbeseitigung unverzüglich wieder auf, sobald die 
Gründe für die Verweigerung entfallen sind. 

 
§ 4   Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang 

 
(1) Die Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang kann auf Antrag ausgesprochen wer-

den, wenn und soweit der Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Einrichtung zur zentralen 
Niederschlagswasserbeseitigung oder ihre Benutzung für den/die Grundstückseigentümer/in un-
ter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist. Der Antrag soll schrift-
lich innerhalb von 4 Wochen nach der Aufforderung zum Anschluss bei dem Verband gestellt 
werden. Für Befreiungsanträge gilt § 7 Abs. 2 entsprechend. Der Verband kann bei Bedarf Un-
terlagen nachfordern. 

 
(2) Die Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs 

und auf eine bestimmte Zeit auszusprechen. 
 

§ 5   Einleitungsbedingungen 

 
(1) Niederschlagswasser darf nur über die Grundstücksentwässerungsanlage eingeleitet werden. 

Der Verband kann im Einzelfall die direkte Einleitung in die öffentliche Einrichtung zur zentralen 
Niederschlagswasserbeseitigung gestatten. 

 
(2) In die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung darf nur unbelaste-

tes Niederschlagswasser eingeleitet werden. Grund- und Drainagewasser sowie Kühlwasser dür-
fen, auch wenn sie unbelastet sind, nicht in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Nieder-
schlagswasserbeseitigung eingeleitet werden. Der Verband kann im Einzelfall die Einleitung von 
unbelastetem Grund-, Drainage- und Kühlwasser in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Nie-
derschlagswasserbeseitigung gestatten; in diesem Fall gelten die Bestimmungen dieser Satzung 
entsprechend. 

 
(3) Der Verband kann eine Rückhaltung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück fordern, 

wenn die nach der Entwässerungsgenehmigung oder, soweit diese keine diesbezüglichen Rege-
lungen trifft, die nach den bauplanungsrechtlichen Festlegungen zulässige Einleitungsmenge 
überschritten wird oder wenn die Einleitungsmenge die Kapazität der öffentlichen Einrichtung zur 
zentralen Niederschlagswasserbeseitigung übersteigt oder zu übersteigen droht.  

 
(4) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwasser unzulässigerweise in die öffentliche Einrich-

tung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung eingeleitet, ist der Verband berechtigt, auf 
Kosten des/der Grundstückseigentümers/in die dadurch entstehenden Schäden zu beseitigen; 
weitergehende Ansprüche des Verbandes bleiben unberührt. 

 
(5) Entspricht eine Einleitung nicht mehr den jeweils geltenden Einleitungsbedingungen, ist der/die 

Grundstückseigentümer/in verpflichtet, die Einleitung entsprechend auf seine/ihre Kosten anzu-
passen. Der Verband kann eine solche Anpassung verlangen und dafür eine angemessene Frist 
setzen. 
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§ 6   Entwässerungsgenehmigung 

 
(1) Der Verband erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung eine Genehmigung zum Anschluss 

an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung und zum Einleiten 
des Niederschlagswassers (Entwässerungsgenehmigung). Änderungen der Grundstücksentwäs-
serungsanlage, der der Entwässerungsgenehmigung zugrunde liegenden Niederschlagswasser-
verhältnisse sowie Änderungen und die Beseitigung des Grundstücksanschlusses bedürfen 
ebenfalls einer Genehmigung. 

 
(2) Genehmigungen nach Abs. 1 sind vom/von der Grundstückseigentümer/in in Textform zu bean-

tragen (Entwässerungsantrag, § 7). 
 
(3) Der Verband entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. Er kann 

Untersuchungen der Niederschlagswasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der Grund-
stücksentwässerungsanlage durch Sachverständige verlangen, sofern dies zur Entscheidung 
über den Entwässerungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat der/die Grundstückseigen-
tümer/in zu tragen. 

 
(4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt auch 

für und gegen die Rechtsnachfolger/innen des/der Grundstückseigentümers/in. Sie ersetzt nicht 
Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den Bau oder Betrieb der Grundstücksentwässerungs-
anlage nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sein sollten.  

 
(5) Der Verband kann – abweichend von den Einleitungsbedingungen dieser Satzung – die Geneh-

migung unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufs sowie der 
nachträglichen Einschränkung oder Änderung erteilen, solange dadurch die ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung durch den Verband nicht gefährdet wird. 

 
(6) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder Änderung der 

Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit der Verband sein 
Einverständnis erteilt hat. 

 
(7) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstel-

lung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage nicht begonnen oder wenn die Aus-
führung drei Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist kann auf Antrag um jeweils höchstens drei 
Jahre verlängert werden. 

 
§ 7   Entwässerungsantrag 

 
(1) Der Entwässerungsantrag ist zum Zeitpunkt der Stellung des Antrages auf Baugenehmigung oder 

Vornahme der Bauanzeige bei dem Verband einzureichen, wenn eine Entwässerungsgenehmi-
gung erforderlich ist. In den Fällen des § 3 Abs. 4 ist der Entwässerungsantrag spätestens vier 
Wochen nach der Aufforderung zum Anschluss vorzulegen. Bei allen anderen Vorhaben ist der 
Entwässerungsantrag drei Monate vor deren geplantem Beginn einzureichen. 

 
Bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 62 NBauO ist der Entwässerungsantrag mit dem 
Antrag auf Bestätigung der Stadt, dass die Erschließung im Sinne des § 30 BauGB gesichert ist, 
beim Verband vorzulegen. 

 
(2) Der Antrag für den Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasser-

beseitigung hat zu enthalten: 
 

a) ab einer Anschlussnennweite größer als DN 200: einen Erläuterungsbericht mit einer Be-
schreibung des Vorhabens und seiner Nutzung sowie der Dimensionierung des Anschluss-
kanals durch Berechnung der Niederschlagswassermenge; 

 
b) eine Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen Niederschlagswasser eingeleitet 

werden soll; 
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c) bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen Angaben über 

 
- Menge und Beschaffenheit des Niederschlagswassers, 
- Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage, 
- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z. B. Schlämme, Feststoffe, 

Leichtstoffe), 
- Anfallstelle des Niederschlagswassers im Betrieb; 

 
d) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab 

nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Angaben: 
 

- Gemarkung, Flur, Flurstück, Grundstücksgröße, Eigentümer,  
- Stadt/Stadtteil/Ortschaft,  
- Straße und Hausnummer,  
- Gebäude und befestigte Flächen,  
- Grundstücks- und Eigentumsflächen,  
- Lage der Haupt- und Anschlusskanäle (falls bekannt),  
- Gewässer, soweit vorhanden oder geplant; 

 
e) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab 

1 : 100 mit folgenden Angaben:  
 

- Lage der Entwässerungsleitungen,  
- Materialbezeichnungen,  
- Gefälleangaben,  
- Nennweiten. 

 
(3) Schmutzwasserleitungen sind mit durchgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit gestri-

chelten Linien darzustellen, Mischwasserleitungen strichpunktiert. Später auszuführende Leitun-
gen sind zu punktieren.  

 
Folgende Farben sind dabei zu verwenden: 

 
- für vorhandene Anlagen = schwarz  
- für neue Anlagen = rot  
- für abzubrechende Anlagen = gelb 

 
(4) Der Verband kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Beurteilung der Entwässerungs-

anlage erforderlich sind. 
 
(5) Für den Antrag auf Genehmigung von Änderungen der Grundstücksentwässerungsanlage, der 

der Entwässerungsgenehmigung zugrunde liegenden Niederschlagswasserverhältnisse oder 
von Änderungen oder der Beseitigung des Grundstücksanschlusses nach § 6 Abs. 1 Satz 2 gel-
ten Abs. 1 bis Abs. 4 entsprechend. 

 
§ 8   Grundstücksanschluss 

 
(1) Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittelbaren Grundstücksanschluss haben. Die Art, 

Lage und lichte Weite des Grundstücksanschlusses und die Anordnung des Übergabeschachts 
bestimmt der Verband. Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Entwässerungstiefe.  

 
(2) Der Verband kann ausnahmsweise mehrere Grundstücksanschlüsse auf einem Grundstück vor-

sehen, wenn dies wegen besonderer Verhältnisse zweckmäßig erscheint. 
 
(3) Der Verband kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen gemeinsa-

men Grundstücksanschluss zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die beteiligten Grund-
stückseigentümer/innen die Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen auf dem jeweils fremden Grundstück durch Eintragung einer Baulast und einer 
Dienstbarkeit gesichert haben. Die Eigentümer/innen der über einen gemeinsamen Grundstücks-
anschluss angeschlossenen Grundstücke haften dem Verband als Gesamtschuldner. 
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(4) Grundstücksanschlüsse werden ausschließlich vom Verband hergestellt, unterhalten, erneuert, 

geändert, abgetrennt und beseitigt. Der Verband reinigt den Grundstücksanschluss bei Verstop-
fung; die Kosten hat der/die Grundstückseigentümer/in zu erstatten, soweit die Ursache für die 
Verstopfung nicht im Bereich der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbe-
seitigung liegt. 

 
(5) Grundstücksanschlüsse müssen jederzeit zugänglich (keine Überbauung, Überpflanzung etc.) 

und vor Beschädigungen geschützt sein. Der/die Grundstückseigentümer/in hat die baulichen 
Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. 

 
(6) Ergeben sich bei der Ausführung des Grundstücksanschlusses unvorhersehbare Schwierigkei-

ten, die auch ein Abweichen von dem genehmigten Plan erfordern können, so hat der/die Grund-
stückseigentümer/in den dadurch für die Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage ent-
stehenden Aufwand zu tragen. Der/die Grundstückseigentümer/in kann keine Ansprüche geltend 
machen für Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch solche Änderungen des Grund-
stücksanschlusses beim Bau und beim Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage entstehen. 

 
§ 9   Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage wird vom/von der Grundstückseigentümer/in nach den je-

weils geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, den jeweils geltenden allgemein 
anerkannten Regeln der Technik und nach den Bestimmungen dieser Satzung auf eigene Kosten 
errichtet, unterhalten, erneuert, geändert, erweitert und betrieben. In die Grundstücksentwässe-
rungsanlage dürfen nur Materialien und Geräte eingebaut werden, die den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen. 

 
(2) Der Verband ist berechtigt, die Arbeiten zur Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlage 

sowie deren Erweiterung oder wesentlichen Änderung zu überwachen.  
 
(3) Der Verband hat das Recht, die Grundstücksentwässerungsanlage vor Inbetriebnahme zu über-

prüfen. Hat der Verband dem/der Grundstückseigentümer/in mitgeteilt, dass er von dem Über-
prüfungsrecht Gebrauch macht, dürfen Rohrgräben vor der Überprüfung nicht verfüllt werden. 
Über das Ergebnis der Überprüfung erstellt der Verband ein Protokoll. Werden bei der Überprü-
fung Mängel festgestellt, so hat der/die Grundstückseigentümer/in diese innerhalb der vom Ver-
band gestellten Frist zu beseitigen. Die Überprüfung durch den Verband befreit den/die Grund-
stückseigentümer/in nicht von seiner/ihrer Haftung für den ordnungsgemäßen Zustand der 
Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
(4) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen Zu-

stand zu erhalten. Sie ist so zu betreiben, dass Störungen anderer Grundstückseigentümer/innen 
und störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Verbandes oder Dritter ausgeschlossen sind. 
Der Verband kann fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanlage auf Kosten des/der 
Grundstückseigentümers/in in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird. 

 
(5) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen nicht oder nicht mehr den jeweils 

geltenden Bestimmungen im Sinne des Abs. 1, so hat der/die Grundstückseigentümer/in sie ent-
sprechend auf eigene Kosten anzupassen. Der Verband kann eine solche Anpassung verlangen. 
Er hat dazu dem/der Grundstückseigentümer/in eine angemessene Frist zu setzen. Der/Die 
Grundstückseigentümer/in ist zur Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage auch dann 
verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswas-
serbeseitigung das erforderlich machen. Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmi-
gung durch den Verband. § 6 und § 7 sind entsprechend anzuwenden. 

 
§ 10   Vorbehandlungsanlagen 

 
(1) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Niederschlagswasser nicht den Anforderungen dieser 

Satzung entspricht, so hat der/die Grundstückseigentümer/in geeignete Vorbehandlungsanlagen 
zu erstellen und zu betreiben. Im Rahmen der Entwässerungsgenehmigung wird auf Antrag der 
Bau und Betrieb von Vorbehandlungsanlagen genehmigt; nach sonstigen Vorschriften erforderli-
che Genehmigungen für Vorbehandlungsanlagen bleiben hiervon unberührt. 
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(2) Vorbehandlungsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Schädlichkeit des Nie-

derschlagswassers so gering gehalten wird, wie das bei Anwendung der jeweils in Betracht kom-
menden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. 

 
(3) Hinter der Vorbehandlungsanlage muss in der Ablaufleitung eine Probeentnahmestelle vorhan-

den sein. 
 
(4) Die in der Vorbehandlungsanlage anfallenden Leichtstoffe, Feststoffe oder Schlämme hat der/die 

Grundstückseigentümer/in rechtzeitig und regelmäßig zu entnehmen. 
 
(5) Der Verband kann verlangen, dass der/die Grundstückseigentümer/in eine Person bestimmt und 

dem Verband in Textform benennt, die für die Bedienung der Vorbehandlungsanlage verantwort-
lich ist. Ein Wechsel der Person ist dem Verband anzuzeigen.  

 
(6) Der Verband kann Maßnahmen zur Rückhaltung des Niederschlagswassers oder von Nieder-

schlagswasserteilströmen verlangen, wenn die Vorbehandlung zeitweise unzureichend erfolgt. 
 

§ 11   Sicherung gegen Rückstau, Hebeanlagen 

 
(1) Gegen den Rückstau des Niederschlagswassers aus der öffentlichen Einrichtung zur zentralen 

Niederschlagswasserbeseitigung hat sich jede/r Grundstückseigentümer/in selbst zu schützen. 
Aus Schäden, die durch Rückstau entstehen, können Ersatzansprüche gegen den Verband nicht 
hergeleitet werden. Der/Die Grundstückseigentümer/in hat den Verband außerdem von Scha-
densersatzansprüchen Dritter aufgrund von Rückstau freizuhalten. 

 
(2) Die Rückstauebene ist die Straßenoberkante vor dem anzuschließenden Grundstück. 
 
(3) Besteht zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung kein natürli-

ches Gefälle, so kann der Verband vom/von der Grundstückseigentümer/in den Einbau und Be-
trieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn ohne diese Anlage 
eine ordnungsgemäße Beseitigung des Niederschlagswassers bei einer den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung der öffentlichen Einrichtung 
zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung nicht möglich oder technisch oder wirtschaftlich 
nicht zumutbar ist. Die Hebeanlage ist Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
§ 12   Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Der Verband ist berechtigt, jederzeit die Grundstücksentwässerungsanlage darauf zu überprüfen 

oder überprüfen zu lassen, ob die Einleitungsbedingungen sowie die sonstigen Bestimmungen 
dieser Satzung eingehalten werden. Er kann zu diesem Zweck auch jederzeit Proben des Nie-
derschlagswassers entnehmen und untersuchen oder Messgeräte in den öffentlichen oder priva-
ten Schächten oder Inspektionsöffnungen installieren. Soweit Schächte oder Inspektionsöffnun-
gen nicht vorhanden sind, ist der Verband berechtigt, die zur Messung erforderlichen Einrichtun-
gen einzubauen. Die Kosten für diese Überwachungsmaßnahmen hat der/die Grundstückseigen-
tümer/in zu tragen.  

 
(2) Der Verband oder Beauftragte des Verbandes sind berechtigt, notwendige Maßnahmen zur Prü-

fung der Grundstücksentwässerungsanlage oder zur Beseitigung von Störungen anzuordnen, 
insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Niederschlagswasser zu überprüfen und Pro-
ben zu entnehmen. 

 
(3) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, 

Schächte oder Inspektionsöffnungen, Rückstausicherungen müssen zugänglich sein. 
 
(4) Soweit das Grundstück an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseiti-

gung angeschlossen ist, kann der Verband dem/der Grundstückseigentümer/in die Eigenüberwa-
chung für die Grundstücksentwässerungsanlage und für das auf dem Grundstück anfallende Nie-
derschlagswasser nebst Vorlagepflicht der Untersuchungsergebnisse auferlegen sowie die Dul-
dung und Kostentragung für eine regelmäßige Überwachung durch den Verband festsetzen. Der 
Verband ist berechtigt, Art und Umfang der Eigenüberwachung zu bestimmen. 
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(5) Der/die Grundstückseigentümer/in hat die Grundstücksentwässerungsanlage auf Anforderung 

des Verbandes erstmals auf Dichtheit zu überprüfen.  
 
(6) Der Verband kann, über die in der DIN 1986 Teil 30 geforderten Dichtheitsprüfungen hinaus, 

zusätzliche Dichtheitsprüfungen anordnen, wenn es dafür eine sachliche Rechtfertigung gibt, ins-
besondere, wenn das Grundstück in einem Gebiet mit hohem Fremdwasseranteil liegt oder kon-
krete Erkenntnisse vorliegen, dass die Grundstücksentwässerungsanlage etwa durch Wurzelein-
wuchs, wiederholte Abflussstörungen oder Fehlanschlüsse undicht ist. 

 
§ 13   Maßnahmen an zur öffentlichen Einrichtung gehörenden 

Abwasseranlagen 
 
Zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung gehörende Anlagen dürfen 
nur von Beauftragten des Verbandes oder mit Zustimmung des Verbandes betreten werden. Eingriffe 
an solchen Anlagen sind unzulässig. 
 

§ 14   Anzeigepflichten 

 
(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§ 3), so hat der/die 

Grundstückseigentümer/in dies unverzüglich dem Verband mitzuteilen. 
 
(2) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in die Grundstücksentwässerungsanlage oder in die 

öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung, so hat der/die Grund-
stückseigentümer/in dies dem Verband unverzüglich – mündlich oder fernmündlich, anschließend 
zudem schriftlich – mitzuteilen. 

 
(3) Der/die Grundstückseigentümer/in hat Betriebsstörungen oder Mängel am Grundstücksan-

schluss (z. B. Undichtwerden, Verstopfungen, Verunreinigungen) sowie an der Grundstücksent-
wässerungsanlage unverzüglich – mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich – 
dem Verband mitzuteilen. 

 
(4) Beim Wechsel des Eigentums an einem Grundstück hat der/die bisherige Grundstückseigentü-

mer/in die Rechtsänderung unverzüglich dem Verband schriftlich mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung 
ist auch der/die neue Grundstückseigentümer/in verpflichtet.  

 
(5) Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, dem Verband die für die Prüfung der Grund-

stücksentwässerungsanlage und des Niederschlagswassers erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 

§ 15   Zutrittsrechte 
 

Der/die Grundstückseigentümer/in hat dem Verband und Beauftragten des Verbandes zur Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlage oder auf dem Grundstück befindlicher Anlagen, die zur öffentlichen 
Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung gehören, zur Beseitigung von Störungen so-
wie zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung jederzeit ungehindert Zutritt 
zu allen auf dem Grundstück befindlichen, der Niederschlagswasserbeseitigung dienenden Anlagen 
sowie den Niederschlagswasseranfallstellen zu gewähren. 
 

§ 16   Befreiungen 
 

(1) Der Verband kann von Bestimmungen dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahme vorsehen, 
Befreiung erteilen, wenn die Durchführung der Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

 
(2) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter 

dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. 
 

§ 17   Haftung 
 

(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln entstehen, 
haftet der/die Verursacher/in. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliches 
Abwasser oder sonstige Stoffe in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasser-
beseitigung eingeleitet werden. Ferner hat der/die Verursacher/in den Verband von allen Ersatz-
ansprüchen freizustellen, die andere deswegen bei ihm geltend machen. 
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(2) Der/die Grundstückseigentümer/in haftet außerdem neben dem/der Verursacher/in für alle Schä-

den und Nachteile, die dem Verband durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwäs-
serungsanlage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen. 

 
(3) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung die Erhöhung der Abwas-

serabgabe (§ 4 Abs. 4 AbwAG) verursacht, hat dem Verband den erhöhten Betrag der Abwas-
serabgabe zu erstatten. 

 
(4) Mehrere Verursacher/innen haften als Gesamtschuldner/innen. 
 
(5) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von 
 

a) Rückstau in der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung, z. 
B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden oder Schneeschmelze; 

 
b) Betriebsstörungen, z. B. Ausfall eines Pumpwerkes; 
 
c) Behinderungen des Niederschlagswasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung; 
 
d) zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbesei-

tigung, z. B. bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder Ausführung von Anschlussarbei-
ten; 

 
hat der/die Grundstückseigentümer/in einen Anspruch auf Schadensersatz nur, soweit die einge-
tretenen Schäden vom Verband schuldhaft verursacht worden sind. Andernfalls hat der/die 
Grundstückseigentümer/in den Verband von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere 
deswegen bei ihm geltend machen. 

 
(6) Im Übrigen ist die Haftung des Verbandes sowie seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für 

schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 

 
a) Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
 
b) der schuldhaften Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Niederschlagswasserbeseiti-

gungsverhältnis, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Rechtsverhältnisses überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der/die Grund-
stückseigentümer/in regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

 
(7) Im Falle einer Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Niederschlagswasserbeseitigungsver-

hältnis, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung 
des Verbandes sowie seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen auf den Schaden, den der Ver-
band bei Erlass der Satzung als mögliche Folge der Pflichtverletzung vorausgesehen hat oder 
unter Berücksichtigung der Umstände, die er kannte oder kennen musste, hätte voraussehen 
müssen. 

 
(8) Die Haftung des Verbandes nach zwingenden gesetzlichen Regelungen bleibt unberührt. Der/die 

Grundstückseigentümer/in hat dem Verband einen Schaden unverzüglich mitzuteilen. 
 

§ 18   Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-

zes (NKomVG) i. V. m. § 4 Abs. 1 Satz 2 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Wasserverbandsgesetz (Nds. AGWVG) in der jeweils gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

 
a) entgegen § 3 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentliche Einrichtung zur zent-

ralen Niederschlagswasserbeseitigung anschließen lässt; 
 
b) entgegen § 3 Abs. 5 das bei ihm anfallende Niederschlagswasser nicht in die öffentliche 

Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung ableitet; 
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c) entgegen § 5 Abwasser und Stoffe einleitet, die einem Einleitungsverbot unterliegen; 
 
d) die Grundstücksentwässerungsanlage entgegen dem nach § 6 genehmigten Entwässe-

rungsantrag ausführt; 
 
e) entgegen § 7 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Einrichtung zur zentralen 

Niederschlagswasserbeseitigung oder die Änderung der Entwässerungsgenehmigung nicht 
beantragt; 

 
f) entgegen § 9 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage oder Teile hiervon vor der ange-

kündigten Überprüfung in Betrieb nimmt oder Rohrgräben vor der Überprüfung verfüllt; 
 
g) entgegen § 9 Abs. 4 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht ordnungsgemäß betreibt; 
 
h) entgegen § 13 zur öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung 

gehörende Anlagen betritt oder sonstige Maßnahmen an ihnen vornimmt; 
 
i) entgegen § 14 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt; 
 
j) entgegen § 15 dem Verband und dessen Beauftragten nicht ungehindert Zutritt zu den auf 

dem Grundstück befindlichen Anlagen gewährt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 19   Übergangsregelung 

 
(1) Vor Inkrafttreten dieser Satzung erteilte Entwässerungsgenehmigungen gelten fort. 
 
(2) Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Verfahren auf Erteilung oder Änderung einer Ent-

wässerungsgenehmigung bzw. Anschluss- oder Änderungserlaubnis werden nach den Vorschrif-
ten dieser Satzung weitergeführt. 

 
(3) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Voraussetzungen der Anschlussverpflichtung 

gegeben sind und das Grundstück noch nicht an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Nieder-
schlagswasserbeseitigung angeschlossen ist, ist der Entwässerungsantrag gemäß § 7 dieser 
Satzung spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten einzureichen. 

 
§ 20   Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig treten die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen 
des Verbandes für die Abwasserbeseitigung i. d. F. vom 13.11.2016 im Geltungsbereich dieser Satzung 
sowie die Besondere Regelung für die Stadt Twistringen i. d. F. vom 01.01.2022 außer Kraft, soweit sie 
die Niederschlagswasserbeseitigung regeln. 

 
 

Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die 
Erhebung von Abgaben für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 

(Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) 
für das Gebiet der Stadt Twistringen 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz 
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2018 (Nds. 
GVBl. S. 66), i. V. m. § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 
(Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578) 
i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) und i. V. m. den §§ 2, 5, 6, 8 und 11 ff. des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) sowie i. V. m. dem 
Vertrag zur Übernahme und Durchführung der Abwasserbeseitigung der Stadt Twistringen durch den 



Amtsblatt für den Landkreis Diepholz  Nr. 57/2022 vom 23.12.2022 
Seite 158 

 
OOWV zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband und der Stadt Twistringen vom 
07.07.2003 sowie der Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung über die Übertragung der Befugnis 
zum Erlass von Satzungen und der Erhebung von öffentlich-rechtlichen Abgaben in Bezug auf die Ab-
wasserbeseitigungspflicht vom 29.06./07.07.2021 zum Aufgabenübertragungsvertrag vom 07.07.2003 
zwischen dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband und der Stadt Twistringen hat die Ver-
bandsversammlung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV, im Folgenden „Ver-
band“) am 01.11.2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

Abschnitt I. Allgemeines 
 

§ 1   Anwendungsbereich 
 

(1) Der Verband betreibt nach Maßgabe seiner Satzung über die zentrale Schmutzwasserbeseiti-
gung für das Gebiet der Stadt Twistringen in der jeweils gültigen Fassung eine öffentliche Ein-
richtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung. 

 

(2) Zur Finanzierung der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung erhebt 
der Verband nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung die folgenden Abgaben: 

 
a) Benutzungsgebühren, 
 

b) Beiträge und 
 

c) Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse. 
 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts.  
 

(4) Schmutzwasser nach dieser Satzung ist Schmutzwasser im Sinne der Satzung über die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung für das Gebiet der Stadt Twistringen. 

 
Abschnitt II. Benutzungsgebühren 

 

§ 2   Grundsatz und Gegenstand der Gebührenpflicht 
 

(1) Der Verband erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung zur 
zentralen Schmutzwasserbeseitigung Benutzungsgebühren. 

 

(2) Die Benutzungsgebühren setzen sich zusammen aus einer Grundgebühr, einer Mengengebühr 
sowie bei stark verschmutztem Schmutzwasser einem Starkverschmutzerzuschlag.  

 
§ 3   Gebührenmaßstab der Grundgebühr 

 

Die Grundgebühr bemisst sich nach der Nennweite des Trinkwasserhausanschlusses und der Anzahl 
der zu entsorgenden wirtschaftlichen Einheiten. Als wirtschaftliche Einheit gelten einzelne oder mehrere 
Räume, die eigenständig genutzt werden können und zu diesem Zweck jeweils mit Küche oder Koch-
gelegenheit bzw. Wasserversorgung und Sanitäreinrichtung ausgestattet sind. Wirtschaftliche Einheiten 
sind beispielsweise Wohnungen, (Ferien-)Appartements, Gewerbebetriebe, Arzt- und Anwaltspraxen, 
öffentliche Einrichtungen. 
 

§ 4   Gebührenmaßstab der Mengengebühr 
 

(1) Die Mengengebühr bemisst sich nach der Schmutzwassermenge, die von einem Grundstück in 
die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gelangt. Berechnungseinheit 
für die Mengengebühr ist ein Kubikmeter Schmutzwasser. 

 

(2) Als in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gelangt, gilt die durch 
eine Schmutzwassermesseinrichtung gemessene, tatsächlich eingeleitete Schmutzwasser-
menge. Soweit keine Schmutzwassermesseinrichtung vorhanden ist, gelten als in die öffentliche 
Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gelangt 

 

a) die auf dem Grundstück aus den öffentlichen Wasserversorgungsanlagen entnommenen 
Frischwassermengen, und 

 

b) die aus Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen und anderen Eigengewinnungsanlagen auf 
dem Grundstück gewonnenen oder dem Grundstück sonst zugeführten Wassermengen. 
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(3) Für die Wassermengen nach Abs. 2 lit. a) sind die durch die Messeinrichtungen gemessenen und 

abgelesenen Werte oder die sonst im Rahmen der öffentlichen Wasserversorgung festgestellten 
Werte maßgeblich. Liegen dem Verband diese Werte nicht vor oder werden die Mengen zu ab-
weichenden Stichtagen ermittelt, kann der Verband verlangen, dass der/die Gebührenpflichtige 
die Messeinrichtungen abliest und dem Verband die abgelesenen Werte schriftlich oder elektro-
nisch mitteilt; der Verband ist auch berechtigt, die Messeinrichtungen selbst abzulesen. 

 
(4) Die Wassermengen nach Abs. 2 lit. b) hat der/die Gebührenpflichtige dem Verband jeweils bis 

31.01. eines Jahres für das vorangegangene Kalenderjahr unter Vorlage der gemäß Abs. 6 die-
ses Paragrafen erforderlichen Nachweise schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. 

 
(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwas-

serbeseitigung gelangt sind, werden auf schriftlichen oder elektronischen Antrag des/der Gebüh-
renpflichtigen abgesetzt. Der Antrag ist jeweils bis 31.01. eines Jahres für das vorangegangene 
Kalenderjahr unter Vorlage der gemäß Abs. 6 dieses Paragrafen erforderlichen Nachweise zu 
stellen. 

 
(6) Die Wassermengen nach Abs. 2 lit. b) und nach Abs. 5 sind vom/von der Gebührenpflichtigen 

wie folgt nachzuweisen: 
 

a) Grundsätzlich erfolgt der Nachweis durch geeignete Messeinrichtungen, die den Bestim-
mungen des Mess- und Eichgesetzes entsprechen müssen. Die Messeinrichtungen hat 
der/die Gebührenpflichtige auf eigene Kosten einbauen und auswechseln zu lassen. Einbau 
und Auswechslung der Messeinrichtungen hat der/die Gebührenpflichtige dem Verband un-
verzüglich anzuzeigen. Mit dem Einbau, der Auswechslung und der Verplombung der Mes-
seinrichtungen hat der/die Gebührenpflichtige ein in das Installateurverzeichnis eines Was-
serversorgers oder Abwasserbeseitigers eingetragenes Installationsunternehmen zu beauf-
tragen. Der/Die Gebührenpflichtige hat die Messeinrichtungen jeweils zum Ende eines Ka-
lenderjahres und vor Auswechslung der Messeinrichtung abzulesen und die abgelesenen 
Werte schriftlich festzuhalten. Der Verband ist berechtigt, die Messeinrichtungen abzulesen 
und zu überprüfen.  

 
b) Ist der Einbau von Messeinrichtungen nicht möglich oder nicht zumutbar, so kann der Ver-

band den Nachweis mittels Vorlage prüffähiger Unterlagen gestatten. 
 
(7) Der Verband ist berechtigt, die Schmutzwassermengen nach Abs. 2 zu schätzen, wenn sie nicht 

anders ermittelt werden können oder objektive Zweifel an den durch Messeinrichtungen festge-
stellten Wasser- oder Schmutzwassermengen bestehen.  

 
§ 5   Gebührensätze für Grund- und Mengengebühr 

 
(1) Die Grundgebühr beträgt für jede wirtschaftliche Einheit auf dem Grundstück 6,25 Euro pro Mo-

nat. 
 
(2) Bei einer Nennweite des Trinkwasserhausanschlusses ab 50 mm erhöht sich die Grundgebühr 

für die erste an diesen Anschluss angeschlossene wirtschaftliche Einheit auf folgenden Betrag:  
 

50 mm: 9,75 Euro 
 
80 mm: 24,95 Euro  
 
100 mm: 39,00 Euro 
 
125-150 mm: 87,75 Euro 
 
ab 200 mm: 156,00 Euro  
 
Dies gilt nur, soweit ein Anschluss der jeweiligen Nennweite für die erste an diesen Anschluss 
angeschlossene wirtschaftliche Einheit erforderlich ist. 

 
(3) Die Mengengebühr beträgt 3,65 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser. 
 



Amtsblatt für den Landkreis Diepholz  Nr. 57/2022 vom 23.12.2022 
Seite 160 

 
§ 6   Starkverschmutzerzuschlag 

 
(1) Für Schmutzwasser, das gegenüber durchschnittlichem häuslichem Schmutzwasser einen höhe-

ren Verschmutzungsgrad aufweist, wird ein Starkverschmutzerzuschlag erhoben. 
 
(2) Ein gegenüber durchschnittlichem häuslichem Schmutzwasser höherer Verschmutzungsgrad 

des Schmutzwassers im Sinne des Abs. 1 liegt vor, wenn der chemische Sauerstoffbedarf (CSB) 
des Schmutzwassers einen Wert von 1000 mg/l überschreitet. 

 
(3) Der CSB-Wert des Schmutzwassers wird für den jeweiligen Erhebungszeitraum durch den Mit-

telwert aus mindestens sechs qualifizierten Stichproben oder Mischproben während des Erhe-
bungszeitraums an der Einleitstelle in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasser-
beseitigung ermittelt. Die qualifizierte Stichprobe umfasst mindestens fünf Stichproben, die – in 
einem Zeitraum von höchstens zwei Stunden im Abstand von nicht weniger als zwei Minuten 
entnommen – gemischt werden. Es gelten die Messverfahren nach der Verordnung über Anfor-
derungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung – AbwV) in der 
jeweils gültigen Fassung oder gleichwertige Verfahren im Sinne von § 4 Abs. 2 AbwV. Die Mes-
sergebnisse sind dem Gebührenpflichtigen mitzuteilen, sofern diese dem Gebührenpflichtigen 
nicht bereits vorliegen.  

 
(4) Der Starkverschmutzerzuschlag berechnet sich nach der für die Mengengebühr maßgeblichen 

Schmutzwassermenge und dem CSB-Wert des Schmutzwassers wie folgt: 
 

Z = M * (x * CSB/1000 + y) – M 
 

In dieser Formel bedeuten 
 
Z  Starkverschmutzerzuschlag in €/m³, 
 
M Mengengebühr in €/m³, 
 
CSB nach Abs. 3 dieses Paragrafen ermittelter CSB-Wert (in mg/l), 
 
x  schmutzfrachtabhängiger Gebührenanteil (0,278), 
 
y  mengenabhängiger Gebührenanteil (0,722). 

 
§ 7   Einleitung von Niederschlagswasser 

 
(1) Hat der Verband die Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Einrichtung zur zent-

ralen Schmutzwasserbeseitigung nach § 5 Abs. 3 der Satzung über die zentrale Schmutzwasser-
beseitigung für das Gebiet der Stadt Twistringen gestattet, werden hierfür Benutzungsgebühren 
erhoben. 

 
(2) Die Benutzungsgebühr für 1,5 Quadratmeter Fläche, von welcher Niederschlagswasser in die 

öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung eingeleitet wird, entspricht der 
Mengengebühr pro Kubikmeter Schmutzwasser gemäß § 5 Abs. 3.  

 
(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieser Satzung, soweit sie Benutzungsgebühren betreffen, 

entsprechend. 
 

§ 8   Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht besteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Einrichtung zur zentralen 

Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen ist oder in diese entwässert. 
 
(2) Die Gebührenpflicht endet, wenn von dem Grundstück dauerhaft kein Schmutzwasser mehr in 

die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gelangen kann und der An-
schluss nachweislich fachgerecht beseitigt bzw. verschlossen wurde. 
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(3) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht während eines Erhebungszeitraums, so wird die Grund-

gebühr zeitanteilig und die Mengengebühren sowie ein eventueller Starkverschmutzerzuschlag 
nach den gemäß den Vorgaben des § 4 und § 6 dieser Satzung für den betreffenden Zeitraum 
zu ermittelnden in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gelangten 
Schmutzwassermengen berechnet. 

 
§ 9   Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der/die Eigentümer/in des Grundstücks im Zeitpunkt der Inanspruchnahme 

der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung. Im Falle eines Erbbau-
rechts tritt der/die Erbbauberechtigte an die Stelle des/der Grundstückseigentümers/in. Besteht 
ein Nießbrauchrecht oder sonstiges dingliches Nutzungsrecht an dem Grundstück, sind auch die 
Inhaber dieser Rechte gebührenpflichtig. 

 
(2) Ist Grundstückseigentümer eine Gemeinschaft von Wohnungs- bzw. Teileigentümern im Sinne 

des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG), so ist die Wohnungseigentümergemeinschaft Gebüh-
renpflichtiger.  

 
(3) Mehrere Gebührenpflichtige für ein Grundstück sind Gesamtschuldner.  
 

§ 10   Erhebungszeitraum, Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der 
Gebühr; Abschlagszahlungen 

 
(1) Erhebungszeitraum für die Benutzungsgebühren ist das Kalenderjahr.  
 
(2) Die Gebührenschuld entsteht mit Ablauf des Erhebungszeitraumes. 
 
(3) Die Benutzungsgebühren und Abschlagszahlungen auf diese werden durch Bescheide festge-

setzt. 
 
(4) Die Benutzungsgebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Festsetzungsbescheids fällig. 
 
(5) Auf die Benutzungsgebühren für den jeweiligen Erhebungszeitraum sind monatliche Abschlags-

zahlungen zu leisten. Die Abschlagszahlungen sind jeweils zum 21. eines Monats fällig. Die Höhe 
der Abschlagszahlungen bemisst sich nach der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung 
zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung im letzten abgerechneten Erhebungszeitraum. Für den 
ersten Erhebungszeitraum nach dieser Satzung bemisst sich die Höhe der Abschlagszahlungen 
nach der Inanspruchnahme der Schmutzwasseranlage des Verbandes im vorhergehenden Ab-
rechnungszeitraum. Hat die Inanspruchnahme durch den Gebührenpflichtigen erst nach dessen 
Ende begonnen, bemisst sich die Höhe der Abschlagszahlungen nach der Inanspruchnahme der 
öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung in vergleichbaren Fällen. Nach 
Ende des Erhebungszeitraums werden die Benutzungsgebühren endgültig festgesetzt.  

 
Abschnitt III. Beiträge 

 
§ 11   Grundsatz und Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Gebühren oder auf andere Weise gedeckt 

wird, für die Herstellung seiner öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung 
Beiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen 
wirtschaftlichen Vorteile.  

 
(2) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Einrichtung zur zentralen 

Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen werden können und für die 
 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich 
genutzt werden dürfen,  

 
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrs-

auffassung Bauland sind und baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen,  
 
c) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht.  
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(3) Wird ein Grundstück an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung tat-

sächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzun-
gen des Abs. 2 dieses Paragrafen nicht erfüllt sind.  

 
§ 12   Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet. Zur Ermittlung des Beitra-

ges werden für das erste Vollgeschoss 25 % und für jedes weitere Vollgeschoss 15 % der Grund-
stücksfläche in Ansatz gebracht. In tatsächlich bestehenden (§ 34 des Baugesetzbuches 
(BauGB)) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebieten (§ 7 der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO)) wird abweichend hiervon für das erste Vollgeschoss 50 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 50 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht.  

 
(2) Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse 

sind. Ist die Vollgeschosszahl im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) wegen der 
Besonderheiten des Bauwerkes im Einzelfall nicht feststellbar, so werden bei industriell genutzten 
Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstü-
cken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.  

 
(3) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,  
 

1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;  

 
2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und  

 
a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, – 

sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn 
es baulich oder gewerblich nutzbar ist;  

 
b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen 

– die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche oder 
gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;  

 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei Grundstücken, die 

über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, – sofern sie nicht unter Nr. 6 oder 
Nr. 7 fallen – die Fläche im Satzungsbereich, wenn diese baulich oder gewerblich genutzt 
werden kann;  

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die 

nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,  
 

a) wenn sie insgesamt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,  

 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Au-

ßenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch 
die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer Linie, die in einem gleich-
mäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft;  
 

5. die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 
gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer Linie 
hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung entspricht;  

 
6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB eine sonstige Nutzung 

als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter 
Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping- oder Fest-
plätze; nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) oder die inner-
halb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt wer-
den, 75 % der Grundstücksfläche;  
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7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Sport-

platz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, sowie bei Grundstücken, für die 
durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Fläche für die 
Landwirtschaft festgesetzt ist, die Grundfläche der an die öffentliche Einrichtung zur zentra-
len Schmutzwasserbeseitigung angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflä-
chenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeord-
net, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt;  

 
8. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die öf-

fentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung angeschlossenen Baulichkei-
ten, bei denen nach den Bestimmungen der Satzung über die zentrale Schmutzwasserbe-
seitigung in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung einzuleiten-
des Schmutzwasser anfällt, geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen 
Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den 
Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grund-
stück erfolgt;  

 
9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine rechtsverbindliche Fach-

planung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) eine der baulichen 
Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher), 
die Fläche des Grundstücks, auf die sich die rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststel-
lung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flächen unberück-
sichtigt bleiben, die nicht abwasserrelevant nutzbar sind.  

 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt bei Grundstücken,  
 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (Abs. 3 Nr. 1 und  
Nr. 2)  

 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;  
 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen An-

lagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. v. § 11 
Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei 
Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;  

 
c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der bauli-

chen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und 
bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;  

 
d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet werden dür-

fen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;  
 
e) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 

baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, wenn  
 

aa) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festge-
setzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,  

 
bb) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet festgesetzt 

ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,  
 
cc) sie in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung überwiegend fest-

gesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. 
a) – c);  
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2. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Be-

bauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Fest-
plätze sowie Friedhöfe) oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so ge-
nutzt werden, die Zahl von einem Vollgeschoss;  

 
3. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) und e) sowie nach Nr. 2 

oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach 
der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) 
bzw. lit. c);  

 
4. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zusam-

menhang bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 3 Nr. 4), wenn sie  
 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,  
 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Voll-

geschosse;  
 

5. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der Vollgeschosse der 
angeschlossenen Baulichkeit;  

 
6. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund einer rechtsverbindlichen Fachpla-

nung (vgl. Abs. 3 Nr. 9) abwasserrelevant nutzbar sind,  
 

a) die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollgeschosse  
 
b) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn die Fachplanung 

keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält,  
 

jeweils bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Nr. 9,  
 

7. mit Kirchengebäuden die Zahl von einem Vollgeschoss. 
 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder § 35 Abs. 

6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der Vollgeschosse die Vorschriften entsprechend 
anzuwenden, wie sie bestehen für  

 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungs-

maß getroffen sind,  
 
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das 

zulässige Nutzungsmaß enthält.  
 

§ 13   Beitragssatz 
 
Der Beitragssatz beträgt 5,00 Euro je m² nach § 12 maßgebliche Fläche.  
 

§ 14   Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer/in 

des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle des/der 
Eigentümer/in der/die Erbbauberechtigte beitragspflichtig.  

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige für ein Grundstück sind Gesamtschuldner.  
 
(3) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer/innen nur 

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  
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§ 15   Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit des Beitrags; 

Vorausleistungen 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. Die beitragsfä-

hige Maßnahme ist beendet, wenn die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbe-
seitigung einschließlich des Grundstücksanschlusses betriebsfertig hergestellt ist.  

 
(2) Im Falle des § 11 Abs. 3 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss der auf dem 

Grundstück vorhandenen Baulichkeit an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwas-
serbeseitigung.  

 
(3) Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald 

mit der Durchführung der beitragsfähigen Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen 
werden nach dem für den Beitrag geltenden Maßstab erhoben. Die Vorausleistung ist mit der 
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der/die Vorausleistende nicht beitrags-
pflichtig ist. 

 
(4) Beiträge und Vorausleistungen auf diese werden durch Bescheide festgesetzt und sind einen 

Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.  
 

§ 16   Ablösung 

 
(1) In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung des Bei-

trags durch Vertrag vereinbart werden.  
 
(2) Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 12 und § 13 bestimmten Beitrags-

maßstabs und Beitragssatzes zu ermitteln.  
 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.  
 

Abschnitt IV. Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

 
§ 17   Gegenstand und Maßstab der Kostenerstattungspflicht 

 
Die Aufwendungen für die Herstellung des Grundstücksanschlusses für ein Grundstück sowie für die 
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung des Grundstücksanschlusses sind dem Verband in der tat-
sächlich entstandenen Höhe zu ersetzen.  
 

§ 18   Erstattungspflichtiger 

 
(1) Erstattungspflichtiger ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Kostenerstattungsbescheides 

Eigentümer/in des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
an Stelle der Eigentümerin oder des Eigentümers der/die Erbbauberechtigte erstattungspflichtig.  

 
(2) Sind mehrere Grundstücke über einen gemeinsamen Grundstücksanschluss an die öffentliche 

Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen, sind alle Eigentümer/innen 
erstattungspflichtig. 

 

(3) Mehrere Erstattungspflichtige sind Gesamtschuldner.  
 

(4) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer/innen nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil erstattungspflichtig.  

 
§ 19   Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenerstattung; 

Vorausleistungen 
 

(1) Die Kostenerstattungspflicht entsteht mit der Beendigung der jeweiligen Maßnahme.  
 

(2) Auf die künftige Kostenerstattungsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt wer-
den, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen 
betragen 50 % der voraussichtlich zu erstattenden Kosten. Die Vorausleistung ist mit der endgül-
tigen Kostenerstattungsschuld zu verrechnen, auch wenn der/die Vorausleistende nicht kosten-
erstattungspflichtig ist. 
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(3) Der Kostenerstattungsbetrag und die Vorausleistung auf diesen werden durch Bescheide festge-

setzt und sind einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.  
 

Abschnitt V. Gemeinsame Bestimmungen 

 
§ 20   Zustellungsbevollmächtigte 

 
(1) Ist eine Gemeinschaft von Wohnungs- bzw. Teileigentümern im Sinne des Wohnungseigentums-

gesetzes (WEG) Grundstückseigentümer, so wird diese durch den Verwalter gemäß § 9b WEG 
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Die WEG hat dem Verband die Kontaktdaten des Ver-
walters mitzuteilen. Wird kein Verwalter bestellt, so wird die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer gemeinschaftlich durch die Wohnungseigentümer vertreten.  

 
(2) Bei mehreren nach dieser Satzung Abgabenpflichtigen für ein Grundstück sollen diese einen Be-

vollmächtigten für die Zustellung von Bescheiden nach dieser Satzung benennen.  
 

§ 21   Auskunfts- und Mitwirkungspflichten 

 
(1) Der/Die nach dieser Satzung Abgabenpflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung der für die 

Abgabenerhebung maßgeblichen Umstände verpflichtet. Er/Sie hat dem Verband die für die Ab-
gabenerhebung erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. 

 
(2) Der/Die nach dieser Satzung Abgabenpflichtige hat den Verband unverzüglich über Änderungen 

der für die Abgabenerhebung maßgeblichen Umstände zu informieren. 
 
(3) Werden für die Abgabenerhebung erforderliche Auskünfte verweigert oder sind sie aus sonstigen 

Gründen nicht zu erlangen, so kann der Verband die für die Ermittlung der Abgaben maßgebli-
chen Merkmale unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
Sachverständigen auf Kosten des/der Abgabenpflichtigen schätzen lassen.  

 
§ 22   Härtefallregelung 

 
Der Verband kann Abgaben im Sinne dieser Satzung ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einzie-
hung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. 
 

§ 23   Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 

a) entgegen § 4 Abs. 6 dieser Satzung die erforderlichen Nachweise nicht erbringt, 
 
b) entgegen § 4 Abs. 6 lit. a) dieser Satzung den Einbau, die Auswechslung und die Verplom-

bung der Messeinrichtungen nicht durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserver-
sorgers oder Abwasserbeseitigers eingetragenes Installationsunternehmen vornehmen 
lässt, 

 
c) entgegen § 21 Abs. 1 dieser Satzung nicht an der Ermittlung der für die Abgabenerhebung 

maßgeblichen Umstände mitwirkt, Auskünfte nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder 
unrichtig erteilt oder Daten und Unterlagen nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder un-
richtig überlässt; 

 
d) entgegen § 21 Abs. 2 dieser Satzung den Verband über Änderungen der für die Abgaben-

erhebung maßgeblichen Umstände nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder unrichtig 
informiert. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 24   Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
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Bekanntmachung des OOWV                                                    

 
Der OOWV gibt folgende Änderungen bekannt: 

 
Anlage zu den Versorgungsbedingungen 
- Preisregelungen des OOWV für die Versorgung mit Trinkwasser 

 
Gültig ab 1. Januar 2023 

 
§ 1 Lieferungen und Leistungen 

 
... 
 
1. Trinkwasserpreis 

Der Trinkwasserpreis wird nach Kubikmetern berechnet und beträgt  
 
        Netto €   7% MwSt. €  Brutto € 
       1,10/m³    0,08    1,18/m³ 

 
In besonderen Fällen kann der OOWV Mindestabnahmemengen und/oder weitere Regelungen verein-
baren. 
 
2. Grundgebühr 

Die Grundgebühr wird nach der Anschlussnennweite und der Anzahl der zu versorgenden wirtschaftli-
chen Einheiten berechnet und beträgt 
 
        Netto €   7% MwSt. €              Brutto € 

 
a) Anschlüsse für unbebaute     
    Grundstücke       mtl.        5,68                0,40                     6,08 
  

b) Anschlüsse für bebaute Grund-   
    stücke pro wirtschaftliche 
    Einheit im Sinne des § 2 Abs. 3 
    der Wasserlieferungsbeding- 
    ungen zur AVBWasserV             mtl.        5,68    0,40         6,08 

 
c) Anschlüsse, deren Zähler      
    jährlich aus- und eingebaut  
    werden       mtl.      11,53    0,81       12,34 

 
d) Anschlüsse mit folgenden     
    Nennweiten, soweit diese für 
    die erste wirtschaftliche Einheit  
    erforderlich werden: 
    50 mm       mtl.        8,88    0,62         9,50 
    80 mm       mtl.      22,72    1,59       24,31 
    100 mm       mtl.      35,50    2,49       37,99 
    125 mm bis 150 mm      mtl.      67,12    4,70       71,82 
    200 mm       mtl.    142,00    9,94           151,94 
 

Für jede weitere wirtschaftliche Einheit wird zusätzlich die Grundgebühr nach Ziffer b) berechnet. 
 
Als wirtschaftliche Einheit gelten einzelne oder mehrere Räume, die eigenständig genutzt werden kön-
nen und zu diesem Zweck jeweils mit Küche oder Kochgelegenheit bzw. Wasserversorgung und Sani-
täreinrichtung ausgestattet sind. Wirtschaftliche Einheiten sind beispielsweise Wohnungen, (Ferien-) 
Appartements, Gewerbebetriebe, Arzt- und Anwaltspraxen, öffentliche Einrichtungen etc.. 
 
3. Wasserzählermiete 

    *Absatz gestrichen* 
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§ 2 Leistungsentgelte für Standrohre 

 
... 

 
        Netto €   7% MwSt. €  Brutto € 
a) Sicherheitsbetrag (Kaution)      1.000,00   -  1.000,00 

 
... 

    
c) Trinkwasserpreis pro  

entnommenen m³                       1,53    0,11         1,64 
    
... 

 
§ 3 Baukostenzuschuss 
 
... 
        Netto €   7% MwSt. €  Brutto € 

1. für den Anschluss eines unbebauten    
    Grundstückes (bis zu einer Nenn- 
    weite von 40 mm einschließlich)     720,55             50,44     770,99 

 
2. für den Anschluss eines Gebäudes       
    im Sinne des § 2 Abs. 3 der  
    Wasserlieferungsbedingungen als  
    Ergänzende Vertragsbestimmungen 
    zur AVBWasserV (bis zu einer Nenn- 
    weite von 40 mm einschließlich) mit  
    einer wirtschaftlichen Einheit      720,55  50,44     770,99 

 
    Für jede weitere wirtschaftliche     
    Einheit, die sich in dem Gebäude 
    befindet                             360,27  25,22     385,49 

 
3. für den Anschluss eines unbebauten 
    Grundstückes oder eines Gebäudes im  
    Sinne des § 2 Abs. 3 der  
    Wasserlieferungsbedingungen als  
    Ergänzende Vertragsbestimmungen  
    zur AVBWasserV, soweit für die erste 
    wirtschaftliche Einheit eine Nennweite 
    von     
    50 mm erforderlich wird     1.125,86  78,81  1.204,67 
    80 mm erforderlich wird      2.882,20                      201,75  3.083,95 
    100 mm erforderlich wird      4.503,44                      315,24  4.818,68 
    125 mm erforderlich wird      7.036,62                      492,56  7.529,18 
    150 mm erforderlich wird             10.132,73                      709,29              10.842,02 
    200 mm erforderlich wird              28.146,48                   1.970,25              30.116,73 

 
    Für jede weitere wirtschaftliche  
    Einheit, die sich in dem Gebäude 
    befindet                                360,27                        25,22                   385,49 

 
§ 4 Hausanschlusskosten 

1. Die Kosten für die Herstellung eines Hausanschlusses betragen: 
 
        Netto €   7% MwSt. €  Brutto € 
bis DN 50 mm           
Anschlusslänge bis einschl. 50 m     755,98              52,92     808,90 
Anschlusslänge über 50 m bis 100 m                 1.321,63              92,51  1.414,14 
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Der Meterpreis für die über 100 m 
hinausgehende Anschlusslänge 
beträgt bis DN 50 mm                             10,00                0,70       10,70 

    
... 

 
2. Für den Einbau weiterer, vom OOWV nicht vorgesehener Wasserzähler betragen die Einbaukosten 
je Wasserzähler: 
 
         Netto €    7% MwSt. €  Brutto € 
          286,56              20,06     306,62 
... 

 
§ 8 Inkrafttreten 
 

Die vorstehende Fassung der Preisregelungen tritt gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 
13.12.2022 mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung unter Aufhebung der bisherigen Preisregelungen 
zum 01.01.2023 in Kraft. 
 
OOWV, Georgstraße 4, 26919 Brake/Unterweser 
Telefon 04401 / 916-0 
www.oowv.de 

 
 

Wasserversorgung SULINGER LAND 
 

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 
des Zweckverbandes Wasserversorgung SULINGER LAND 

 
für das Wirtschaftsjahr 2023 

 
Auf Grund des § 14 Abs. 1 sowie § 15 i.V.m. § 6 Abs. 2 Buchst. k), l) und m) der Verbandsordnung und 
§ 16 Abs. 3 des Nieders. Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) vom 21.12.2011 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13.10.2021 hat die Verbandsversammlung der Was-
serversorgung SULINGER LAND in ihrer Sitzung am 21.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 

Mit dem Wirtschaftsplan werden 
 

 Festgesetzte 
Gesamtbeträge 
 
 

- Euro - 

erhöht um 
 
 
 

- Euro - 

vermindert um 
 
 
 

- Euro - 

und damit der Gesamtbe-
trag des Wirtschaftsplans 
einschließlich der Nach-
träge festgesetzt auf 

- Euro - 
 

Erfolgsplan     

Erträge 8.880.000 0 0 8.880.000 

Aufwendungen 9.003.000 0 0 9.003.000 

Jahresfehlbetrag 123.000 0 0 123.000 

     
Vermögensplan     

Einnahmen 16.083.701 0 0 16.083.701 

Ausgaben 16.083.701 0 0 16.083.701 

 
§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 14.269.015 Euro festgesetzt. 

  

http://www.oowv.de/
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§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 12.687.940 Euro 

festgesetzt. 
 

§ 4 

Eine Verbandsumlage nach § 15 der Verbandsordnung wird nicht veranschlagt. 
 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschafts-
plan wird auf 300.000 Euro festgesetzt. 

 
Sulingen, den 21.11.2022 
Gerd Göbberd, Vorsitzender der Verbandsversammlung 
Andreas Geyer, Verbandsgeschäftsführer 

 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 09.12.2022 unter dem Aktenzeichen FD 30-085-01, 
die Haushaltssatzung der Wasserversorgung SULINGER LAND für das Wirtschaftsjahr 2023 geneh-
migt. 
 
 
 
Der Wirtschaftsplan 2023, die Haushaltssatzung 2023 sowie die Prüfungsmitteilung über die 
überörtliche Prüfung „Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit von Zweckverbänden“ liegen an sie-

ben Werktagen (außer samstags), beginnend mit dem Werktag dieser Bekanntmachung, in der Verwal-
tung der Wasserversorgung SULINGER LAND, Nechtelsen 11, 27232 Sulingen, während der Ge-

schäftszeiten (Mo. – Do. 08:00 – 16:00 Uhr und Fr. 08:00 – 12:00 Uhr) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 

 
 
Wegezweckverband Sitz Syke 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

- Jahresabschluss 2021 - 
 
Die Ausschuss- und Verbandsversammlung des Wegezweckverbandes Sitz Syke haben in Ihren Sit-
zungen am 22.11.2022 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen und dem Ge-
schäftsführer sowie dem Verbandsvorsitzenden die Entlastung erteilt.  
 
Gemäß § 129 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) wird hiermit der Be-
schluss über den Jahresabschluss sowie die Entlastungen öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss und der Schlussbericht der Kommuna Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft liegen vom Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme beim Wegezweckverband Sitz Syke, Hermannstr. 15, 
28857 Syke, während der Dienstzeiten öffentlich aus. 
 
Syke, den 23.11.2022 
gez. Bernd Bormann 
Geschäftsführer 
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3. Änderung der Verbandsordnung 
des Wegezweckverbandes, Sitz Syke 

 

Aufgrund der §§ 9 und 18 des Niedersächsischen Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
(NKomZG) vom 21.12.2011 (Nds. GVBl. S. 493), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2021 (Nds. 
GVBl. S. 700), in Verbindung mit §§ 10 und 11 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. 
GVBl. S. 588), hat die Verbandsversammlung des Wegezweckverbandes am 22.11.2022 folgende  
3. Änderung der Verbandsordnung vom 16.02.2006 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Der § 6 wird wie folgt geändert: 
 

§ 6 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 

Die Verbandsversammlung beschließt über: 
 
1.  die Änderungen der Verbandsordnung 
2.  die Auflösung oder Umwandlung des Zweckverbandes in eine Kapitalgesellschaft, 
3.  die Neuaufnahme von Verbandsmitgliedern, 
4.  die Wahl ihrer oder ihres Vorsitzenden, 
5.  die Wahl der Verbandsgeschäftsführerin oder Verbandsgeschäftsführers und die  
 Regelung der Stellvertretung, 
6.  die Bestimmung einer anderen Person im Sinne von § 15 Abs. 2 NKomzG, 
7. Angelegenheiten, über die nach den Vorschriften des NKomVG die Vertretung oder 
 der Hauptausschuss beschließt, 
8. die Festlegung des jährlichen Arbeitsprogramms, 
9. den Erlass der Haushaltssatzung, die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen 
 Ausgaben und Verpflichtungen nach Maßgabe der §§ 117 und 119 NKomVG sowie 
 die Festsetzung des Investitionsprogramms, 
10. die Entgegennahme der Jahresrechnung, 
11. die Entlastung der Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers, 
12.  den Erlass einer Gebührenordnung, 
13. den Erlass einer Entschädigungssatzung, 
14. die Einstellung, Eingruppierung und Kündigung von Beschäftigten. 

 
Artikel 2 

 
Der § 8 wird wie folgt geändert: 
 

§ 8 
Zusammensetzung des Verbandsausschusses 

 

(1)  Der Verbandsausschuss besteht aus der hauptamtlichen Verbandsgeschäftsführerin oder  
 dem hauptamtlichen Verbandsgeschäftsführer und vier weiteren aus der Mitte der Verbands- 
 versammlung zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Verbandsmit- 
 glieder. 
 
der bisherige Punkt (2) entfällt 
  
der bisherige Punkt (3) wird neuer Punkt (2) 
 
(2) Gehört die hauptamtliche Verbandsgeschäftsführerin oder der hauptamtliche Verbands- 
 geschäftsführer nicht dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungs- 
 beamten an, ist sie oder er Mitglied mit beratender Stimme. 
 
der bisherige Punkt (4) wird neuer Punkt (3) 
 
(3) Die Verbandsversammlung bestimmt aus ihrer Mitte vier Stellvertreterinnen oder Stellver- 
 treter. 
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Artikel 3 

 

Der § 9 Absatz (2) wird wie folgt geändert: 
 

§ 9 
Aufgaben des Verbandsausschusses 

 

(2) Der Verbandsausschuss nimmt gegenüber des hauptamtlichen Verbandsgeschäftsführers 
 oder hauptamtlichen Verbandsgeschäftsführerin eine beratende und unterstützende Funk- 
 tion in Bezug auf die Realisierung des geplanten Arbeitsprogramms und der übrigen Ge- 
 schäftsführung wahr. Hierzu sind dem Verbandsausschuss Quartalsberichte zeitnah vorzu- 
 legen.  

 
Artikel 4 
  

Der § 10 wird wie folgt geändert: 
 

§ 10 
Verbandsgeschäftsführung 

 

(1)     Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer ist hauptamtlich tätig. 
 
(2)     Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 3 NKomZG genügt für die verpflichtenden Erklärungen die 
            Unterzeichnung durch die Verbandsgeschäftsführerin oder den Verbandsgeschäftsführer 
            (§ 15 Abs. 2 Satz 4 NKomZG). 
 
(3)     Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer hat 

    1. die Beschlüsse des Verbandsausschusses vorzubereiten, 
    2. die Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Verbandsausschusses auszu- 

                führen und die Aufgaben zu erfüllen, die ihm vom Verbandsausschuss übertra- 
                gen worden sind, 

    3. die Geschäfte der laufenden Verwaltung des Verbandes im Rahmen der von der  
                Verbandsversammlung bereitgestellten Mittel wahrzunehmen, 

    4. die Verwaltung des Wegezweckverbandes zu leiten und zu beaufsichtigen. 
 

(4) Sie oder er hat die Verbandsversammlung und den Verbandsausschuss über wichtige Ange-
legenheiten zu unterrichten; insbesondere unterrichtet er oder sie die Verbandsversammlung 
über wichtige Beschlüsse des Verbandsausschusses. 

 
Artikel 5 

 

Der § 12 Absatz (5) wird wie folgt geändert: 
 

§ 12 
Auflösung des Verbandes und dessen Abwicklung 

 

(5)  Die bei der Auflösung vorhandenen Dienstkräfte des Wegezweckverbandes sind anteilig in den 
Dienst der Verbandsmitglieder zu übernehmen. Auf die Beamtinnen und Beamten ist § 29 NBG 
i.V.m. §§ 16 – 19 BeamtStG anzuwenden. Diese Regelungen gelten entsprechend für die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei der Übernahme der zu verteilenden Dienstkräfte ist die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die tatsächliche Inanspruchnahme des Verbandes durch 
die einzelnen Verbandsmitglieder Maßstab. Die Personalübernahme durch die Verbandsmit-
glieder bedarf einer gesonderten vertraglichen Regelung. 
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Artikel 6 

 
Der §15 Absatz (1) wird wie folgt geändert: 
 

§ 15 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 

(1)         Änderungen der Verbandsordnung, die Satzungen und Verordnungen des Wegezweckverbandes 
sowie dessen Auflösung werden - soweit durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist – im 
Internet unter der Adresse https://www.diepholz.de/amtliche-bekanntmachungen im elektronischen 
Amtsblatt für den Landkreis Diepholz verkündet bzw. bekannt gemacht.  

 
Artikel 7 

 

Der § 16 wird wie folgt geändert: 
 

§ 16 
Zuständiges Rechnungsprüfungsamt 

 
Für die Rechnungsprüfung des Wegezweckverbandes gelten die entsprechenden Bestimmungen des 
NKomVG sinngemäß mit der Maßgabe, dass das für die örtliche Prüfung zuständige Rechnungsprü-
fungsamt des Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz ist.  

 
 
Die 3. Änderung der Verbandsordnung vom 16.02.2006 tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
Diese Bekanntmachung erfolgt bereits im neuen Verkündungsmedium (im elektronischen Amtsblatt für 
den Landkreis Diepholz). Da eine Bekanntmachung im bisherigen Verkündungsmedium (im gedruckten 
Amtsblatt des Landkreises Diepholz) nicht mehr möglich ist, erfolgt diese Bekanntmachung zusätzlich 
in der „Kreiszeitung“, „Nord-West Zeitung Oldenburg“ und „Die Harke“. 
 
Syke, 22.11.2022 
gez. Bormann 
Verbandsgeschäftsführer 
 

https://www.diepholz.de/amtliche-bekanntmachungen

